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Erſte Sitzung

verhandlungen
Die Landesſynode hat ihre Verhandlungen durch die von ihr beſtellten Schriftführer und durch eine Stenographinaufzeichnen laſſen . Außerdem wurden die Anſprachen der Plenarſitzun gen auf Tonband aufgenommen . Hiernach er⸗

folgte die nachſtehende Bearbeitung der Verhandlungen .

Die Landesſynode tagte in den Räumen der Evang . Akademie in der „Charlottenruhe “ in Herrenalb . Der Eröff⸗nungsgottesdienſt fand am 26. April in der Kirche in Herrenalb ſtatt . Die Predigt hielt der Herr Landesbiſchof.

Erſte öffentliche Sitzung

Herrenalb , Montag , den 27 . April 1953 , 9. 00 Uhr .

Tagesordnung

I.
Eröffnung durch den Herrn Präſidenten .

II .
Bekanntgabe der Entſchuldigungen .
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Bekanntgabe der Vorlagen und Eingänge und deren
Überweiſung an die Ausſchüſſe und die zuſtändigen
Stellen .

4.

2
Präſident Dr . Umhauer eröffnet die Sitzung .
Landesbiſchof D. Bender ſpricht das Eingangsgebet .

Durch Namensaufruf wird die Anweſenheit der Mit⸗
glieder der Synode feſtgeſtellt ( 38 ) und eine Anweſenheits⸗
liſte in Umlauf geſetzt.

Präſident Dr . Umhauer : Auf 1. April dieſes Jahres iſt
Herr Oberkirchenrat D. Dr . Friedrich in den
wohlverdienten Ruheſtand getreten . Seit 28 Jahren hat
erſeine wertvolle Kraft reſtlos und uneingeſchränkt in den

Dienſt der badiſchen Landeskirche geſtellt . Wir haben ſelbſtin dieſer langen Zeit Gelegenheit gehabt , zu erkennen , wie
groß ſein Intereſſe , wie groß ſeine Arbeitskraft und wie
groß der Erfolg ſeiner Tätigkeit geweſen iſt . Der Herr
Landesbiſchof hat in einem Artikel in „ Kirche und Ge⸗
meinde vom 11. April dieſes Jahres eine eingehende
Würdigung der Perſönlichkeit und der Arbeit des Herrn
Oberkirchenrats D. Dr . Friedrich veröffentlicht , eine Wür⸗

digung, die wir von der Synode aus reſtlos unterſchreiben
können. Er hat darin ausgeführt , daß Herr D. Dr . Friedrich
eine ganz erhebliche Spanne der badiſchen Kirchengeſchichte
nicht nur als Beobachter an ſich hat vorüberziehen ſehen ,
ſondern ſelbſt aktiv mit größtem Einfluß auf ihre Geſtal⸗
tung eingewirkt hat . Der Herr Landesbiſchof hat ins⸗
beſondere die Mitwirkung des Herrn D. Dr Friedrich an
der kirchlichen Geſamtordnung gewürdigt . Das möchte ich
hiermit auch tun . Von den geſetzgeberiſchen Arbeiten , deren
Entwurf von Herrn Dr . Friedrich ſtammt , iſt beſonders
hervorzuheben das Wahlgeſetz von 1946 , das Pfarrſtellen⸗
beſetzungsgeſetz von 1949 , das Geſetz über die Beſtellungder Dekane und Dekanſtellvertreter von 1951 und zuletzt ,aber nicht am letzten , das Geſetz über die Leitung der

Evangeliſchen Landeskirche , an dem wir ja immer noch
arbeiten . Es ſind das erhebliche Teile der kirchlichen
Geſamtordnung , die ſpäter zuſammengefaßt unſere neue
Kirchenverfaſſung bilden ſollen . Sie werden für alle Zeiten
den Stempel des Herrn D. Dr . Friedrich tragen .

Aber Herr D. Dr . Friedrich hat nicht nur bei der Geſetz⸗
gebung mitgewirkt , ſondern er hat das ſehr - umfangreiche
Amt des Juſtitiars in der täglichen Verwaltung des Ober⸗
kirchenrats geführt . Er war Perſonalreferent , ein Amt ,
das keine Roſen , aber ſehr viele Dornen mit ſich brachte ,
insbeſondere die Tätigkeit in Disziplinarſachen , die ihm
ſicherlich am ſchwerſten gefallen iſt . Es iſt ſelbſtverſtändlich ,
daß ein Mann , der die Perſonalſachen zu bearbeiten hat
und insbeſondere der ſpiritus rector für Disziplinarſachen
iſt und ſein muß , nicht überall beliebt iſt , daß er da und
dort aneckt . Das iſt Herrn D. Dr Friedrich auch geſchehen .
Aber das hindert nicht , daß die Geſamtheit anerkennen
muß , daß er mit größter Sachkunde , objektiv und mit dem
Ziel , den kirchlichen Beamtenapparat ſo rein zu erhalten ,
wie er ſein muß , gehandelt hat . Und hierfür verdient er
unſere volle Anerkennung .

Wenn der Herr Landesbiſchof namens des Evang . Ober⸗
kirchenrats erklärt hat , die Evangeliſche Landeskirche könne
Herrn Dr . Friedrich nicht ohne beſonderen Dank aus ihrem
Dienſte ſcheiden ſehen , und ſie ſei ihm immer verpflichtet ,
ſo müſſen wir von der Synode aus uns dieſen Vorten
anſchließen . Und wir ſchließen uns auch dem Wunſche an ,
Herr D. Dr . Friedrich möge noch recht lange ſeinen Rat ,
der jedenfalls auf abſehbare Zeit nicht durch den Rat eines
Anderen erſetzt werden kann , in wichtigen Angelegenheiten
der Landeskirche , dem Oberkirchenrat und der Landes⸗
ſynode zur Verfügung ſtellen . Ich ſchließe mit den Worten :
ad multos annosl

Der Nachfolger des Herrn D. Dr . Friedrich , Herr Ober⸗
kirchenrat Dr . Wendt , iſt geſtern eingeſegnet
und in ſein Amt förmlich eingeführt worden . Wir begrüßen
ihn herzlich und hoffen auf eine recht gute Zuſammen⸗
arbeit . Ich bin überzeugt , daß dies werden wird . Die
Perſönlichkeit des Herrn Dr . Wendt hat auf den erſten
Blick unſer aller Sympathie erworben .
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Entſchuldigt haben ſich die Synodalen Schloſſermeiſter
Henrich , Schriftleiter Dr . Fiſcher , Ingenieur Siegel , Haupt⸗
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lehrer Schäfer , Prof . D. Dr . Ritter , Oberſtudiendirektor
Dr. Lampp . Zu einem ſpäteren Zeitpunkt können erſt ein⸗

treffen die Synodalen Studienrat Rücklin , Pfarrer Specht ,

Kaufmann Töpfer , Frh . von Gemmingen . Herr Dekan

Gerhard aus Heilbronn , der als Delegierter des württem⸗

bergiſchen Evang . Landeskirchentages teilnimmt , hat tele⸗

graphiſch mitgeteilt , daß er erſt zu einem ſpäteren Zeit⸗

punkt kommen kann .

III .

Der Präſident gibt die Vorlagen und Eingänge

bekannt , die den zuſtändigen Ausſchüſſen überwieſen

werden . Die Synode nimmt Kenntnis von dem Schreiben

des Innenminiſteriums Baden⸗Württemberg , betr . Feier⸗

tagsſchutz , vom 9. März 1953 , das dem Evang . Ober⸗
kirchenrat auf ſeine Eingabe vom 11. Februar 1953 zu⸗

gegangen iſt und folgenden Wortlaut hat :

Nach dem Geſetz Nr . 161 über die Sonntage , Feſttage
und Feiertage in der Faſſung vom 5. November 1951

( Reg . Bl . S. 92) , und dem badiſchen Landesgeſetz über

den Schutz der Sonn⸗ und Feiertage in der Faſſung vom

12. Dezember 1950 ( bad . GVBl . S. 302 ) iſt Silveſter
kein Feiertag . Der Gottesdienſt an dieſem Tag iſt daher

nicht geſchützt . Gegen Störungen kann indeſſen einge⸗

ſchritten werden , wenn der Tatbeſtand des § 360 Nr . 11

StGB vorliegt . Dagegen fällt der Gottesdienſt an Neu⸗

jahr unter die Beſtimmung des § 11 des Geſetzes Nr .

161 und die Beſtimmung des § 4 des badiſchen Landes⸗

geſetzes . Der Gottesdienſt an dieſem Tag dürfte aus⸗

reichend geſchützt ſein .
Inwieweit künftig die Gottesdienſte am Heiligen

Abend und an Silveſter geſchützt werden , wird bei der

Ausarbeitung eines einheitlichen Feiertagsgeſetzes ge⸗
prüft werden .

Das Innenminiſterium beabſichtigt , demnächſt die

Schaffung eines einheitlichen Feiertagsrechts mit den

Referenten der Kirchenbehörden und der beteiligten
Miniſterien zu beſprechen . Dabei ſollen zunächſt grund⸗
ſätzliche Fragen zur Erörterung kommen , ohne daß ſchon
ein Geſetzentwurf zugrundegelegt wird . Zu der Beſpre⸗
chung wird noch beſondere Einladung ergehen .

gez. Ulrich
Innenminiſter

Die Synode ſchließt ſich der Stellungnahme des Evang .
Oberkirchenrats an , der der Landesſynode mit Schreiben
vom 21. März 1953 mitgeteilt hat :

„ Es wird bei den im Laufe des Sommers zu führen⸗
den Verhandlungen über Schaffung eines neuen Feier⸗
tagsrechtes der hier erwähnte Mißſtand der Störung der
Abendgottesdienſte am Heiligen Abend und am Sil⸗
veſterabend zur Sprache gebracht und verſucht werden
müſſen , irgendeine Beſtimmung in das neue Feiertags⸗
geſetz einzubauen . “
Präſident Dr . Umhauer : Zum Leitungsgeſetz ſind von

zwei Seiten Anderungsvorſchläge eingegangen : Nämlich
einmal aus Freiburg von Herrn Profeſſor Dr . Erik Wolf ,

mitgeteilt durch den Vorſitzenden des Kleinen Verf . Aus⸗
ſchuſſes , Herrn Profeſſor D. Dr . v. Dietze . Dazu eine Stel⸗
lungnahme des Herrn Oberkirchenrat D. Dr . Friedrich .

Ferner eine von einer großen Zahl von Pfarrern
unterſchriebene , durch Herrn Pfarrer Voges in Mannheim
mir überſandte Eingabe . Ich habe beide Anträge bereits

dem Kleinen VA zur Vorberatung übergeben , und ich
möchte um Ihre Zuſtimmung dazu bitten , daß die vor⸗
läufige Stellungnahme des Kleinen VA unmittelbar dem
Großen VüA übergeben und die Sache dort vorberaten
wird zur weiteren Behandlung im Plenum . Der VA
wird , ſoweit ich unterrichtet bin , im unmittelbaren An⸗
ſchluß an die Plenarſitzung zur Fortſetzung ſeiner Bera⸗
tungen zuſammentreten .

Abgeordneter D. Dr . v. Dietze : Es iſt beabſichtigt , daß

im unmittelbaren Anſchluß der Kleine Verf . Ausſchuß

zuſammentritt , um noch die vorbereitende Arbeit für die

Legaldefinitionen abzuſchließen . Die Mitglieder des Großen

Và ſind auch , ſoweit ſie dem Kleinen VA nicht angehören ,

ſelbſtverſtändlich als Gäſte dabei ſehr willkommen . Den

Großen VA wollen wir heute Nachmittag zuſammentreten

laſſen .
Abgeordneter Schneider : Ich möchte dem Vorſitzenden

des VA die Anregung geben , ob wir nicht beſchließen

ſollten , die weitere Debatte auch über dieſe Definitionen

gleich im Großen VA zu führen . Wir hatten zwar für

Samstagabend dieſe Vorberatung des Kleinen VA be⸗

ſchloſſen in der Abſicht , daß wir hier eine geſchloſſene Vor⸗

arbeit liefern und leiſten könnten . Wir haben dabei ſchon
die Erfahrung gemacht , daß eigentlich dann auch die Gäſte ,

die im Kleinen VA ſind , — und es war gut ſo —mit in

die Debatte eingegriffen haben , ſo daß eigentlich doch ſchon

die Debatte im großen Kreis des VA, vor allem heute , wo

faſt alle Synodale da ſind , erfolgen wird . Es wäre alſo

mein Vorſchlag eine Art Zeiterſparnis , und wir würden

vermeiden , daß die Dinge in zwei Ausſchüſſen , im Kleinen

und im Großen VA, behandelt werden . Wenn alſo keine

beſonders triftigen Gründe da wären , dann würde ich doch
anheimgeben , ob wir nicht gleich in die Beratung im

Großen VA eintreten ſollten .
Abgeordneter D. Dr . v. Dietze : Die Gründe , die mich zu

dem von mir ſkizzierten Vorgehen beſtimmten , waren die,

daß die Verhandlungen über die Definitionen beſſer im

kleinen Kreis erfolgten , wobei ſelbſtverſtändlich die Gäſte
als Zuhörer willkommen ſind und ſich auch äußern können .

Ich will mich aber nicht darauf verbeißen . Ich meine , wir
ſollten uns nicht mit dieſer Auseinanderſetzung aufhalten ,
und ſchlage daher vor , daß nachher im Anſchluß an die

Plenarſitzung der Große VA ſofort zuſammentritt und ſich
dann darüber ſchlüſſig wird , ob er als Großer VA zu⸗

ſammenbleibt oder ob eine Vorberatung des Kleinen VA

erfolgen ſoll .
Präſident Dr . Umhauer : Ich darf annehmen , daß dieſe

Abſicht des Vorſitzenden der beiden Verfaſſungsausſchüſſe
gutgeheißen wird .

Es liegt ein Schreiben des Herrn Pfarrer Löffler , des

Geſchäftführers des Pfarrvereins , vor , vom 23. April 1953

folgenden Wortlauts :

Sehr geehrter Herr Präſident !
Heute kommt die Mitteilung , daß am 26. April die

Landesſynode zuſammentritt . Eine ſcheinbar ganz äußer⸗

liche Frage darf ich zum Anlaß nehmen , Ihnen zuvor

noch ein paar Zeilen zu ſchreiben .
Ich gehe aus von dem in dieſen Tagen erſchienenen

Bericht der letzten Tagung Seite 2 Mitte , wo Sie Mit⸗

teilung machen von dem Bad . Pfarrertag in Verbindung
mit dem 606jährigen Jubiläum des Pfarrvereins . Sie

waren leider verhindert zu erſcheinen und hatten des⸗

halb Herrn Dekan Hauß gebeten , die Vertretung zu

übernehmen . Leider iſt Herr Dekan Hauß zum Jubiläum

gar nicht gekommen , ſo daß ein Wort der Synode gar

nicht geſagt worden iſt . Es iſt von vielen Seiten der
Pfarrerſchaft lebhaft bedauert worden , daß bei uns in
Baden anſcheinend kein ſo gutes Zuſammenarbeiten iſt

wie in anderen Ländern . Dieſer Eindruck wird von

weiten Kreiſen des badiſchen Pfarrvereins geteilt, daß

man zwar den Pfarrverein durchaus anerkennt in ſeinen
wirtſchaftlichen Leiſtungen , daß man ihn aber im übrigen
links liegen läßt .

Seite 3 rechts unten : Sie ſprechen davon , daß die

Vorlage betr . Leitungsgeſetz am 3. Dezember hat aus⸗
gehen können . „ Wenn ſie dann erſt 14 Tage ſpäter

uſw . . . “ Ich verſichere Sie , daß mir die Vorlage am

2. Januar 1953 zu Geſicht gekommen iſt ! Ich wurde



zwar mehrfach von Seiten unſerer Mitglieder im Lande
darnach gefragt , mußte aber erklären , daß mir die Vor—⸗
lage noch nicht zu Geſicht gekommen iſt . Noch am 2. Ja⸗
nuar morgens hatte ich ein Geſpräch mit Pfarrer Löw ,
anſchließend daran noch mit zwei anderen Pfarrern ,
von denen noch keiner die Vorlage geſehen hatte . Es
mag ſein , daß das ein perſönliches Pech geweſen iſt , aber
dann hatten andere auch das Pech . Ich könnte Ihnen
ſo noch manche Dinge ſagen .

Seite 49 links oben : „ Wenn jetzt draus geſagt wird ,
ein ſo wichtiges Geſetz . . . “ Die Pfarrerſchaft weiß
ganz genau , daß nach der jetzt noch beſtehenden Kirchen⸗
verfaſſung die Synode in keiner Weiſe verpflichtet iſt ,
irgendwie auf das Votum der Pfarrer zu hören . Das
iſt auch nie behauptet worden als eine juriſtiſche For⸗
derung . Aber mehrfach war darum gebeten worden , es
möchten doch der Pfarrerſchaft vor Behandlung und
Beſchlußfaſſung von derart wichtigen Geſetzen , die ins⸗
beſondere auch die Pfarrerſchaft betreffen , Gelegenheit
gegeben werden , ſich über die geplanten Geſetze auszu⸗
ſprechen . Es könne ja der Synode nur dienlich ſein , wenn
ſie weiß , wie man in Kreiſen der Pfarrerſchaft die oder
jene Frage beurteilt . In anderen Landeskirchen wie
Württemberg , Pfalz oder Bayern iſt es eine Selbſtver⸗
ſtändlichkeit , daß die Kirchenleitung vor Behandlung
ſolcher Geſetze in ein Geſpräch mit den Vertretern der
Pfarrerſchaft eintritt , um dann bei der Behandlung in
der Synode ſchon dieſe Stellungnahme zu verwerten . Ich
verweiſe dabei auf Außerungen , die ich gerade jetzt

wieder ſelbſt aus dem Mund ſowohl von Herrn Landes⸗
biſchof Haug wie auch von Kirchenpräſident Stempel
bei den dortigen Pfarrvereinstagungen gehört habe .
Es hat vielen in Baden ſehr leid getan , daß man in

Baden dieſen Weg nicht gehen will . Es wäre ſicherlich
ein ganzer Teil des Widerſtandes gegen das Leitungs⸗
geſetz unnötig und unmöglich geweſen , wenn man die
Pfarrerſchaft anders behandelt hätte . Auf einer Tagung
ſämtlicher Bezirksvertreter des Pfarrvereins kam das
jetzt erneut und einſtimmig wieder zum Ausdruck , wie
ſehr man es bedauert , daß die Kirchenleitung vor Erlaß

ſolch wichtiger Vorlagen mit der Pfarrerſchaft keine
Fühlung aufnimmt . Es ſoll dies der Kirchenleitung auch
durch Dekan Schühle mitgeteilt werden .

Wenn viele ſich der von Mannheim ausgehenden
Aktion gegen das Leitungsgeſetz nicht unterſchriftlich
angeſchloſſen haben , ſo nicht darum , weil ſie es billigen ,
ſondern weil ſie dieſe Dinge zum Teil in einem anderen
Lichte ſehen . Perſönlich würde ich es begrüßen , wenn ein
ſo tief eingreifendes Geſetz von dieſer Synode über⸗

haupt nicht mehr beſchloſſen würde , zumal kein Grund
für eine bereilung vorliegt .
Vielleicht ergibt ſich einmal die Möglichkeit , auch auf

eine Reihe anderer Fragen ſpäter einzugehen .
Mit freundlicher Begrüßung

Ihr ergebener Löffler .
Ich habe daraufhin dem Herrn Pfarrer Löffler am 24 . 4.

folgendes geantwortet :
Sehr geehrter Herr Pfarrer !

Ich beſtätige den Empfang Ihres Schreibens vom 23.
dieſes Monats , in dem Sie mir die Beſchwerden des
Pfarrvereins wegen des verſpäteten Zugangs des Ent⸗
wurfs eines Leitungsgeſetzes vortragen und in dem
Sie weiter Klage führen wegen nicht genügender Be⸗

rückſichtigung des Pfarrvereins bei den Vorarbeiten
zur kirchlichen Geſetzgebung .

Ich werde Ihr Schreiben der Landesſynode vorlegen ,
und dieſe wird im Benehmen mit dem Evang . Ober⸗
kirchenrat prüfen , wie den Belangen des Pfarrvereins
und der Pfarrerſchaft in Zukunft beſſer Rechnung ge⸗
tragen werden kann .
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Ich bedaure außerordentlich , daß mein Stellver⸗
treter , Herr Dekan Hauß , zum 60jährigen Jubiläum des
Pfarrvereins nicht erſcheinen konnte , nachdem ich, wie
ich Ihnen mitgeteilt habe , zu meinem großen Leidweſen
aus dringenden beruflichen Gründen an der Teilnahme
verhindert geweſen bin . Wollen Sie bitte aus dieſem
bedauerlichen Umſtande nicht entnehmen , daß die Evang .
Landesſynode der Bedeutung der im Pfarrverein zu⸗
ſammengeſchloſſenen Pfarrerſchaft ſich nicht bewußt iſt ,
und nehmen Sie meine Zuſicherung entgegen , daß ich
alles tun werde , um eine Vertiefung der Mißſtimmung
unter der Pfarrerſchaft wegen nicht genügender Berück⸗
ſichtigung durch die Organe der kirchlichen Geſetzgebung
zu verhüten .

Mit freundlicher Begrüßung
Ihr Dr . Umhauer .

In allerletzter Stunde bekam ich von Herrn Pfarrer
Löffler nun noch folgendes Schreiben vom 25. 4. 53 :

Sehr geehrter Herr Präſident !
Mein Schreiben vom 23. April an Sie ſollte nicht eine

Klage des Pfarrvereins ſein , ſondern eine perſönliche
Orientierung . Ich möchte annehmen , daß das Schreiben
des Pfarrvereins , das durch Ikan Schühle an die Kir⸗
chenleitung gerichtet werden ſollte und ſich auf den Be⸗
ſchluß des Landesvorſtandes ſtützt , in der Zwiſchenzeit
dort angekommen iſt . Es lag mir nur daran , Ihnen auch
perſönlich zu ſagen , wie ich die Dinge ſehe . Ich habe es
mit Rückſicht auf meine Stellung bisher ſtreng ver⸗
mieden , mich in irgendwelche kirchenpolitiſchen Dinge
einzulaſſen , obwohl man immer wieder verſucht hat ,
mich dafür zu gewinnen .

Für die bevorſtehende Tagung der Landesſynode
wünſche ich Gottes reichen Segen . Er laſſe alles , was
beraten und beſchloſſen wird , geſchehen zu ſeines Na⸗
mens Preis .

Mit freundlicher Begrüßung
Ihr ergebener Löffler .

Noch bevor dieſes letzte Schreiben eingegangen war ,
habe ich meine Korreſpondenz mit Herrn Pfarrer Löffler
dem Kleinen VA zur Stellungnahme vorgelegt . Der
Kleine VͤA hat eine ſolche Stellungnahme herausgear⸗
beitet . Wir ſind aber der Meinung geweſen , daß angeſichts
des zweiten Schreibens des Herrn Pfarrer Löffler ein
weiteres Eingehen auf die Sache ſich erübrigt . Ein Schrei⸗
ben des Herrn Dekan Schühle , des Vorſitzenden des Pfarr⸗
vereins , iſt mir bisher nicht zugegangen . Auch dem Herrn
Landesbiſchof nicht und dem Evang . Oberkirchenrat . Wir
können alſo dazu heute noch nicht Stellung nehmen .

Wenn Sie damit einverſtanden ſind , möchte ich für
heute die Sache auf ſich beruhen laſſen . — ( Allgemeine
Zuſtimmung . )

Abgeordneter Hauß erklärt , daß er am Tag des 60⸗

jährigen Jubiläums des bad . Pfarrvereins dienſtlich ver⸗

hindert war in Heidelberg zu erſcheinen und telefoniſch
Pfarrer Dr . Barner gebeten hat , das Grußwort der Sy⸗
node auszurichten . Man habe jedoch dieſes Wort abge⸗
lehnt und ihn nicht für kompetent betrachtet , im Auftrag
der Synode zu ſprechen .

Die Synode erblickt hierin eine Nichtachtung der Synode ,
da Pfarrer Dr . Barner vom Präſidenten , bzw . deſſen Stell⸗
vertreter beauftragt war , im Namen der Synode deren

Grüße zu überbringen .
Präſident Dr . Umhauer : Der Evang . Kirchengemeinde⸗

rat Heidelberg hat in einer Eingabe vom 31. Januar

beantragt :
die Landesſynode möge ſich bei den zuſtändigen kirch⸗

lichen und ſtaatlichen Stellen dafür einſetzen , daß der

Volkstrauertag in dieſem Jahr ſo feſtgelegt wird ,

daß eine Häufung von Totengedenktagen in einem Mo⸗

nat vermieden wird . —



Der Antrag wird dem Evang . Oberkirchenrat zur wei⸗

teren Veranlaſſung überwieſen .
Ebenſo wird die Eingabe des Herrn Walter Krebs , der

ſich an die Landesſynode wendet mit der Bitte um Be⸗

ſchaffung einer Anſtellung , an den Evang . Oberkirchen⸗
rat weitergeleitet .

Abgeordneter Schneider : Ich habe noch zwei Dinge
kurz zu ſagen :

Erſtens , daß wir im Finanzausſchuß auf dieſer Synode
entſprechend einem Beſchluß , den wir im Januar gefaßt
haben , uns noch damit befaſſen werden , das ſog . Diaſpora⸗
bauprogramm , das auf Grund der finanziellen Entwick⸗
lung in der Kirche planmäßig einmal erörtert werden
muß , zu beraten . Das iſt immerhin ein außerordentlich
wichtiger Punkt , der wohl den FA für einen Nachmittag
oder einen halben Vormittag in Anſpruch nehmen wird .
Wir werden dann dem Plenum entſprechend wohl eine
Vorlage machen .

Das zweite iſt , daß ich dieſes Mal nicht am Schluß
der Synode , ſondern am Anfang der Synode die Bitte
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ausſprechen möchte , daß wir einen Arbeitsplan durch⸗
halten und durchführen , der auch den Menſchen , die Ge⸗
meinſchaft und die Bruderſchaft , noch etwas zur Geltung
kommen läßt . Es ſollte m. E. unbedingt eine ſolche Dis⸗
ziplin in den Verhandlungen ſowohl der Ausſchüſſe wie
im Plenum durchgeführt werden bezw . möglich ſein , daß
wir die Abende wenigſtens für uns haben . Wir haben
vorhin mit Freuden vom Herrn Präſidenten gehört , daß
auch er der Auffaſſung iſt , daß wir möglichſt die Abende
frei zur Verfügung halten ſollten , einmal für den Vor⸗
trag des Herrn Landesbiſchofs über die kirchliche Lage in
der Oſtzone , zum andern daß wir unter uns noch ein
wenig ſein können nicht nur in Funktion der Synode ,
ſondern als Menſchen und chriſtliche Brüder .

Präſident Dr . Umhauer : Dieſe Worte des Herrn Kon⸗
ſynodalen Schneider entſprechen unſer aller Wunſch . Ich
ſchließe mich der Bitte an die Ausſchüſſe an , daß ſie ihre
Arbeit ſo einrichten , daß die Abende nach dem Abend⸗
eſſen frei bleiben .

Kreisdekan D. Maas ſpricht das Schlußgebet .

Zweite öffentliche Sitzung

Herrenalb , Mittwoch , den 29. April 1953 , 15 . 30 Uhr

Tagesordnung

A
Antrag des Herrn Landesbiſchofs betr . die Ausführung

des Kreisdekanats⸗Geſetzes

B.
Bericht des Verfaſſungsausſchuſſes zu der Vorlage betr .

das Kirchenleitungsgeſetz
Berichterſtatter : Synodale D. Dr . v. Dietze
In Verbindung damit Bericht des Kleinen Verfaſſungs⸗

ausſchuſſes
2

Bericht des Verfaſſungsausſchuſſes über die Vorlagen2 —8 des Erweiterten Evang . Oberkirchenrats :
1. Die Vereinigung der Evang . Kirchengemeinden Box⸗

berg und Wölchingen ( Vorlage 2),
2. Die Errichtung des Kirchenbezirks Baden⸗Baden

( Vorlage 3) ,
3. Die Errichtung der Evang . Kirchengemeinden Tengenund Aach und die Erweiterung des Kirchſpiels Engen

( Vorlage 4) ,
4. Die Errichtung einer Evang . Kirchengemeinde Mark⸗

dorf (Vorlage 5),
5. Die Errichtung einer Evang . Kirchengemeinde Schlien⸗

gen (Vorlage 6) ,
6. Die Errichtung der Evang . Kirchengemeinden Güten⸗
bach und Vöhrenbach ( Vorlage 7)

Berichterſtatter : Synodale Dr . Kuhn

D.
Bericht des Verfaſſungsausſchuſſes über den f

eines kirchlichen Geſetzes betr . die Abänderunglichen Wahlordnung und zu der Eingabe des EvangDekanats Karlsruhe⸗Land , ebenfalls die Abänderung derkirchlichen Wahlordnung betr .
Berichterſtatter : Synodale Dr . Kuhn

*

Präſident Dr . Umhauer eröffnet die Sitſiden re tzung .

1 0 ſpricht das Eingangsgebet .
„Präſident Dr. Umhauer : Ich habe zunächſt ei Ein⸗

gänge bekannt zu geben :
852

Es iſt ein Antrag des Herrn Landesbiſchofs mir zu⸗
gegangen betr . die Ausführung des Kreisde⸗

kanatsgeſetzes . Ich darf bitten , den Antrag zu
verleſen .

A.

Abgeordneter Dr . Kuhn lieſt :
„ Mit Zuſtimmung des Erweiterten Evang . Ober⸗

kirchenrats bitte ich die Landesſynode zu beſchließen :
Die Beſtimmung des Geſetzes , die Errichtung von

Kreisdekanaten betr . vom 28. 11. 1945 § 2 Buchſtabe
b ruht hinſichtlich der Beſtellung des Kreisdekans für
Mittelbaden bis auf weiteres . Die Kirchenbezirke
Rheinbiſchofsheim und Karlsruhe⸗Stadt / Süden (künf⸗
tiger Kirchenbezirk Baden⸗Baden ) werden dem Kreis⸗
dekan von Südbaden , die übrigen Kirchenbezirke von

Mittelbaden dem Kreisdekan von Nordbaden zuge⸗

wieſen . 2

Begründung : 5
1. Die Beſetzung des Kreisdekanats Mittelbaden ſchei⸗

terte an der Schwierigkeit der Perſonenfrage .
2. Durch die Zoneneinteilung mußten zwangsläufig die

Kirchenbezirke Rheinbiſchofsheim und Karlsruhe⸗
Stadt / Süden vom Kreisdekan von Südbaden mik⸗

betreut werden , ſo daß nur noch die verbleibenden
Kirchenbezirke von Mittelbaden förmlich dem Kreis⸗

dekan von Nordbaden zugeteilt werden müßten .
53. Der Antrag ſoll den als Not empfundenen Zuſtan

eines nicht ausgeführten Geſetzes beenden .

Ich ſchlage Ihnen vor , daß wir dieſen Antrag ohne

Vorbereitung in einem Ausſchuß hier im Plenum beraten
und beſchließen . — Die Synode iſt mit dieſer Art der ge⸗

ſchäftlichen Behandlung einverſtanden .
Abgeordneter D. Dr . Schlink : Wir haben uns im Zu⸗

ſammenhang mit unſerer Beratung an zwei Stellen
dieſer Sitzung mit dem Kreisdekanat zu beſchäftigen.
Nämlich einmal innerhalb des Leitungsgeſetzes , wo 5
nun vorgeſchlagen wird , daß die Kreisdekane nicht 15
bisher mit beſchließender , ſondern mit beratender
an den Sitzungen des Erweiterten Evang . Oberkirch tsrats oder , wie es nun heißen ſoll , des Landestirhenen
teilnehmen ſollen . Der andere Vorſchlag , der die Krei

i
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dekane betrifft , iſt nun vom Herrn Landesbiſchof hier
gemacht worden . Ich würde es ſehr bedauern , wenn beide

Vorſchläge zuſammen etwa den Eindruck er ken würden ,
als ob das Amt des Kreisdekans nicht ſo wichtig ſei , wie
es tatſächlich wichtig iſt . Dder Grund für den Antrag des
Herrn Landesbiſchof iſt ja , wie wir wiſſen , darin zu
ſuchen , daß noch ſehr ſtarker Pfarrermangel hier in Baden
beſteht , und daß man Schwierigkeiten darin ſieht , nun aus
großen Gemeinden oder aus Dekanaten einen geeigneten
herauszureißen .

Ich möchte deshalb an dieſer Stelle mit Betonung zum
Ausdruck bringen , daß jedenfalls nach meiner Beobachtung
in Nordbaden das Amt des Kreisdek s ſich in ganz
hohem Maße bewährt hat , und daß es e inz großer Ver⸗
luſt wäre , wenn die Funktion des Kreisdekans nicht voll⸗
amtlich und mit ganzer Kraft aus den könnte . Ich
würde deshalb meinen , daß dieſer Vor g von Herri
Landesbiſchof nur akzeptiert werden kann —und ſo iſt er
ja wohl auch gemeint für die allernächſte Zeit des Per⸗
ſonalmangels , daß aber das Amt des Kreisdekans damit
ebenſowenig wie durch den anderen Antrag im Kirchen⸗
leitungsgeſetz irgendwie gemindert werden ſoll , ſondern
daß alle Kraft darauf konzentriert werden ſoll , das Amt ,
wie es urſprünglich vorgeſehen war , durch drei Amts⸗
träger in Baden vertreten zu laſſen .

Der Vorſitzende des Verfaſſungsausſchuſſes wird noch
dazu etwas vortragen , weshalb wir für die Kreisdekane
nur beratende Stimme im Landeskirchenrat beantragen .
Dieſer Gedanke kommt zu einem guten Teil aus dem Ver⸗
ſtändnis des Weſens des Amtes des Kreisdekans .

Abgeordneter D. Dr . v. Dietze : Da ich eben ausdrücklich
genannt wurde , möchte ich die Ausführungen des Kon⸗
ſynodalen Schlink bekräftigen und nur nach einer Rich⸗
tung ergänzen . Er hat von ſeinen Erfahrungen aus Nord⸗
baden geſprochen . Ich möchte ſagen , daß uns in Südbaden
das Amt des Kreisdekans nicht weniger lieb und ach⸗
tenswert iſt .

Abgeordneter Schneider : Herr Profeſſor Schlink hat
ſeiner Meinung Ausdruck gegeben , daß es ſich doch wohl
nur um eine vorübergehende Regelung handeln könne ,
was in dieſem Antrag des Herrn Landesbiſchofs ſeinen
Ausdruck fand . Ich glaube , es wäre für den Entſchluß der
Synode ſehr wichtig , wenn der Herr Landesbiſchof eine
Erklärung darüber abgeben würde , ob auch er tatſächlich
in dieſem Sinne ſeinen Antrag verſtanden wiſſen will .
Denn ich könnte mir denken , daß , wenn es wirklich nur
eine vorübergehende Sache wäre , man eigentlich wegen
eines halben Jahres oder eines Jahres nicht zu dieſer
neuen regionalen Einteilung ſchreiten müßte . Deshalb
wäre ich ſehr dankbar , wenn der Herr Landesbiſchof ſich
hierüber erklären könnte .

Landesbiſchof D. Bender : Ich bin bei meinem Antrag
davon ausgegangen , zunächſt einem Zuſtand ein Ende zu
machen , der mich und den Oberkirchenrat je länger deſto
mehr bedrückt hat , nämlich daß ein beſchloſſenes Geſetz
nicht ausgeführt worden iſt und zwar deshalb , weil wir
in der ganzen Zeit die Frage nach einem geeigneten
Mann nicht löſen konnten . Es iſt nicht gebeten worden ,
das Amt des Kreisdekanats überhaupt aufzuheben , ſon⸗
dern nur dieſen interimiſtiſchen , ſtreng genommen un⸗
geſetzlichen Zuſtand dadurch zu beenden , daß die Synode
zuſtimmt , es möge auf die Beſetzung des Kreisdekanats
Mittelbaden bis auf weiteres verzichtet werden .

Ich war ſeinerzeit ſehr für die Errichtung der Kreis⸗
dekanate und kann nur beſtätigen , auch aus meiner Sicht
und Erfahrung , was eben von einem Vertreter aus Nord⸗
und aus Südbaden über die Arbeit unſerer Kreisdekane
geſagt worden iſt . Eine Frage , die aber heute nicht ent⸗
ſchieden werden muß , iſt die , ob nicht das ganze Kirchen⸗
gebiet auf zwei Kreisdekane verteilt werden kann , oder
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ob es bei den drei Kreisdekanaten bleiben ſoll . Ich bin
mir bewußt , daß durch die Hinzunahme etlicher Bezirke
die Arbeit des Kreisdekans von Nordbaden ſtark ver⸗
größert wird . Wir werden aber ſehen , ob er es für möglich
hält , daß er dieſe Arbeit bewältigen kann . Wenn nicht ,
dann würde die Frage der Beſetzung des dritten Kreis⸗
dekanats offen bleiben .

Der Antrag des Herrn Landesbiſchofs wird mit allen
Stimmen bei einer Stimmenthaltung angenommen .

Präſident Dr . Umhauer : Weiterhin iſt eingegangen eine
Mitteilung des Evang . Oberkirchenrats , die Kenntnis
gibt von der Antwort des Innenminiſteriums von Baden⸗
Württemberg auf eine Eingabe des Oberkirchenrats betr .
Lichtſpielvorführungen am Karfreitag
und am Buß⸗ und Bettag .

Abgeordneter Dr . Kuhn verlieſt die Antwort des Innen⸗
miniſteriums :

„ Durch das württ . ⸗bad . Geſetz zur Anderung des Ge⸗
ſetzes über die Sonntage , Feſttage und Feiertage vom
5. November 195t ( Reg . Bl . S. 91 ) ſind an den be⸗
ſonders geſchützten Tagen Darbietungen ernſter Art , die
der Bedeutung des Tages angepaßt ſind , nach Beendi⸗
gung des Hauptgottesdienſtes am Vormittag zugelaſſen
worden . Das frühere Innenminiſterium Württemberg⸗
Baden hat hierzu in ſeinem Erlaß vom 6. November
1951 Nr . III 4320/283 beſtimmt , daß die Vorführung
von ſolchen Filmen und Werbevorſpannen geſtattet ſei ,
die von der Freiwilligen Selbſtkontrolle der Filmwirt⸗
ſchaft als geeignet für die beſonders geſchützten Tage
bezeichnet worden ſind . Das Innenminiſterium iſt dabei
davon ausgegangen , daß die Freiwillige Selbſtkontrolle
der Filmwirtſchaft nur ſolche Filme zulaſſen werde , die
der Bedeutung des Tages einigermaßen angepaßt ſind.
Nach den inzwiſchen getroffenen Feſtſtellungen iſt dies
jedoch nicht durchweg der Fall . Das Innenminiſterium
hält es für zweckmäßig , daß zunächſt verſucht wird , auf
die Freiwillige Selbſtkontrolle der Filmwirtſchaft da⸗
hingehend einzuwirken , daß bei der Freigabe der Filme
den kirchlichen Belangen mehr als bisher Rechnung ge⸗
tragen wird . Dabei können die Kirchen durch entſpre⸗
chende Weiſungen an ihre Vertreter zur Geltung kom⸗
men . Weiter beſteht wohl auch die Möglichkeit , über die
ſtändige Konferenz der Kultminiſter der Bundesländer
Einfluß auf die Tätigkeit der Selbſtkontrolle zu nehmen .

Aus dieſem Grunde hat das Innenminiſterium eine
Abſchrift Ihres Schreibens vom 15. Juli 1952 Nr . 13369
und eine Abſchrift dieſes Schreibens ſamt einem Bericht
des Regierungspräſidiums Nordbaden vom 28. Oktober
1952 dem Kultminiſterium überſandt . “
Die Synode nimmt das Schreiben ohne Ausſprache zur

Kenntnis .
B.

Präſident Dr . Umhauer : Wir kommen nun zu Punkt 2
der Tagesordnung : Bericht des Verfaſſungsausſchuſſes zu
der Vorlage betr . das Kirchenleitungsgeſetz . In
Verbindung damit der Bericht des Kleinen Verfaſſungs⸗
ausſchuſſes über ſeine Arbeit :

Berichterſtatter Abgeordneter D. Dr . v. Dietze :
Der Verfaſſungsausſchuß hat in vier Sitzungen die ihm

von der Landesſynode zugewieſenen Angelegenheiten be⸗
raten , nämlich :

1) den Entwurf zum Kirchenleitungsgeſetz ;
2) die gedruckten Anlagen 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8;
3) die Eingabe des Dekanats Karlsruhe - Land vom 22.

April 1953 , dieſe in Verbindung mit der Anlage 8
( Abänderung der kirchlichen Wahlordnung ) .

Zu 2) und 3) wird der Synodale Dr . Kuhn der Landes⸗
ſynode berichten . Der nachfolgende Bericht betrifft nur
das Kirchenleitungsgeſetz .

Die Faſſung , welche die Landesſynode am 6. 1. 1953 in
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Leſung einſtimmig dem Entwurf eines Kirchen⸗

leitungsgeſetzes gegeben hat , iſt den Synodalen noch im

Januar in mehreren Stücken zugegangen und demzufolge

von ihnen in ihren Gemeinden und ſonſt im Lande be⸗

ſprochen worden . Der Berichterſtatter hat Anregungen zu

Abänderungen des Entwurfes erhalten , namentlich auf

ſeine Bitte von Profeſſor Erik Wolf in Freiburg ſowie

auf einem Ausſpracheabend des Männerwerks in Karls⸗

ruhe ( Mitte März ) . Er hat ſie , ſoweit er ſie für beachtens⸗

wert hielt , dem Präſidenten der Landesſynode in einem

Schreiben vom 20. 3. 1953 mitgeteilt , das dieſer verviel⸗

fältigt allen Synodalen zugeſandt hat , und zur Vor⸗

bereitung der Arbeiten des Verfaſſungsausſchuſſes eine

Sitzung des Kleinen Verfaſſungsausſchuſſes auf den

25. April abends nach Herrenalb berufen , zu der auch

alle Synodalen mit eingeladen wurden . Die wichtigſte

Anregung war : Die Legaldefinitionen in den 88 2, 11, 14

und 18 des Entwurfes zum Kirchenleitungsgeſetz wegzu⸗

laſſen . Demgegenüber ſprach ſich ein Schreiben des Ober⸗

kirchenrats D. Dr . Friedrich vom 14. April 1953 für die

Beibehaltung der Legaldefinitionen aus und machte Vor⸗

ſchläge für ihre Verbeſſerung .
Wenige Tage vor der jetzigen Tagung iſt dem Präſi⸗

denten der Landesſynode durch Pfarrer Voges⸗Mannheim
eine gedruckte , von Pfarrer Adolph⸗Singen und 67 anderen

unterzeichnete Eingabe zur Anderung des Leitungsgeſetzes
zugeſandt worden , die auch viele Synodalen mit der Poſt

erhalten haben . Der Kleine Verfaſſungsausſchuß hat in

ſeiner Sitzung vom 25. April , die am Nachmittag des
26. April fortgeſetzt wurde , ſich zunächſt mit dieſer Eingabe
befaßt und darüber dem Verfaſſungsausſchuß berichtet .

Der Bericht des Kleinen Verfaſſungsausſchuſſes enthält
im weſentlichen folgendes :

5 915 davon aus , daß die Landesſynode im Januar

0
er uffaſſung war, daß bei der endgültigen , dritten

eſung des Kirchenleitungsgeſetzes in der Frühjahrs⸗
tagung nur verhandelt und debattiert werden ſolle , wenn

weſentliche neue Geſichtspunkte kommen . Unter Beachtung
dieſer Auffaſſung haben wir die vorliegenden Anregungen
und namentlich die gedruckte Eingabe erörtert .

Wir bedauern , daß die Unterzeichner der Eingabe nicht
den Verſuch gemacht haben , ſie vor ihrer Verſendung mit

dem Kleinen Verfaſſungsausſchuß zu beſprechen , obwohl
ſie , wenigſtens aus dem gedruckten Bericht der ordentlichen
Tagung der Landesſynode vom Januar 1953 wiſſen

konnten, daß der von der Landesſynode 1948 eingeſetzte
Kleine Verfaſſungsausſchuß ſeit dem Sommer 1951 mit
der Ausarbeitung eines Entwurfes zum Kirchenleitungs⸗
geſetz befaßt iſt . Hätte eine Beſprechung ſtattgefunden , ſo

3
in der Eingabe die Wiederholung von Behi

Unklarheiten undWi 50 widerlegt ſind ſowie zahlreiche
1 ten

un Widerſprüche vermieden worden . Die
Eingabe iſt auch ſo ſpät verſandt worde ˖ 5

1 in, daß es uns
unmöglich war , noch vor der jetzigen Tagung de d
ſonode eine Beſprechung mit den Anterzeichnern nerdez⸗
zuführen. 9 erzeichnern herbei⸗

Der Kleine Verfaſſungsausſchuf die Gz 4

185
beraten . Er hat dabei redeu v w re

ritten Seite gebrachten Erläuterunge hinte
Alier⸗

ſchriften ſtehen und von Rientaneem hinter den Anter⸗

außerdem dieſe Erläuterungen mehrſ G fuß bſ
vor den Unterſchriften ſtehenden Vorſchle 102

8 orſchlägen wide
von den Anterſchriften99—. —

er in dobel zu ſolgenden Ergenniſſen getonmene gelec .
örgebniſſen gekommen .

0
I. Allgemeines

Die Eingabe enthält den Satz : . Ei Zei
e enth : „ Eine zur Zeit rf

geforderte Dreigliederung : Synode — e

zweiter
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Sitzung

Landesbiſchof , iſt nur in rein lutheriſchen Kirchen möglich
und in Baden bis auf den heutigen Tag kirchenfremd . “
Wogegen ſich dieſer Satz richtet , können wir nicht ſehen;
denn der Entwurf des Kirchenleitungsgeſetzes hat in
keinem Stadium eine „ Dreigliederung “ vorgeſehen . Die

Behauptung , daß eine ſolche Dreigliederung nur in rein
lutheriſchen Kirchen möglich wäre , iſt unbegründet . Jeden⸗

falls haben gegen die im Entwurf vorgeſehene Verteilung
der Aufgaben auf vier Organe der Kirchenleitung auch
unſere reformierten Mitarbeiter und Berater keine kon⸗

feſſionellen Bedenken erhoben .

2) Die Behauptung , daß es in jeder Ordnung vertikal

ein Oben und Unten gebe , iſt falſch . Sie iſt offenbar ein

Überbleibſel aus der Wirkung der Propaganda , die für
das Führerprinzip getrieben wurde . Tatſächlich gibt es

ſowohl Unter⸗Ordnung wie auch Nebeneinander⸗Ordnung ,
und beide ſind Ordnungsformen . Lateiniſch ausgedrückt ;
Es ſowohl Subordination wie auch Koordination ,

und jedes von beiden kann einen Ordo verwirklichen . Die

Koordination iſt von führenden Staats⸗ und Geſellſchafts⸗
lehrern des 18. und 19. Jahrhunderts ſogar als die allein

vernü e, gottgewollte , natürliche Ordnung angeſehen

worden . Ein ſolcher Totalitäsanſpruch der Koordination

wird heute nicht mehr anerkannt . Ebenſowenig darf aber

ein Totalitätsanſpruch für die Subordination erhoben

werden . Der Vorwurf , daß das Prinzip horizontaler Ver⸗

zahnung in der Kirchenleitung die Grenzen der Verant⸗

wortung in ſchwärmeriſcher Weiſe vermiſche , iſt unver⸗

antwortlich .

—
S11gibt

IIl. Zu den einzelnen Vorſchlägen für Anderungen des

Leitungsgeſetzes
1) Zu 8

Neu ge
a )E

iſt der Abſatz 2.

hinzu : „ Alle Gliederungen der Leitung ſind

ode verantwortlich . “
b) Er läßt den Satz aus : „ Die Leitung der Landeskirche

geſchieht geiſtlich und rechtlich in unaufgebbarer Ein⸗

heit , wobei alles Recht allein dem Auftrage det

Kirche zu dienen hat . “

Zu a ) : Hier tritt uns der entſcheidende Anderungsvor⸗

ſchlag entgegen , demzufolge auch zu 8 14 vot⸗

geſchlagen wird , im Landeskirchenrat ein „oberſtes
Organ “ zur Leitung der Landeskirche zu ſchaffen.

Wir müſſen — auch abgeſehen von dem fürunſere
Landeskirche nicht paſſenden Ausdruck „Gliede⸗

rungen “ dieſen Vorſchlag ablehnen , und zwat

aus dem ernſten Bemühen heraus , das uns bei
allen bisherigen Arbeiten geleitet hat : Eine

Kirchenordnung zu ſchaffen , aus der die Kate⸗
gorien ſtaatsrechtlichen Denkens ausgeſchaltet ſind.

Der Vorſchlag bedeutet einen Rückfall in Gedan⸗
ten , die eine unangebrachte Parlamentariſietung
der Landesſynode bewirken und damit unweiger⸗

lich zu einer ſtändigen Bürokratiſierung des Ober⸗

kirchenrats führen würden . Er iſt auch unal⸗

nehmbar , weil der Landesbiſchof in ſeinem geif⸗
lichen Amt unmöglich der Landesſynodeveranl⸗
wortlich ſein kann .

Dieſer Vorſchlag entſpringt vermutlich der W
fürchtung , daß mit dem Hinweis auf die unaus

gebbare Einheit von geiſtlicher und rechtlicher
Leitung der Kirche die einzelnen kirchlichen Geſehe
oder Verordnungen gewiſſermaßen ſakroſankt 10
den ſollten , daß alſo nicht mehr auf ihte Be⸗
änderung hingearbeitet werden dürfte. Dieſe 1
fürchtung iſt nicht am Platze . Sie überſieht , 9
ausdrücklich betont wird , alles Rechthub in
Auftrage der Kirche zu dienen . Damit hnitſtel
keiner Weiſe verwehrt , daß Kirchengeſetze kriti

Zu b) :



werden , und daß auf den in der Kirchenordnung
gegebenen Wegen auf ihre Anderung hingear⸗
beitet wird . Im Gegenteil wird dadurch jedes
Kirchengeſetz ſtändig der prüfenden Frage unter⸗
worfen , ob ſein Inhalt dem Auftrage der Kirche
dient .

Zu 8 11:

Neugefaßt ſind die Abſätze 2 und 3.
Zu Abſatz 2: Der Vergleich mit dem Kirchengemeinderat
ſtimmt nicht . Auch durch den hier vorgebrachten Vor⸗
ſchlag würde der Oberkirchenrat ſtändig bürokratiſiert
werden , und der Weg zur berwindung bürokratiſchen
Gebarens eines Oberkirchenrats , um den ſchon lange
gekämpft wird , würde dadurch verbaut .

Zu Abſatz 3: Die Einfügung der theologiſchen Mitglieder
des Landeskirchenrats können wir nicht billigen ; denn
dadurch würde ein gehobener Pfarrerſtand geſchaffen
werden , der auch das Kanzelrecht in Anſpruch nehmen
könnte . Der letzte Satz , daß Abſatz d) des Entwurfes ,
der die Vor⸗ und Weiterbildung der Pfarrer betrifft ,
in Abſatz a) , wonach der Landesbiſchof die Diener im
kirchlichen Amt brüderlich berät uſw . , mit enthalten ſei ,
iſt uns unverſtändlich .

Zu 88 14 und 15 :
Den Namen „ Landeskirchenrat “ an Stelle der Bezeich⸗
nung „ Erweiterter Evang . Oberkirchenrat “ zu ſetzen ,
halten wir für eine dankenswerte Verbeſſerung . Ein
oberſtes Organ zur Leitung der Landeskirche zu ſchaffen ,
lehnen wir dagegen aus den bereits dargelegten Grün⸗
den ab.
Wenn die Oberkirchenräte im Landeskirchenrat nur
beratende Stimme erhalten , wird es kaum möglich ſein ,
Pfarrer oder Juriſten von Rang und Verantwortungs⸗
bewußtſein als Obertirchenräte zu gewinnen .
Die Befürchtung , daß die ſynodalen Vertreter im Lan⸗
deskirchenrat ſtets durch die Oberkirchenräte und die
Kreisdekane majoriſiert werden können , entſpricht kei⸗
neswegs den ſchon auf der Tagung der Landesſynode
vom Januar 1953 geſchilderten Erfahrungen , die im
Erweiterten Evang . Oberkirchenrat gemacht worden
ſind . Hier hat es niemals eine Frontſtellung der Ober⸗
kirchenräte gegen die Synodalen oder umgekehrt ge⸗
geben , und die Kreisdekane haben durchaus nicht regel⸗
mäßig die Auffaſſungen des Landesbiſchofs oder des
Oberkirchenrats unterſtützt . Einmütige Entſcheidungen
waren die Regel . Wenn Meinungsverſchiedenheiten
nicht behoben werden konnten , waren ſtets einige ſyno⸗
dale Mitglieder und Oberkirchenräte auf der einen ,
andere ſynodale Mitglieder und Oberkirchenräte auf
der anderen Seite , und jeder Kreisdekan entſchied ſich
völlig ſelbſtſtändig .
Immerhin könnte es zu unſerem Leidweſen im Landes⸗
kirchenrat einmal anders kommen . Man kann es daher
für angebracht halten , der Möglichkeit vorzubeugen , daß

die ſynodalen Mitglieder des Landeskirchenrats majo⸗
riſtert werden . Ein beſtimmter Vorſchlag , auf den ſich

die Mitglieder des Kleinen Verfaſſungsausſchuſſes zu⸗
nächſt einigten , iſt durch einen ſpäteren Antrag der Syn⸗
donalen Köhnlein , Barner und Schweikhart hinfällig
geworden . Der Kleine Verfaſſungsausſchuß hat daher
dieſen Antrag dem Verfaſſungsausſchuß vorgelegt . —
Der Verfaſſungsausſchuß hat den Bericht des Kleinen

Verfaſſungsausſchuſſes gebilligt . Er iſt außerdem dem
Vorſchlage des Kleinen Verfaſſungsausſchuſſes gefolgt ,

eine Beibehaltung und Verbeſſerung der Legaldefini⸗
tionen in den 88 2, 11, 14, und 18 des Entwurfs zum

Kirchenleitungsgeſetz zu verſuchen . Die aus ſeinen Be⸗
ratungen hervorgegangenen Vorſchläge , die für Ande⸗
rungen in dem am 6. 1. 1953 von der Landesſynode in
zweiter Leſung angenommenen Entwurfe des Kirchen⸗
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leitungsgeſetzes gemacht werden , ſind den Synodalen
durch Vervielfältigung vorgelegt worden . Zu ihrer Be⸗
gründung iſt zu ſagen :
Als wichtig möchte ich eigentlich nur anſehen die vor⸗
geſchlagenen Anderungen zu
§S 15 ( Zuſammenſetzung des Landeskirchenrats ) und zu
§ 2 Abſ . 1, § 11 Abſ . 1, § 14 Abſ . 1 und § 18 Abſ . 1, in
denen die Legaldefinitionen für die Landesſynode , den
Landesbiſchof , den Landeskirchenrat und den Ober⸗
kirchenrat neu gefaßt ſind .
Der beſonders lange Anderungsvorſchlag zu § 18 Abſ . 2
( Aufgaben des Oberkirchenrats ) hat ſachlich wenig zu
bedeuten . Er ſoll hauptſächlich einer ſprachlichen Ver⸗
beſſerung dienen . Hier werden nämlich , ebenſo wie bei
den Aufgaben der Landesſynode , des Landesbiſchofs
und des Landeskirchenrates , nunmehr an Stelle von
Hauptwörtern Zeitwörter verwendet .

1) Zur Zuſammenſetzung des Landeskirchenrates : Der
Ausſchuß hat ernſtlich erwogen , ob eine Anderung der
bisher vorgeſchlagenen Zuſammenſetzung jetzt überhaupt
vorgenommen werden ſoll . Wenn einmal die ſynodalen
Mitglieder ſich majoriſiert fühlen müßten , könnte die
Landesſynode ja ohnehin die Zuſammenſetzung des
Landeskirchenrates ändern , und in ſolcher Lage würde
ſich vorausſichtlich die erforderliche Zweidrittelmehrheit
finden . Der Ausſchuß hat ſich dann aber den Wünſchen
der Mitglieder nicht verſchloſſen , die ſchon jetzt eine
Anderung empfahlen , damit Mißverſtändniſſe und Miß⸗
trauen im Lande leichter überwunden werden können .
Der Ausſchuß iſt ſich jedoch darin einig , daß er nicht
etwa einer Frontbildung ſowie einem Mehrheits⸗ und
Machtſtreben im Landeskirchenrat Vorſchub leiſten will .
Die Parität zwiſchen ſynodalen Mitgliedern und Ober⸗
kirchenräten hielt er für vereinbar mit dem Aufbau
unſerer Kirchenordnung , dagegen nicht Beſtrebungen ,
die eine Mehrheit der ſynodalen Mitglieder im Landes⸗
kirchenrate ſicherſtellen möchten . Schematiſch läßt ſich die
Parität nicht verwirklichen , da das im Landeskirchenrat
dringend erwünſchte Mitglied der Evang . ⸗Theol . Fakul⸗
tät der Univerſität Heidelberg eine Sonderſtellung hat .
Nach eingehenden Erwägungen halten wir unſeren Vor⸗
ſchlag für geeignet , den Wünſchen für eine Stärkung
des ſynodalen Elementes im Landeskirchenrat Rechnung
zu tragen , ohne den Grundgedanken unſerer Kirchen⸗
ordnung zu widerſprechen .
Die Kreisdekane haben ſich ſelbſt damit einverſtanden
erklärt , daß ſie dem Landeskirchenrat künftig mit bera⸗
tender Stimme angehören . Sie haben dies getan , um
dem Ausſchuſſe zu helfen , damit er einen geeigneten
Vorſchlag finden könne , bei dem die Zahl der Mit⸗
glieder des Landeskirchenrates auch nicht unzweckmäßig
groß wird .

2) Zu den Legaldefinitionen .
Der Ausſchuß hat Entwürfe , die von Profeſſor Erik
Wolf , von Oberkirchenrat Friedrich und von Profeſſor
Schlink gemacht wurden , gründlich geprüft . Er iſt ein⸗
mütig zu der Überzeugung gelangt , daß die jetzt vor⸗
geſchlagenen Faſſungen keine konfeſſionellen Bedenken
hervorrufen . Das Wort „ leiten “ iſt , wie auch ſchon
bisher in unſerer kirchlichen Geſetzgebung , nicht in dem
Sinne eines politiſchen Führens verwendet , ſondern in
der Bedeutung des neuteſtamentlichen „ Weiden “ . Dem⸗
nach war die Frage , ob Legaldefinitionen beibehalten
werden ſollen , nur noch von untergeordneter Bedeutung .
Sie wurde von der Mehrheit des Ausſchuſſes bejaht .
Auch bei der Verwendung des Wortes „ berufen “ ſehen
wir keine konfeſſionellen Bedenken . Wir gebrauchen es
namentlich bei der Definition der Landesſynode , nicht
im Sinne einer vocatio , die ſubſtantiell nur der Hl .
Geiſt bewirken kann ; ſondern wir ſetzen nur den Sprach⸗



gebnauch ) den Wahlondnung von 1946 fort , die in § 30

ſagt : „ Die Landesſipmode beſteht aus ' : c) . . 0) 10 vom

dem Lamdesbiſſchoff zuu Deruffenden Symodalen . “

Ich ) bittte nummehr den in der Tagesordnung vorgeſe⸗
hhenem Vericht bes Kleinen Verfaſſungsausſchuſſes gleich

anſchlließem zm dünfem , da er einiges enthält , was auch

fün diee heuttüge Berumtung des Kiuchenleitungsgeſetzes

miſſenswert ſeim dünfte . En klanm ſehr kurz gehalten
wendem .

1) Das Gutlachtem der Heidelbenger Theol . Fakultät iſt Dis

auff wenige nedaktiomelle Anderungem fertiggeſtellt . Wir

dünfem den endgültigem Teyt im kunzer Zeit erwarten .

Dem Inhalt kennem min bishher aus vertraulichem Mit⸗

teilungem num im allgemeinem Zügen . Wir kännen dar⸗

aus entnehmen , daß der Kleine Verfaſſungsausſchuß
ſeinem Aubeitspllam micht zu ämderm braucht .

2) Win habem uns vongenommen , als nächſtes den Emt⸗

wumff füün eim Kirchengeſetz üben die Gemeinde auszu⸗
aubeitem und heute Voumittag beveits darüber bera
Dabei ſind zweifellos Fragem üben die Zugehöri
zum Lamdeskinche zu kläven . Vorausſichtlichh wüird hierbei
auch ſchom die Stellung des Pfaurers in der Gemeinde

zu behandelm ſein . Im Anſchlußß daram wollem wir er⸗
ünterm im welchen Weiſe die Mitſprache der Pfarrer bei
den Vonbereitung birchlichen Geſetze geordnet werden
bamm. Späten ſolll den Entwurnf fün ein Pfauvrergeſetz
fülgem , im dem alle Veſtümmungem über die Stellung
des Pfaunnens zuſammengefaßt werden . Schlüeßlich ſollen
unten Beachtung des Heidelbenger Gutachtens die All⸗
gemeinem Veſtümmmungem und die Präambel der Kirch⸗
lichem Gunundordnung beaubeitet werden . Obh ſchom auf
den Heubſttagung den Landesſymode ein vom Kleinen
Venfaſſungsausſchuß ; beunbeiteter neuer Geſetzentwunf
Lermtem werdem klanm, läßt ſich) woch) micht übeufehen .

) Der Vonſitzende des Kleinem Verfaſſunngsausſchuſſes be⸗
abſichtügt , alsbaldd mach den Verabſchiedung des Kirchen⸗
leitungsgeſetzes dunch die Landesſynode am jedem Unter⸗
deichmen den geduuckten Eingabe ein Stück des Vericht
äu ſendem , dem en ſaebem im Namem des Verfaſſungs⸗
ausſchuſſes den Symode gegeben hat , und in einem Be⸗

gleitſchueiben zunm Ausdwuck zul bwingen , daß die Mit⸗
glieden des Kleimen Verfaſſſungsausſſchuſſes ſich micht ver⸗
ſagen mollem, wenm die Umterzeichmen eine Beſpwechumg
ihwen Eimgable wünſchem .

„Prüſident Dr . Umhhauer : Im der zweiten Leſung im
Jamuam dieſes Jahnes iſtt bereits einſtimmig ein Entwurf
gutgeheißem wondem , den Ihnen jaa allen vonli gt . Win
wollemunſere eutige Beſpwechumg auff diejenigen Punmkte

beſchrünken, denem Anderung vom Seitem des Ferfaſſungs⸗
ausſchuſſes vorgeſchlagen iſt , es ſei denn , daß einer der
Symodulen ui einem den Panagwaphem , die ich einzeln
auftufem wende, beſondenve Bemenkungen oder Abände⸗

We
äußenm ſollte .

„ Es komumt num zumächſt einmall gemerell in Frage , oh Sie
die Anderung der Vezuichnung 3 — Ene Dier⸗
küwchennat “ im „Lumdeskinchennat“ guthe iſßenm mullem

Zun Geſchäftsoudnung Abgeondmeten Dr. Schmechel: Iſtes mügluch , wie Sie eben anmgeregt habben , daß zum ſteine
— mnmine meuntbin auff dem Ausſchuſßbenichtt er⸗

10 110 105
Ichh münde ausdwücklichh damum bittten , daß

Präſident Dr . Umhauer : Sie abem den Geſchäftsond⸗

numgsuntruag gehürt . Ich Laſſſe Wemker
2

Gurnge⸗ 0¹5 dumächſt im eine Generuldebatte üben
dem Ausſchußbericht eingetretem wendem ſall.Den Antrag wird mitt allen gegen 11 Stimmen bei
5 Emthhalttungen aligelehnmt.

Jum Geſchäftsondnung Abgeondneten D i ö8 auung Abgeordneten Dr. Uhrig : Jeh
ſtelle dem Amtumg, , die Ausſſpuache und Al 8
mangem zu wertagem , da ich) ehen erſt die Duuckſaache im die
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Hamd bekommem halbe umnd mmüdh ſch ſähhmelll mücht orientieren
Lamm. Heute lämmte

Präſidemt Dr . Um

ordmungsamtrag geh
dieſem Amtrag .

Abgeordneter Schmeider : Ich bedaumne , daß vorhin bei
der Abſſt inumung ums michtt zu eimer allgemeinen Aus⸗
ſprache die Gelegenl gegebem wordem iſt . Dann wäre
einem Anſuche 5 Komſwymaodale Uhrig geſtellt hat,

ſiche rlüch inn wore Udchemunondem . Wir bekämen auf⸗
grund der allgemn usſſprcache eimem Aberblick , um was
es geht , und es me Verwindung zu den früheren

handlungem gefumdem wordem . Jch weiß nicht , warum
im dieſe it wordem iſt . Das iſt doch

ein ſo wichtig mmam wicht einfach unter⸗
ſchreilbem ſoll .

die habem audh dieſen Geſchäfts⸗
rt . Ichh Pütte umm Wortmeldungen zu

h mächte hierzu geſchäfts⸗
„Daſß üch) das , was die beiden

dem einzelnen Para⸗
Jch glaube , es iſt auch

mdlumqg ſolcher Vorlagen
bem. Die haben wir aber

dh Iediglich noch
m Leſung in Form

maturgemäfß zu den ein⸗

immungem eine Debhatte offfem Läßt . Ich glaube ,
bas die beiden Herrem Vorredmer wermiſſen , da⸗

durchh n Holt werd „unnd zumar zu jedem einzelnen
Punkt . Ich ſehe e ich mücht , mworim ein Hindernis er⸗
blückt werden känmte .

Abgeordneter Dr . Schunechel : Jalh mückhte kurz begründen ,
warum mich die Ablehmunng eimer Gemeraldebatte nicht

Oudmungsgemäß erwähnm
Herren Vo

0 erürtert

allgemeine Puc

eine allgem
im Jamuar ge
um die

zelmem Beſ
daß Das

befriedigt . Die Re der Pumlte , über die jetzt
dislutiert wind , iſt mi „ Daſß dem Mechmumg getragen

madalle Uhhrig eben angeführtbe
der Verhandlung viel mehr

nierumg morzumelhmen . Auch die
ie

ich michtt am den Verhand⸗
mammmem Halben , kännen hinein⸗

bim damhbar dafür , daß durch

Sſprache ein Entgegen⸗
re Peſſer geweſen , wenn

tig geweſem und eine kurze
icht worden wäre . Abet

werden kamm, uoe

kommen in d
die Art der

ückunng
Auulsſinallgemeine 0

vielleicht würd dunch d te Vereitmilligkeit der An⸗

trag Uhrig hinfälllig . ̃
Präſident Dr . Umhauer : Ich glaulbe , Herr Dr. Ahrig ,

das , was Sie vermiſſen , würd kommmem, umd zwar konzen⸗

triert auff die Pumltte , auff dite mrür mmſewe Veratung und

eine etwaige Veſchllußßfaſſungg zum Ergebnis det

Jamuartagung beſchrämlem molllem .

Abgeordneter Dr . Uhräg : Ich müchtte mur feſiſtellen , ich

eim derartiges Geſchäftsord⸗
k richtet ſich nicht gegen den

gen die VBrüder , die eben in ſtarker

muf Gemeraldebatte abgelehnt haben .

wür vor ſangem, Eüime Wbſtimmung zu den
Pumkten , die num machh einer werhältnismäßig

f
m ſſalll , fälllt mün ſechuwer, und ich kann

übeuſehem , ald ickh zuſſtiümmmem kamm.

dneten D. Dr . m. Diethe : Wemm jetzt der Ausdruck

überfahren “ gebraucht munde , ſo mufß ich doch noch

ein Ichh walltte Sie , lieber Vruder
9 zurürlzuſtellen , bis Sie übet,

dieſen eingelnem Anderungen , die
1 ſind , und aus den

tffit den — und wie
enten ja auch in

denſollen — ob da⸗

glichbeit ergäbt , heute noch zu

künmem, ol
Hien vom N



einer Abſtimmung zu kommen . Ich bedaure es auch , daß
dieſe Generaldebatte , für die ich vorhin auch geſtimmt habe ,
jetzt nicht normal ſtattfindet . Aber ich darf auch erinnern :
Wir haben als Kleiner Verfaſſungsausſchuß zu dieſen
Fragen auf 25. April extra früher hierher zu einer Sitzung
eingeladen , um allen Synodalen die Möglichkeit zu geben ,
an dieſen Beratungen teilzunehmen und ſich zu unter⸗
richten . Wir haben am Sonntagnachmittag in der gleichen
Weiſe die Beratungen des Kleinen VA fortgeſetzt . Wir
konnten bei den Verhandlungen des Kleinen VA und beiden Verhandlungen des Verfaſſungsausſchuſſes ſicherlich
nicht auf die Teilnahme aller Synodalen rechnen , da der
Hauptausſchuß gleichzeitig tagte , aber wir konnten nun
auch unmöglich die Vervielfältigungen früher fertigſtellen .
Sie ſind heute Mittag heraufgekommen und jetzt verteilt
worden . Ich möchte deshalb bitten , jetzt hier keine Vor⸗
würfe zu erheben und keine Anträ zu ſtellen . Es wird
ſich ja , wenn wir die einzelnen Beſtimmungen durchge⸗
ſprochen haben , zeigen , ob die Synodalen insgeſamt glau⸗
ben , ſich genügend unterrichtet zu haben und unterrichtetworden zu ſein , um zu einer Abſtimmung heute ſchreiten
zu können .

Abgeordneter Schneider : Ich möchte einen Vorſchlag zur
Güte machen : Wenn wir jetzt in die Einzelberatung ein⸗
treten , kommen wir zunächſt zu Punkt 1 „ Allgemeine Be⸗
ſtimmungen “ . Der Herr Präſident möge bei dieſen Allge⸗
meinen Beſtimmungen uns „ etwas allgemein “ ſprechen
laſſen . Ich glaube doch, dann kommt alles zur Sprache !

Präſident Dr . Umhauer : Einverſtanden ! Ich werde alſo
ſo vorgehen , daß ich den Bericht des Verfaſſungsausſchuſſes
zur Grundlage der Ausſprache mache und rufe auf :

I. Allgemeines : Hier iſt insbeſondere die Frage , ob eine
Dreigliederung : Synode — Oberkirchenrat — Landes⸗
biſchof eintreten ſoll .

Zweitens, ob der Erweiterte Evangeliſche Oberkirchenratdie Bezeichnung „ Landeskirchenrat “ erhalten ſoll .
Abgeordneter Dr . Schmechel : Ich mache Gebrauch von

der Erlaubnis , eine allgemeine Reaktion auf den Aus⸗
ſchußbericht zu geben . Ich meine , was hier geſagt werden
ſollte , das ſollte nicht nachher bei den einzelnen Para⸗
graphen geſagt werden . Ich bin ja weder Theologe noch
Juriſt , ſondern ein in keiner Weiſe ſachverſtändiger Laie .

Aber ich habe den Eindruck , daß ſo, wie ich reagiert habe
auf den Ausſchußbericht , eine ganze Reihe von anderen
Laienbrüdern auch reagiert , die aber leider ſich ſcheuen ,

das zu ſagen . Und deswegen wollte ich mir erlauben , das
hier zum Ausdruck zu bringen .

Es wird uns ja manchmal der Vorwurf gemacht , daß
wir den ſachverſtändigen Fachleuten zu ſehr vertrauten
und zu ſchnell bereit wären , mit dem Kopf zu nicken . Ich

wollte dem widerſprechen und ſagen , daß wir , auch wenn
wir nicht ſachverſtändig ſind in Verwaltungsfragen , doch
ſcharf hinhören und uns unſere Meinung bilden und wenn

wir ſie gebildet haben , auch vertreten . Ich möchte das an
einem Punkt , der eine beſondere Rolle ſpielt bei dem
Leitungsgeſetz, zu ſagen verſuchen .

Ich möchte an unſere Ausſprache bei der zweiten Leſung
erinnern . Da haben ſich unſere Überlegungen ja beſondersmit dem Vorwurf beſchäftigt , der uns von draußen gemacht
worden iſt , wir träfen geſetzliche Maßnahmen und richteten
mit dieſen geſetzlichen Maßnahmen ſo etwas wie eine
falſche geiſtliche Macht auf . Man ſagte , wohl kann die

Kirche der Geſetze nicht entbehren bei der Regelung ihres
äußeren Standes . Geiſtliche Dinge dürften jedoch damit
nicht verquickt werden . Wir haben dann bei unſerer Ta⸗
gung im Januar feſtgeſtellt , daß dieſer allgemeine Vor⸗
wurf unzutreffend iſt . Dieſer Vorwurf iſt auch in der da⸗
maligen kraſſen und primitiven Form jetzt nicht wieder
erhoben worden . Stillſchweigend iſt anſcheinend zuge⸗
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ſtanden worden , eine kirchliche Ordnung eigener evan⸗
geliſcher Prägung müſſe ſein . Aber was uns nun als
evangeliſche Ordnung empfohlen wird von den Krititern
draußen , das iſt , wie wir nun doch feſtgeſtellt haben , keine
kirchliche Ordnung .

Man ſagt nämlich folgendes : Kirchliche Ordnung , ja⸗
wohl , aber kirchliche Ordnung darf nicht heißen Chriſto⸗
kratie , Chriſtusherrſchaft . Man ſagt , wir brauchen eine
doppelte Leitung , eine geiſtliche durch Predigt und Sakra⸗
mente , und eine organiſatoriſche Leitung durch Verwal⸗
tungsmaßnahmen . Man ſagt , in der römiſchen Kirche
werde zwiſchen beiden Arten der Leitung nicht unter⸗
ſchieden . Dieſes Gleichſetzen von geiſtlicher Leitung und
Verwaltung dürfe es aber bei uns Evangeliſchen nicht
geben . Man ſagt , das Leitungsgeſetz verfalle in dieſes
katholiſche Extrem offenſichtlich auf Grund der bitteren
Erfahrungen im Dritten Reich , wo ja geiſtliche Leitung
und Verwaltung getrennt wurden . Beim Gleichſetzen müſſe
jede Kritik an Verwaltungsmaßnahmen wie ein Angriff
auf die geiſtliche Autorität der Kirchenleitung wirken⸗ Das
ſei unerwünſcht . Andererſeits , ſagt man , werde vor lauter
geiſtlicher Leitung in der Verwaltung das Nächſtliegende
und Notwendige überſehen . Alſo praktiſch geſprochen : Die
Oberkirchenräte ſollen reine Verwaltungsorgane ſein . Sie
ſollen deshalb im Landeskirchenrat , im Erweiterten Evang .
Oberkirchenrat , kein Stimmrecht haben . Auf dieſe Weiſe
will man die Perſonalunion von geiſtlicher Leitung und
Verwaltungsſeite ausſchalten und der angeblichen Gefahr
katholiſierender Tendenz vorbeugen . Alſo dieſe Teilung
von geiſtlicher Leitung und Verwaltung , wie ſie im Dritten
Reich ausgeprägt war , das ſoll anſcheinend die richtige
evangeliſche Ordnung ſein .

Nun haben wir unter der Führung des Verfaſſungs⸗
ausſchuſſes erkannt , daß das , was uns hier als evangeliſche
Ordnung empfohlen wird , die Trennung von geiſtlicher
Leitung und Verwaltung , nicht kirchlich gedacht iſt , ſondern
aus dem Staatsrecht kommt . Da ſieht das ſo aus : Die
politiſche Staatsleitung ſtellt objettive Normen und Grund⸗
ſätze heraus , während der Verwaltung ihre Durchführung
zufällt . Die politiſche Ordnung ſtellt die politiſchen Ziele
auf , die Verwaltung hat ſie zu verwirklichen . Nun iſt aber
deutlich , daß man ſchon auf der ſäkularen politiſchen Ebene
mit dieſer völligen Trennung von politiſcher Leitung und
Verwaltung gar nicht durchkommt . Wir kennen ja die
Schmerzen , die mit dem Schlagwort ausgedrückt ſind
„Herrſchaft des Apparats “ als Kennzeichen unſerer Zeit .
Und wenn das ſchon auf der ſäkularen Ebene erkannt und
bekämpft wird , wieviel mehr in der Kirchel Man kommt
in der Kirche , die ein Stück Verwirklichung der Chriſtus⸗
herrſchaft ſein ſoll und damit viel mehr unter dem Geſichts⸗
punkt geiſtlicher Art zu ſehen iſt , in keiner Weiſe durch
mit dieſer berordnung von Leitung und Unterordnung
von Verwaltung . Vielmehr kann es in der kirchlichen
Ordnung nur ein Zuſammenwirken , eine Koordination
geben . Auch die , die Verwaltung verſehen , müſſen an der
Geſamtverantwortung für die Leitung beteiligt ſein . Sonſt
iſt die Herrſchaft des Apparates unausbleiblich . Geſchieht
das nicht , ſo bekommt man ſubalterne Geiſter und ihre
Herrſchaft . Das Kennzeichen der ſubalternen Geiſter —
das wiſſen wir —iſt eben nicht das dienende , verſtändnis⸗
volle Sicheinfügen , ſondern anonyme Herrſchaft , die ſchlim⸗
mer iſt als offenbarer Totalitarismus . Dann haben wir
ſtatt der Chriſtokratie die Bürokratie .

Damit iſt an einem Hauptpunkt aufgezeigt , weswegen
wir dem Antrag des Verfaſſungsausſchuſſes zuſtimmen .
Es wäre falſch , den Oberkirchenräten das Stimmrecht und
damit die offene Mitverantwortung zu nehmen . Es wäre
auch falſch , das Stimmenverhältnis durch ſynodale Mehr⸗
heit zu ändern , in der Hoffnung , damit das ſynodale
Element zu ſtärken . Dieſer ganze Anſatz betont politiſch⸗
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ſäkularen Denkens hat im kirchlichen Raum keine Ver⸗
heißung und Berechtigung . Wir kommen damit auf die
ſchiefe Ebene machtpolitiſchen Denkens . Worauf es bei den

Organen der Leitung ankommt , iſt folgendes : Dieſe Or⸗
gane müſſen ſo miteinander verzahnt werden, daß Gegen⸗

ſätzlichteiten und widerſtreitende Beſtrebungen unter⸗
einander in geſchäftlichen Dingen ausgetragen werden in
der ſauberen Luft einer ſachlichen Auseinanderſetzung mit

evangeliſcher Verantwortung . Weil das im Erweiterten
Evang . Oberkirchenrat z. B. bisher ſchon bei aller unſerer

Schwachheit , die uns anhaftet , geſchehen iſt und trotz dem

bisherigen Überwiegen der Stimmen von Oberkirchenrat
und Kreisdekanen über die ſynodalen Stimmen , darum

möchte ich im Blick auf die Ausführungen des Verfaſſungs⸗
ausſchuſſes den Hebel nicht hier anſetzen , ſondern woanders .

Noch eine kurze Bemerkung darüber , in welcher Richtung
m. E. aus meiner Erfahrung die eigentliche Löſung liegen
könnte Ich habe mich gewundert , daß bei den Auseinander⸗

ſetzungen im Januar und jetzt wieder über einen wichtige

Paragraphen des Leitungsgeſetzes hinweggegangen worden

iſt , als ob er gar nicht da wäre und nicht wichtig wäre . Das

iſt der Paragraph , in dem davon die Rede iſt , daß Mit⸗
gliedern des Landeskirchenrates oder des Erweiterten
Evang . Oberkirchenrats über alle Angelegenheiten Aus⸗
kunft zu geben iſt , daß ſie auf dem Laufenden zu halten
ſind , und daß ihnen Akteneinſicht zu geben iſt , alſo eine
noch ſtärkere und intenſivere Mitbeteiligung . Hierdurch iſt
der Gefahr vorgebeugt , daß die Synodalen einſeitig dem
Übergewicht des aktenkundigen Oberkirchenrats ausgeſetzt
find . Ich ſelber habe gelegentlich die Möglichkeit gehabt ,
davon Gebrauch zu machen . Das Ergebnis war merk⸗
würdig , ich will es Ihnen nicht vorenthalten . Nachdem ich
die Akten eingeſehen hatte , habe ich erſt erkannt , wie
ſchwierig die Entſcheidung iſt , und ich war gar nicht mehr
ſo erpicht darauf , die Verantwortung allein zu tragen .
Und es war mir ganz recht , daß der Oberkirchenrat , die
Oberkirchenräte , die Verantwortung ausdrücklich mitzu⸗
tragen haben und daß die Verantwortung nicht allein auf
uns abgeladen iſt . Und ſolche Fragen , die nicht einfach
liegen , werden meiſt in den Sitzungen des Erweiterten
Evang . Oberkirchenrats behandelt .

Alſo zum Schluß : Manchmal hängt die Kritik am Ober⸗
kirchenrat , wovon man ja zuweilen ſpricht , damit zu⸗
ſammen , daß nicht immer eine Möglichkeit beſteht , über
dieſe Arbeit in geeigneter Weiſe zu unterrichten . And
vielleicht müßte man nach einer Möglichkeit dafür ſuchen .
Jedenfalls ſind die Vorſchläge , die von außen gemacht
worden ſind und darauf hinausliefen , in eine äußere
machtmäßige Form der ſynodalen Leitungstätigkeit hin⸗
einzuführen , kein geeignetes Mittel im kirchlichen Raum .
Vielmehr müſſen wir auf der Linie bleiben , auf der wir
uns nach 1945 bewegt haben , und ich habe die Überzeugung ,
daß da die Möglichkeit der Löſung liegt .

8

Der Verfaſſungsausſchuß hat unter einer ſehr umſich⸗
tigen und ſehr erfahrenen Leitung geſtanden mit ſeinem

Vorfitzenden . Er hat eine Arbeit geleiſtet , die ich noch nie
ſo gewürdigt habe wie dieſes Mal , wo man durch die
Einwendungen von draußen hineingetrieben worden iſt in
eine klare Entſcheidung . Wie ſorgfältig die Vorarbeit des

Verfaſſungsausſchuſſes, auch des Kleinen Verfaſſungsaus⸗
ſchuſſes geweſen iſt , das iſt uns beſonders bei dieſer Gele⸗

genheit zum Bewußtſein gekommen . Es ſchadet hier m. E.
auch nichts , daß dieſe ausgiebige Ausſprache ſtattgefunden
hat ; denn dadurch iſt das alles deutlicher geworden . Und

man möchte nur wünſchen , daß die , welche nicht böswilligeKritik üben , ſondern der Sache dienen wollen , nun von
der Sache denſelben Nutzen haben wie wir .

5

Ich muß die Ausſprache auf
1 terbrechen . Es wird mir berichtet , HerrDekan Gerhard aus Heilbronn , der Vertreter des

Württembergiſchen
ſei eingetroffen .

Ich begrüße Sie , Herr Dekan Gerhard , herzlich als Ver⸗
treter unſerer Nachbarkirche . Wir freuen uns , daß der

irttembergiſche Landeskirchentag ſo viel Intereſſe an
unſerer Verhandlung nimmt , daß er Sie hierher entſandt
hat . Ich darf Sie bitten , dem Württembergiſchen Landes⸗

kirchentag unſeren Dank weiter zu vermitteln .
Dekan Gerhard : Es iſt mir zunächſt einmal ſehr leid ,

und ich muß mich ausdrücklich entſchuldigen , daß ich mit

Verſpätung eingetroffen bin und nun Ihre Verhandlung
hier unterbreche . Sie dürfen aber überzeugt ſein , daß es

nicht bloß eine Formſache iſt , daß wir , unſer Herr Landes⸗

biſchof , der Herr Präſident und der verſammelte Landes⸗

kirchentag die Einladung ſehr gern angenommen haben .
Wir waren wirklich mit unſerem ganzen Intereſſe auch
mit dieſen Ihren Fragen beſchäftigt . Allerdings muß ich
gleich ſagen , den Dienſt , den ſeinerzeit Ihr Vertreter
damals bei der Geburt unſeres Geſangbuches getan hat ,
dieſe Geburtshilfe , die da vom badiſchen Sachverſtändigen
geleiſtet worden iſt , die dürfen Sie von mir nicht erwarten .
Denn weder in einem Kirchenleitungsgeſetz , vollends auf

badiſchem Boden , noch in der Frage , die uns ganz beſon⸗
ders auch intereſſiert , der Frage des Religionsunterrichts
und Kirchengeſchichtsbuches , bin ich ſo ſachverſtändig , daß

ich Ihnen irgendetwas helfen könnte .
So danke ich, daß ich hören und hoffentlich recht viel

mitnehmen darf , und wünſche den ganzen Verhandlungen
einen recht geſegneten Verlauf und darf alſo die Grüße ,
die mir aufgetragen worden ſind , Ihnen allen mit ganzer
Wärme und Herzlichkeit hiermit zum Ausdruck bringen .

Präſident Dr . Umhauer : Wir danken Ihnen Herr Dekan.

Wir fahren nun in der Ausſprache fort . 5
Abgeordneter Schneider : Wenn ich zu den allgemeinen

Bemerkungen das Wort nehme , dann deshalb , weil es

mir weſentlich erſcheint , daß wir doch jetzt bei der Be⸗
ratung der abſchließenden dritten Leſung des Geſetzes über

die Leitung unſerer Evang . Landeskirche in Baden den

Zuſammenhang mit dem , was bisher geſchehen iſt, haben

ſollten , um dann in unſerer Entſcheidung beides zuſammen ,
das , was bisher war , und das , was auf dieſer Synode
erarbeitet wurde , als Ausgangspunkt zu einer echten kirch⸗

lichen Synodalentſcheidung verwerten zu können . Darum
ſcheint es mir wichtig , daß wir zum erſten uns darüber
klar ſind , daß dieſes Geſetz , welches wir jetzt beſchließen

ſollen , ein Beſtandteil unſerer neuen kirchlichen Verfaſſung
iſt und ſein ſoll , und daß ſein Beſchluß eine Erſetzung der
bisherigen Beſtimmungen in der alten Verfaſſung in ſich

trägt . Daß aljo das Geſetz , wenn es beſchloſſen iſt , voll⸗
gültig alles das umfaßt , was über die Leitung der Kirche
verfaſſungsgemäß geſagt iſt , und ſeine Beſtimmungen hier⸗
nach meiner Auffaſſung nach nur noch mit einer qualifi⸗
zierten Mehrheit geändert werden könnten .

Es ſind ja Stimmen laut geworden , die ſagen, warum
denn dieſe Vorwegnahme eines Teiles der Verfaſſung ,die
werden ſoll . Dieſe Stimmen haben insbeſondere betont:
Warum denn ausgerechnet das Leitungsgeſetz der Kirche

jetzt ſchon ? Und in dieſen Fragen , in dieſen Stimmen von

außen iſt ohne Zweifel ein gewiſſes Mißtrauen geweſen ,
als ob man hier irgendetwas beſonderes im Voraus 95
wegnehmen möchte . Das ſind beſtimmte hintergründige
Bewegungen , die man zurückführt auf den Wunſch viel⸗
leicht einzelner oder der Geſamtheit der bisherigen Kir⸗

chenleitung , ihren Machtbereich möglichſt zu befeſtigen .
Es iſt zunächſt einmal rein aus der Entwicklung der

Beratungen des Kleinen Vu gegeben geweſen , daß das

Leitungsgeſetz mit als erſtes nun ſo weit in den Vera⸗
tungen fortgeſchritten war , daß es verhandlungsreif bei

uns wurde . Es iſt aber auch ein zweites , was beſonders
als innere Berechtigung der Vorwegnahme dieſes Teiles

Landeskirchentages



vor uns liegt , nämlich die Erfahrung , die wir in der nun
zu Ende gehenden Zeit unſerer Synode gemacht haben , mit
dem neuen Weg in der Kirche , alles , was dort zu ordnen
iſt , aus dem Geiſt des kirchlichen Bereiches und nicht des
ſäkularen weltlichen Bereiches zu ordnen und zu regeln .
Es iſt doch eine beglückende Tatſache , daß die Zuſammen⸗
arbeit auch der Synode und Kirchenleitung eine abſolut
offene , wahrhaftige , wenn auch hie und da konträre ge⸗
weſen iſt . Ich ſchließe dies daraus , daß wir auf dieſer
Synode manches hatten , wo wir auch anderer Meinung
als unſer Herr Landesbiſchof waren . Aber auf der anderen
Seite war doch dies gering . Dieſes Miteinander⸗Arbeiten
war von einem Geiſt getragen , der wirklich ſuchte , daß
im Geſpräch und im gegenſeitigen tiefen Schürfen und
Graben in den Fragen , die die innere und äußere Führung
unſerer Kirche betreffen , wir zuſammen kämen und uns
leiten ließen , und wir haben es ja auch erlebt , daß , wo
Menſchen nicht mehr weiter wußten , Gott uns weiter half .

Das , was nun in dieſem Leitungsgeſetz feſtgelegt werden
ſoll , kommt aus dieſer Erfahrung , aus dieſem beglückenden
Erleben , aus dieſem Wiſſen , daß dieſer Weg in unſerer
Kirche der rechte Weg iſt . And darum wollen wir und
dürfen wir auch den Stimmen außen gegenüber , die war⸗
nend und abwehrend ſagen : Noch nicht , zuwarten , einmal
alles zuſammen erſt ſpäter , ſagen ; nein , das ſoll jetzt nun

auch in der Form dieſes Leitungsgeſetzes feſtgelegt und
feſt geordnet ſein .

Zum zweiten möchte ich ſagen und in Erinnerung
bringen , daß wir um dieſes Leitungsgeſetz ſehr ernſt ge⸗

arbeitet und gerungen haben , nicht erſt auf dieſer Sitzung
ſondern in den Ausſchußberatungen und namentlich — ich

darf das in Erinnerung bringen — auf der Januarſynode ,
die wir hier hatten . Sie wiſſen , daß es dort bis tief in
die Nacht hinein ging , bis wir eine Löſung fanden , eine

Löſung , die in der Sache zum großen Teil die Einheit der
ganzen Synode in ſich barg , eine Löſung , die aber wieder⸗
um um der Stimmen von außen willen damals nicht den
fixierten Abſchluß wollte , ſondern noch eine Friſt von
Monaten dazwiſchen ſetzte , daß wir ſelbſt noch einmal all
das überdenken und überlegen möchten . Daß wir noch ein⸗
mal die Möglichkeit hätten , daß , wenn auch die Brüder
im Lande irgendwelche Anregungen oder beſondere An⸗

liegen weiter vorbrächten , wir noch einmal darüber ſpre⸗
chen könnten . Aber ebenſo — und das ſei hier betont
war es der Wille der Synode , daß nur wenn weſent⸗
liche neue Dinge auftreten würden , wir eine Anderung

des Wortlautes , wie die zweite Leſung das Leitungs⸗
geſetz geſchaffen hatte , noch vornehmen würden . Nach

meiner Auffaſſung ſind kaum entſcheidende weſentliche
neue Geſichtspunkte von außen herangetragen worden .
Zum Teil atmeten ſie nicht den Geiſt , den wir auf der
Synode erfahren und erlebt haben , und den wir der
Kirche erhalten möchten . Wir haben trotzdem — und ich

möchte das deshalb hier ſagen , daß auch in dem offiziellen
Bericht über dieſe Plenarſitzung es in der geſamten Lan⸗
deskirche gehört werden kann —in eingehendſter Weiſe
alle Anregungen , die ſchriftlich oder zum Teil auch münd⸗
lich oder telephoniſch an Mitglieder des Kleinen VàA ge⸗
kommen waren , ſorgfältig geprüft und noch einmal durch⸗
beraten. Es iſt aber der einmütige Wille geweſen , auch
wenn einzelne Anderungen noch gewünſcht werden , daß
das, was Ausgang und was letzten Endes Inhalt für
dieſes Geſetz iſt , erhalten bleiben möge , nämlich daß dieſes

Leitungsgeſetz den Geiſt atme und auch ordne , den wir
erlebt haben , daß im Raum der Kirche kirchlich gedacht
und kirchlich regiert werde .
Es iſt, um das vielleicht noch zu ſagen , für mich perſön⸗

lich ein einziger Punkt geweſen , der mich ſehr ſtark in
dieſen Tagen bewegt hat , und das iſt die Frage , ob man
dem Wunſch der Freunde von draußen —ſie hörten von
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der Eingabe der 68 Pfarrer — und ob man dem Wunſch ,den drei unſerer Brüder in gutem Wollen uns unter⸗
breitet haben , u. U. eine Mehrheit der ſynodalen Mit⸗
glieder im Landeskirchenrat zu ſchaffen , entſprechen ſolle .
Ich habe gegen dieſen Wunſch mich in allen Beſprechungen
eingeſetzt ; nicht deshalb , weil es um eine Stimme mehr
oder weniger ging , ſondern deshalb , weil ich glaube , daß
es der Anfang eines Stimmenrechnens , eines Mehrheits⸗
ſuchens , einer Gruppenbildung und vielleicht in der Wei⸗
terentwicklung der Wiederkehr eines parlamentariſchen

yſtems im Raume unſerer Synode und unſerer oberen
lichen Gremien ſein könnte . Aus dieſem einzigen

Grunde habe ich dagegen Stellung genommen . Es war
ein heißes Ringen , daß wir eine Löſung fänden , einen
Wortlaut , dem ich nun heute auch zuſtimme , weil er die
Entſcheidung in die Hand dieſer oder jener Synode legen
wird , die die Wahl der Mitglieder zum Landeskirchenrat
dann vorzunehmen hat . Es hat bei der Beſprechung mit
Necht einer der Brüder geſagt : Wir verſtehen nicht , daß
gerade Sie , ein Mann , der im öffentlichen Leben ſteht und
der doch eigentlich tagtäglich mit dieſer Form demokra⸗
tiſcher Spielregeln zu rechnen hat — Mehrheitsbildung
für oder wider — ausgerechnet ſich gegen den Wunſch einer
Mehrheit ſynodaler Mitglieder im Landeskirchenrat wen⸗
den . Ich habe ihm antworten dürfen , daß ich glücklich dar⸗
über bin , daß der Politiker im Raum der Kirche ein
Mann mit kirchlichem Denken bleiben kann . Und ich
möchte das nur ſagen mit der Bitte , daß auch Sie dieſen
Grund als ein Anliegen nehmen . Ich möchte zweitens
ſagen , daß vielleicht im Laufe der Debatte doch auch von
den Mitgliedern der Synode es zum Ausdruck gebracht
wird : Es iſt unſer aller Anliegen — auch die Brüder , die
den Antrag eingereicht haben , haben das ausdrücklich be⸗
tont — unſer aller Anliegen , daß das , was in der Ent⸗
wicklung der letzten ſechs Jahre in der geſamten Geſetz⸗
gebung der Kirche aufgebaut worden iſt auf der Grund⸗
linie kirchliches Denken , geiſtliches Denken und Handeln ,
als Grundſatz uns erhalten bleibe .

Abgeordneter Joeſt : Hohe Synode ! Liebe Konſynodale !
Wir haben mit innerſter Aufmerkſamkeit auf das gehört ,
was bisher hier vorgetragen worden iſt . Beſonders auf
das , was uns Bruder Schneider als ſein Anliegen noch
einmal präziſiert hat . Wir teilen es mit ihm . And wir ſind
ihm dankbar , daß er das in dieſer Weiſe zum Ausdruck
gebracht hat . Ich will aber gleich hinzufügen , daß ja keiner
von uns mit einem fertigen Rezept , mit gebundener
Marſchroute in die Synode gekommen iſt , ſondern daß ſich
hier Anſchauungen , Meinungen und Willensbildungen
entwickeln durften , daß hier wirklich gekämpft wurde . Es

iſt auch in dieſer Synode ſo geweſen , daß die erſte Be⸗

ratung bis lange nach Mitternacht gedauert hat , ein
Beweis dafür , daß man tiefernſt genommen hat , was jene
68 Pfarrer in einer Eingabe an die Synode gerichtet
haben . Und dazu möchte ich nun wenigſtens perſönlich
ſprechen dürfen ein kurzes Wort in Bezug auf dieſe Eingabe .

Hier haben wir es ſozuſagen mit einem Bild im Bilde

zu tun . Gewöhnlich iſt ein Vexierbild — entſchuldigen Sie

dieſen profanen Vergleich — ein Bild , das nicht auf den

erſten Blick ſich zeigt und von unſerem Auge fixiert wird
und nur ſtückweiſe und mit großer Geduld fixiert und

herausgeſchaut werden kann , wobei wir finden , daß da
und dort die Linien des verborgenen Bildes mit den
des erſten Bildes ſich decken . Was uns wichtig iſt , den Ver⸗

gleich durchzuführen , iſt das , was viele von uns an dem

Antrag erſchreckt hat und was auch in den Ausführungen

zum Ausdruck gebracht worden iſt , das Schreckbild eines

neuen unkirchlichen Parlamentarismus , der Möglichkeit
einer Majoriſierung auch dort , die Furcht vor dem Ein⸗

bruch wirklich unkirchlichen Denkens . — Das iſt das äußere
Bild . Aber nun , bitte , und das wollen Sie , verehrte Kon⸗
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ſynodale , im dieſer Stunde duch) ſich) ſagemlaſſan, hinten
demz, was hier norgetragen murde , — ich moine im dem
Antrag — hinten demz, wus⸗ landauff und landal iin dieſer
Fragee geredett wurde, ſtecktt oblen noach) eim iim mene ' s Billdz
undd dus giltt es zul entdocken , dus giltt as zin fiwieran , und
dazzul bledtarff es großer Geduldi Es iſtt das nichtt bloß eine
Aktiom kiirchenkritiſchem Intellolts , ſondern — und das ſoll
durss leczter Wortt ſeinni — eine Aktiom des Herzens , eine
Aktiom großerr harter Lioelle zu unſeror Kirche : Das wollen
wirr dieſem Brüderni doch) auch) beſcheinigem dürfem , duran
wollent wirr glaubenz , undd im dieſem Punkte , auff dieſer

Linire wollem wir uns auch im Vortrauem zuſammenfiindem
Allgvordneter Dm. Burner : : Hohee Synoderl Vom dem iim

Berichtt des VAl , der gedrucktt vor Ihnem liegt, , auff Soitte
G Zkilte 7 genanntem Antragſtellerm , — auff die auch
Bruder Schneider ini ſeinem Wortt hingewieſem hat ,
nehmes ichh alleinm nochh am dieſer Plenanſitzung teill , weill
dire leideni anderem aus dienſtlichem Gründem beroits dio

Synodaltagung verlhſſem mußten Ich habe im Namem der
nichtt mehrr anweſenden Alitragſtellen und) im meinem
eigeneni zul erklärenn . Der Antrag , der vom uns geſtollt
worden iſt , murdee in der Abſichtt eingereicht, , der kirchlichen
OIffentlichkeitt zu zoigen ) daß; mam auch) im dem Orgam der
Kirchenleitung , das bisher den Erweitertee Gvung , Obor⸗
kirchenratt hieß und ) num Evang ; Landeskirchonratt heißen
ſpll bereitt iſtß ſehrt entſchieden auff die: Stimme der Synode
undd damitt auch ) auff dier der Pfarren und Gemeindem im
Landee zul hörenz diier dieſee Synodee gewähltt und beſchickt
habem Ganz ferm lac uns die Abſicht , eine Möglichkeit
gegenſeitiger Majoriſierung zu ſchaffem oder gan einer
Frontenbildung Vorſchulb zu leiſtem Aufs Ganßzze geſahen
ſtehem wirt auff[ dem Boden des Briefes ) dom der auf , disſer
Dagung ! leider nichtt anweſende Kanſynodale Siegell uns
geſchriellem hat , undd der im den erſtem Plenarſitzung ver⸗
leſem wordem iſtt Im dieſem Brioff hatt bekanntlich ) der
Konſynodalee Sirgell uns ermahntt . Wir ſollten meniger
durch ) Kritikl als vielmehr durch Mütanbeit ) , dunch) Vor⸗
trauen undd Gebett unſeree Kirchenleitung im allen Organen
unterſtützen

Präſidentt ur Umhmuer : : Weitere⸗ Wortmeldungem liegen
nichtt vor . Ich) müthte den Herren Nednerm meinon Dantß
undd auch) Ihren ! Dankk dafür ausſprechenz daß ſier die Tan⸗
denz , dier diee Synodalem zur Alllehnung einer neuen
Generaldellatte neranlaßtt hath, von ſich) aus beubachtet
hablen , näimliih ) diee Tendenz nichtt eine neue General⸗
dolintter miee im Januan über das ganze Leitungsgeſetz zu
entfeſſelm , ſondern ſith ) zu beſchrünken auff die zweii neuen
Momento , dier jetztt hervorgetreten ſind Sicher ſind) alle
Synodulem , dire gegen diee Generaldebatte wamenz, mit
einem ſolchem Vargehen einverſtanden geweſem

Ich ) darff num auff Einzelheiten eingehem . — Da wäre
zunäthſtt dem Herrm Berithterſtatter nochmals das Wontt
zul gellen

Berichterſtatter Allgeordneten . Dr. . 1n Diottee : : Ehee ich)diee angekündigten Erläuterungem gelle , zwei guntz kuwze
Bemerküngenn Nithtt nur demi Danke fürt deni Verlauff und
den Inhaltt der ellem vorangegangenen Alusſprache müchte⸗
ich) Alisdruckk geblen ſonderm auch ) zwoii Juſüätzee machem :
1 ) Zuldem ; was , Bruder Schneidten geſeagtt hat , einen Zuſatz
nur um keine falſcher Vorſtellungz Hervorzurufem bleii denen;

die⸗ weniger mitt demi Fortgang unſerer Aubloiten nontraut
ſind das Kirchenleitungsgeſetz iſtt jmn tatſächlich keineswogs⸗einas der erſten dus min im Angriff ganommem hallanzſonderm wir hablem logannen mitt der Wahlordnungz , win
hallen dus Pfarrlleſetzungsgeſetz , dus⸗ Dekanatsgeſatz bo⸗
ſchlaſſen undd ſindd dunn erſt zum Kirchenleitungsgeſetz ge⸗
kammen Gs iſt uns num draußem aftt norgehalten mordenzmani müſſer bleii der Allsarlloitung einer Gru ndordnung mittdem Fundnmentt beginnen alſw mitt der Gameinde Unddman hatt es nichtt verſtandenz daß beii unes dien Gemeinde

jetzt erſt , wier auch ) wonhüm aumgellündügt , im Amgriff ge⸗
nommem wondem iſtt ffün diie gaſſeclliche Welhumdllunuch im der
Erundordnung Mam könme aim Hauss mutar wom umtem nach
ollem bauen , ſo iſt das Willd gelbumuckhhttmondem . Aber auch
hien ſtimmt mall wieder aim Willdd michhtt. Demm daus Haus iſt
dqa, unſere Landeskinche , aller iim diiaſes Hamuss Hutt der Blitz
eingeſchlagen , den Vlittz das , Duitttom Waicchhesz, umd der hat
im arſten Liniie allem aiir gemz, inn Dachſſttulhll . Amd wit
mußtem infolgedeſſem , dun kaüm Manſchh mechm Weſſckheiddwußßte
und) wiſſem konmte, , wiiee o Hllichh) nackhtllickhunmmumſere
Kinchenleitung ſtandd undd ſtehhtt, — wiiir mnuſß tem imfolge⸗
deſſen das Kinchenlleitungsge nühhen im Amgwifff mehmen
als diee Vonſchlläge füin ei lüchee Magellunng der Ge⸗
meindem . Win mußtam erſtt mrul inn Dachſſttulhll newanieren
undd klären , ehe wir am diee Veſchweilhkunng otder Feſtügung
oder Verbbeſ 8 HanumezugechhemFerechtigt
wawen

2) Zu dem, , was
urſtändniis , daus wiäallleickhttdrnufßen

ſichh engebem künnte , vorzubeugem Dir Wemnenkunngem, die
im dem Bericht des VaAl nom miin wongetumqhem ſimid, Dafß wir
uns dahim einig wamwenz michtt Etmm Cimer Mehr⸗
heitsbildung , einem N em uſun, , einer Fronten⸗
lildung im Landeskii
ſindd beſtüimmtt nichtt gogen

allem Gründem nennen

ar, Sch
ͤ

0
Mütglieder des llunnge, düe ich ge⸗

troffen habe , nom min vom nornheraim cimloezugem morden .
Ich) wollte das num hintzufügam , woill Wiee Weſter umſerer

Vorhandlungsberichte ſonſtt niöellaichtt einam fiulſſchem Ein⸗

druck gewinnem klöünntem

Und num zu dem eingelnam Wonſſhhlighem ess Wenfaaſſiumgs⸗

ausſchuſſes fün Anderungem iim dami am 61. f . 1955 nonder
Landesſynode im 2 Leſung angenammemem Gntumuuf eimes

kiichlichen Goſetz ie Kaitung deu Warcinügtem Ewan⸗

geliſch⸗proteſtantiſchem Lundesklinchee Waddemes Wetln.

Im § 1 Abſſl. 2 Satz 2 und am allem andenem Steellem ( 82
Abſ. . 2 c, § 3 unten I , § 10) Alkſ . 1 und 2, § 1 Aliſl. 1 und 2.

Überſchrift zu Abſchnitt IV , § 14 Abſſl. 1 umd) 2, § 15 Ab.
und 2, § 16 Abſt . 3, 4 und ) 5 ( Sweimalh ) ,§ 15, Satz 1. 1n

Abſ . 2 ( zweimal ) ) und Abſl . 4, § 23 ( Eatz 1)0 mind die Ve⸗

zeichnung „ Erweitartar Euangz . Ollonkinchhemmatk geündert
iim „ Landeskirchenwatt “

§ 2 Alſſi 1 erhſltt folgendee Faſſung :
„ Die Lundesſynode iſtt dirr Warſammlunng mom ge⸗

wühlten und berufenem Gliederm dem Lamdvesinche , die

aus ihren Erfahvumgem im kiinchllchen Lalbemunnd 80
ihren beſonderem Sachkenntniis heeumus laſehließend
und beratend ) im Dienſte am dem Kinuchhenlleitnung zu⸗

ſammenwinkem “
§ 2 Abſſi. 4 wird geſtrichem

§ 6 Aliſl . 1 und § 7 Abſt . 1 . Das Wantt „Symotde“ mi

erſatztt duwch) „ Landesſynoade “
An Stelle des ð 11Alſf 1. Satz 11 tiretem fwlgendre Sütbe :

„ Der Landesbiſchaff iſtt an zum Dianſt am den Kir⸗

chenleitung borufene Inhallen dus ggiſſtlihhem
den die Gameinden undd diee Ammtsstuäägen der
kirche unten Gattes Wantt rulfftt. Wiir Wau
Ortsgemeinde , ſi hatt dan Lunddesslliſchhaff dür Uum

klircher Runch) Gottes Wontt zůu leitam “
85Im § 1ll. Abſt . 2 Zpiller 1l haifftt ess ſtorttt : „Dinnſtt der Lei⸗

tung ' “ „Dienſtt am Lan Luitung “ zet⸗ er⸗Ium S. 14l Ablſt. 2 unten Dminnd dus , Wuortt „autsrirhtel
ſotztt Rurch ) „leitett “

S§ 10 Abſi. 1l erhültt folgende Faſſungr⸗
5

W8li iſtt dass zzum Dianſtie am 55
Kirchenleitunc beſtimmte Ougaum Weu adem Mitgliedar dan Landeasſynadde , Wan Vundesbifthel

alllen , Die ich aus
Wuuder Kähmlein ,



die Oberkirchenräte und die Kreisdekane in ſtändiger
Arbeit zuſammenwirken . “

In § 14 Abſ . 2 unter d heißt es ſtatt § „ 16 Abſ . 2“ . § „ 16
Abſ. 2 und 3“.

§ 15 erhält folgende Faſſung :
1. Der Landeskirchenrat beſteht aus dem Landesbiſchof ,

dem Präſidenten der Landesſynode , den von der Lan⸗
desſynode zu wählenden Synodalen , den Oberkirchen⸗
räten und den Kreisdekanen . Die Zahl der von der
Landesſynode zu wählenden Synodalen iſt gleich der
Zahl der Oberkirchenräte . Die Kreisdekane gehören
dem Landeskirchenrat mit beratender Stimme an .

2. Wenn ſich nicht bereits unter den von der Landes⸗
ſynode gewählten Synodalen ein Mitglied der Evang . ⸗
Theol . Fakultät der Aniverſität Heidelberg befindet ,
ſo kann der Landesbiſchof ein ſolches Mitglied in den
Landeskirchenrat berufen . Er hat die gleichen Pflich⸗
ten und Rechte wie die ſynodalen Mitglieder , auch in
Fällen des § 16 Abſ . 3.

§ 18 erhält folgende Faſſung :
1. Der Evang . Oberkirchenrat iſt der zum Dienſt an der

Kirchenleitung berufene ſtändige Rat der Landes⸗
kirche . Ihm obliegen alle Angelegenheiten , die nicht
zu den Aufgaben der Landesſynode , des Landes⸗
biſchofs oder des Landeskirchenrates gehören und die
nicht durch andere Kirchengeſetze geregelt ſind .

2. Dem Evang . Oberkirchenrat obliegt insbeſondere :
a) den Landesbiſchof bei der geiſtlichen Leitung der

Landeskirche zu unterſtützen ,
b) die organiſche Verbindung mit der Evang . Kirche

in Deutſchland und ihren Gliedkirchen zu pflegen
und zu fördern ,

c) die oberſte Leitung des Religionsunterrichts in
Kirche und Schule auszuüben ,

d) die Aufſicht über die Tätigkeit der Bezirksſynoden
zu führen und den Bezirksſynodalbeſcheid zu er⸗
teilen ,

e) Kirchenviſitationen , außerodentliche Kirchenviſita⸗
tionen und Dekanatsviſitationen anzuordnen und
zu verbeſcheiden ,

f) die Theologieſtudenten anzunehmen , die theologi⸗
ſchen Prüfungen zu leiten und die Kandidaten
auf Grund beſtandener Prüfung unter die Pfarr⸗
kandidaten der Landeskirche aufzunehmen ,

g) Theologen unter die Pfarrer der Landeskirche auf⸗
zunehmen ,

h) die Befugniſſe auszuüben , die der Kirche in Bezug
auf das Praktiſch⸗Theologiſche Seminar zuſtehen ,

i ) die Landeskirche in allen Rechts⸗ und Vermögens⸗
angelegenheiten zu vertreten ,

4) die geſamten kirchlichen Ordnungen im Rahmen
der Verfaſſung und der Kirchengeſetze zu wahren
und weiterzubilden ,

J) Verwaltungsverordnungen zu erlaſſen ,
m) die kirchlichen Beamten und Angeſtellten einzu⸗

ſtellen , zu ernennen , zu befördern , zur Ruhe zu
ſetzen und zu entlaſſen ,

n) die disziplinäre Aufſicht über die Amtsführung
und den Wandel der Geiſtlichen und Kirchenbe⸗
amten auszuüben mit Ausnahme der Oberkirchen⸗
räte , die dem Landesbiſchof unterſtehen ( vergl .
§ 11, Abſ . 2 g) ,

o) Dienſtſtrafen gemäß der Disziplinarordnung der
Evang . Kirche in Deutſchland zu erkennen ,

p) unſtändige Geiſtliche gemäß § 15 der Pfarrkandi⸗
datenordnung aus dem Dienſt zu entlaſſen ,

q) die Aufſicht über die Verwaltung des örtlichen
Kirchenvermögens zu führen und Kirchengemein⸗
den , die ihre Rechte ungenügend wahrnehmen ,
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nach Maßgabe des Kirchenvermögensgeſetzes zu
vertreten ,

r ) das Vermögen der Landeskirche , die unmittelbaren
Fonds und die Pfründen zu verwalten ,

5) Landeskollekte anzuordnen ,
t ) die Aufſicht über das kirchliche Bauweſen zu führen ,
u) über Beſchwerden gegen Verfügungen der unteren

kirchlichen Dienſtſtellen zu entſcheiden ,
v) die Tagungen der Landesſynode vorzubereiten und

Geſetzentwürfe auszuarbeiten .
Abſchnitt VII erhält die berſchrift : Schluß und Über⸗

gangsbeſtimmungen .
In § 25 wird als Abſ . 4 eingefügt :

Auch Beſtimmungen anderer Kirchengeſetze , die die⸗
ſem Geſetze widerſprechen , werden hiermit aufgehoben .

Der bisherige § 25 Abſ . 4 wird Abſ . 5.
In § 25 Abſ . 1 wird als Datum eingeſetzt :

zam 1 Juli 1953
Das ſieht nun weit ſchwieriger aus , als die Sache tat⸗

ſächlich iſt . Wir können nämlich die vorgeſchlagenen
Anderungen in drei Gruppen zuſammenfaſſen : Die zwei
Gruppen , die ich bereits bei dem Bericht des Ausſchuſſes
unterſchieden habe , nämlich Zuſammenſetzung des Landes⸗
kirchenrats und Legaldefinitionen und die dritte Gruppe ,
das ſind die Dinge von geringerer oder geringſter Bedeu⸗
tung , die ſo etwas wie Schönheitsreparaturen vielleicht
ſind , über die wir uns , glaube ich, nicht allzu ſehr noch den
Kopf zu zerbrechen brauchen . Wenn ich nun zunächſt die
erſte Gruppe erläutere , die alſo den Landeskirchenrat be⸗
trifft , ſo iſt das , was in Abſatz 1 der vorgeſchlagenen
Anderungen ſteht , zu §S 1 Abſ . 2 des alten Entwurfs vor⸗
gebracht , weil da zum erſten Mal die Bezeichnung Erwei⸗
terter Evang . Oberkirchenrat auftaucht . In dem ganzen
Abſatz geht es nur um die Namensänderung von Erwei⸗
terter Evang . Oberkirchenrat in Landeskirchenrat . Dazu
brauchen wir alſo nicht jede Stelle zu beſprechen , ſondern
nur , ob wir es für angebracht halten , ſtatt des Namens
„ Erweiterter Evang . Oberkirchenrat “ in Zukunft den Na⸗
men „ Landeskirchenrat “ zu wählen .

Bei der zu § 15 vorgeſchlagenen Neufaſſung handelt es
ſich nun allerdings um wichtige Dinge , um die künftige
Zuſammenſetzung des Landeskirchenrats . Sie werden alle
gefühlt haben aus dem , was bisher geſagt worden iſt :
Dieſer Vorſchlag hat uns Not gemacht , hat uns Mühe
gemacht zumindeſt . Die Faſſung , die er jetzt erhalten hat ,
iſt von den Mitgliedern des Ausſchuſſes einmütig gebilligt
worden . Der Sinn dieſer Faſſung iſt folgender : Im Lan⸗

deskirchenrat ſollen die Landesſynode , der Landesbiſchof ,
die Oberkirchenräte und die Kreisdekane in ſtändiger
Arbeit zuſammenwirken . Aber wie ſollen ſie vertreten

ſein ? Wenn wir nun nach den bisherigen Erfahrungen
uns die Zukunft ausmalen dürften , dann hätten wir gar
keine Anderungen vorgenommen . Aber wie ſoll einer

etwaigen Gefahr vorgebeugt werden ? Wie ſoll auch das ,
was gerade Bruder Barner und den andern , die den

Antrag geſtellt haben , aber auch vielen anderen ſonſt am

Herzen lag , erreicht werden , daß die Befürchtungen und

Mißverſtändniſſe und die Anſätze zu Mißtrauen , die gewiß
vorhanden ſind , leichter bekämpft werden können ? Da war
der Vorſchlag gemacht worden , und der war ſchließlich
auch von allen angenommen worden : Eine Parität im

Landeskirchenrat derart , daß keine Seite die andere majo⸗

riſieren kann , und daß die glückliche Zuſammenarbeit , die

wir in den letzten Jahren erlebt haben , für die Zukunft

ſich als notwendig daraus ergeben wird . Aber das ließ

ſich ſchematiſch nicht einfach durchführen wegen der beſon⸗
deren Geſtalt des Mitgliedes der Heidelberger theol .

Fakultät . Den konnten die einen , wenn man mal von
Seiten ſprechen will , der ſynodalen Seite zuſprechen , die

anderen der Seite des Oberkirchenrats , weil er vom
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Landesbiſchof berufen iſt , und wieder andere ſagen : Ja , da
iſt alſo nun noch ein Mitglied sui generis , und da⸗ wird
das Zünglein an der Waage ſein , wenn man wieder ein

nichtpaſſendes Bild in die Erörterungen werfen darf .
Der Vorſchlag , der jetzt vorliegt , hält feſte Parität

zwiſchen der Zahl der Mitglieder des Oberkirchenrats , alſo
Landesbiſchof und Oberkirchenräte und der Synodalmit⸗
glieder . Er ſieht ferner vor , daß die Synode es in der
Hand hat , ob unter den zu wählenden Mitgliedern ein
Mitglied der Evang . Theol . Fakultät der Aniverſität
Heidelberg iſt . Wählt die Synode in den Landeskirchenrat
ein ſolches Mitglied der Fakultät , dann iſt damit alles
erledigt , dann iſt der Landeskirchenrat komplett . Wählt
die Synode nur andere Synodale in den Landeskirchen⸗
rat , unter denen ſich alſo kein Mitglied der Heidelberger
Fakultät befindet , ſo kann der Landesbiſchof außerdem ein
ſolches Mitglied in den Landeskirchenrat berufen und
wird das vorausſichtlich regelmäßig tun , da die Teilnahme
des Mitglieds der Evang . Theol . Fakultät in Heidelberg
ja im Landeskirchenrat im allgemeinen dringend erwünſcht
iſt . Wir können hier alſo nicht ſchematiſch mit der Parität
auskommen . Der Grundſatz der Parität , daß die Zahl
der von der Landesſynode zu wählenden Synodalen gleich
der Zahl der Oberkirchenräte iſt , iſt ausgeſprochen in Ab⸗
ſatz 1 der vorgeſchlagenen Anderung . Aber die Notwendig⸗
keit oder doch der dringende Anlaß , auch noch ein Mit⸗
glied der Heidelberger Theol . Fakultät im Landeskirchen⸗
rat zu haben , das nun weder ſynodaler Vertreter zu ſein
braucht noch Oberkirchenrat iſt , hat uns noch zu dem
Vorſchlag des Abfſ. 2 gebracht . Die Synode hat es damit
in der Hand , durch die Wahl feſtzulegen , wie der Landes⸗
kirchenrat zuſammengeſetzt wird . Macht ſie davon in einer
Weiſe Gebrauch , die auf Mehrheitsverhältniſſe keine Rück
ſicht nimmt , ſo hat ſie dazu auf Grund der bisherigen
Erfahrung , glaube ich, allen Anlaß . Nach dem jetzigen
Stande ſind fünf ſynodale Vertreter zu wählen , und in
Zukunft , wenn wir einen Oberkirchenrat mehr bekommen ,
ſechs . Wir können dann etwa die Vorſtellung haben , unter
uns Synodalen ſeien ſo viele , deren Erfahrungen und
Kenntniſſe wir im Landeskirchenrat zur Geltung gebracht
ſehen möchten , daß wir kein Mitglied der Theologiſchen
Fakultät wählen . Dann gibt die Synode dem Landes⸗
biſchof die Möglichkeit , ein ſolches Mitglied zu berufen .
Soweit wir im Erweiterten Evang . Oberkirchenrat Er⸗
fahrungen geſammelt haben , werden wir , glaube ich, nicht
befürchten , daß dadurch ſich irgendwie etwas von Mehr⸗
heitsverhältnis oder Gruppenbildung im Landeskirchenrat
einſtellen wird .

Das wäre die Erläuterung , die ich zu dem erſten Punkt
zu geben hatte . Die Frage wäre , ob wir nun dieſen Punkt
zunächſt beſprechen wollen , oder ob ich mit den Erläute⸗
rungen fortfahren ſoll . Es würde nicht viel zu ſagen ſein ,weder zu der Frage der Legaldefinitionen , noch zu den
Dingen geringeren Nanges ; für ſie brauche ich nur noch
Hinweiſe zu geben , welche es find . Ich möchte es machen ,wie es gewünſcht wird .

Präſident Dr . Umhauer : Ich würde vorziehen , daß wir
jetzt in die Diskuſſion dieſer Bemerkungen des Herrn
Berichterſtatters eintreten . Es ſteht zur Erörterung die
Frage , ob der Begriff „ Erweiterter Evang . Oberkichen⸗rat “ durch „ Landeskirchenrat “ erſetzt werden ſoll .

Abgeordneter Schneider : Ich frage , ob es nicht zweck⸗
mäßig ſei , auch hier „ Evang . Landeskirchenrat “ zu ſagen .
Ich könnte mir denken , daß das u. UA. wichtig ſein könnte ,um andere ähnliche , parallel laufende Gruppen zu unter⸗
ſcheiden .

Berichterſtatter Abgeordneter D. Dr . v. Dietze : Wir habenim Ausſchuß , als Sie nicht dabei ſein konnten , Bruder
Schneider, dieſe Frage bereits erwogen . Wir haben davon

abgeſehen , vorzuſchlagen „Evang. Landeskirchenrat “, da

wir auch nicht ſagen Evang . Landesſynode und Evang .
Lande f. Wir glauben , daß Mißwverſtändniſſe nicht
aufkomn erden . Und es würde der Architektur nicht
voll entſprechen , wenn wir jetzt noch das Wort „evange⸗
liſch “ einſchieben .

Die Syno umt dem Vorſchlag des Verfaſſungsaus⸗
ſchuſſes , E iterter Oberkirchenrat durch Landeskirchen⸗
rat zu erſetzen, mit allen Stimmen bei einer Enthaltung zu.

Präſident Dr . Umhauer : Dann kommen wir zu § 15. Ich
bitte , das nochmals zu verleſen .

Abgeordneter Dr . Kuhn lieſt :
§ 15 erhält folgende Faſſung :

1. Der Landeskirchenrat beſteht aus dem Landesbiſchof ,
dem Präf ten der Landesſynode , den von der
Landesſynode zu wählenden Synodalen , den Ober⸗
lirchenräten den Kreisdekanen . Die Zahl der
von der Landesſynode zu 1

gleich der Zahl der Obe
dekane zren dem Landeskirchenrat mit beraten⸗
der Stimme an .
Wenn ſich nicht bereits unter den von der Landes⸗

node gewählten Synodalen ein Mitglied der
ug. Theol . Fakultät der Aniverſität Heidelberg

et, ſo kann der Landesbiſchof ein ſolches Mit⸗
in den Landeskirchenrat berufen . Es hat die

hen Pflichten und Nechte wie die ſynodalen
Mitglieder , auch in Fällen des § 16 Abſ 3.

§ 16 Abf . 3 iſt die Beſtimmung über die Entſcheidung
über Beſchwerden .

Die Neufaſſung des § 15 wird von der Synode ohne
Debatte einſtimmig angenommen .

Berichterſtatter Abgeordneter D. Dr . u. Dietze : Wir
mun zu der Frage der Legaldefinitionen . In dem

fältigten Stück werden dieſe Legaldefinitionen in
neuer Faſſung gebracht , und zwar zunächſt in den Vor⸗
ſchlägen zu §S 2 Abſ . 1 und § 2 Abſ . 4. Die Streichung

lenden Synodalen iſt
irchenräte . Die Kreis⸗

dieſes § 2 Abſ . 4 erklärt ſich daraus , daß der Inhalt indie
Definiton des Abſatzes 1 mit hineingenommen wird ,
das iſt keine Anderung . Dann werden § 6 und § 7 aus⸗
getauſcht , das iſt eine formale Geſchichte . Es folgt die
Faſſung von § 11 Abſatz 1 Satz 1. Die folgenden Dinge
können wir wieder überſpringen . Nächſter Paragrarh iſt
§ 14 Abſ . 1. Auf Seite 2, wo es heißt : „ § 18 erhält fol⸗
gende Faſſung “ , iſt wiederum der erſte Abſatz die Legal⸗
definition . Was im zweiten Abſatz ſteht : „ Dem Evang.
Oberkirchenrat obliegt insbeſondere . . . “ das iſt im weſent⸗
lichen die Wiedergabe deſſen , was im bisherigen Entwurf
ſtand , nur iſt das Hauptwort erſetzt durch ein Zeitwort .

Alſo wir haben bei der Frage der Legaldefinitionen vor
uns §S 2 Abſ . 1, § 11 Abſ . 1, § 14 Satz 1, § 18 Abſ . 1, und
in derſelben Reihenfolge werden da definiert : Landes⸗
ſynode , Landesbiſchof , Landeskirchenrat und Evang . Ober⸗

kirchenrat . 85Es wäre zu erwägen , in welcher Reihenfolge nun das

Plenum der Synode ſeine Betrachtungen und Ent⸗
ſchließungen anſtellen will . Ob und mie esvielleicht logiſch
richtig ſein könnte oder ſcheinen könnte , daß zunächſt die
Frage entſchieden werden ſoll , ob überhaupt Legaldefini⸗
tionen oder nicht , oder ob erſt die einzelnen Definitionen
durchgeſprochen werden ſollen , um darnach zu entſcheiden,
Wir ſind im Vü dieſen zweiten Weg gegangen , weil W011
aus den Beſprechungen im Kleinen VA noch leine feſte
Meinung hatten bilden können darüber , ob die Gefahr
vermieden werden könne , durch Legaldefinitionen —
feſſionelle Meinungsverſchiedenheiten anzurühren . Wir
ſind einmütig zu der Überzeugung gelangt , daß wir in
den jetzt vorgelegten Formulierungen dieſe Gefahr ver⸗
meiden konnten . Aber es iſt vielleicht doch angebracht ,
daß erſt die einzelnen Definitionen hier durchgeſprochen
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werden , ehe das Plenum der Landesſynode dazu Stellung
nimmt , ob ſie die Auffaſſung des VA teilt , daß hier die
Gefahr , konfeſſionelle Meinungsverſchiedenheiten anzurüh⸗
ren , vermieden worden iſt .

Solche Legaldefinitionen können wohl niemals ganzvollkommen gefaßt werden , namentlich auf einem Gebiet ,
wo wir geſetzgeberiſch in mancher Hinſicht Neuland be⸗
treten . Die Frage , ob man dieſes Wagnis auf ſich nehmen
ſoll oder nicht , iſt für uns nicht mehr von irgendeiner
kirchlich entſcheidenden Bedeutung und könnte nach der
Erörterung der einzelnen Legaldefinitionen hier zur Ent⸗
ſcheidung gebracht werden .

Präſident Dr . Umhauer : Ich möchte Ihnen vorſchlagen ,
daß wir in die Beſprechung der einzelnen Vorſchläge des
Ausſchuſſes eintreten . Das entſpricht auch der Geſchäfts⸗
ordnung . Es liegt ja nur der Antrag des Ausſchuſſes vor
und kein Abänderungsantrag hierzu . Wenn Sie damit ein⸗
verſtanden ſind , ſo möchte ich vorſchlagen , daß wir uns
zunächſt ausſprechen über die Faſſung von § 2 Abſatz 1:

Die Landesſynode iſt die Verſammlung von ge⸗
wählten und berufenen Mitgliedern der Landeskirche ,
die aus ihrer Erfahrung im kirchlichen Leben und aus
ihrer beſonderen Sachkenntnis heraus beſchließend
und beratend im Dienſte an der Kirchenleitung zu⸗
ſammenwirken .

Abgeordneter Schneider : Darf ich nur kurz etwas ſagen ,
vielleicht iſt das dienlich zur Klärung der ganzen Dinge .Wir haben ja in dieſem Geſetzentwurf ſechs Abſchnitte .Der erſte ſind die allgemeinen Beſtimmungen , 2) handeltvon der Landesſynode , 3) vom Landesbiſchof , 4) von dem
Erweiterten Evang . Oberkirchenrat , jetzt Landeskirchenrat ,5) vom Evang . Oberkirchenrat und 6) von der Geſetz⸗
gebung der Kirche . Und dieſe ſogenannten Legaldefini⸗tionen bezwecken nichts anderes , als jeden dieſer Abſchnitte ,dem erſten Paragraphen desſfelben , kurz voranzuſtellen ,was Aufgabe und Wirkungsbereich des betreffenden Or⸗
gans iſt . Darum würde ich es für ſehr zweckmäßig halten ,
wenn wir gerade die einzelne Legaldefinition , wie wir
ſte hier jetzt haben , die zum Abſatz 2, der die große Über⸗

ſchrift hat „Landesſynode “, bei dem wir in allen Dingen
onſt einverſtanden waren , im Zuſammenhang mit dieſem
Abſchnitt behandeln . Ich glaube , dann wird es uns klarer ,und hätten wir dann das Geſetz mitberaten .

Zu dieſer Sache ſelbſt möchte ich ſagen , ſie bedeutet in
der Neuformulierung nichts anderes als eine Erweiterung
deſſen , was wir ſelbſt ſchon feſtgelegt hatten im Monat
Januar . Dort iſt allerdings nur die äußere perſonelle
Zuſammenſetzung feſtgelegt geweſen , nämlich „ Verſamm⸗
lung von Pfarrern , Alteſten und anderen Gliedern der

Landeskirche. “ Das haben wir ſtehen laſſen und nun er⸗
gänzt, was ihre Aufgabe iſt , was ſie tun ſollen : „ Die aus
ihren Erfahrungen im kirchlichen Leben und aus ihrer
beſonderen Sachkenntnis heraus beſchließend und beratend
im Dienſte an der Kirchenleitung zuſammenwirken . “ Daß
wir das noch ſagen , iſt ſicherlich wertvoll ; denn einmal
ſollen auch andere es wiſſen , was wir als Aufgabe dieſer
Eremien uns gedacht haben , und zweitens iſt in dieſem
ſcheinbar ſehr einfachen Nebenſatz noch feſtgelegt , daß dieſeMänner oder auch Frauen , die vielleicht in die nächſteSynode kommen werden , ausgewählt werden ſollen als
ſolche, die Erfahrung im kirchlichen Leben haben , die alſo
aktiv drin ſtanden , und die auch eine beſondere Sachkennt⸗

5 haben, um mit beſchließen und mit beraten zu können .Wir haben bei den Beratungen uns überlegt , ob manas noch einmal hier ſagen ſoll , weil ja in der Wahl⸗
ordnung zu den Alteſten , über die ja auch zur Synode
gewählt wird , und dann in unſerer Synodeordnung noch
ausführlicher dieſe Vorausſetzungen des Amtes des Alteſtenund damit auch des Synodalen gegeben ſind . Aber es iſtſchon zweckdienlich — und damit möchte ich dieſe grund⸗
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daß auch hier , etwas kürzer gefaßt , im Leitungsgeſetz dieſe
Aufgaben und dieſe Vorausſetzungen und dieſer Perſonen⸗kreis beſtimmt wird . Ich möchte deshalb ſehr empfehlen,
grundſätzlich , daß wir dieſe vier Legaldefinitionen allen
vier Abſchnitten voranſetzen und darf ſagen , daß ſehr
gewiſſenhaft geprüft worden iſt , wie wir das formulieren ,ſollten . Dieſen Wortlaut möchte ich bejahend der Synode
zur Annahme empfehlen .

Präſident Dr . Umhauer : Ich laſſe abſtimmen , ob § 2
Abſ . 1 in der vorgeſchlagenen Faſſung angenommen wer⸗
den kann .

Einſtimmig angenommen .
Dann wäre die Folge , daß § 2 Abf .

das ſteckt ja ſchon in Abſatz 1 drin .
8 6 Abſ . 1 und 87 Abſ . 1 iſt eine reine formale Richtig⸗

ſtellung , daß wir ſtatt „ Synode “ „ Landesſynode “ ſagen .Wir haben ja auch Bezirksſynoden . Ich darf annehmen ,
daß das ohne Diskuſſion angenommen wird .

Dann kommt 8§ 11 Abſ . 1 Satz 1: Die Definition des
Begriffs Landesbiſchof .

Der Landesbiſchof iſt der zum Dienſt an der Kirchen⸗
leitung berufene Inhaber des geiſtlichen Amtes , der
die Gemeinden und die Amtsträger der Landeskirche
unter Gottes Wort ruft . Wie der Pfarrer die Orts⸗
gemeinde , ſo hat der Landesbiſchof die Landeskirche
durch Gottes Wort zu leiten .

Es iſt das eine geringfügige Anderung gegenüber der im
Januar beſchloſſenen Faſſung . Es iſt dort nur mit dem
Vergleich begonnen , während es wohl zweckmäßiger iſt ,
den Vergleich an den Schluß zu ſetzen in einem beſonderen
Satz . Und es iſt das Wort „ leiten “ geblieben trotz der Be⸗
denken , die geäußert wurden .

Profeſſor Dr . Hupfeld : Eine kleine Bemerkung . Darf
ich nur folgendes ſagen : Der Satz : „ Er kann in allen
Gemeinden der Landeskirchen Gottesdienſte und geiſtliche
Verſammlungen abhalten “ , iſt nun hier gefallen .

Berichterſtatter Abgeordneter D. Dr . v. Dietze : Es iſt
nur § 11 Abſ . 1 Satz 1 geändert , Satz 2 bleibt .

Abgeordneter D. Dr . Schlink : Herr Präſident , ich möchte
nur eine Kleinigkeit richtig ſtellen . In dem Satz , wie er in
der Vorlage beſchloſſen iſt , iſt weggefallen : „ Und durch
Gottes Wort zu leiten “, weil an dieſem Punkt beſtimmte
Interpretationsſchwierigkeiten gerade in den Eingaben
von Herrn Kollegen Wolf ſich herausgeſtellt hatten . Da⸗
gegen iſt „ durch Gottes Wort “ dann hereingenommen
worden in den zweiten Satz unſeres Vorſchlages : „ Wie der
Pfarrer die Ortsgemeinde , ſo hat der Landesbiſchof die
Landeskirche durch Gottes Wort zu leiten “, nicht wahr ?
Es iſt dadurch das Mißverſtändnis beſeitigt , als ob nun
der Landesbiſchof jede einzelne Gemeinde durch Gottes
Wort ſo leitet , wie es nur der Pfarrer machen kann . Er
hat die Landeskirche zu leiten , damit leitet er ſelbſtver⸗
ſtändlich auch die Ortsgemeinden , aber in einer anderen
Weiſe als der Ortspfarrer . Deshalb ſind dieſe Ver⸗
änderungen hingenommen worden . Wir hoffen , dadurch
eine beſſere Klärung erreicht zu haben .

Abgeordneter Dr . Kuhn : In der Eingabe des Herrn
Pfarrer Adolph und ſeiner Kollegen war auch ausgeführt
worden , daß es ein beſonderes Anliegen ſei , daß der Herr
Landesbiſchof auch der Seelſorger , der beſondere Seelſorger
der Pfarrer , ſei . Und man hat da insbeſondere daran ge⸗
dacht , daß der Herr Landesbiſchof auch die Tätigkeit des
früheren Prälaten übernehmen ſoll .

Es iſt in der Eingabe des Herrn Pfarrer Adolph und
ſeiner Kollegen auf § 125 der Kirchenverfaſſung hinge⸗
wieſen worden . Ich darf Ihnen zu Ihrer beſſeren Orien⸗
tierung einmal dieſe Beſtimmung vorleſen :

Der Prälat iſt der erſte Geiſtliche der Landeslirche .
Seine Aufgabe beſteht vornehmlich darin , Anregungen

ſätzliche Frage bejahend beantworten — und zweckmäßig ,

4 geſtrichen wird ;



und Richtlinien für die Hebung des religiöſen und

ſittlichen Lebens in Kirche und Gemeinde zu geben ,

die Geiſtlichen in Amtsführung , Fortbildung und

Wandel perſönlich zu beraten , ſowie in den Gemeinden
bei beſonders ſchwierigen Verhältniſſen ſchlichtendmit⸗
zuwirken . Vom Zuſtand des kirchlichen Lebens über⸗

zeugt er ſich durch regelmäßige Beſuche , an die Ge⸗

meinden kann er geiſtliche Anſprachen , Hirtenbriefe

richten . Er hat das Recht , Dekanatsviſitationen vor⸗

zunehmen , Pfarrkandidaten zu ordinieren und zu ver⸗

pflichten , ſowie Kirchen einzuweihen .

Wenn es nun in dem Entwurf zu § 11 Abſ . 1 Satz 1

heißt : „ Wie der Pfarrer die Ortsgemeinde ſo hat der

Landesbiſchof die Landeskirche durch Gottes Wort zu
leiten “, ſo ſtellt ſich für mich hierin die Frage , ob unter
den Worten , „er hat zu leiten “, auch darunter die Funk⸗
tion verſtanden werde , die der Prälat früher hatte . Ins⸗

beſondere folgende Aufgabe : „ Seine Aufgabe beſteht
vornehmlich darin , Anregungen und Richtlinien für die

Hebung des religiöſen und ſittlichen Lebens in Kirche und
Gemeinde zu geben , die Geiſtlichen in Amtsführung , Fort⸗
bildung und Wandel perſönlich zu beraten , ſowie in Ge⸗
meinden bei beſonders ſchwierigen Verhältniſſen ſchlichtend
mitzuwirken . “ Ich darf hiermit dieſe Frage ſtellen .

Berichterſtatter Abgeordneter D. Dr . v. Dietze : Ich
glaube , die Frage ſehr kurz beantworten zu können mit
dem Hinweis auf den weiteren Abſatz des § 11, wo ja die
einzelnen Aufgaben des Landesbiſchofs aufgezählt ſind ,
nicht mit genau denſelben Ausdrücken , wo aber im weſent⸗
lichen , wenn ich es recht aufgenommen habe , alles das
erſcheint , was uns hier eben aus dem alten Geſetz über
den Prälaten vorgetragen iſt .

Abgeordneter Dr . Kuhn : Ich freue mich , aus Ihren Aus⸗
führungen , Herr Profeſſor v. Dietze , zu hören , daß das ,
was hier das Anliegen des Herrn Pfarrer Adolph und
ſeiner Kollegen war , mit in dem Entwurf berückſichtigt iſt .

Der Vorſchlag wird einſtimmig angenommen .
Präſident Dr . Umhauer : Nun kommt die Definition des

Landeskirchenrates in § 14 Abſatz 1:

„DerLandeskirchenrat iſt das zum Dienſte an der
Kirchenleitung beſtimmte Organ der Landeskirche , in
demMitglieder der Landesſynode , der Landesbiſchof ,
die Oberkirchenräte und die Kreisdekane in ſtändiger
Arbeit zuſammenwirken . “

Der Vorſchlag wird einſtimmig angenommen .

Präſident Dr . Umhauer : Jetzt §S 18 : Der Evang . Ober⸗
kirchenrat :

Der Evang. Oberkirchenrat iſt der zum Dienſt an
der Kirchenleitung berufene ſtändige Rat der Landes⸗
kirche . Ihm obliegen alle Angelegenheiten , die nicht
zu den Aufgaben der Landesſynode , des Landesbiſchofsoder des Landeskirchenrats gehören , und die nicht
durch andere Kirchengeſetze geregelt ſind .

915 5 1. An den Abſatz 2 kommen wir nachher .

12 558 erungen gegenüber dem Beſchluß der letzten
Synode werden ſich wohl ledigli i icheeneiduee WI0 diglich auf die ſprachlichen

Berichterſtatter Abgeordneter D. Dr . ietze : Außer
der ſprachlichen Formulierung iſt mir 7 0

hier wir 55 d) eingeſchaltet haben , nämlich , daß wir

Afägt baden
aßgabe des Kirchenvermögensgeſetzes “ ein⸗

Präfident Dr . Umhauer : Es 1 elt ſi f i
um die Aufſicht üäber die m 5 Al
chenvermögens , die vom Oberkirchenrat geführt wird ib
um das Recht der Vertretung von Kirchengemeinde die

5 Rechte ungenügend wahrnehmen . Da Würde 10
Klarſtellung beigefügt : „ nach Maßgabe des Kirchenver⸗
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mögensgeſetzes “ , nämlich um klarzuſtellen , unter welcher
Vorausſetzung die ungenügende Verwaltung oder Wahr⸗
nehmung der Rechte der Kirchengemeinden angenommen
werden kann .

Wir brauchen wohl die einzelnen Befugniſſe und Auf⸗
gaben nicht beſonders vorzuleſen .

Abgeordneter Bernlehr : Darf ich zu § 18 Abſatz 2
ſprechen ?

„ Dem Evang . Oberkirchenrat obliegt insbeſondere ,
den Landesbiſchof bei der geiſtlichen Leitung der
Landeskirche zu unterſtützen . “

Es iſt meinem Eindruck nach aufs tiefſte zu bedauern ,
daß in der Eingabe der 68 Pfarrer nicht nur der Vorſchlag
gemacht wird , ſämtlichen Mitgliedern des Evang . Ober⸗
kirchenrats nur noch eine beratende Stimme im Landes⸗

kirchenrat zu geben , ſondern daß immer wieder vom

Evang . Oberkirchenrat als einer Verwaltungsinſtanz und
einer Verwaltungsbehörde geſprochen wird . Ich weiſe auf
Seite 1 der Eingabe hin , wo vom Oberkirchenrat geſagt
wird , daß er mehr juridiſchen Charakter hat und von

ſeinem Präſidenten geredet wird . Ich verkenne nicht, daß
in der Eingabe auch vom geiſtlichen Charakter dieſes

Organs etwas geredet wird .
Aber ich möchte doch ſehr unterſtreichen , daß der Evang.

Oberkirchenrat mehr iſt als eine reine Verwaltungsbe⸗
hörde . Schon auf der Landesſynodaltagung vom April 1051

habe ich darauf hingewieſen , daß wir alle im Evang.

Oberkirchenrat mehr ſehen als nur eine Verwaltungs⸗
behörde . In den Jahren nach 1919 hat beſonders die jung⸗

poſitive Gruppe ſich dafür eingeſetzt , daß der Oberkirhen⸗
rat mehr iſt als eine reine Verwaltungsbehörde . Damals

gab es eine Kirchenleitung , die ähnlich konſtruiert war,
wie ſie jetzt in der Eingabe gefordert worden iſt . Damals

gab es einen Landeskirchenrat ( Kirchenregierung ) und
den Evang . Oberkirchenrat mit einem Juriſten an der

Spitze . Und das heiße Bemühen der jungpoſitiven Gruppe

ging , wenn ich mich recht erinnere , immer wieder darum,
daß der Evang . Oberkirchenrat mehr geiſtliche Leitung
wird . Und es iſt dann an die Stelle des juriſtiſchen Präſi⸗

denten des Oberkirchenrats ein geiſtlicher Präſident da⸗

mals getreten . Und auch im ganzen Kirchenkampf wurde

immer wieder betont , daß das Geiſtliche und die Ver⸗

waltung der Kirche nicht getrennt werden darf, daß es

dieſes Gegenüber nicht geben kann , wie es hier in det

Eingabe immer wieder zum Ausdruck kommt , das Gegen⸗

über einer geiſtlichen Spitze ( ynodal beſtimmter Landes⸗

kirchenrat ) und einer reinen Verwaltungsbehörde (Evang.
Obertirchenrat nach der Eingabe ) , die dieſer Spitze gegen,
überſteht . ( Auf Seite 1 der Eingabe der Amtsbrüderheißt
es : „ Deshalb erſtreben wir eine Leitung der Kirche neben

der Verwaltungsinſtanz des Oberkirchenrats . “ Weiter lel
ſteht auf Seite 1 der Eingabe : „ Die BadiſcheKirchendee
faſſung hat nach Ablöſung der Monarchie die Tr

beibehalten : Der ſynodal beſtimmten Kirchenleitung ftän
der Oberkirchenrat als Verwaltungsbehörde begen

.

Ich darf nur kurz einige Sätze leſen aus einem Bei 10
in der „ Evangeliſchen Theologie “ vom Oioder a 9
1952 über das Thema : „ Kirchenleitung als brüderlich

Dienſt . “ Da heißt es am Schluß :
„ Die 465.10 Erneuerung iſt da.Sie wird aber 19

in Hand gehen müſſen mit der theologiſchen 910 41
auf das geiſtlich⸗ſeelſorgerliche Weſen einer Kir

60
leitung , das ihren Dienſt erſt wirklich fruc

machen kann . “
In dieſem Aufſatz iſt ferner geſagt :

„ Kirchenleitung iſt geiſtliche Leitung . Welche 5
ſichtspunkte entſcheiden die Perſonalpolitit
die Finanzpolitik ? Im Kirchenkampf haben 1
ſchmerzhaften Auseinanderſetzungen mit — 85 171
tirchlichen Behörden und ihren Finanzabtei 35



gelernt , daß es keine noch ſo neutral ausſehende Ent⸗
ſcheidung oder Anordnung gibt , die die geiſtliche Mitte
unberührt ließe . “

Und dann möchte ich nur noch 2 oder 3 Sätze leſen über
„ Kirchenleitung als Seelſorgedienſt “. Da heißt es :

„ Die Glieder der Kirchenleitung , denen die Ver⸗
waltungsarbeit aufgetragen iſt , haben , wenn ſie ihr
Amt recht verſtehen , täglich ein erhebliches Maß an
Seelſorge zu erfüllen . Daß dies eine entſcheidendeNote in der Verwaltungsarbeit iſt und immer mehr
wird , das iſt Scharfs ( Präſes des Konſiſtoriums in
Brandenburg ) beſonderes Anliegen ſeit vielen Jah⸗
ren . . . Je mehr die Seelſorge in die Kirchenkanzleien
und Konſiſtorien einzieht , deſto mehr werden die Er⸗
fahrungen aus der Zeit der Bruderräte ihre Frucht
tragen für ein neues Verhältnis zwiſchen der Lei⸗
tung und den Paſtoren , zwiſchen der Verwaltungund den Gemeindekirchenräten . Solch ein Seel⸗
ſorgedienſt erfordert viel Zeit und Kraft , und zwar
nicht nur in dem perſönlichen Geſpräch , ſondern
auch in der Abfaſſung kirchenamtlicher Schreiben ,
wenn ſie ſich von dem formellen Stil löſen und zueinem geiſtlichen Geſpräch mit dem Empfänger werden . “

Ceterum censeo : Der Oberkirchenrat iſt nicht reine Ver⸗
waltungsbehörde , ſondern geiſtliche Leitung . ( Zurufe , wo
der Artikel ſteht . ) Der Artikel ſteht in der Oktober /Novem⸗
ber Nummer der „Evangeliſchen Theologie “ 1952 , iſt ver⸗
faßt von Oberkonſiſtorialrat E. Andler und enthält vor
allem auch eine Würdigung der Arbeit des Präſes Scharfin den Jahren des Kirchenkampfes und wie er die Kirchen⸗
leitung auffaßt .

Präſident Dr . Umhauer : Bedenken gegen die neue For⸗
mulierung des Abſatzes 2 des § 18 ſind nicht geäußert .
Ich darf daraus ſchließen , daß Sie dieſe Formulierunggut heißen .

Nun kämen wir zu der dritten Gruppe der Vorſchläge .
Berichterſtatter Abgeordneter D. Dr . v. Dietze : Wir ſind

tatſächlich ſchon mit der dritten Gruppe der Vorſchläge
befaßt , denen ſachlich keine große Bedeutung beizumeſſen
iſt. Dieſer § 18 Abſ . 2 oder die darin vorgenommenen
Anderungen gehörten dazu , und es iſt vorhin auch auf
Frage des Herrn Präſidenten ſchon der vorgeſchlagenen
Anderung des § 6 Abſ . 1 und § S7 Abſ . 1 zugeſtimmt
worden , wo lediglich korrekterweiſe das Wort „ Synode “
durch „ Landesſynode “ erſetzt werden ſoll .

Die nächſten Beſtimmungen ſind § 11 Abſatz 2 Zeile 1,
ſtatt : „ Dienſt der Leitung “ „ Dienſt an der Leitung “ zu
ſagen , und in § 11 Abſatz 2 iſt das Wort „ausrichtet “ zu
erſetzen durch „ leitet “ Es handelt ſich um die geiſtliche
Vorbildung und Ausbildung der Pfarrer . Da ſchien es
uns ſchöner zu ſein , von „ leiten “ zu ſprechen , als von
„ausrichten “ .

Zu dem Nichterledigten gehört noch , daß in § 14 Abſ . 2
unter d) noch der Abf . 3 des § 16 mit herangezogen wird .
Das ändert ſachlich nichts , iſt aber etwas korrekter . Dann
erhält nun Abſchnitt VII die berſchrift : ſtatt nur „ ber⸗
gangsbeſtimmungen “ die Faſſung „ Schluß⸗ und Über⸗
gangsbeſtimmungen “.

In § 25 —das iſt der einzige Paragraph dieſes
letzten Abſchnittes — wird noch um der Klarheit willen
eingefügt : „ Auch Beſtimmungen anderer Kirchengeſetze ,die dieſem Geſetz widerſprechen , werden hiermit aufge⸗
hoben“, damit hier ja keine Zweifel ſpäter auftauchenkönnen . Und damit wird der bisherige § 25 Abſ . 4 zuAbſatz 5.

And ſchließlich mußte in § 25 das Datum eingeſetzt
werden , an dem das Geſetz in Kraft treten ſoll . Wir haben
hierfür den 1. Juli dieſes Jahres vorgeſchlagen .
Präſident Dr . Umhauer : Ich eröffne die Ausſprache über

dieſe Vorſchläge . — Es meldet ſich niemand zum Wort .
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Ich darf daraus ſchließen , daß Sie dieſen Vorſchlägenzuſtimmen .
Und nun kämen wir zur Spezialberatung der einzelnen

Beſtimmungen des Geſetzes , die ja nach unſerer Geſchäfts⸗
ordnung notwendig iſt . Ich würde Ihnen vorſchlagen , daß
ich nun das ganze Leitungsgeſetz in der neuen Faſſungunter Berückſichtigung der heute beſchloſſenen Anderungen
vorleſe . Oder halten Sie das nicht für erforderlich ?

Abgeordneter Schneider : Ich halte es deshalb nicht er⸗
forderlich , weil wir ja mit Ausnahme der jetzigen Ande⸗
rungen das Geſetz in der zweiten Leſung genau mit⸗
einander beraten und Abſchnitt für Abſchnitt genehmigthaben , ſo daß ich eigentlich eine Einzelabſtimmung für
erledigt betrachten zu können glaube , und jetzt , wo wir
die Anderungen durchberaten haben , lediglich eine Global⸗
ſchlußabſtimmung empfehlen würde .

Dieſer Auffaſſung wird von der Synode einmütig zu⸗
geſtimmt . In der Schlußabſtimmung wird das Geſetz ein⸗
ſtimmig angenommen .

Abgeordneter Dr . Barner : Ich bin gebeten worden ,
noch eine Erläuterung über den Abſtimmungsmodus im
Landeskirchenrat zu geben . Wir werden immer wieder ge⸗
fragt , wie bei Stimmengleichheit im Landeskirchenrat
verfahren wird . Dieſe Frage rührt daher , weil wir in der
Synode gewöhnt ſind , daß bei Stimmengleichheit die
Stimme des Vorſitzenden entſcheidet . Beim Landeskirchen⸗
rat iſt es aber ſo, daß bei Stimmengleichheit der Antrag
abgelehnt iſt .

Präſident Dr . Umhauer : Ich ſtelle feſt , daß das auchbei der Synode ſo iſt .
Berichterſtatter Abgeordneter D. Dr . v. Dietze : Es ſtehtin § 7 des Leitungsgefetzes die Beſtimmung für die Synode .

C.
Präſident Dr . Umhauer : Ich darf annehmen , daß wir

nun den Punkt der Tagesordnung verlaſſen können und
übergehen zu der Beratung des weiteren Berichts des
Verfaſſungsausſchuſſes über die Vorlagen 2 —8 .

Berichterſtatter Abgeordneter Dr . Kuhn : Hohe Synode !
Die erfreuliche Entwicklung unſerer Gemeinden veran⸗
laßte den Erweiterten Evang . Oberkirchenrat zur Vorlage
verſchiedener Entwürfe kirchlicher Geſetze betr . die Ver⸗
einigung von Kirchengemeinden und die Errichtung von
Kirchengemeinden . Uns liegen verſchiedene Vorlagen vor :

1. Der Entwurf eines Geſetzes betr . die Vereini gungder Evang . Kirchengemeinden Boxberg und
Wölchingen . Die Begründung des Entwurfes erſcheint
uns ſehr zutreffend , und es hat deswegen der Verfaſſungs⸗
ausſchuß beſchloſſen , der Synode die Annahme dieſes Ge⸗
ſetzes zu empfehlen .

Das Geſetz wird ohne Ausſprache in der Spezialberatung
und in der Geſamtabſtimmung einſtimmig angenommen .

Berichterſtatter Abgeordneter Dr . Kuhn : Zweitens : Es
liegt ferner vor der Entwurf eines kirchlichen Geſetzes
betr . die Errichtung des Kirchenbezirks
Baden⸗Baden . Es hatte früher bereits einen Kir⸗
chenbezirk Baden⸗Baden gegeben , der durch die aus der
Begründung des Entwurfs erſichtlichen Umſtände auf⸗
gelöſt und deſſen Gemeinden teils dem Kirchenbezirk
Rheinbiſchofsheim und dem Kirchenbezirk Karlsruhe⸗Stadt
zugeteilt wurden . Es hat ſich inzwiſchen immer mehr
ergeben , daß die Wiedererrichtung des Kirchenbezirks
Baden⸗Baden notwendig iſt . Es wurden deswegen die in
Betracht kommenden Gemeinden befragt , ebenſo der Kir⸗
chenbezirk Rheinbiſchofsheim . Die eingegangenen Ant⸗
worten waren alle zuſtimmend . Es empfiehlt deswegen
der Verfaſſungsausſchuß die Annahme des hier vorge⸗
ſehenen Geſetzes .

Das Geſetz wird in der Spezialberatung und in der Ge⸗
ſamtabſtimmung ohne Ausſprache einſtimmig angenommen .
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Berichterſtatter Abgeordneter Dr . Kuhn : Drittens : Es

liegt uns vor der Entwurf eines lirchlichen Geſetzes betr.
die Errichtung der Evang . Kirchengemein⸗

den Tengen und Aach und die Erweiterung
des Kirchſpiels Engen . Es ſollen hier eine Kir⸗

chengemeinde Tengen und eine Kirchengemeinde Aach er⸗

zichtet werden . Das Kirchſpiel der KirchengemeindeEngen

ſoll erweitert werden , und ſchließlich ſollen die Kirchen⸗
gemeinden Tengen und Aach mit der Kirchengemeinde
Engen zu einer Geſamtkirchengemeinde zuſammengeſchloſſen

werden , in welcher die Kirchengemeinden Tengen und Aach

Filialkirchengemeinden der Kirchengemeinde Engen ſind .
Der VA kann ſich den Anträgen der Beteiligten nicht ver⸗

ſchließen , und er empfiehlt der Synode deswegen die An⸗

nahme der Vorlage . Die Errichtung der beiden neuen

Kirchengemeinden und die Bildung einer Geſamtkirchen⸗
gemeinde wird ein ſehr gutes Beiſpiel dafür ſein , wie
das Geiſtliche und Rechtliche im Einklang ſtehen , wobei
das Rechtliche ſich nach dem Geiſtlichen richtet . Ich denke

hierbei an die Beſtimmungen zu § 1 Abſatz 2 des uns vor⸗

liegenden Leitungsgeſetzes , wie wir es eben beſchloſſen
haben .

Das Geſetz wird in der Einzelberatung und in der Ge⸗

ſamtabſtimmung ohne Ausſprache einſtimmig angenommen .

Berichterſtatter Abgeordneter Dr . Kuhn : Es liegt uns

auch vor der Entwurf eines kirchlichen Geſetzes , betr . die

Errichtung einer Evang . Kirchengemeinde
Markdorf . Markdorf war bisher ein Diaſporapfarr⸗
amt ; es umfaßt heute etwa 1300 Evangeliſche . Der Kir⸗
chenvorſtand Markdorf hat den Antrag geſtellt , eine
Evang . Kirchengemeinde Markdorf zu errichten , in der
das bisherige Diaſporapfarramt in eine ſtändige Pfarr⸗
ſtelle umgewandelt werden ſoll . Die nach dem Ortskirchen⸗
ſteuergeſetz erforderliche ſtaatliche Genehmigung iſt bean⸗
tragt . Der Verfaſſungsausſchuß bejaht die Notwendigkeit
der Errichtung der Kirchengemeinde Markdorf , und er
empfiehlt deswegen der Synode die Annahme der Vorlage .

Das Geſetz wird in der Einzelberatung und in der Ge⸗
ſamtabſtimmung ohne Ausſprache einſtimmig angenommen .

Berichterſtatter Abgeordneter Dr . Kuhn : Es liegt ferner
vor der Entwurf eines kirchlichen Geſetzes betr . die Er⸗
richtung einer Evang . Kirchengemeinde
Schliengen . Die Glieder der Gemeinden Schliengen ,
Mauchen und Steinenſtadt waren 1920 zu einer Diaſpora⸗
gemeinde zuſammengeſchloſſen worden ; dieſe beſitzt bisher
keinen Gottesdienſtraum . Nachdem ſie ſich in den letzten
Jahren ſtark vergrößert hat , wird die Gemeinde in abſeh⸗
barer Zeit ſich einen eigenen Gottesdienſtraum erſtellen ,
kann dies aber nur durchführen , wenn ihr die Möglichkeit
gegeben wird , Ortskirchenſteuer zu erheben . Vorausſetzung
hierzu iſt aber die Erhebung der Diaſporagemeinde zu
einer Kirchengemeinde . Die neue Kirchengemeinde ſoll
hierbei Filialtirchengemeinde von Auggen werden . Die
nach dem Ortskirchenſteuergeſetz erforderliche Staatsge⸗
nehmigung iſt beantragt . Der Verfaſſungsausſchuß iſt der
Anſicht , daß die Errichtung der Kirchengemeinde Schliengen
geboten iſt , und er empfiehlt deswegen der Synode die
Annahme der Vorlage .

Das Geſetz wird ohne Ausſprache in der Einzelberatung
und in der Geſamtabſtimmung einſtimmig angenommen .

5 Berichterſtatter Abgeordneter Dr . Kuhn : Es liegt uns
ſchließlich vor der Entwurf eines kirchlichen Geſetzes betr .

die Errichtung der Evang . Kirchengemein⸗
den Gütenbach und Vöhrenbach . Hier ſollen
die Evangeliſchen der Gemeinden Gütenbach und Neukirch
zu einer Kirchengemeinde Gütenbach und die Evange⸗
liſchen der Gemeinden Vöhrenbach , Hammereiſenbach ,

Bregenbach , Langenbach , Linach und Nohrbach zu einer
Kirchengemeinde Vöhrenbach zuſammengeſchloſſen werden .

Es ſollen ferner dieſe neuen Kirchengemeinden Gütenbach
und Vöhrenbach mit der Evang . Kirchengemeinde Furt⸗

wangen zu einer Geſamtkirchengemeinde vereinigt werden ,
in welcher die Kirchengemeinden Gütenbach und Vöhren⸗

bach Filialkirchengemeinden der Kirchengemeinde Furt⸗

wangen ſind . Durch die Errichtung der beiden Kirchenge⸗
meinden wird es möglich , Ortskirchenſteuer zu erheben
und ſodann notwendige kirchliche Bauten zu erreichen . Die

ſtaatliche Genehmigung zur Errichtung der beiden Kirchen⸗

gemeinden Gütenbach und Vöhrenbach wurde bereits er⸗

teilt . Auch hier empfiehlt der Verfaſſungsausſchuß der

Synode die Annahme der Vorlage .
Bei der Einzelberatung bemerkt Präſident Dr . Umhauer

zu Artikel 3: Es fällt hier auf , daß die Worte „der Kir⸗
chenverfaſſung “ , § 38, ausgeſchrieben ſind , während ſonſt
bei den anderen Geſetzesentwürfen KVegeſagt wird . Es

fragt ſich, ob man da nicht der Gleichheit wegen KV ſagen

ſoll . Der Herr Landesbiſchof hat keine Bedenken ! —

Das Geſetz wird ohne weitere Ausſprache in der Einzel⸗
beratung und in der Geſamtabſtimmung einſtimmig an⸗

genommen .
D.

Präſident Dr . Umhauer : Damit wären wir mit den
Vorlagen betr . Kirchengemeinden fertig , und wir gehen
über zu Punkt D. der Tagesordnung : Bericht des Ver⸗
faſſungsausſchuſſes über den Entwurf eines lirchlichen
Geſetzes betr . die Abänderung der kirchlichen

Wahlordnung und zu der Eingabe des Evang . De⸗
kanats Karlsruhe⸗Land , ebenfalls die Abänderung der

kirchlichen Wahlordnung betr .

Berichterſtatter Abgeordneter Dr . Kuhn : Der Erwei⸗
terte Evang . Oberkirchenrat hat uns den Entwurf eines
kirchlichen Geſetzes betr . die Abänderung der kirchlichen
Wahlordnung vorgelegt . Die Frage der Abänderung der
kirchlichen Wahlordnung hat uns bereits auf unſeret
Januartagung beſchäftigt und zwar zum einen im Zu⸗
ſammenhang mit der damaligen Vorlage des Leitungs⸗
geſetzes und zum anderen im Zuſammenhang mit der
Eingabe des Induſtrie⸗ und Arbeiterrüſttages in Eutingen
vom 15. 6. 1952 . Ich bitte ſich zu erinnern an die Er⸗

örterungen der § § 4 und 27 der damaligen Vorlage des
Leitungsgeſetzes . Man hat damals beſchloſſen , die Abſätze
4 und 5 des § 27˖ĩder Vorlage aus dem Entwurf auszu⸗

gliedern . Man hat gut hieran getan und damit uns heute
einen beſonderen Entwurf des Erweiterten Evang. Ober⸗
ktirchenrats betr . die Abänderung der kirchlichen Wahl⸗
ordnung vorgelegt . Eingegangen iſt in dieſem Zuſammen⸗

hang auch eine Eingabe des Evang . Dekanates Karlsruhe⸗
Land vom 22. 4. 1953 , nach welcher § 17 der Wahloronung
dahin abgeändert werden ſoll , daß anſtelle der Worte
„drei Namen “ die Worte „ fünf Namen “ treten ſollen.

Das in der Januartagung ſchon vorgetragene
daß größere Kirchenbezirke an der Mitarbeit der
durch mehr als einen Synodalen beteiligt ſein ſollen , if

gerechtfertigt . Es hat deshalb der Erweiterte Grent
Oberkirchenrat vorgeſehen , daß zunächſt jede Bezirksſyno

e

einen Synodalen wählt , der nicht Pfarrer iſt , alſo

Laien ; zählt ein Kirchenbezirk aber 60 00⁰0Seelen un

mehr , ſo ſoll die Bezirksfnode für jedes angefangene

60 000 je einen weiteren Synodalen wählen . Det Ba
kann ſich der Berechtigung dieſes Anliegens nicht
ſchließen und hat deswegen der Abänderungsvorlageder
geſtimmt , jedoch mit einigen Abänderungen gegenn 5

der Vorlage des Erweiterten Evang . Oberkirchenrates ,
die ich Ihnen nun vortragen will .

Es ſollen lauten nunmehr :

Artikel 1

S 30 der Wahlordnung erhält folgende Faſſung :
Die Landesſynode beſteht aus :



a) Landesſynodalen , die nicht Pfarrer ſind und gewählt
werden in der Regel aus der Mitte der Bezirks⸗
ſynoden . Iſt der zu Wählende nicht Mitglied der
Bezirksſynode , ſo muß er doch Alteſter ſein . Jede
Bezirksſynode wählt einen Synodalen . Zählt der
Kirchenbezirk aufgrund der bei Einleitung der Wahl
amtlich feſtgeſtellten Bevölkerungsziffer 60 000 Evan⸗
geliſche und mehr , ſo wählt die Bezirksſynode
für jedes angefangene 60 000 je einen weiteren
Synodalen ;
Landesſynodalen , die Pfarrer ſind . Die Synoden
der Kirchenbezirke , die 60 000 und mehr Evangeliſche
zählen , wählen einen Pfarrer , die übrigen Bezirks⸗
ſynoden je zwei zuſammen einen Pfarrer . Iſt die
Zahl dieſer letztgenannten Kirchenbezirke eine un⸗
gerade , ſo beſtimmt der Evang . Oberkirchenrat , wel⸗
cher Kirchenbezirkeinen Pfarrer zu wählen hat ;
10 vom Landesbiſchof nach Anhören des Landeskir⸗
chenrats zu berufenden Landesſynodalen , davon aus
einem Mitglied der Evang . ⸗Theologiſchen Fakultät
der Anverſität Heidelberg . Dieſe zu berufenden Sy⸗
nodalen müſſen die Befähigung zum Alteſtenamt
haben , ſoweit ſie nicht Pfarrer ſind .

Artikel 2
In 8 31 wird Satz 1 Abſatz 1 geſtrichen .
Der Evang . Oberkirchenrat wird ermächtigt , die
kirchliche Wahlordnung in der jetzt gültigen Faſſung
zu veröffentlichen . Er wird mit der Durchführung
dieſes Geſetzes beauftragt .
Dieſes Geſetz wird hiermit verkündet .

Meine Herren ! Das iſt der Vorſchlag des Verfaſſungs⸗
ausſchuſſes . Die hierin liegenden Anderungen gegenüber
der Vorlage des Erweiterten Evang . Oberkirchenrats ſind

mehr redaktioneller Art . Zum Beiſpiel hat der Ver⸗
faſſungsausſchuß vorgeſehen , daß in Artikel 2 Abſatz 2

noch etwas ergänzt wird , nämlich daß der Evang . Ober⸗
kirchenrat ermächtigt wird , die Wahlordnung zu ver⸗

öffentlichen . Das erſchien uns beſonders notwendig , damit
man draußen ſofort die Wahlordnung in der neuen

Faſſung hat , die bisherige Vorlage der Wahlordnung
nichtkorrigiert werden muß und man dadurch vielleicht ein
unüberſichtliches , zu Irrtümern neigendes Bild erhält .Der VA hat auch zu dem Anliegen des Evang .
Dekanats Karlsruhe⸗Land Stellung genommen
und das Anliegen eingehend erörtert . Er kam jedoch zuder Uberzeugung , daß dieſem Anderungsvorſchlag nicht
gefolgt werden ſoll und zwar zum einen deshalb , wei
ſonſt die Möglichkeit beſtünde , daß Vorgeſchlagenen , die
nur ganz wenig Stimmen erhalten , ſchließlich im Wege des

achrückens doch zum Alteſtenamt gelangen , ſowie zum
anderen , weil es vielleicht möglich würde , daß ein anderer

Neuzugezogener, der eher als der als 4. oder 5. Vorge⸗
Frage käme, deswegen nicht Alteſter werden

Stinmen 4. oder 5. wenn auch nur mit ganz wenigen

epfiehle
er immerhin bereits gewählt iſt . Der VA

abde⸗ — — der Synode , den. Abänderungsvor⸗

505 8 Karlsruhe⸗Land nicht anzunehmen .
aler oun⸗

er Schneider: Es dürfte wohl noch in unſer
er 322 ſein , was der Ausgang zu dieſer Frage

das Wlliege
ng derkirchlichenWahlordnung war , nämlich

worden iſ, daf 5 auf der Januarſynode vorgebracht
5 855 mehr Vertreter aus derArbeiterſchaft

eobe ide kommen könnten. Wir haben in der

feeſgehende über dieſen Punkt eine ſehr eingehende und

zickonmen usſprache gehabt . Ich will nicht darauf zu⸗
llare aber , um die Diskuſſion in ganz
ale ſeinerzeit

darauf hinweiſen , daß wir

Wbeiterfreund
es bejaht haben , daß dem Anliegen der

e, die innerhalb des kirchlichen Arbeiter⸗

b—Ä
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werkes ſtehen , entſprochen werden ſoll . Wir haben des
weiteren aber erkannt , daß , wenn wir davon abweichen ,daß in dem gegebenen und geordneten Wahlmoduseben die einzelnen Kirchenbezirke die Synodalen wählen
und beſtimmen , nun ein beſonderer Stand oder ein
beſonderes kirchliches Werk berückſichtigt werden ſoll .

Sofort iſt die Frage aufgetaucht , ja , warum nur dieſes
eine kirchliche Werk und nicht auch andere , wobei
wir insbeſondere auch an das Frauenwerk gedacht haben ,
auch an führende Mitarbeiter aus dem Werk unſerer kirch⸗
lichen Jugend . Wir waren damals über den Modus ver⸗
ſchiedener Meinung . Die einen dachten , daß durch die
Erhöhung dieſer Sitzzahl in den Großſtadtgemeinden , ge⸗bunden an eine Ziffer von 60 000 pro Landesſynodaler ,
eine Löſung zu finden ſei ; die anderen meinten , daß durch
eine Erhöhung der Zahl der Synodalen , welche durch den
Herrn Landesbiſchof zu ernennen ſeien , die Löſung eher
zu finden ſei . Ich bekenne mich nach wie vor zu dieſer
letzteren Anſicht , und zwar um den Zweck zu erreichen , der
Ausgangspunkt der Diskuſſion über eine Erhöhung der
Synodalſitze iſt . Und ich wiederhole , daß ich der Auf⸗
faſſung bin , daß etwa der chriſtliche , der evangeliſche Ar⸗
beitervertreter nicht gebunden werden darf auf irgendeine
Gemeinde , ſondern , daß es ſehr wohl einmal ſein kann ,
daß in einer anderen als in einer Großſtadtgemeinde ein
Arbeiter herauswächſt , der dann in ſeinem Kreiſe eine
führende und aktive Stellung innerhalb unſerer Evang .
Kirche hat . Bei einer Berufung durch den Herrn Landes⸗
biſchof ſtünde die Auswahl aus dem ganzen Land zur
Verfügung und nicht nur aus einem einzelnen gebundenen
Großſtadtbezirk . Dasſelbe gilt für die anderen Werke ,

uen⸗ und Jugendarbeit .
Ich vermiſſe aber nun in dieſer Vorlage irgendeinen

Hinweis oder gar eine Beſtimmung , die garantieren
würde , daß tatſächlich dem Anliegen , das Ausgangspunkt
war , nun entſprochen würde . Wo iſt denn jetzt , wenn wir
dieſes Geſetz annehmen , die Gewähr dafür geboten , daß
tatſächlich die Vermehrung dieſer Sitze dieſem Anſpruch
gerecht wird . Es heißt hinten in der Begründung , daß
für Karlsruhe⸗Stadt und Heidelberg je zwei ſtatt bisher
ein Synodale — das würde alſo zwei zuſätzliche Sitze be⸗
deuten in Mannheim drei Landesſynodale gewählt
werden . Das ſind , wenn ich richtig rechnen gelernt habe ,
auch zwei zuſätzliche Landesſynodale , damit gibt es , glaube
ich, vier ſtatt drei . Ich laſſe mich gern beſſer belehren .
( Zuruf Dr . Friedrich : Das iſt ein Druckfehler ! ) — Wer
gibt die Gewähr dafür , daß nämlich unter den drei , für
Heidelberg und Karlsruhe unter den zwei , nun wirklich ,
ſagen wir eben , der eine oder die zwei mehr Arbeiter
kommen , oder die Frau oder der Vertreter des Jugend⸗
werks oder des Hilfswerks oder ſonſt einer kirchlichen
Organiſation ? Ich wäre dankbar , wenn mir darüber

Auskunft gegeben würde .
Und nun der andere Geſichtspunkt : Ich habe grund⸗

ſätzlich im Januar die Meinung vertreten : Kirchenbezirk
gleich Kirchenbezirk , und wir ſollen an dieſer Ordnung
nicht rütteln . Ich gebe aber zu, daß die Uberlegungen , die
ich mir in dieſer Sache inzwiſchen gemacht habe , mir eine

gewiſſe Bereitwilligkeit gegeben haben , den Großſtadt⸗
gemeinden in einem gewiſſen Schlüſſel hier entgegenzu⸗
kommen , weil doch die Differenz zwiſchen dem kleinſten
Kirchenbezirk und dem größten eine ſehr große iſt . Wenn

ich die Ziffern recht im Kopf habe , hat der kleinſte etwa
8000 und der größte faſt 200 000 Seelen . Ich würde alſo
meine Stellung ſo präziſieren , daß ich dem Anliegen , daß
die Großſtadtgemeinden ſtärker vertreten ſind , zu ent⸗

ſprechen geneigt bin . Ich möchte aber zuvor um eine Er⸗

klärung bitten , wie man glaubt , daß man auch dem
zweiten Anliegen , nämlich unſere lirchlichen Werkehier
vertreten zu ſehen — das war , es ſei nochmals erwähnt ,

IDI
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Ausgangspunkt der ganzen Diskuſſion —, nun wirklich
auch entſprechen könnte . Ich kann mir nicht vorſtellen , daß
man in einem kirchlichen Geſetz eine Beſtimmung feſtlegen
lönnte , einen Arbeiter zu wählen . In welch anderer Form
müßte das dann geſchehen ? 5

Abgeordneter Dr . Uhrig : Liebe Brüder ! Laſſen Sie
mich kurz noch ein grundſätzliches Wort ſagen . Ich muß
über das Verhältniswahlrecht ſprechen , weil mir im Ge⸗
ſpräch die Meinung entgegengetreten iſt , das Verhältnis⸗
wahlrecht , nun ja , alſo , das könnte man ja auch ganz gut
machen . Ich möchte nur darauf hinweiſen , daß man im
politiſchen Leben die Schattenſeiten des Verhältniswahl⸗
rechts ſehr deutlich erkannt hat , und daß daher die Be⸗
ſtrebungen entſtanden ſind , anſtelle des Verhältniswahl⸗
rechts die Wahl der einzelnen Perſönlichkeit zu ſetzen . Ich
halte dieſe Beſtrebungen für richtig und für gut im
Intereſſe der Geſundung unſeres politiſchen Lebens . Ich
halte aber das Verhältniswahlſyſtem für gänzlich un⸗
möglich im kirchlichen Raum ; denn das Verhältniswahl⸗
ſyſtem erfordert als Vorausſetzung die Gruppe oder Partei
mit dem geſamten Apparat . Die Liſten , natürlich nicht für
die kleineren , aber für die größeren Wahlkreiſe oder gar
für den ganzen Bereich unſerer Landeskirche werden von
einer Gruppe oder Parteibürokratie aufgeſtellt , und der
Wähler hat nur noch die Möglichkeit , ſchweren Herzens
zuzuſtimmen , oder ſich überhaupt von der Wahl fernzu⸗
halten . Ich halte das Verhältniswahlrecht für ganz un⸗
möglich : Und nun ſage ich : Wenn wir von dem Grund⸗
ſatz , den vorhin unſer Bruder Schneider aufgeſtellt hat ,
Kirchenbezirk gleich Kirchenbezirk — wenn wir von dem
abweichen , dann deswegen , weil die Zahl gewürdigt
werden ſoll . Die Zahl kann recht nur durch das Verhält⸗
niswahlſyſtem gewürdigt werden . Und damit ſind wir
dann , wenn wir den Weg der Würdigung der Zahl ein⸗
mal beſchreiten , wenn wir alſo ſagen , für jede ange⸗
fangenen 60 000 Seelen einen Abgeordneten , ſchon auf dem
Weg zum Verhältniswahlſyſtem . Eine grundſätzliche Er⸗
wägung kann dann dem Verhältniswahlſyſtem nicht mehr
entgegengehalten werden . Und darum , meine lieben Brü⸗
der , warne ich aufs dringendſte vor dieſer Anderung des
bisher geltenden Wahlrechts und möchte Sie ebenſo
dringend bitten , lehnen Sie dieſen Vorſchlag und natür⸗
lich die Anderungsvorſchläge ab . Vom Grundſätzlichen aus
geſehen braucht man zu den einzelnen Modalitäten keine
Stellung zu nehmen . Meine Ablehnung dieſer Anderung
der Wahlordnung iſt damit grundſätzlich begründet .
Selbſtverſtändlich ergibt ſich daraus auch die Abſtimmung
in den einzelnen Fällen . 5

Abgeordneter Frank : Eine kurze Bemerkung : Konſy⸗
nodaler Schneider führte aus , daß er die Berufung der
Arbeiter durch den Herrn Landesbiſchof der Wahl durchdie Bezirksſynodalen vorziehe , wenn ich ihn recht ver⸗
ſtanden habe . Ich möchte aber daran erinnern , daß aufder letzten Tagung der Synode von Seiten der Vertreterder Arbeiter betont wurde , daß ſie eine Wahl der Be⸗
rufung vorziehen würden , weil ſie darin eine noch ſtärkere
Bevollmächtigung ſehen würden und einen ſtärker tra⸗
genden Grund , auf dem ſie ſtünden .

Abgeordneter Schneider : Darf ich bitten , daß zu meiner
Anfrage von Seiten des zuſtändigen Herrn eine Antwort
erteilt wird , in welcher Weiſe nun Gewähr geboten iſt ,
daß Vertretern der einzelnen kirchlichen Werke — denn
an ſie iſt urſprünglich gedacht geweſen — nun Synodal⸗

ſitze zufallen . Daß Garantie , daß Gewähr gegeben iſt , daßſie auf Grund dieſer Wahlvorlage nun auch ſicher in die
Synode kommen .

Oberkirchenrat D. Dr . Friedrich : Eine Gewähr iſt indieſem Geſetz nicht geboten , ſondern es kann nur aufandere Weiſe geſchehen . Wir ſind ja hier in der Kirche ,und es wird wohl möglich ſein , auf dem Wege von Mund

zu Mund und von der Einwirkung der Synodalen bei den
Beratungen und auf der Bezirksſynode bei der Heraus⸗
ſtellung von zu wählenden Männern oder Frauen darauf
die nötige Rückſicht zu nehmen . Das iſt das einzige , was
möglich iſt , aus dem Arbeiterſtand Vertreter hereinzu⸗
bekommen . Und ich glaube , daß das auch durchaus der
kirchlichen Geſamthaltung entſpricht . Anordnungen geben,
ins Geſetz ſchreiben , das iſt nicht möglich . Ich halte es
auch nicht einmal für möglich , daß bei den jetzt demnächſt
herauszugebenden Ausführungs⸗ und Durchführungsbe⸗
ſtimmungen darauf hingewieſen wird . Es wäre gut , wenn
die Synode etwas ſagen würde , daß das geſchehen ſoll.
Das iſt dann für den Referenten eine gewiſſe Unterlage .
Aber ich weiß nicht , ob das klug iſt ; denn im Augenblick ,
wo Sie für die Arbeiterſchaft Vertreter expressis verbis vor⸗
ſehen , müßten dann eben auch für andere Stände Vertreter
vorgeſehen werden . Und wir verlaſſen dann den Grund⸗
gedanken unſerer ganzen Verfaſſung .

Ich möchte auch warnen vor einer Erhöhung der Zahl
der zu Ernennenden . Wir haben uns das noch ein⸗
mal genau überlegt . In der Tagung der Synode vom
Januar iſt ja das der Gegenſatz geweſen : Die einen woll⸗
ten Wahl , die anderen wollten Ernennung . Und wir
haben im Oberkirchenrat und im Erweiterten Oberkirchen⸗
rat das eingehend durchgeſprochen und ſind aus den ver⸗
ſchiedenſten Erwägungen zum Ergebnis gekommen , daß
wir über die zehn nicht hinausgehen wollen .

Abgeordneter Meyer : Meine Herren Synodalenl Es

liegt mir am Herzen , ein Anliegen aus meinem Kirchen⸗
kreis hier zu Wort kommen zu laſſen . Wenn zwei Kirchen⸗
bezirke gemeinſam einen Pfarrerſynodalen wählen ſollen ,
dann wird mit größter Wahrſcheinlichkeit immer der
Kirchenbezirk unterliegen , der der kleinere iſt . Das iſt

natürlich für die Dauer für dieſen Kirchenbezirk, den

kleineren , und beſonders für die Pfarrerſchaft , wenig er⸗

mutigend . Wenn nun die Paragraphen dieſes Geſetzes,
z. B. Artikel ia angenommen werden , dann wird auch die

Kombination je zweier kleiner Kirchenbezirke angenom⸗
men und ſehr ſchwierig werden . Ich denke da z. B. an
Nordbaden , ich kann es ja ſagen , an den Kirchenbezirk
Ladenburg⸗Weinheim . Bisher waren wir kombiniert mit
Heidelberg . Der Kirchenbezirk Heidelberg wird aber nun

einen eigenen Synodalen wählen dürfen , weil er mehr

als 60 000 Glieder hat . Mit welchem Kirchenbezirk ſoll

dann Ladenburg⸗Weinheim beiſpielsweiſe kombiniert wer⸗

den ? Mit Oberheidelberg , ich glaube , der iſt auch an der
Grenze der 60 000. Es müßte alſo dann eine Kombination
getroffen werden von zwei Kirchenbezirken , die räumlic
weit auseinanderliegen . Wie ſollen dann dieſe beiden zu⸗

ſammen einen Pfarrerſynodalen wählen ?
Ich ſchlage deshalb vor , in Artikel 10 auffunehdden,

Von den Kirchenbezirken mit weniger als 60 000 mi
abwechſelnd die Hälfte je einen Pfarrer aus ihrerMi

1
Um es noch einmal deutlich darzuſtellen : Ich Wn

das ſo denken , wenn die Zahl der Seelen der einze 15
Kirchenbezirke feſtſteht , dann könnte man die W
bezirke unter 60 000 in zwei Gruppen teilen : al , 2 , irte
b1, b2, b3 uſw . Dann würden z. B. jetztdie Kirchenee
unter a ) wählen , und das nächſte Mal würden die

1
chenbezirke unter b) wählen . Alſo mein Antrag W

dahin gehen :
„ Von den Kirchenbezirken mit weniger als 910

wählt abwechſelnd die Hälfte je einen Pfarrer aus

ihrer Mitte . “
en!

Oberkirchenrat D. Dr . Friedrich : Meine lieben
Ich habe in den Jahren , die ich hier tätig ſein 10
manchmal den Satz entgegengehalten bekommen : 9 —
man denn in der Kirche auch alles regeln . Kann 5 en⸗
ia von Liebe will ich gar nicht reden , aber von geh



ſeitiger Rückſichtnahme — kann ſie hier nicht auch von
Bedeutung und Auswirkung ſein . Und jetzt erlebe ich, daß
es notwendig iſt , eine geſetzliche Regelung zu treffen , daß ,
wenn zwei Kirchenbezirke einen Pfarrer zu wählen haben
und in der letzten , in der jetzt verſammelten Synode der
Kirchenbezirk a) einen gewählt hat , man nun ſagt , jetzt
kommt b) dran . Das ſoll jetzt noch geſetzlich geregelt
werden !

Ich möchte bitten , daß man von dem Abſtand nimmt
und hoffe , daß auch durch das Einwirken der Synodalen
auf die Kirchenbezirke dieſe Rückſichtnahme getroffen wird ,
ohne daß das Geſetz und der Juriſt dahinter ſteht mit der
Peitſche und ſagt : So müßt ihr es jetzt machen !

Abgeordneter Kühlewein : Die Möglichkeit , daß bei der
Vermehrung der Sitze für die Landesſynode auch Vertreter
des Arbeiterſtandes , des Frauenwerks oder anderer Werke
der Kirche hereinkommen , müßte ſo geſchehen , daß dieſe
Werke ſo lebhaft ſind und ſo ſtark , daß ſie die Möglichkeit
haben , in den Bezirksſynoden es auch dahin zu bringen ,
daß ſolche Vertreter gewählt werden . Ich glaube , es wird
ganz allein davon abhängen , ob dieſe Werke ſo aktiv ſind ,
daß ihnen das gelingt . Aber es kann nur gelingen , wenn
in einem großen Bezirk zwei oder drei Laienvertreter ge⸗
wählt werden können . Ob damit , daß zwei oder drei Ver⸗
treter für einen Bezirk gewählt werden , ſchon das Ver⸗
hältniswahlrecht am dunklen Horizont heraufzieht , weiß
ich doch nicht . Es bleibt doch dabei auch eine Perſönlich⸗
keitswahl . Daß aber aus einer Zahl von 180 000 Seelen
leichter zwei oder drei Vertreter gewählt werden können ,
als aus einer Seelenzahl von 7000 einer , das iſt eine ſo
einfache Überlegung , daß man nicht etwas anderes da⸗
hinter vermuten und noch nicht die Gefahr an die Wand
malen muß , daß irgendwelche Gruppen oder Parteien ſich
einmal dieſer Sache bemächtigen werden .

Und zum dritten möchte ich ſagen : Wenn das ſo käme ,
wie der Synodale Meyer vorgeſchlagen hat , dann würde
das praktiſch heißen , daß jedesmal ſämtliche Geiſtliche in
der Synode wechſeln . Ob das für die Arbeit der Synode
gut ſein würde , wäre eine andere Frage .
Abgeordneter Schneider : Ich muß ſelbſt auf die Gefahr

hin , Herrn Oberkirchenrat Dr . Friedrich , den ich ſehr ver⸗
ehre , nun in ſeinen alten Tagen nochmals Kummer zu
machen , doch zu dieſer Frage der rechten Vertretung von

Arbeiterwerk , Frauenwerk , Jugendwerk und dergleichen
noch einmal das Wort ergreifen .
Was werden die Freunde , die auf der Januarſynode

mit einem ſolchen Ernſt und einer ſolchen Beharrlichkeit
die Forderung der Vertretung ihrer Kreiſe hier vertreten
haben, ſagen , wenn wir ein Geſetz jetzt beſchließen , das
tatſächlich nun die Frage völlig offen läßt , ob ſie zum
Zuge kommen . Das iſt mir eine Sorge . Ich habe dort mit
der gleichen Wärme vertreten wie die Freunde von der
Arbeiterſeite her , daß ſie zum Zuge kommen ſollten , weil

ich das für eine Bereicherung der Synode halte , wobei ich
allerdings vorausſetze , daß es nicht um den Arbeiter ,

ſondern um den evangeliſchen Arbeiter geht , um den
evangeliſchen Mann , der als Arbeiter in ſeiner Kirche
ſteht und dort auch praktiſch mitkämpft . Was werden ſie

ſagen , wenn wir ein Geſetz beſchließen , das zwar die Sitze
ehöht , aber keinerlei Möglichkeiten der Sicherung bietet .
Ich muß ſchon zur Erwägung geben , daß nach meiner Auf⸗
faſſung dann die Berufung die einzige Sicherheit bietet ,
daß wirklich die Vermehrung dieſem Anliegen und dieſem
Zweck, der damals ausgeſprochen wurde und den wir be —
jaht haben, auch entſpricht . Ich kann deshalb wahrhaftig
eigentlich nur meiner Sorge Ausdruck geben , daß wir

durch einen ſolchen Beſchluß , wie die Vorlage ihn bietet ,
ſicherlich den Wünſchen nicht entſprechen und bei den

Bridern von der anderen Seite nur Bedenken , ja vielleicht
Enttäuſchung wecken werden .
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Ich muß deshalb ſagen , ich würde eine beſſere und
ſicherere Befriedigung und Löſung der Anliegen der
Brüder von der Januarſynode darin ſehen , daß wir nun
doch zur Berufung kommen .

Abgeordneter Dr . Barner : Wenn Sie im Protokoll der
vergangenen Tagung der Landesſynode Seite 45, 2. Spalte
Ziffer 4 die drei Punkte a ) b) und c) leſen , finden Sie dort
nicht erwähnt , daß einer der beiden weltlichen Abgeordne⸗
ten eines Kirchenbezirks für die Landesſynode ein Arbeiter
ſein müſſe . Dies geſchah deshalb nicht , weil wir auch
damals den Eindruck hatten , wir könnten eine ſolche Be⸗
ſtimmung nicht in das Geſetz aufnehmen . Auch der heute
leider nicht anweſende Arbeitervertreter , Abgeordneter
Henrich , und andere waren dieſer Meinung . Andererſeits
hofften ſie , daß das Männerwerk und insbeſondere das
Arbeiterwerk im Männerwerk in den Großſtädten ſchon
dafür ſorgen würden , daß Arbeiter in die Sprengelräte ,
Kirchengemeinderäte , Bezirksſynoden und dann auch in die
Landesſynode gewählt würden .

Abgeordneter D. Dr . v. Dietze : Wir ſtehen hier auch vor
Wünſchen , die wir haben , und Aufgaben , die wir nicht
wortwörtlich in jeder Richtung erfüllen können . Aber mir
ſcheint doch die Wirkung des jetzt eingebrachten Vor⸗
ſchlages auch in dieſer Richtung zu laufen .

Was iſt der Sinn der Befugnis des Landesbiſchofs ,
Synodale außer den gewählten zu berufen ? Doch der ,
beſonders als qualifiziert angeſehene Perſonen , die bei
der Wahl nicht in die Synode gekommen ſind , zu Mit⸗
gliedern der Synode zu machen . Es iſt wohl keine Über⸗
ſchätzung der Großſtädte — und ich bin wohl als Agrar⸗
politiker gegen dieſen Verdacht auch gefeit — wenn wir
ſagen : Die Wahrſcheinlichkeit , daß mehrere ſo qualifi⸗
zierte Perſonen in einer Großſtadt , in einer großen Ge⸗
meinde , ſind , iſt größer als in einer kleinen Landgemeinde
oder einem kleinen Landkirchenbezirk . Deshalb möchte ich
als Wirkung dieſes Geſetzes erwarten , daß die Zahl derer ,
die man gerne in der Synode haben möchte , die aber bei
der Wahl nicht zum Zuge kommen , kleiner wird , und daß
dann dem Herrn Landesbiſchof mehr Plätze übrig bleiben
für die Berufung , auf die er dann alſo auch ganz beſon⸗
ders qualifizierte evangeliſche Arbeiter berufen kann ,
wenn ſie nicht vorher ſchon gewählt worden ſind .

Landesbiſchof D. Bender : Es war faſt vorauszuſehen ,
daß man , um das von Bruder Schneider ſkizzierte Pro⸗
blem zu löſen , auf den Ausweg verfällt , dem Landesbiſchof
zu empfehlen , unter den von ihm zu Berufenden auch
Leute aus dem Arbeiterſtand zu berufen .

Dazu muß ich folgendes zu bedenken geben : Unſer Syno⸗
dale Henrich ſelber hat es aus Kenntnis der Denkart
der Arbeiter für wünſchenswert gehalten , daß Arbeiter
nicht auf dem Weg der Berufung durch den Landesbiſchof ,
ſondern durch Wahl in die Landesſynode kommen . Ich
bin grundſätzlich gegen ein ſtändiſches Wahlprinzip für
kirchliche Gremien , aber ich halte es ebenſo für richtig ,
daß unſere Kirche heute ihr Augenmerk in einer beſon⸗
deren Weiſe auf ihre Glieder im Arbeiterſtand richten
muß . Damit gibt die Kirche nicht einem kirchlich getarnten
politiſchen Druck von Seiten des Arbeiterſtandes nach,
ſondern beweiſt , daß ſie die Mahnung des Jakobusbriefes
verſtanden hat , nach der dem Mann mit dem goldenen
Ring kein Ehrenplatz vor den einfachen Gemeindegliedern

gebührt . 5
Es wäre nicht gut , wenn ſich in den Gemeinden und

Kirchenbezirken , die auf Grund der Anderung des Wahl⸗
geſetzes mehrere Synodale wählen , die Meinung bilden
würde , daß ſie ſelbſt bei der Wahl nicht an die Arbeiter
zu denken brauchten , weil ja der Landesbiſchof dieſe im

Notfall berufen könne ; das wäre ein Beweis dafür , daß

unſere Gemeinden ſich von einer kleinbürgerlichen Denk⸗

weiſe nicht trennen können und wollen .
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Durch die Beſtimmung , nach der vom Landesbiſchof
10 Glieder der Kirche berufen werden , ſoll die Möglich⸗
keit geſchaffen werden , ſolche Leute zu gewinnen , die für

die Löſung der ſachlichen Aufgaben einer Landesſynode
unbedingt notwendig ſind , weil nach der langen Erfah⸗
rung unſerer Kirche die Wahl der Synode nicht alle Gaben

zuführt , die für die Durchführung der geſtellten Aufgaben

unerläßlich ſind .
Abgeordneter Dr . Schmechel : Ich werde dem Ausſchuß

einfach zuſtimmen , alſo ich werde meine Zuſtimmung

geben zu dem Vorſchlag , daß die großen Gemeinden mehr

Synodale entſenden . Ich teile die Befürchtung nicht , daß

ohne beſondere Feſtlegung oder ohne eine beſondere Emp⸗

fehlung keine Arbeiter oder nicht mehr Arbeiter in die

Synode kämen . Und zwar aus folgendem Grunde : Es iſt

gar nicht ſo, daß hier mit der Frage der Vertretung von
Arbeitern ein Wunſch , ein theoretiſcher Wunſchtraum ,
vorliegt . Sondern es iſt doch ſo, daß wir unter uns
Arbeiter haben , die dieſem Wunſch Ausdruck geben . Und

ich zweifle nicht daran , daß das , was ich in Mannheim
und in Karlsruhe ſehe , auch in den anderen großen
Gemeinden möglich ſein wird . Ich zweifle auch nicht
daran , daß die großen Gemeinden den rechten Geſichts⸗
punkt bei der Auswahl der Synodalen für die Landes⸗
ſynode haben . Woher nehmen wir das Mißtrauen ? Haben
wir es mit einer Erfindung der Landesſynode zu tun ?
Können wir nicht auch in die Kirchengemeinderäte oder
in die Gemeinden der Großſtädte dieſelbe Zuverſicht ſetzen
wie in uns ſelber ?

Alſo , ich perſönlich werde dem Ausſchuß mit gutem
Gewiſſen zuſtimmen und werde auch , ſoweit ich dabei
etwas tun kann , ſagen , daß bei der Vergrößerung der
Synodalenzahl die Arbeiter nicht zu kurz kommen dürfen .
Das werde ich mit gutem Gewiſſen durchführen und werde
auch andere Synodale bitten , das im Auge zu behalten ,
im vollen Bewußtſein , daß damit keineswegs eine neue
Standesbewegung in unſerer Kirche inauguriert wird , der
ich auch nicht das Wort reden könnte , ſondern daß hier
nur etwas vollzogen wird , was zu unſerer Freude bei uns
angefangen hat , daß nun auch in der Arbeiterſchaft
Männer da ſind , die den Vorausſetzungen entſprechen .
Es kommt hier eben auf Männer an , die in der Arbeiter⸗
ſchaft ſelber ihren Mann ſtellen , und dieſe Auswahl iſt
leichter in Großſtädten als an kleinen Orten . Was uns
gefreut hat , war das , daß wir gemerkt haben , hier ſpricht
jemand , der gewohnt iſt , für ſeine Kameraden , auch für
ſeine evangeliſchen Kameraden , ſich einzuſetzen . Solche
Männer wollen wir in der Synode haben . Ich gebe meine
Stimme mit gutem Gewiſſen , ohne dem gram zu ſein , der
anders entſcheidet .

Präfident Dr . Umhauer : Das Schlußwort hat der Herr
Berichterſtatter .

Berichterſtatter Abgeordneter Dr . Kuhn : Meine Herren !
Es find uns ſoeben zwei Befürchtungen vorgetragen worden .
Zum einen ſeitens des Herrn Abgeordneten Uhrig die Be⸗
fürchtung , ja die Gefahr einer Verhältniswahl . Meine

Herren, dieſe Befürchtung brauchen wir nicht zu teilen ,
dürſen wir auch nicht teilen , da wir im kirchlichen Raume
nicht nur ſtehen , ſondern auch denken .

Die weitere Befürchtung war die des Herrn Abge⸗
ordneten Schneider , welche Gemähr dafür gegeben ſei , daß

bei der Erweiterung der Sitze der Synodalen auch Ange⸗
hörigedes Arbeiterſtandes in die Synode berufen werden .
Zu beiden Fragen wurde uns das Für und Wider vor⸗
etragen . Wir haben zum einen gehört , daß es zunächſt
nicht nur Sorge der Bezirksſynode allein iſt , ſondern auch
des Männerwerks und des Frauenwerks . Und es hat ſehr
zutreffend der Herr Landesbiſchof geſagt , unſere Augen

müſſen auf den Brüdern aus dem Arbeiterſtand ruhen.
Jawohl ! Das müſſen unſere Augen . Das iſt unſere mora⸗

liſche Pflicht . Und unter dieſem Geſichtspunkt der mora⸗
liſchen Pflicht wird auch die Gewähr wohl gegeben ſein .
Und damit wiederhole ich meine vorige Empfehlung : Es
wolle die Synode die Vorlage , wie ſie ſeitens des Ver⸗

faſſungsausſchuſſes eingebracht wurde , annehmen .

Präſident Dr . Umhauer : Ich rufe auf : Überſchrift und

Einleitung .
Abgeordneter Zitt lieſt Artikel 1:

§S 30 der Wahlordnung erhält folgende Faſſung :
Die Landesſynode beſteht aus :

a ) Landesſynodalen , die nicht Pfarrer ſind und gewählt
werden in der Regel aus der Mitte der Bezirks⸗
ſynoden . Iſt der zu Wählende nicht Mitglied der

Bezirksſynode , ſo muß er doch Alteſter ſein . Jede

Bezirksſynode wählt einen Synodalen . Zählt der

Kirchenbezirk auf Grund der bei Einleitung der

Wahl amtlich feſtgeſtellten Bevölkerungsziffer 60 000

Evangeliſche und mehr , ſo wählt die Bezirksſynode
für jedes angefangene 60 000 je einen weiteren

Synodalen ;
Landesſynodalen , die Pfarrer find . Die Synoden
der Kirchenbezirke , die 60 000 und mehr Evangeliſche
zählen , wählen einen Pfarrer . Iſt die Zahl dieſer

letztgenannten Kirchenbezirke eine ungerade , ſo be⸗

ſtimmt der Evang . Oberkirchenrat , welcher Kirchen⸗
bezirkeinen Pfarrer zu wählen hat ;
zehn vom Landesbiſchof nach Anhörung des Landes⸗

kirchenrats zu berufenden Landesſynodalen , davon

aus einem Mitglied der Evang . ⸗Theologiſchen Fakul⸗
tät der Univerſität Heidelberg . Dieſe zu berufenden

Synodalen müſſen die Befähigung zum Alteſtenamt

haben , ſoweit ſie nicht Pfarrer ſind .

Abgeordneter Dr . Uhrig : Ich bitte den Berichterſtatter
um Auskunft , was an Abſchnitt c) geändert iſt gegenüber
dem Bericht ?

Berichterſtatter Abgeordneter Dr . Kuhn : In c) iſt fol⸗

gende Anderung eingetreten : Anſtelle „ Erweiterten Evang.
Oberkirchenrat “ heißt es „ Landeskirchenrat “ . Das iſt die

redaktionelle Anderung . — Sonſt iſt keine Anderung von

uns vorgeſchlagen worden .
Präſident Dr . Umhauer : Wünſcht noch jemand das

Wort zu Artikel 12 — Das iſt nicht der Fall . Nun habe

ich nach der Geſchäftsordnung zuerſt darüber abſtimmen zu

laſſen , ob der Antrag Meyer angenommen wird oder nicht.
Der Antrag wird gegen 4 Stimmen bei 5 Enthaltungen

abgelehnt .
Der Antrag des Ausſchuſſes wird angenommen mit

allen Stimmen gegen 3 bei einer Enthaltung .

Abgeordneter D. Dr . v. Dietze : Ich bitte ausdrütlich

feſtſtellen zu dürfen , daß dieſer Antrag als Abänderung
der kirchlichen Wahlordnung mit der für eine verfaſſungs⸗
ändernden ausreichenden Mehrheit angenommen worden
iſt . Wir haben in der kirchlichen Wahlordnung zwar ein

Geſetz , in dem nicht ausdrücklich ſteht , daß nur mit ver⸗

faſſungsändernder Mehrheit abgeändert werden kann . Aber
da wir hier ein Stück unſerer Grundordnung trafen , und
damit kein Zweifel aufkommen könne , bitte ich ausdrük⸗
lich feſtzuſtellen , daß die Mehrheit , die die Abänderung
beſchloſſen hat , für eine Verfaſſungsänderung ausreicht .

Abgeordneter Dr . Uhrig : Nach meiner Meinung iſt das

erſt nötig in der Geſamtabſtimmung des ganzen Geſetzes .
Präſident Dr . Umhauer : Das iſt richtig . Wir können

alſo zu Artikel 2 übergehen .
Abgeordneter Zitt lieſt Artitel 2:

In 8 31 wird Satz 1 des Abſatzes 1 geſtrichen
fg⸗Der Evang . Oberkirchenrat wird ermächtigt , die kirch⸗

liche Wahlordnung in der jetzt gültigen Faſſung zu
veröffentlichen . Er wird mit der Durchführung dieſes

Geſetzes beauftragt .

b)

—



Artikel 2 wird mit allen gegen eine Stimme ange⸗
nommen .

In der Schlußabſtimmung wird das ganze Geſetz in der
vorliegenden Faſſung mit 32 gegen 3 Stimmen ange⸗
nommen .

Präſident Dr . Umhauer : Ich ſtelle feſt : Die Synode
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beſteht aus 49 Abgeordneten . Abgeſtimmt haben eben 35,
alſo iſt die erforderliche Mehrheit anweſend , und auch die
erforderliche Mehrheit für die verfaſſungsändernden Geſetzeiſt gegeben .

Nun ſchließe ich die Sitzung .
Abgeordneter D. Dr Schlink ſpricht das Schlußgebet .

Dritte öffentliche Sitzung
Herrenalb , Donnerstag , den 30 . April 1953 , 15 . 30 Uhr .

A.
Bericht des Hauptausſchuſſes über die Neuauflage des

Kirchengeſangbuches .
Berichterſtatter : Synodale Hammann .

B.
Bericht des Hauptausſchuſſes zu der Vorlage betr . die

Einführung einer Neuen Kirchengeſchichte .
Berichterſtatter : Synodale Hammann u. Synodale Dürr .

2

Bericht des Finanzausſchuſſes zu der Vorlage 9 betr . die
Anderung des Geſetzes über die Regelung des Kinderzu⸗
ſchlages der kirchlichen Bedienſteten .

Berichterſtatter : Synodale Schneider .

D.

Bericht des Finanzausſchuſſes zu der Vorlage 10 betr .
die Beſoldungsverhältniſſe der kirchlichen Bedienſteten .

Berichterſtatter : Synodale Schneider .

E.
Vorſchlag des Finanzausſchuſſes über die Verwendung

eines prozentualen Anteiles an den Einkommenſteuerrück⸗
vergütungen an die Ortsgemeinden für beſondere Unter⸗
ſtützungszwecke .
Berichterſtatter : Synodale Schneider .

F.
Antrag des Finanzausſchuſſes auf Schaffung eines Fonds

für beſondereBedürfniſſe .
Berichterſtatter : Synodale Schneider .

G.

Bericht des Finanzausſchuſſes über die Finanzierung
eines Diaſporabauprogramms.
Berichterſtatter: Synodale Schneider .

K1.
Bericht des Hauptausſchuſſes und des Finanzausſchuſſes

den Stand ihrer Beratungen hinſichtlich der Anſtel⸗
ung hauptamtlicher Kirchenmuſiker ( Antrag Hornberg und

Heidelberg).
Berichterſtatter : Synodale Frank u. Synodale Schneider .

18
Bericht des Hauptausſchuſſes über die Eingabe des

79 Männerkreiſes der Paulusgemeinde Karlsruhe das
hriſtuskreuz in Schulzimmern betr .
Berichterſtatter: Synodale Dürr .

E.
Schlußwort des Herrn Landesbiſchof .

*

Waldene Dr. Umhauer eröffnet die Sitzung .

Präſbenet Dekan Hauß ſpricht das Eingangsgebet .

5 Dr. Umhauer : Ich begrüße Herrn Kirchenrat

30 f. en Verfaſſer des Entwurfs der Kirchengeſchichte .reue mich, daß er in unſerem Kreis erſchienen iſt , um

zu Beginn der Beratung der Kirchengeſchichte einigeWorte zu ſprechen .

A.

Zunächſt kommt zur Verhandlung der Bericht des Haupt⸗
ausſchuſſes über die Neuauflage des Kirchen⸗
geſangbuches . Berichterſtatter iſt Herr Pfarrer Ham⸗
mann .

Berichterſtatter Abgeordneter Hammann : Hohe Synode !
Herr Oberkirchenrat Dürr hat als der Vorſitzende der vor

zwei Jahren eingeſetzten Geſangbuchkomiſſion den Antragan die Synode gerichtet , dieſe Komiſſion zu bevollmäch⸗
tigen , die zur Vorbereitung einer neuen Auflage und eines
Neudrucks des Geſangbuches notwendigen redaktionellen
Anderungen vornehmen zu können .

In Verbindung damit ſteht der von den vier Synodalen
Dr . Barner , Kühlewein , Günther und Hammann vorge⸗
legte Antrag ,

die Synode wolle prüfen und darüber entſcheiden , ob
die geplanten Anderungen und Verbeſſerungen vor⸗
genommen werden ſollen .

I. Die Sachlage
Der HA ließ ſich zunächſt von den Anläſſen berichten ,

die zu dieſen Anträgen geführt haben . Darnach konnte die
damals von der Synode ernannte Komiſſion , zu der neben
den vier Synodalen Dr . Köhnlein , Müller , Schäfer und
Hammann die Herren Profeſſor Dr . Poppen , Dr . Scheuer⸗
pflug und Pfarrer Zöbeley berufen worden und die unter
dem Vorſitz des Herrn Oberkirchenrats Dürr einige Male
zuſammengekommen waren , nur die dringendſten redak⸗
tionellen Verbeſſerungen und Vorſchläge zur erſten Heraus⸗
gabe des Geſangbuches durchführen . Die Komiſſion ver⸗
fuhr dabei nach beſtimmten Richtlinien , die aber damals
bereits in dem ja ſchon vorliegenden Stammteil nicht

überall einheitlich und gleichmäßig durchgeführt worden
waren .

Deshalb ſah ſich die Komiſſion auf zwei weiteren in⸗
zwiſchen erfolgten Sitzungen veranlaßt , zu prüfen , ob man
ſich den auch in anderen , neuerdings erſchienene Geſang⸗
büchern übernommenen Richtlinien anſchließen könnte
und ſollte . Dank der umfaſſenden und gründlichen Vor⸗

arbeit , die durch den Vorſitzenden der Komiſſion geleiſtet
wurde , wurde feſtgeſtellt , daß allerlei Fehler und Un⸗

ſtimmigkeiten in der jetzigen Ausgabe vorhanden ſind .
Eine größere Anzahl von Anſchreiben , über 50 an Zahl ,
die der Komiſſion ferner noch vorgelegt wurden , beſtätigen
dies . Neuere Forſchungen hinſichtlich der Verfaſſer und

Komponiſten und der Entſtehungszeiten der Lieder haben
in einer Reihe von Fällen auch neue Ergebniſſegebracht .

Nun hätte man manches davon wohl noch länger liegen

laſſen können , wenn nun nicht ſchon in Kürze eine Neu⸗

auflage des Geſangbuches notwendig würde ! Hinzu kommt
noch , daß ein vollſtändiger Neuſatz des ganzen Geſang⸗
buches jetzt benötigt wird , da die Druckplatten ziemlich

verbraucht ſind . Zwar könnte etwa auf Weihnachten noch⸗
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mals eine Auflage mit den alten Druckplatten gedruckt

werden ; aber mit dieſen kann kein ſauberer Druck mehr
garantiert werden . Der Evang . Preßverband für Baden
als Verlag des Geſangbuches mußte ſchon bisher Druckerei

wie Buchhändler auf die heutigen Entſcheidungen ver⸗

tröſten , die getroffen werden müſſen .

II . Welche Anderungen bezw . Verbeſſerungen ſind
vorgeſehen ?

1. Noch vorhandene Druckfehler ſollen beſeitigt und Be⸗

richtigungen bei den Angaben über die Dichter und

Komponiſten durchgeführt werden .

2. Darüber hinaus ſind einige ganz wenige textliche Ver⸗

beſſerungen vorgeſehen , die bisher überſehen worden

ſind : z. B. im Lied 18 im 2. Vers heißt es : „ Wär uns
das Kindlein nicht geborn , ſo wärn wir allzumal ver⸗
lorn . “ Statt bisher „ allzumal “ ſollte es jetzt heißen :
„all zumal “ ; oder Lied 433 Vers 1: „ Du Lebensbrot ,
Herr Jeſu Chriſt “ heißt es bisher : „ mag dich ein Sün⸗
der haben “ . Es ſoll in Zukunft heißen : „ kann dich ein
Sünder haben “ ; oder Lied 476 Vers 3: „ Ich bin ganz
neu geſchmückt mit einem ſchönen Kleid , gezieret und
geſtickt mit Heil , Gerechtigkeit “ . Es ſoll künftig heißen :
„ mit Heil und G' rechtigkeit “.

3. In einigen Melodien haben ſich Fehler eingeſchlichen ,
die geändert werden ſollten . Z. B. Lied 192 : „ Wär Gott
nicht mit uns dieſe Zeit “ muß am Ende der vierten
Notenlinie bei „ein armes Häuflein “ die Noteg ſtatt
fis geſetzt werden . Ferner wäre zu prüfen , ob nicht die
zweite bei uns gebräuchliche Melodie von „ Nun danket
alle Gott “ bei allen in Frage kommenden Liedern , nicht
nur bei Lied 228 ( Nun danket alle Gott ) eingedruckt
werden ſollte und ob bei einem Neudruck es ſo wie
bisher bleiben ſoll , wonach das Adventslied Nr . 4 „ Es
kommt ein Schiff geladen “ auf der dritten Notenlinie
„ trägt Gottes Sohn voll Gnaden “ die übliche Melodie⸗
form hat , während in der Melodie des Liedes 458 „ Es
wandeln ſich die Reiche “ angeblich wegen ſprachlicher
Unmöglichkeit eine Anderung vorgenommen wurde .

4. Eine Verbeſſerung bezw . Vereinheitlichung der Inter⸗
punktion ſollte berückſichtigt werden .

5. Ferner müßte eine Entſcheidung getroffen werden , wie
die Silbentrennung unter den Noten zu erfolgen hat ,
nach dem Geſichtspunkt des Trennens oder nach der
Rechtſchreibung .

6. Soll das jetzt vorhandene Verzeichnis der Lieder und
Weiſen getrennt und aufgeteilt werden in ein
a ) Verzeichnis der Lieder und
b) Verzeichnis der Weiſen ?

7. Soll wie im Heſſiſchen Geſangbuch ein etwa 20 Seiten
umfaſſendes vollſtändiges Inhaltsverzeichnis aller Lie⸗
der , fortlaufend nach dem Kirchenjahr , neu aufgenommen
werden ?

8. Sollen in den noch leeren Stellen
Gebete eingedruckt werden ?

9. Vielleicht eine der wichtigſten Fragen : Soll eine
Kleinfo rmatausgabe des Geſangbuches heraus⸗
kommen, die auf photomechaniſchem Weg hergeſtelltwürde ? Und ſollen alle Teile des Geſangbuches mit An⸗

89 uen bed aufgenommen wer⸗

eneun
r Bunſchausgeſprochen, eine

sgabe ohne ausführliche Verzeichniſſe der
Lieder und Verfaſſer herauszubringen , weil durch ſolche
Einſparungen das Geſangbuch noch handlicher geſtaltetwerden könnte . —Hier müßte beachtet werden :

alle im gleichen Umfang wie

0b5
in die Kleinformataus⸗

Seifftenttils bierfür
ann müßten dieſe Abſchnitte

geſetzt werden , da eine Ver⸗
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kleinerung des Textes nicht mehr durchführbar iſt. Det
Text würde ſonſt unleſerlich klein werden .

III . Grundſätzliche Ausſprache im HA

Angeſichts dieſer oben geſchilderten Sachlage ging es
im HA zunächſt um die grundſätzliche Frage , ob
bereits 2 —3 Jahre nach dem erſtmaligen Erſcheinen un⸗
ſeres neuen Geſangbuches eine weitere Auflage mit allen
dieſen Anderungen verkraftet werden könnte .

Übereinſtimmung beſtand ohne weiteres in der

Feſtſtellung , daß bei jeder Neuauflage offenkundige Druck⸗

fehler in Wort und Melodie ſowie Verbeſſerungen in der

Interpunktion und Berichtigungen bei den Angaben der
Dichter und Komponiſten durchgeführt werden müßten .

Weiterhin war der Hauptausſchuß einmütig der

Auffaſſung , daß die Synode zwar nicht in die Beſpre⸗
chung aller Einzelheiten eintreten könnte , daß man alſo
einer Komiſſion ſchon einige Vollmachten zu redakti⸗

onellen notwendigen Anderungen erteilen müſſe , aber

grundſätzlich ſei es Sache der Synode , weſentliche Fragen
des Geſangbuches zu entſcheiden . Und deshalb könne eine

ſolche Komiſſion nur nach der von der Synode gezeigten
Marſchroute vorgehen .

Aber wie ſoll nun eine Komiſſion in den geſchilderten

Fragen vorgehen ?

Auf der einen Seite glaubte man , optimiſtiſch ſein
zu dürfen hinſichtlich der dann enſtehenden Lage , daß die

erſten paar 100 000 Exemplare unſeres neuen Geſang⸗
buches gegenüber der neuen Auflage bereits als alt
bezeichnet und angeſehen werden könnten , und daß die
Dankbarkeit für die aufgenommenen Verbeſſerungen größet
ſein werde als eine etwaige Verbitterung über ſchon wieder

eingeführte „ Anderungen “ . Andererſeits aber wur⸗
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den doch auch ſtarke Bedenken geäußert , ob es der Ein⸗
führung des neuen Geſangbuches dienlich ſei, wenn jetzt
ſchon eine zweite verbeſſerte Auflage und dazu noch eine

Klein⸗Ausgabe erſcheine ! Ein Synodaler wußtezu be⸗

richten , daß bereits bei der nur angedeuteten Erwähnung,
daß eine Kleinausgabe herauskommen könne, eine Empb⸗

rung in einer Pfarrbruderſchaft entſtanden ſei : Wiahe
wurde geſagt , ſei mehrfach verſichert worden , daß es bel
der jetzigen größeren Ausgabe verbleiben ſollel Auf 5
immer wieder abgegebene Erklärung hin hätten Kbf0
Kreiſe bereits Geſangbücher in wertvolleren Einbän 40
angeſchafft , weil ſie damit rechneten , daß eine Kleinaus⸗

gabe nicht erſcheinen werde .

In der Annahme , daß möglichſt alles vermieden werden
ſollte , was der Einführung des neuen Geſangbuches 1
derlich werden könne , ſo wurde weiter geſagt, ſollte eine
Kommiſſion hinſichtlich der Anderung ſich Beſchränkung 1
erlegen und nach dem Grundſatz vorgehen : S⁰ wenig 150
unbedingt erforderlich ändern ! Die Zeitentwicklung elk
es von allein mit ſich bringen , daß immer wieder —
Vorſchläge und etwaige Verbeſſerungen gewünſcht 18 b
Obwohl weithin , von allen Teilen des Landes , mit 1100
barer Freude von einer guten , manchmal degene

Aufnahme des neuen Geſangbuches berichtet
0

konnte , ſo mahnten doch einige Synodalen , es bei 110
notwendigſten Verbeſſerungen bewenden zu laſſen
nicht zu optimiſtiſch zu ſein .

Die Frage , ob durch eventuelle Hinzunahme
Lied⸗ A15 Melodien-Verzeichniſſe eine Erhöhmng ie
Koſten entſtehen werde , fiel nicht ins Gewicht; dennur
wurde dahingehend beantwortet , daß ſich der 1 90
um etwa 8 Pfg . erhöhen würde . Wieweit die buches
höhungen allerdings ſich auf den Preis des meſeete 9 —
auswirken werden , kann heute nicht mit Sicherhe

ſagt werden .

hme getrenntet
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IV. Einzelheiten

a) Herausgabe der Neu⸗Auflage .
Da die Korrekturbogen für den Neudruck nach einem

genauen Terminplan durchgearbeitet werden müſſen
und die Verzögerung des Korrekturleſens die Fertig⸗
ſtellung auf einen beſtimmten Termin wieder in Frageſtellt , ſo muß damit gerechnet werden , daß noch nicht auf
Weihnachten 1953 die Neuauflage verkauft werden
kann und alſo einige Monate länger kein Geſangbuch
zu haben ſein werde , ſoweit nicht noch alte Beſtände
vorhanden ſind . Dieſe Verantwortung gegenüber der
Offentlichkeit müßte allerdings die Synode übernehmen .
Vermutlich wird erſt 1954 die Kleinausgabe erſcheinen
können .

Es dürfte Aufgabe der Berichterſtattung der kirch⸗
lichen Preſſe ſein , für den Fall , daß eine Kleinausgabe
erſcheinen ſollte , deutlich zu machen , daß man ja nicht
vorausſehen konnte , daß nach Ablauf von zwei Jahren
nunmehr die Möglichkeit beſtehe , eine ſolche Ausgabe
herauszubringen . Zudem erklärten einige Synodale ,
daß dieſes Format ſehr begrüßt werden würde .

Auch dieſe Kleinausgabe müßte alle Teile des jetzigen
Geſangbuches enthalten , alſo auch und gerade den
Gebetsanhang . Dringend wurde davor gewarnt , etwas
kürzen zu wollen .

b) Neues Inhaltsverzeichnis , nach dem
Kirchenjahr geordnet .

Ein ſolches Verzeichnis wäre wohl eine Hilfe , etwa
zur Vorbereitung der Haus⸗Andachten und für den
Pfarrer . Aber andererſeits , ſo ſtellte der HA feſt , ver⸗
wirrt eine Häufung der Verzeichniſſe auch wieder und
ſtört die klare Gliederung unſeres Geſangbuches . Des⸗
halb wurde ein ſolches Verzeichnis nicht für nötiggehalten .

) Silbentrennun g bei Worten , die unmittelbar
unter der Notenlinie ſtehen.

Soll nach den Bedürfniſſen des Singens oder nachdenen der Rechtſchreibung verfahren werden ? Um esan einem Beiſpiel zu zeigen , worum es hier geht :
In Lied 100 Vers 7 heißt es in der 2. Zeile : „ und

rufſt darin “ . Bisher iſt das Wort „ darin “ getrennt indie Silben dar⸗in . Oder im Lied Nr . 122 Vers 14. Zeile : „die finſtre Nacht bricht ein “ iſt bisher dasWort „finſtre “ getrennt in finſt⸗re .
In einer Reihe von Geſangbüchern anderer Landes⸗

kirchen iſt dem Eeſichtspunkt des Singens der Vorzuggegeben worden . Es müßte alſo demnach in Lied Nr . 100Vers 7 getrennt werden in da⸗rin .
Eine Reihe Synodaler von Seiten der Lehrerſchaft

äußerte aber doch ſtarke Bedenken gegen ein derar⸗tiges Vorgehen und befürwortete , alle dieſe ſtreitigenPunkte nach den Regeln der Rechtſchreibung zu ent⸗ſcheiden .

Die Erwähnung dieſer Einzeilheiten war nötig ,damit ſich jeder ein Bild machen konnte über die Aus⸗
wirkungen der beabſichtigten Anderungen .

V. Anträge

t der HA erarbeitet , die er hiermit
ſchlußfaſſung vorlegt und in denen die
eiden eingangs genannten Anträge

Folgende Anträ ge hader Synode zur Be
rledigung der b

zuſammengefaßt iſt .
Zunächſt der vom HA einſtimmig gefaßte Vorſchlag :ie Synode wolle beſchließen:

3 zwei Jahren gebildete Geſangbuchkommiſſionwird
ermächtigt , unter dem Vorſitz des Herrn Ober⸗kirchenrat Dür 8 8nubereiten

r den Neudruck des Geſangbuches vor —
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2. Sie iſt befugt , Druckfehler zu ändern und Berichti⸗
gungen in der Interpunktion und bei den Angabenüber die Lieddichter und Komponiſten vorzunehmen.3. Sie hat ſich tunlichſte Beſchränkung in Anderungenaufzuerlegen . Anderungen , die ein ſtärkeres Eingreifenin den gegenwärtigen Beſtand des Geſangbuches be⸗deuten , ſind der Synode vorzulegen .4. Sie faßt ihre Beſchlüſſe in einfacher Stimmenmehrheit.Zu den einzelnen geplanten Anderungen oder Neuerun⸗

gen macht der HA Ihnen folgende Vorſchläge und empfiehltſie wie folgt anzunehmen :
2. Antrag : betr . Einfügung von Bibelſtellen und Gebeten .Der HA legt den einſtimmig gefaßten Antrag vor :Die Synode wolle beſchließen :

In die noch leeren Stellen auf mehreren Seiten des
Geſangbuches können Bibelſtellen eingedruckt werden .

Antrag : betr . Aufnahme eines weiteren Inhaltsver⸗zeichniſſes , nach dem Kirchenjahr geordnet .
Der HA legt den einſtimmig gefaßten Antrag vor :Die Synode wolle beſchließen :

Es ſoll kein weiteres Verzeichnis eingefügt werden .
Antrag : betr . Trennung der bisherigen Verzeichniſſe derLieder und Weiſen in ein

a ) Verzeichnis der Lieder
b) Verzeichnis der Weiſen .
Der HA legt mit zwei Stimmen dagegen und einer
Stimme Enthaltung den Antrag vor :

Die Synode wolle beſchließen :
Das bisherige Verzeichnis ſoll bleiben .

. Antrag : betr . Silbentrennung bei Worten , die unter
der Notenlinie ſtehen .
Der HA legt mit zwei Stimmen dagegen und zwei
Stimmenthaltungen den Antrag vor :

Die Synode wolle beſchließen :
Die Silbentrennung ſoll nach den Grundſätzen der
Rechtſchreibung erfolgen .

6. Antrag : betr . Herausgabe einer Klein⸗Format⸗Ausgabe .Der HA legt mit drei Stimmen dagegen und einer
Stimmenthaltung den Antrag vor :

Die Synode wolle beſchließen :
Die Herausgabe einer Kleinformatausgabe ſoll in die
Wege geleitet werden .

Präſident Dr . Umhauer : Ich eröffne die Ausſprache . —
Da ſich niemand zum Wort meldet , darf ich die Abſtimmung
beginnen . Wir werden über die Anträge des Ausſchuſſes
abſtimmen .

Über die Anträge des Ausſchuſſes wird getrennt ab⸗
geſtimmt . Die Anträge 1 bis 5 werden von der Synode
ohne Ausſprache einſtimmig angenommen .

Zu Antrag 6 erhält das Wort Abgeordneter Frank :
In dem Bericht , den wir ſoeben von Bruder Hammann
vorgetragen bekamen , ſteht auch ein Wort über die Ab⸗
lehnung der Herausgabe des Geſangbuches im Klein⸗
format durch einen Pfarrerkreis . Dieſe Ablehnung möchte
ich noch einmal hier im Plenum ausſprechen und be⸗
gründen . Wir haben durch die Informationen , die uns
gegeben wurden , immer wieder mitgeteilt bekommenunddann auch in den Gemeinden weitergeſagt : Eine kleine
Ausgabe erſcheint auf lange Sicht nicht . Wenn die Klein⸗
ausgabe nun doch ſchon ſo in Kürze erſcheint , wird uns
Pfarrern von den Gemeinden vorgehalten werden : Ihr
habt uns falſch unterrichtet . Es wird bei vielen , vor allem
auch bei den in den letzten Jahren Neukonfirmierten , die ſich
das große Geſangbuch angeſchafft haben , eine Verſtimmung
auftreten , zudem Mißtrauen gegen das informierende
Wort des Pfarrers . Eine ganze Reihe von Amtsbrüdern
ſagte mir , daß dieſe Angelegenheit in ihrer Gemeinde
Entrüſtung hervorrufen würde . Mit der Bezeichnung
Schwerfälligkeit der Pfarrer iſt das nicht abgetan. Wer
in der Gemeinde ſelbſt ſteht und arbeitet und ſich um die
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Einführung des neuen Geſangbuches redlich gemüht halt
und noch müht , ſieht das anders am als der unbeteiligte
Veobachter vom draußen , der nicht im Kreuzfeuer einer üm

dieſem Fall berechtigten Kritil ſtehht. Wir können unſerem

Gemeindegliedern einfach micht heute ſo umnd mongem
wieder anders und übermorgen wieder anders ſagen . Dar⸗

um bitte ich, von einer Ausgabe des Geſangbuches im

Kleinfonmat im gegenwärtigen Augenbllick abtzuſehem , zu⸗
mal ich meine , daß danm auch der Kauf des Geſangbuchhes
im Großformat ganz weſentlich beeinträchtigt würd .

Ich ſtelle zun Antenrbauung meines Amliegens den Amtuag :
Die Synode wolle beſchließen , von einer Herausgabe
des Geſangbuches im Kleinfonmat wird bei der jetzt
geplanten Neuauflage des Geſangbuches ahygeſehem .

Präſident Dr . Umhauer : Herr Pfaurer Framl , ich dauf
dauauf hinweiſen , daß dieſer Antrag kein Amtuag im
Sinme unſerer Geſchäftsordnung iſt . Er bedeutet die Abo⸗

lehnung des Antrages der Kommiſſion . Wer alſo Ihvem
Antrag zuſtimmen müchte , der muß den Antrag der Kom⸗

miſſion ablehmen , und damit iſt der Erfolg eureicht , den
Sie beabſichtigen .

Oberlirchennat Dürr : Am 3. 4. iſt dem Preßverband
ebenfalls von einem Pfarramt geſchrieben wordem : „ Immen
wieder wird der Wunſch nach einer Ausgabe im dem

früheren Taſchenformat des Geſangbuches laut . “ . . uſum.
Das andere brauche ich micht vorzuleſen . Es iſt leime Frage ,
daßß nicht bloßß in einem Pfarramt , ſondeun bei vielen
dieſer Wunſch laut wiürd .

Im übrigen möchte ich die Streitfrage geun entſchieden
haben , ob bei der heutigen ſchnellebigen Zeit drei Jahue
wicht ein langer Zeitraum ſind . Daß wir nach drei Jahren
einen ganz neuen Satz ſetzen und kourigieren müſſen , iſt
eine erfreuliche Tatſache , mit der wir in den Tat micht
gerechnet haben . Daßß an die Herausgabe einer Klein⸗
ausgabe nicht gedacht werden konnte , ehe das Geſamgbuch
neu bearbeitet und von ſeinen Fehlern befreit wonden iſt ,
iſt ebenſo wahr . Wenn alſo der Vorwurf gemacht wunde ,
mam könne ſich auf das abgelündigte Wont des Pfaurers
nicht verlaſſen , dann wird das auch in anderen Fällen je
und je der Fall ſein . Wenn jemand ſich ängert , daſß er num
ein grüßeres Geſangbuch hat , und möchte ein kleines ,
kännte ich dagegen fragen : Hätteſt du als Konfirmamd
noch eineinhalb Jahre gewartet , bis du ein Geſamgbuch
bekommſt ? Wenn es da und daut Verſtimmungen gilbt num
deshalb , weil es lein Kleinfoumat gab , als ich mein Ge⸗
ſangbuch kaufen mußſte , damm iſt dieſe Verſtimmung meines
Erachtens zu tragen . Andere Landeslirchen haben eine
kleine Ausgabe ſchon herausgebracht . Ich glaube , daß win
am der Südweſtecke unſeves deutſchen Vaterlamdes nicht ſo
ſehn viel langſamen in der Umſtellung und im Umdenben
ſind , daß wir dieſes Kleinformat nicht ertragem können .
Wer es nicht haben will , ſoll es nicht kaufen . Er ſolll aber
nicht verlangen , daß amderem die Erfüllung ihues Wunſches
nach einem Geſangbuch in Kleinformat veuſagt bleibt .

Im der Abſtimmung wind den Antrag 6 des Haucptaus⸗
ſchuſſes müt allen gegen vier Stimmen bei einer Stimm⸗
enthaltung angenommen . Der Antrag Frank iſt damit
abgelehnt .

B

Präſident Du. Umhauen : Win kommen num zum Bericht
des Haumtausſchuſſes üben die Vorulage betr . die Ei m⸗
fühnrumg einer neuen Kirchengeſſchyi
von die beiden Heuren Verichterſtatter das Wart nehmen ,

bitte ich)h Herrn Kirchenrat Kobe als Verfaſſen des Ent⸗
wunfs zu ums zu ſpuechen .

Kinchennat Kobe : Hohe Synodel Uls , ein
klagter ſtehe ich von dieſem Hohen Hauſe⸗
ich den Schritt hierher gewagt auf Grund eines fueund⸗
lichen Geleitbwieſes und Geleites , das mich hierher ge⸗

nielſach Ange⸗
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Dachtt Hatt. Dauffümn Deumle iichh wom chmzenn Herzem , daß ich
Gelegenhheitt Hralbe,, ſſelloſtt auuch) Eüm Woutt Zul ſppwechen, nicht
pro domo mæm ſomenm porchnes, ffiüimDiee Saudhe , Düe ich zu ver⸗
tuctem Halbe .

Es ſſimd) munn loauldd wücn Jaulhne eu , Dauſß Düe Bitte oder

Frage am mich) gerichhtett mumdde, alb ichh Wemeitt ſei , eime neue

Kinchengeſchjckytee zul wenffenttügem . Jacy munufßtte clbleihmen mit
Mücckſichht auuff dem Dieemſti , dem Pfffamuuddüemſtt im eimer der

grüßtem Landgemeimdem unmſſenen Wamdeskinche . Als dann

dieſellbe Fuage wiieder anm mmich) Hemanmtuantb, Eüm Viertel Jahr
ſppätenr, wan meime Lage Eüme aumdeme cheumondem. Jah war
müt 54 Diienſtjalhnem im dem Mulheſtiannd werſſetzt umd machte
mum eime Aufffaſſſunng Alusgnuſſtümrs, ZuulMeenmmeümücghem. Er ſagt⸗
„ Otium mæaum mom impemdittur diesicliae muttriemdae sedd sapi-
entiae percipiamdae ætt — füügem wuitrr Hpimzuu, upas Auguſtin
ſellbſt auchh Pwaltitzjientt hat — allis Ponnigemdtze . Das heißt :
Meine Ruhe mind michtt waunwandditt, diee Tnäggſheit zu mähren ,
ſomderm um Weisheitt zu gemümmem und ſiie amdern auch

damzumeichem .
Veſondere Miüchſtllümiem ffün meüme Alulbcütt unurden mit

micht gegeben , mum maime Fucugze mauch) menn ettunm geunütnſchten

Umfang der Aubheitt mumder Wemmtuwontlett mritt : Etma ebenſo

gunfß; miee die Wilblliſchee Geſchhickhtee. Munm, die Zeit , in die
die Aulbeitt ffüell, undd damm auulh) duus Almqelbot , war für
die Auffmahme des meuem Wuchres wpemüg güümſtig : Die Geld⸗

fuage , die gwußrr Vaowagunc deu Hiuche üm düeſſer Zeitl Da

münd im einen Symoder auuffmeulſſanm gemmauchttauuf dem großen

notwendigem Kaſtenamfinumd ) den Kilnhemlleittummg für die

Beſchafffung des Vuchesz , auuff Diie Anſchafffunngskuſtender
Vezielhen desſellbem , eim meues Geſſamgfbuclh , meme bibliſche
Geſchichte , undd mum auuch) marlh Kiime meule Künhemgeſchichtel
Neſwulltatt iſt Ablahhmumgz , eüm gpeiſttwrichhen Weſſchlluſß : Die neue

Kirchengeſchichte damff nichhtt grüßen ſeeim allls Wie alte . Dann

die Kinche im guußer Wemegumch , won wücen Jalhwem ja noch
mehr vialleichtt alls jetzt . Im ſclllhem Weuwegttem Zeiten iſt
das Inteneſſe dem meiſtam Watteillicgtem fſaſſt ghämzläch im An⸗
ſpruch)h genammen nom dau Gegemmwamtt umdd Der Zukunft
der Kiuche , ihnen Eimwichttumgem , ilhnen Gllitcder . Aber nicht

auch bewegtt vom dem Gadumbem um die Wengunngemſheit . Da

fällt danm wieder auff einan Symode dus Wart non dem

„ wentloſem Hiſtonüsmus “ , Dem Ulmtttennichhtt im Kirchenge⸗
ſchichtee wird dan jedee Wadeutwumch albgeſpumwchhem. Das führt
uns num auch) zin den Fuage : Was iſtt Kinchhemceſſchüchtte , was

iſt ihn Werti , wars iſſt ihm Zuwerll
Was iſtt Kirchengeſchichte ? Im mamiher Simade hat es

da auch Definitionem gegalben , die alben eicghemtlilh keine
Defimiticnem ſind , ſonderm nuum Gedamllemſſpllättter . Was iſt

Kinchengeſchichte Dier Antmontt cimes Hiſſtwnifkens ? Kirthen⸗
ſchichte iſtt die Geſchichter dess Chniſttentunme , aber ſoweit

Sſellbe im einen kiiuchflichem Gamseinſſehftt Geſtalt ange⸗
nommen hat . Oden : Die Kinchengeſchüchtte Jrigt die Ein⸗

ſtiſtungg und Entzwickllung des mauem chwwiſſtllickhemGlaubens
und Gemeinſchaftslebens Dunch) dus Gwamqelüunm , deſſen
Inhalt Jeſus Ehniſtus iſt . Mum hhatt dier Kinchemgeſchichte
auch das , Hertz den Waelltgeſchichtee genammmt, das Verbin⸗

Dungsſtiück zwiſchem Den Hailsgeſthünhtee des Wuches der
Offfenbauung und den Warlltgeſcchichtee . Es ſſeü emud) am ein

Wont Goatlhes , in dieſſem Juſſammemfhanng emimmertt Das

eigentliche und einzige und tiiafſtee umid höärhſte Thhemna der

Weltgeſchichte iſtt Den Konflliltt dus Glamulhems umnd des Un⸗

ns. Und was num dem Wentt Dess Umttenrichtts in det
ichengeſchichte fün die Kinden anbbelaungt , mag nielleicht

der Philoſonhh ) Doch) vachtl hnlbem , dan atltnnts innmifth gemeint
hati : Die Woltgeſchichte tnägtt undd llieffeutt Dem VBemeis, daß
die Völlen und ) Magierungem attes Wer Geſchüchte nichts

lernen . Alſch entſprechend . : Diee Kinchemqheſſhühtte lechrt , daß

mam aues den Kinnchengeſchjichter nichtes Leuntt . 8
Gewißß, wenm dan Hiſtoriten und den Kinthengeſchünhte

hilen ſich nuum. Leitem Haſfem wom eimem Piſteriſchen
Das , Heifftt nes ig nammane siut nes Elant : Die



Dinge ſo erzählen , wie ſie wirklich waren ,
auf das notwendige theologiſche Prinzip ,
ſchnur und Maßſtab einzig und alle
Cottes in ſeinem Wort iſt , dann wäre allerdings das
Wort von dem wertloſen Hiſtorismus wohl am Platze .

Noch eine Frage : Was die Art der Darbietung des
Kirchengeſchichtsſtoffes an die Jugend anbelangt . Man
hat ſich gefragt , was wohl die beſte und erſprießlichſte
Art des Unterrichts ſei , eine biographiſche oder eine
pragmatiſche Art ? Das heißt ob man ſich nicht am beſten
beſchränkt auf die Darbietung einzelner Bilder , Lebens⸗

ohne Rückſicht
wonach Richt⸗

in die Offenbarung

bilder bedeutender chriſtlicher Perſönlichkeiten und Bilder
von großen kirchengeſchichtlichen Ereigniſſen , aber ohne
Rückſicht auf den geſchichtlichen Zuſammenhang .
des Unterrichts war am meiſten in Deutſchla
ſerer Zeit geübt worden . Mit meinen Auftr
ich der Anſicht , daß wie ſeither bei uns die biographiſcheund pragmatiſche Darſtellung mit einander verbunden ſein
ſollte . Und nach dem , was wir vorhin gehört haben vonder Kirchengeſchichte , der Geſchichte der Entwicklung der
kirchlichen Gemeinſchaft durch das Evangelium , das heißteben dann die Aufgaben vollenden , daß man den Kindern
zeigt , was das Evangelium aus Menſchen für chriſtlichePerſönlichkeiten gemacht hat , und was dann dieſe Men⸗
ſchen wieder für die Weiterentwicklung der kirchlichen
Gemeinſchaft geſchaffen haben . Sie kennen wohl auch ein
neuerdings ſehr bekanntes Geſchichtslehrbuch , das denTitel führt : „ Der Weg des Evangeliums durch die Welt “ .
Gewiß ein anſprechender und durchaus entſprechenderTitel . Aber doch wäre ich der Meinung , und ich denke , das
iſt auch die Meinung meiner Auftraggeber , daß wir inBaden bei dem alten Titel bleiben : Kirchengeſchichte , derin unſerem ganzen Land populär geworden iſt . Zu Kir⸗

chengeſchichte ſagen die Jungens bei uns im Hinterlandauch die Kurze Geſchichte “ Wir haben in Baden wiekaum in einem anderen Gebiet eine gute Traditionfür den kirchengeſchichtlichen Unterricht , bald 100 Jahre
alt . Sie geht zurück auf die erſte Kirchengeſchichte , die imJahre 1864 eingeführt worden iſt unter dem Prälaten

Holzmann und die den Titel führt : „ Kurze Geſchichte der
chriſtlichen Religion “, und die dann im Jahre 1910 wieder
eine Neuauflage und Neubearbeitung erforderte . Dochdies nebenbei .

Noch ein Wort über den Wert des Unterrichts in der
Kirchengeſchichte . Ich meine , daß auch dieſer Unterricht
gerade in unſerer Zeit eine große Aufgabe hat . Der rich⸗tige Kirchengeſchichtsunterricht fördert die Urteilskraft
auch der Kinder in Bezug auf Gutes und Böſes im Men⸗
ſchenleben und in der Weltgeſchichte . Der Unterricht zeigtden Kindern , was aus Menſchen , Männern und FrauenGroßes werden kann , die ihnen deutlich und begeiſterndvor die Augen gerückt werden im Unterricht . Und er zeigtin unſerer Zeit Jungen und Alten , daß man nicht ſo
pefſimiſtiſch zu ſein braucht , weil man ja aus der Kirchen⸗geſchichte ſieht und lernt , daß Menſchen , auch die furcht⸗

* gewaltigſten , kommen und gehen, der Herr
75 Königreiche , Kaiſerreiche , Weltreiche werden
eißun — die Gemeinde des Herrn aber hat die Ver⸗

willigen 5 auch die Pforten der Hölle ſie nicht über⸗

Gottes 55 en.VerbumDei manet in aeternum — das Wortibt in Ewigkeit .
as nun mi

55 Ihnen bekannt durch den ausführlichen Bericht des
Das Manuſkript wurde auch

f Kirchengeſchichte an der Hei⸗——Fakultät vorgelegt . Es wurde von Herrn Ober —
Merkenn Katz das Neſultat mitgeteilt : Sie haben ihre
kung Auchden geſprochen, mit dieſer und jener Bemer⸗
Anerken

er Herr Landesbiſchof hat mir Dank und
nung ausgeſprochen , allerdings unter Hinzufügung

Dieſe Art
nd vor un⸗

aggebern war
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ſchien Wortes : „ An Kritik wird es ſicher nichthlen !

Nun , was ich erfahren habe an Kritik der Bezirks⸗ynoden , das hat mich erinnert an das Ergebnis einesLiteraten des vorigen Jahrhunderts , der nicht ganz unbe⸗kannt iſt , der nach der Veröffentlichung eines ſeiner Werkegeſchrieben hat : Wenn er alles ſtreichen wollte aus ſeinemBuch, was ſeine Zeitgenoſſen , ſeine Kongermanen⸗Ger⸗maniſten , Philologen und Theologen geſcholten hätten ,dann bliebe keine Zeile mehr übrig ! *) Nun , es iſt ja ver⸗ſchiedenes ſchon in dem Bericht und in der Einladung zudieſer Synode von Herrn Oberkirchenrat Katz mitgeteiltworden . Ich darf vielleicht nur zwei , nicht einzelne , ſondernnur allgemeine Punkte erwähnen aus dieſer Kritik . Manhat mir oder meiner Arbeit den Vorwurf gemacht , ſie ſei ,
um es kurz zu ſagen , etwas oder viel zu antikatholiſch .Es ſei ein „proteſtantiſches Heldenbuch “ . Ich habe zurVorbereitung für meine Arbeiten nicht bloß in der evan⸗geliſchen hiſtoriſchen Literatur geblättert , ſondern auch in

katholiſchen Werken , ich habe mir auch katholiſche Unter⸗richts er angeſehen . Da las ich u. a. in einem in Badeneingeführten Kirchengeſchichtsbuch die berſchrift über dieZeit der Reformation : „ Der Glaubensabfall im 16. Jahr⸗hundert . “ Das hat mich veranlaßt oder beſtärkt , zu zeigen ,daß die katholiſche Kirche zuerſt von etwas anderem ab⸗gefallen iſt , nämlich vom Evangelium . Nur ein einzigesZitat aus evangeliſcher reformatoriſcher Literatur wird in
jener katholiſchen Unterrichtsſchrift angeführt . Das iſt der
Satz aus dem Heidelberger Kathechismus : „ Nun iſt aberdie Meſſe eine vermaledeite Abgötterei . “ Das iſt das
einzige Zitat und die einzige Erwähnung von evange⸗liſcher Frömmigkeit . Man weiß aber auch , warum geradedieſes Zitat hier gebracht wird , nämlich um das ganzereformierte Bekenntnis bezw . die ganze evangeliſche Kirche

phemie und Gottes ſterung den Schülern
Ich habe die „Geſchichte der Sünden der

Päpſte “ nicht aufg lagen , auch nicht einen Laſterkataloggeleſen und habe der Frömmigkeit der Katholiſchen Kirche
s das Wort geredet . Im übrigen

CE

darzuſtellen .

auch des Mittelalter
möchte ich nur ſagen , daß in einer Zeit , da man fragenkonnte : „ Iſt der Proteſtantismus am Ende ? “ ich den Vor⸗
wurf , der Geiſt des Evangeliſchen Bundes geiſtere durchmeine Schrift , nicht gerade als eine Beleidigung anſehe .Etwas anderes iſt es mit dem anderen Vorwurf , nämlich
dem , daß ich eine proteſtantiſche Heldengeſchichte geſchrieben
hätte , Menſchen verherrlicht , aber das Walten Gottes und
die Ehre des Herrn Jeſus Chriſtus nicht deutlich gemacht
habe ! Ich kann verſichern , daß ich keinem Menſchen in
meiner Arbeit ein Denkmal geſetzt habe , der nicht über
ſich hinweg einem anderen die Ehre gegeben hätte , ihm ,
der ihn berufen und der ihn befähigt hat zu dem , was er
geleiſtet hat . von Paulus an : „ Ich habe mehr gearbeitet
denn ſie alle , nicht aber ich ſondern Gottes Gnade , die mit
mir iſt “ über Auguſtin , der ſich von keinem anderen als
von Gott und ſeinem Herrn Jeſus Chriſtus berufen wußte ,
„ Nimm und lies “, über die Väter der Inneren Miſſion :
„ Mir iſt Barmherzigkeit widerfahren , darum werde ich
nicht müde , barmherzig zu ſein und Barmherzigkeit zu
üben “ , und „ Jeſu juva “ des großen evangeliſchen Mannes
der muſikaliſchen Kunſt bis zu dem in unſerer Zeit be⸗
kannten Arzt : „ Mich hat der Herr Jeſus zu euch nach
Afrika geſchickt . “ Eben deswegen weiſe ich dieſen Vorwurf ,
nur ein Heldenbuch geſchrieben zu haben , das den Men⸗
ſchen verherrlicht , aber die Ehre Gottes und das Wort des
Herrn Chriſtus überſieht und übergeht — dieſen Vorwurf
weiſe ich als einen unbegründeten Affront zurück. „Gott
ſorgt “, ſagt Luther , „ wir aber müſſen arbeiten “ , und ein

*) „ Goethe über ſich ſelbſt “, hier über ſeinen „ Werther “ ,
von Valerian Tornius .
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andermal : „ Darin liegt das Ganze , daß Gott ſeine Leute
auf - die Erde ſchickt “, und daß dieſe Leute dann auch die
Verantwortung fühlen und darnach handeln , die ſie mit
ihrem Beruf aufgelegt bekommen haben . Vielfach wird

das nicht gepflegt , daß man , wenn man durch das Evan⸗

gelium berufen iſt , auch für etwas verantwortlich iſt , ſon⸗

dern daß man vielleicht alle Verantwortung dem lieben

Gott überläßt , auch für die fernſte Zukunft nicht daran

denkt , daß man ſelbſt auch etwas zu leiſten hat . Das war

mit ein Grund , daß ich mein Buch nicht geſchloſſen habe
mit einer allgemeinen Beruhigung , „es wird ein Hirte
und eine Herde werden “ , „ in meines Vaters Hauſe ſind
viele Wohnungen “ , ſondern gerade auch in Rückſicht auf

die Zukunft mit einer heiligen Beunruhigung : „ Wachet ! “

Aber , Hohe Synode , um nicht mißverſtanden zu werden ,

ich danke nicht etwa nur denen , die ihre Anerkennung
mir ausgeſprochen haben und mich dadurch verhindert

haben , meine Arbeit überhaupt zurückzuziehen , als der

Streit anfing und lange anhielt . Sondern ich danke von

Herzen auch denen , die Kritik geübt haben und die dadurch
vieles geglättet und vieles auch richtiggeſtellt haben ,
manches auch nicht richtiggeſtellt haben , weil ſie es nicht
recht erſaßt haben , um was es ſich handelt . Ich danke auch
der Kommiſſion , die mich veranlaßt hat , noch vier Ab⸗

ſchnitte hinzuzufügen , wo andere nur gewollt haben , immer

noch mehr kürzen , aber nicht erweitern : Die vier Abſchnitte
über Kunſt und Kirchenbau im Mittelalter der katho⸗
liſchen Kirche , kirchliche Kunſt und Malerei in der evan⸗
geliſchen Kirche , die Aufklärungszeit und die Gegenbe⸗
wegung der Erweckung , der Dienſt der Frauen im Dienſt
der Diakonie . Ich danke auch den beiden Leitern der

Badiſchen Inneren Miſſion und des Evangeliſchen Hilfs⸗
werks für die beiden Beiträge , die ſie auf meine Bitte
über ihr Fach beigefügt haben . Ich danke unſerm Preß⸗
verband unter Leitung von Herrn Pfarrer Meerwein für
die große Arbeit und Mehrarbeit , die die Vorbereitung
des Entwufs drucktechniſch verurſacht hat , und namentlich
auch für die Mithilfe und Auswahl der Bilder , die Herr
Pfarrer Meerwein getroffen und dadurch einen Wunſch
hat in Erfüllung gehen laſſen , den ich in meiner erſten
Antwort bez. des Kirchengeſchichtsbuches an den Ober⸗
kirchenrat empfohlen hatte , die Sache zu bebildern . Vor
allem aber gilt mein tiefer Dank meinem Auftraggeber ,
Herr Oberkirchenrat Katz , für alle Opfer , die er in dieſen
Jahren gebracht hat an Zeit und Kraft und für ſeine un⸗
beſtechliche und ſachgemäße Bearbeitung der ganzen Arbeit
bis zu ihrer Fertigſtellung .

Was mich betrifft , weiß ich : homo sum nihil humani a me
alienum est , und — errare humanum est . Ich kann deswegen
nicht anders ſchließen als mit der Bitte : „ Gott helfe mir !

Amen! “ —Dixi , — scripsi , — vixi ! ( Ich bin ein Menſch ,
nicht Menſchliches iſt mir fremd — und Irren iſt menſchlich .—Ich habe geſprochen , — ich habe es geſchrieben — ich
habe gelebtl )

Präſident Dr . Umhauer : Herr Kirchenrat , wir danken
Ihnen für Ihre wertvollen Ausführungen zur Einführung
in Ihre Kirchengeſchichte . Die geſpannte Aufmerkſamkeit
mit der ſämtliche Mitglieder der Synode Ihren Aus⸗
führungen gefolgt ſind , ſollte Ihnen zeigen , welche Be⸗
deutung wir Ihrer Arbeit und Ihren begleitenden Aus⸗
führungen beimeſſen . Wir danken Ihnen .

Nunmehr erteile ich das Wort den Berichterſtattern des
Hauptausſchuſſes , zunächſt Herrn Pfarrer Hammann .

Berichterſtatter Abgeordneter Hammann : Hohe Synode !
Der Erweiterte Evang . Oberkirchenrat hat der Synode
den in Ihren Händen befindlichen Entwurf einer „Kir⸗
chengeſchichte für den evangeliſchen Religionsunterricht an
den Volksſchulen im Bereich der Vereinigten Evang. ⸗

proteſtantiſchen Landeskirche Badens “ mit der Bitte 1
Prüfung und Genehmigung vorgelegt .

Der HA hatte ſich damit einer Aufgabe zu unterziehen ,
die auf einer Tagung zu löſen ſchon aus rein zeitlichen
Gründen angeſichts der vorhandenen Stoffülle faſt eine

Unmöglichkeit darſtellt . Von vorherein ſtand feſt , daß man

ſich ſowohl in der Generalausſprache über den Entwurf
wie in der Behandlung der einzelnen Abſchnitte und

Kapitel große Beſchränkungen werde auferlegen müſſen ,
und daß deshalb eine noch zu bildende Kommiſſion das

meiſte an Durchſicht , Redaktion , Anderung und Verbeſ⸗
ſerung werde vornehmen müſſen , wenn es zu einer An⸗

nahme des Entwurfs kommen ſollte .
Die Berichterſtattung ſetzt deshalb ein mit einer Zu⸗

ſammenfaſſung deſſen , was als Ertrag der Generaldebatte

heute der Synode mitzuteilen iſt . Ein zweiter Teil wird

auf Einzelheiten eingehen , und drittens werden die An⸗

träge des Hauptausſchuſſes vorgelegt werden .

Bericht über die Generaldebatte

Ein Stimmungsbild , das der Vorſitzende des HA zu⸗
ſammenfaſſend aufzeigte , möge ſchon eingangs die Situ⸗

ation kennzeichnen : Die meiſten , die das Wort ergriffen ,
kamen zu dem Ergebnis : Den Entwurf ändern und ver⸗

beſſern ! Verbeſſern und ändern , aber nicht wegwerfen !
1. Es ſei geſtattet , zuerſt einiges von den Stimmen laut

werden zu laſſen , die begründeten , warum an dieſem

Entwurf feſtgehalten werden ſollte .
Angeſichts der geſpannten Erwartung , die man dem

Erſcheinen des zweiten Entwurfs der Vorlage weithin
entgegenbrachte , bedeutete es ſchon etwas , daß einige Mit⸗
glieder des HA, auf deren wohlabgewogenes Urteil man

hören muß , erklärten , zunächſt , das heißt beim erſtmaligen
Leſen , ſtehe man dem Entwurf ſympathiſch gegenüber .
Und es gibt doch auch zu denken , daß z. B. bei drei von

maßgeblichen Perſönlichkeiten außerhalb Badens angefor⸗
derten Gutachten eines ablehnend , eines zuſtimmend ſich
äußerte , während das dritte etwa eine Mittellinie ein⸗

ſchlagen wollte . Manche ſprachen es aus , daß die Vorlage

auch hinſichtlich des Stils ein ausgezeichnetes „Haus⸗ und
Familienbuch “ abgeben kann . Und laut und leiſe , aberin
Dankbarkeit wurde verſichert , daß man bei dieſer Lektüte
doch wieder einiges hinzugelernt habe ! Die Abſchnitte, die

von der Auseinanderſetzung der Kirche gegenüber den

Sekten handeln , ſeien gerade in dem Kirchengeſchichtsbuch ,
das ja zugleich als Hausbuch gedacht und gewollt ſei,

ſehr wichtig .
Wenn man von den Einwänden einmal abſieht , ſo kamen

viele zu dem Ergebnis , daß es eine Stoff⸗Sammlung ge⸗
worden iſt , bei der man mit Erſtaunen feſtſtellt , wieriel
an Fakten und Daten der Kirchengeſchichte hier vermittelt

worden iſt . Wahrſcheinlich hat keiner von uns , gar noch
ſchon im Raume der Volksſchule einen derartigenKirchen⸗
geſchichtsunterricht gehabt , der ſo viel vermittelt hätte.
Vieles davon iſt in einer einfachen , ſtellenweiſe aneldoten⸗
haft ſchwungvollen Sprache geſchrieben , ſo daß es ſeinen

Eindruck auf viele Leſende , vor allem auf viele Erwachſene,
nicht verfehlen wird . Gerade Nicht⸗Theologen im

äußerten ſich zuſtimmend hinſichtlich des Aufbaues und 93
Inhaltes mit der Bitte , nicht an der kritiſchenStellung⸗
nahme haften zu bleiben , ſonſt werde man nie eine Kir⸗
chengeſchichte erhalten , ſondern zu einem Ja zu kommen . 10
aus den Reihen unſerer Schulfachleute kamen die
daß der Entwurf als Hilfsmittel in der Hand eines 5
fähigten Lehrers für die Volksſchule wie auch für

in
Anter⸗ und Mittelſtufe der Höheren Schulen geeignet
könne . Denn von faſt allen Religionslehrern wurde ja
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den letzten Jahren das Fehlen eines Buches meht, 115
mehr bedauert . Wenn kein Buch vorhandenift , muß 1
ſchrieben werden . Dadurch geht unendlich viel Zeit u
loren . Wird aber nicht geſchrieben und kein Buch

dann hängt der Unterricht der Kirchengeſchichte zu ſeht



der Luft , und nach kurzer Zeit iſt das meiſte von dem ver⸗
geſſen , was vorher auch mit noch ſo großer Begeiſterung
vorgetragen war . Da deshalb immer dringender ein
Kirchengeſchichtsbuch benötigt wird , ſo wurde verſichert , es
würde bedauert werden , wenn durch nur ablehnende
Kritik der Entwurf zu Fall käme .

Das Arteil des Erweiterten Evang . Oberkirchenrats in
der dem Entwurf mitgegebenen Begründung möge dieſe
Stimmen nochmals zuſammenfaſſen , wenn wir da leſen :
„ Wir ſind überzeugt , daß das Buch in der vorliegenden
Form in Schule und Familie einen geeigneten Dienſt tun
kann . Es ſtellt den Weg , den Jeſus Chriſtus mit ſeiner
Kirche durch die Zeiten ging , ſchlicht und anſchaulich dar . “

In Herrn Kirchenrat Kobe hat unſere Kirche den Mann ,der über ſehr reiche Kenntniſſe unſerer badiſchen Heimat⸗
kirche und über jahrzehntelange Erfahrung im Unterricht
verfügt . Deshalb ſoll heute Ihnen , Herr Kirchenrat Kobe ,
auch im Namen des HA und vieler , die Ihre beiden Ent⸗
würfe geleſen haben , der herzlichſte Dank ausgeſprochen
werden ! Sie haben ſich einer ſchwierigen Aufgabe unter⸗
zogen und dies ein zweites Mal getan , zudem Sie wußten ,
wie ſchwer es ſein würde , einer ganzen Synode einen
Entwurf zur Begutachtung , zur gründlichen Prüfung vor⸗
zuſchlagen . Aber damit drückten Sie nur Ihre Haltung aus ,die wir ſeit Jahrzehnten kennen und ſchätzen . Wir danken
Ihnen für Ihre Arbeit ! Wir wiſſen Sie darum auch jetzt in
dieſer Stunde in dieſer Haltung eines unerſchrockenen Strei⸗
ters Jeſu Chriſti . Sie haben ja ſoeben bereits einiges von
dem ſelbſt zum Ausdruck gebracht , was das Anliegen des
HA war und iſt , ſo daß es mir leichter fällt und die
weiteren Ausführungen im SHeiſte echter Brüderlichkeit
erfolgen können .

2. Denn bei aller Anerkennung der von dem Verfaſſer
geleiſteten Arbeit müſſen wir uns nun der großen Proble⸗
matik dieſer Vorlage zuwenden .

Wenn eingangs geſagt werden konnte , daß manche mit
Freude , ja mit Begeiſterung ſie geleſen hätten , ſo muß nun
feſtgeſtellt werden , daß , wie andere bezeugten , die an⸗
fängliche Begeiſterung ſehr bald verfliegt und ſtark ein⸗
geſchränkt wird , wenn man dieſen Entwurf mit anderen
Büchern vergleicht .

Man gewinnt bald den Eindruck , daß eine Fülle von
Ungenauigkeiten darin enthalten iſt . Der HA hat durchdrei Tage hindurch ſeine Prüfungen , die infolge der kurzenzur Verfügung ſtehenden Zeit oft nur ſporadiſch ſein

konnten, vornehmen und dabei eine ſolche Häufung von
Unrichtigkeiten ſeſtſtellen müſſen , daß immer wieder Be⸗
denken gegen den ganzen Entwurf ſich regten . Ja , die
Forderung mußte als conditio sine qua non erhoben werden :
Eine ganz gründliche Nachprüfung des Stoffes für jedeneinzelnen Abſchnitt durch Experten iſt vorzunehmen , auchund gerade hinſichtlich ſeiner hiſtoriſchen und theologiſchen
Darſtellung; denn auch der HA ſah ſich in vielen Fällen
außerſtande , im einzelnen und ſofort präziſe Verbeſſerungs⸗
vorſchläge zu machen .

Eerner wurde die große Linie , die Grundkonzeption
vermißt , die heute gerade von einer Kirchengeſchichte er —wartet werden muß , ein Anliegen , das mehrfach ſchon beider Vorlage des erſten Entwurfes , der den Bezirksſynoden
zugegangen war , hervorgehoben wurde . Es ſollte doch
möglich ſein , vom erſten bis zum letzten Kapitel , durch⸗

gehend ſchon aus den Kapitelüberſchriften einzelner größerer
Aöſchnitte erkenntlich , aufzeigen zu können , wie Chriſtusleine Kirche durch die Jahrhunderte in Gericht und Gnade

0 wie die ecclesia militans „in guten und in böſenlr 8 gute und böſe Gerüchte “ um der Heilstat

88
ie Gottin Chriſtus geſetzt hat , zu loben und aus

5 füre zu rufen nicht müde geworden iſt. Was könnte
eine Hilfe für den Glauben der Kinder werden,n eine ſolche Profilierung aus einem Grundwillen
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vorhanden wäre . Welche Hilfe könnte damit auch den
Unterrichtenden ſelbſt geboten werden !

Aber wie ſoll man nun nachträglich dieſes Profil hinein⸗bringen können ? Wollte man es verſuchen , dann müßte einneuer Entwurf vorgelegt werden , wahrſcheinlich von einemanderen Verfaſſer , der bereit wäre , ſich einer ſolchen Auf⸗gabe zu unterziehen .
And ferner : Man kann ſich dem Eindruck nicht entziehen ,daß der Entwurf eine Sprache vermittelt , die heute nicht

mehr geſprochen wird . Sie wirkt an vielen Stellen ge⸗ſchraubt , bei aller Fülle guten Materials muſeal . Stili⸗
ſtiſche Schwierigkeiten , Unmöglichkeiten und Unklarheitenim Satzgefüge treten nicht ſelten auf . An manchen Stellenbleibt die Sprache trotz allem Bemühen , eine kindergemäßeAusdrucksweiſe zu bringen , unkindlich und iſt nicht flüſſig

genug ! Sehr oft kommen Satzperioden hintereinanderimmer nur in der perfektiſchen Erzählform in dem mono⸗tonen : hat — hat — hat ! Oder dann wieder in der Paſſiv⸗
Erzählform : wurde — wurde — wurde !

Deshalb muß ebenfalls die Forderung erhoben wer⸗
den , daß der Verſuch immerhin unternommen werde , den
Stoff nochmals an vielen Stellen in eine neue Form
bringen zu laſſen , wenn der Entwurf zur Ausführunggelangen ſollte .

Des weiteren wurde die Frage behandelt , ob und wie⸗
weit ein Kirchengeſchichtsbuch gleichzeitig ein Lernbuchund ein Hausbuch ſein könne .

Der Umfang dieſes zweiten Entwurfs wird immer
größer , aber die Aufnahmefähigkeit der Kinder immer
geringer . Deshalb wurde von einigen Seiten eine weit⸗
gehende Kürzung des Stoffes empfohlen . Es wurde ge⸗
ſagt : Viele Kinder eignen ſich den Stoff dadurch an , daßſie ihn auswendig lernen . Geſchieht das nicht , dann können
ſie ihn nicht frei wiedergeben . Es ſind nur wenige begabte
Kinder , die ſich vom Text freimachen können . Da der
Amfang des Entwurfs zu groß erſcheint , wurde von dieſerSeite empfohlen , ein ſchlichtes Lernbüchlein herauszugeben ,
das die Möglichkeit bietet , ſich die einzelnen Abſchnitte
einzuprägen . Es laſſe ſich auch kaum ein Schulbuch mit dem
Ziele verbinden , eine Art Haus⸗ und Familienbuch damit
zu haben . Ob es nicht ratſamer ſei , von vornherein getrennt
auf beide Ziele zuzuſteuern : Ein kleines Lernbüchlein für
die Schule und ein Leſebuch für Haus und Familie in die
Hand der Eltern und Lehrer zu geben . Dazu könnte der
vorliegende Entwurf als Vorarbeit durchaus verwendet
werden . Andererſeits wurde geſagt , daß ein kleines Büch⸗
lein wohl recht trocken ausfiele . Auch muß beachtet werden ,
daß der Stoff zur Behandlung auf drei Jahre verteilt
werden ſoll . Ferner wird man zugeben müſſen , daß die
Anſchauungen über die Stoffauswahl , über die Art der
Darſtellung und des Stils ſo verſchieden bleiben werden ,
wie wir Menſchen ſelbſt ſind . Man wird ſich kaum denken
können , daß überhaupt eine Kirchengeſchichte für den
Gebrauch an der Volksſchule geſchaffen werden kann , die
allgemeine Zuſtimmung ohne weſentliche Kritik fände !

3. Abſchließende Stellungnahme

Der HA nahm ſehr dankbar Kenntnis von den Aus⸗
führungen des Herrn Oberkirchenrat Katz , der die Ihnen
vorliegende „ Begründung “ in Anlage 1 ergänzend und auf
einige geſtellte Fragen antwortend uns die ſchwierige

Situation nochmals beleuchtete , in der wir uns mit der

heutigen Entſcheidung befinden . Für dieſe Ihre klärende
Stellungnahme , ſowie für die mühſame Vorarbeit, die Sie,
Herr Oberkirchenrat , der Synode geleiſtet haben , ſpricht
Ihnen der HA den herzlichſten Dank aus! 5

Wir wurden auf die Grenzen hingewieſen , die nun ein⸗
mal geſetzt ſind , und die nicht überſprungen werden können.
Wenn man ſich vorſtellt , was das für ein Mann ſein muß,
der eine badiſche Kirchengeſchichte ſchreibt , ſo daß ſie wie
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aus einem Guß wirkt und von einer theologiſchen Grund⸗
konzeption geleitet und getragen iſt , welche die Zuſtim⸗

mung einer ganzen Synode finden kann , ſo wird man zu⸗
geben müſſen : das müßte ein Genie ſein! Aber ein Genie

wird man nicht dazubringen , eine Kirchengeſchichte zu
ſchreiben , die dann einer Synode mit ihren Ausſchüſſen
zur Prüfung vorgelegt werden muß! Ferner : Es müßte
zugleich ein Hiſtoriker von Format ſein , ja geradezu ein

Polyhiſtoriker , der auf allen Gebieten der Kirchengeſchichte,
aber ganz beſonders unſerer badiſchen Kirchengeſchichte ,
und im gegenwärtigen kirchlichen Leben mit ſeinen viel⸗

fältigen Sparten und Frageſtellungen bis ins einzelne
gehende Kenntnis hätte !

Und ferner : Es müßte ein hervorragender Pädagoge
ſein ! Und ſchließlich : Es müßte ein Dichter und Sprach⸗
ſchöpfer ſein , der mit ſchwungvollem Wort einen geradezu
mitreißt und beſtrickt !

Wo iſt aber dieſer Mann ? Und wenn er tatſächlich
exiſtiert , würden wir , verehrte Synodale , ihn dazu ge⸗
winnen können , daß er einen ſolchen Auftrag übernähme ?

Man kann nun deshalb die Frage ſtellen : Soll der
Synode einmal eine Kommiſſionsarbeit vorgelegt werden ,
zuſammengeſtellt von lauter Experten ? Jeder weiß , da
käme keine , auch nur einigermaßen Kinder anſprechende ,
mit Wärme und Geſchick dargeſtellte Arbeit heraus ! Denn
jeder Fachmann kann wohl genau , aber durchaus nicht
immer ſo ſchreiben , daß dieſe Erfordern erfüllt wären !

Dieſer Weg wurde zwar verſucht . Aber nach Stil und
Umfang waren es ungeeignete Verſuche . Ohne Zweifel iſt
das Fehlen des „Profils “ , wie geſagt wurde , bedauerlich .
Aber man muß beachten , wenn man einen Hiſtoriker und
Theologen von Rang und einen erſtklaſſigen für Sprach⸗
forſchung begabten Mann gewinnen würde , ſo wäre es
das Wahrſcheinlichſte , daß dieſer erklären würde : entweder
wird meine Arbeit angenommen ſo, wie ich ſie geſchaffen
habe , oder ich ziehe meine Arbeit wieder zuri
Synode könnte zudem keine nennenswerten Einflüſſe in
einem ſolchen Fall geltend machen .

Deshalb wurde der vorliegende Weg beſchritten .
Die weitere Frage wurde behandelt : Warum haben

wir nicht eine ſchon vorhandene Kirchengeſchichte über⸗
nommen und mit badiſchem Anhang verſehen ? Das war

Die

1
nicht möglich , weil bei denen , die dieſen Entwurf vor⸗
bereiteten , die einmütige Auffaſſung vorhanden war : es
ſei notwendig zu verſuchen , einen Weg zu finden , auf den
die Glieder unſerer Landeskirche und vielleicht auch dar⸗
über hinaus weitere Kreiſe ſich die Frage vorlegen könn⸗
ten : wie denn Gott ſeine Kirche und insbeſondere unſere
badiſche Heimatkirche durch die Zeiten geführt hat .

Eine ſolche Aufgabe kann aber nur erfüllt werden mit
einem Buch , das aus dem Mutterboden der Heimatkirche
hervorgewachſen und geſchrieben iſt , von einem , der ge⸗
nügend Kenntniſſe unſerer Kirche hat . Bis zum Beginn
der Reformation könnte man wohl noch ein anderes Buch
hierzu nehmen ; aber von da an nicht mehr . Denn während

ö. B. die württembergiſche Kirche von Anfang an in
einer verhältnismäßig einheitlichen Entwicklung ſtand ,

iſt unſere badiſche Kirche doch aus ganz verſchiedenen
Kirchengebieten und Entwicklungen zuſammengewachſen .

Ein kurzer „Leitfaden “ , ein knapp gefaßtes Lernbüchlein ,könnte dieſen Zweck von vornherein nicht erfüllen . And
wenn geſagt wurde , man könne doch einfach eine Zu⸗
ſammenſtellung von Geſchichten den Kindern in die Handgeben , gut erzählte Lebensbilder und Anekdoten , und
dann wäre es Sache der Anterrichtenden , den Unterricht
zu einer evangeliſchen Anterweiſung und zu einem Glau⸗
benszeugnis angeſichts der Taten Gottes in der Ver⸗
gangenheit werden zu laſſen , ſo wurde demgegenüber be⸗
tont, es könne nicht genügend deutlich werden , wie Chriſtusſeine Kirche geführt hat , wenn man nur Anekdoten und
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Legenden aneinanderreihen wollte . Es müßte dann ganz
dem Lehrer überlaſſen bleiben , eine Kauſalität innerhalb
der einzelnen Geſchehniſſe zu erkennen und weitergeben zu
können . Und ob dies immer gut gelänge ? Wichtig bleibt ,
daß der Leſende dem Schreiten Gottes durch die Geſchichte
nachgehen und nachdenken kann .

Ergebnis der Generaldebatte

Die vielen ſchweren Bedenken könnten in der Tat den
Entwurf in Frage ſtellen , wenn wir nicht dringend für
den Unterricht ein Buch benötigten . Wer dieſen Stand⸗
punkt einnimmt , wird trotz aller Fehler , die dem Entwurf
fraglos anhaften , nicht bei einer völlig ablehnenden Hal⸗
tung verharren können .

Ob die Bitte , die Dekan Mono , Konſtanz , vorgetragen
hat , vor dem endgültigen Beſchluß über die Einführung
des Entwurfs der Kirchengeſchichte nochmals den Bezirks⸗
ſynoden Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben , eine
Hilfe wäre ? Der HA empfiehlt jedenfalls einſtimmig , dieſe
Bitte abzulehnen .

Ohne Überarbeitung wird der Entwurf nicht befrtie⸗
digen . Mit einer Ablehnung des Entwurfs aber müſſen
wir für die nächſten Jahre oder Jahrzehnte dann den
Gedanken begraben , zu einer eigenen badiſchen Kirchen⸗
geſchichte zu kommen .

Deshalb einigte ſich der HA ſchließlich darauf , daß eine
Kommiſſion die Aufgabe ſich vornehmen müßte , noch das

eſtmögliche zuſtandezubringen . Alſo : Ausbeſſern , ver⸗

n, aber nicht wegwerfen !

ſchehen , daß aus dem Entwurf ein Inſtrument würde in
der Hand des Lehrers , auf den Herrn Chriſtus hinzu⸗
weiſen , der zu Seiner Gemeinde wiederkommt . And es
könnte geſchehen , daß dieſes Buch ein Inſtrument würde
für die Kinder und Erwachſenen , zu erkennen , daß eine
Wolke von Zeugen in der ecclesia triumphans die kämpfende
Kirche umgibt . Und das , liebe Konſynodale , muß geglaubt
werden ! Das darf erbeten werden ! 5

Berichterſtatter Abgeordneter Dürr : Wenn der HA ſich
entſchloſſen hat , den Entwurf nicht gleich ohne Stellung⸗
nahme zu Einzelheiten einer zu bildenden Kommiſſion zur

Überarbeitung zugehen zu laſſen , ſondern in die Beſpre⸗
chung der einzelnen Abſchnitte einzutreten , dann war er

ſich dabei deſſen bewußt , daß er der Kommiſſion nur Richt⸗
linien und Vorſchläge geben kann . Bei dieſer Arbeit war

es dem Ausſchuß weniger darum zu tun , ſiliſtiſche Fehler
und Unebenheiten zu beſeitigen , als ſachliche Unrichtig⸗
keiten feſtzuſtellen , die dann von der Kommiſſion noch
nachgeprüft werden müßten . Die Synode wirdſicher damit

einverſtanden ſein , daß hier im Plenum nicht all 5
wiedergegeben wird , was an Anderungen und Verbef,
ſerungen vom Ausſchuß für nötig gehalten wird . Ich kann

mich darauf beſchränken , die Kapitel zu nennen, die nach

Meinung der Ausſchußmitglieder neu bearbeitet werden
ſollten .

Kap . 3. Dienſt und Amter in der Gemeinde : Hier muß
1. Kor . 11 —14 berückſichtigt werden . Den Kin⸗
dern muß deutlich werden , wie ganz anders es in

der Urgemeinde war als in den Gemeinden der

Gegenwart .
Kap . 78 : Baukunſt und Malerei in der evang . Kirche :

Dieſes Kapitel wurde ſtark angefochten, min
fragte ſich, ob es nicht ganz wegfallen könnte⸗
Doch im Blick auf die Bedeutung der Kunſt 19
heutigen Gottesdienſt , hielt man es doch füt 110
tig , einen Fachmann um Neufaſſung zu bitten .

Man denkt an Herrn Oberbaurat Hampe .
Kap . 79 : Die Aufklärung und die Erweckungsbewegung ,

In dieſem Kapitel wird beanſtandet, daß 110
von der negativen Seite der Aufklärung geſpr



chen iſt . In einigen Sätzen müßte auch auf das
Poſitive hingewieſen werden , das die Aufklä⸗
rung mit ſich gebracht hat . Im übrigen wäre
hier die Problematik aufzuzeigen , die durch die
Aufklärung in unſere Kirche gekommen iſt und
heute noch in ihr weiterwirkt .

Kap. 82: Der Kampf in der Kirche und um die Kirche im
Dritten Reich : Über dieſes Kapitel läßt ſich ſehr
ſtreiten . Der Verfaſſer hat ſich dagegen gewehrt ,
dieſes Kapitel zu ſchreiben , und es erſt auf
dringenden Wunſch getan und ſo dargeſtellt , wie
er dieſe Zeit ſelbſt erlebt hat . Die Darſtellung
muß den Anſchein einer Entſchuldigung und
Selbſtrechtfertigung der Kirche vermeiden , denn
das würde mit dem Schuldbekenntnis im Wider⸗
ſpruch ſtehen . Herr Profeſſor Schlink ſoll um Neu⸗
bearbeitung des Kapitels gebeten werden .

Kap. 84 —86 : Die Außere und Innere Miſſion Das
Hilfswerk : Dieſe Kapitel müßten von einem
Mann der Außeren und Inneren Miſſion durch⸗
geſehen werden . In der Darſtellung muß vermie⸗
den werden , allzu viel von menſchlichen Leiſtun⸗
gen zu ſprechen . Neben Albert Schweitzer ſollten
noch Beiſpiele von Miſſionaren genannt werden .
Lebende Perſonen ſollten mit Zurückhaltung da
geſtellt werden . Das gilt auch für die andern
Kapitel der neueren Kirchengeſchichte . Pfarrer
Hammann erklärt ſich zur Überarbeitung bereit .

Der Evangeliſche Bund Melanchthonverein :
Da der Evang . Bund zu einem neuen Selbſtver⸗ſtändnis gekommen iſt , ſollte Herr Prof . Heinrich
Bornkamm gebeten werden , dieſes Kapitel durch⸗
zuſehen .
Die chriſtlichen Kirchen und die ökumeniſche Kon⸗
ferenz in Amſterdam : Hier wird die Vorge⸗
ſchichte der Weltkonferenz in Amſterdam vermißt .Die Weltkirchenkonferenz in Stockholm und der
Name Nathan Söderblom dürften nicht fehlen .
Von dem Heidelberger Dozenten Dr . Schweitzerwird Material zu einer Neubearbeitung vor⸗
gelegt .

Von den Sekten : Dieſes Kapitel darf nicht den
Schluß des Buches bilden . Deshalb ſollte es wie
auch das Kap . 91 : von der Freikirche vor Kap . 90
ſtehen , das dann Abſchluß und Höhepunkt der
ganzen Darſtellung der Kirchengeſchichte wird .
Der letzte Abſchnitt von Kap . 92 : Die Stellunger Kirche zu den Sekten befriedigt nicht . An den

Herrn Landesbiſchof ergeht die Bitte , dieſen Ab⸗
ſchnitt zu präziſieren .

Noch einige allgemeine Bemerkungen : Bei allen Erwei⸗
terungsvorſchlägen wurde von Herrn Oberkirchenrat Katzarauf hingewieſen , daß die Rückſicht auf erhöhte KoſtenBeſchränkung fordert . Es wird der oft polemiſche Ton
8 Buches der römiſchen Kirche gegenüber beanſtandet .ochdieſer Ton iſt durch das Verhalten der römiſchentirche gerade in den zum heutigen Baden gehörenden Ge⸗
une woalol gekechtferigt Die Kirchengeſchichte muß auch
auf d

gie ſein , in der die Herrlichkeit unſerer Kirchef em dunkeln Hintergrund deutlich wird .

e Geltaltung des Buches wäre folgendeszu
tige Auſchnitte nde die Anregung gegeben , weniger wich⸗

chrheit 5 in kleinem Druck wiederzugeben . Die
nähſt wi usſchuſſes kann dem nicht zuſtimmen . Zu⸗würde dadurch der Druck verteuert . Es wäre aber

zwiſchen Wichtigem und
˖ Zudem wäre ein ver⸗
—5 35 8 für ein Buch, das nicht nur Lernbuch
nichige Ab

ausbuch ſein
ſoll, nicht angebracht . Wenigerſchnitte weg zu laſſen , iſt nicht ratſam . Ein

1⸗r⸗

Kap. 89

Kap. 90

O

Kap. 92
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Schulbuch muß immer mehr enthalten als das , was ge⸗lernt werden ſoll , und ein Hausbuch erſt recht.„ Die Abſchnitte , die in der Volksſchule zu lernen ſind ,ſollen durch Sternchen0 bezeichnet werden . Bei dem reichenInhalt des Buches kann es auch in der Unter⸗ und Mittel⸗ſtufe der Höheren Schulen beim erſten Durchgang der Kir⸗chengeſchichte , alſo bis einſchließlich Anterſekunda , verwen⸗det werden . Deshalb ſoll der Titel auch weiter gefaßtwerden und heißen :
Kirchengeſchichte für die evangeliſche Anterweiſungin den Volksſchulen und in Höheren Schulen( Unter⸗ und Mittelſtufe ) im Bereich der Evang. ⸗

proteſtantiſchen Landeskirche in Baden .
Die erſte Seite des Buches ſoll das Apoſtelbild von
ürer tragen . Das wird von der Mehrheit des Ausſchuſſesbegrüßt . Das Buch wird deshalb für den Käufer nichtteurer . Der Einband des Buches ſoll Ganzleinen und vonweinroter Farbe ſein mit ſchwarzem Aufdruck . Eine Probedes Einbandes liegt vor .
Abgeordneter Specht : Hohe Synode ! Eines darf gleichzu Anfang der allgemeinen Ausſprache feſtgeſtellt werden :das der Synode vorgelegte Lehrbüchlein für den Unterrichtn Kirchengeſchichte hat eine erſtaunliche Lebenskraft undzebensfähigkeit an den Tag gelegt , obgleich viele gelehrteoktoren und andere Sanitäter ihre Kunſt an dem Buchverſuchten und oft recht unglimpflich mit ihm verfahrenſind , lebt es trotzdem . Es hat auch die Angriffe der letztenTage glücklich überſtanden , und der HA hofft , daß es demPlenum möglich ſein wird , dieſes Buch heute anzunehmen .Es wird dann durch eine noch zu bildende Kommiſſion eine

Nachoperation nötig werden nach den Richtlienen des HA,und dann , glaube ich, kann das Büchlein endlich ſeinenSchlafanzug , in dem es Jahre lang einhergegangen iſt , ab⸗
legen und im Arbeitsgewand unter uns erſcheinen , umſeinen Dienſt in Schule und Haus zu tun .

Ich bin überzeugt , daß dieſes Buch von ſehr vielen mit
Freuden aufgenommen werden wird . Ich ſchließe das ausden Außerungen von Leuten , die den Entwurf ſchon in die
Hand bekommen und durchgeleſen haben ; von vielen
Stimmen nur zwei : Ein Lehrer für Sprache und Geſchichtean einer Oberſchule ſagte : „ Durch eine gute Auswahl des
Stoffes vermittelt es einen ausgezeichneten berblick über
den Weg der Kirche durch die Welt . Die Darſtellung iſt
klar und verſtändlich , läßt aber auch dem Lehrer noch
freie Hand für eine fruchtbare Geſtaltung des Unterrichts . “
Und eine Hausfrau und Mutter ſchreibt : „ Wir freuen uns
über die neue Kirchengeſchichte . Sie iſt ſehr wertvoll und
kann nicht nur der Schule dienen , ſondern wird auch den
Erwachſenen viel geben und ſein können . Durch ſeinen
reichen Inhalt wird das Buch zu einem Nachſchlagewerk
des evangeliſchen Hauſes werden .

Ich füge dieſen Stimmen kurz noch einmal hinzu, was
die allgemeine Ausſprache im HA ergeben hat . Die 13
Synodale , die über das Buch ſprachen , hatten wohl alle noch
Wünſche für Anderungen und Verbeſſerungen , aber keiner
hat es ganz abgelehnt . Und die weit überwiegende Mehr⸗
zahl der Redner hatte ein freudiges Ja zu dem Buch undden dringenden Wunſch , daß es möglichſt bald erſcheinen
und zur Verfügung ſtehen möchte .

Dieſen 1185 nach muß an dieſem Buch doch etwa⸗
ſein , was den Leſer unmittelbar anſpricht . Ich bin mir
nicht im Zweifel darüber , was es iſt , da ich mich ſelbſt bei
wiederholtem Leſen in aller Stille und bei bewußter
Zurückſtellung kritiſcher Gedanken von dem Buch An
ſprochen fühlte . Gewiß iſt es auch dies, daß es in 1
verſtändlicher Sprache ein reiches Wiſſen von dem 1215der chriſtlichen Kirche durch die Jahrhunderte
ein Wiſſen , das den meiſten Gliedern unſerer Gemeinden
unbekannt oder nür noch als dunkle Erinnerung 155 ihrer
Schulzeit gegenwärtig iſt . Aber es iſt nicht nur dies , was
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den Leſer anſpricht . Vielmehr iſt es das Herz , das dar⸗
innen ſchlägt , und das ſoeben bei der Rede des Verfaſſers
über ſein Werk auch uns aufhorchen und ſtille werden ließ .
Es iſt die Liebe eines gereiften Mannes zu ſeiner Kirche ,

eine Liebe , die bei aller Nüchternheit der Sprache doch

immer wieder durchſcheint und Wärme ausſtrahlt . Meine

Brüder ! Ich glaube , hier ſtehen wir vor dem Geheimnis ,
das uns zeigt , warum dieſes Büchlein aller Kritik ſtand⸗

gehalten und alle Angriffe überlebt hat . Und wer für

dieſes Unwägbare in dem Buch offen und empfänglich iſt ,
wird es lieb gewinnen . Ablehnen darf es m. E. nur der ,
der zugleich den Beweis erbringt , daß er es beſſer machen
kann . Wer den Mut dazu hat , möge es tun . Ich möchte

mich nicht auf dieſes Glatteis begeben . Auch darum

nicht , weil ich die Empfindung habe , daß es nun höchſte
Zeit iſt , den Lehrern und Schülern ein geſegnetes Hilfs⸗
mittel für ein geordnetes Lehren und Lernen in die

Hände zu geben . Und darum möchte ich Sie , liebe Brüder ,
bitten , ſtimmen Sie dieſer Vorlage zu und bringen Sie
damit eine Geſchichte zum Abſchluß , die bei der weiteren
Fortdauer allmählich tragiſch , vielleicht auch noch komiſch
werden könnte .

Abgeordneter Dr . Hahn : Ich glaube , wir haben alle
nicht gewußt , was für ein gefährliches Unternehmen es
iſt , ein Lehrbuch für die Kirche zu ſchreiben . Jedes Buch ,
das wir ſchreiben , trägt den Charakter des Verfaſſers .
Nachdem wir den Verfaſſer heute hier kennengelernt
haben , — viele von Ihnen kannten ihn ja ſchon —iſt uns
auch ganz deutlich , daß dieſes Buch eine ganz beſtimmte
Ausrichtung haben mußte , die dieſer eigenartig geprägten
Perſönlichkeit entſpricht . Nun ſoll aber dieſes Buch ja nicht
nur das Buch eines Verfaſſers ſein , der auch für ſeine
Arbeit gerade zu ſtehen hat , ſondern dieſes Buch ſoll das
Buch der Badiſchen Kirche ſein . Aus dieſem Grunde muß
es ſich der Kritik der ganzen Badiſchen Kirche , die die Ver⸗

antwortung für dieſes Buch übernimmt , auch ſtellen . Der

Verfaſſer iſt ſelbſt mit Humor und mit Verſtändnis auf
dieſe Frageſtellung eingegangen . Der Berichterſtatter hat

die Kritik , die im Ausſchuß an dem Buch geübt worden iſt ,
mit aller Klarheit zum Ausdruck gebracht . Es liegt mir
aber daran , noch einmal zum Ausdruck zu bringen , daß die
ganzen Bedenken , die in unſerer Landeskirche bei der

Durchprüfung dieſes Entwurfes entſtanden ſind , — daß
alle dieſe Bedenken wirklich im Ausſchuß auch zur Sprache
gekommen ſind , und daß wir in der Tat mit einem nicht
leichten Herzen in dieſer Stunde vor der Aufgabe ſtehen ,
uns zu entſcheiden , ob wir dieſes Buch annehmen ſollen
als ein Kirchengeſchichtsbuch für die kommende Generation
unſerer Badiſchen Kirche , oder ob wir dieſes Buch ab⸗
lehnen ſollen . Die Tatſache , daß der Stil dieſes Buches
ein nicht immer glücklicher für ein Lehrbuch iſt , wiegt

vielleicht nicht allzu ſchwer . Man wird es von keinem
Verfaſſer erwarten können , daß er einen Stil ſchreibt , der
allem gerechtwird . Vielleicht wird es auch noch gelingen ,

durch eine Uberarbeitung hier manches , was an Uneben⸗
heiten in dieſem Entwurf noch iſt , zu glätten . Wir habenes im Ausſchuß auch verſucht . Auch die Tatſache , daß es
dem Verfaſſer nicht gelungen iſt , in allen Fragen das

hiſtoriſch Richtige zu bieten , ſonderen daß es manche Unge⸗
nauigkeiten gibt , wird man dem Verfaſſer in keiner Weiſe
vorwerfen können . Es iſt wirklich eine ſehr große Aufgabe
daß er das ganze Gebiet der Kirchengeſchichte als einer,
der nicht in der Aufgabe des Lehramts etwa ſteht in

Weiſe überblicken ſollte .
„ Was uns die eigentliche Not gemacht hat und auch i

dieſerStunde macht , iſt , daß in den Riſchelveuden 0
dieſer Kirchengeſchichte doch nicht das wirklich zum Aus⸗
druck kommt , was wir als Kirche im Jahre 1953 , die durchdie Erneuerung der Theologie hindurchgegangen iſt , nachdem , was uns die vergangenen dreißig Jahre gebracht

haben und was die Kirche erfahren hat in den Kämpfen
des Kirchenkampfes , deutlich herausſtellen müßten . An

einigen entſcheidenden Punkten wird das in beſonderer
Weiſe deutlich . Und das iſt ja der Punkt , der auch in dem

Bericht des Berichterſtatters zum Ausdruck gebracht wurde,
als er ſagte , daß dem Entwurf das theologiſche Profil
fehle . Neben den Kapiteln , die der Berichterſtatter Dürr

erwähnt hat , die umgearbeitet werden ſollten , darf ich
noch auf einzelne Kapitel , die einer beſonderen Über⸗

arbeitung bedürfen , nur als Beiſpiel hinweiſen . Ich denke

etwa an die Darſtellung des Konzils zu Nicäa . Dieſes

Konzil , das eine ganz beſondere Bedeutung für die ganze
weitere dogmatiſche kirchliche Entwicklung gehabt hat,
wird in dem Entwurf nur mit wenigen Bemerkungen , die

ſich auf die Zuſammenſetzung des Konzils und die Beru⸗

fung durch den Kaiſer beziehen , eingeordnet in den ge⸗
ſamten Verlauf der ſonſtigen Kirchengeſchichte . Es ſchien
uns notwendig , daß bei der Darſtellung dieſes Konzils ,
wo es darum geht , daß mit aller Klarheit die Gottheit
Jeſu Chriſti ausgeſprochen wird , auch das Anliegen der

Kirche , das hinter dieſen Glaubensſätzen , die dort von der

Kirche beſchloſſen wurden , zum Ausdruck kommt . Oder

wenn ich an den Abſchnitt 28 denke : Kaiſer und Papſt ,

ſo bewegen ſich die Gedanken , die uns in dieſem Abſchnitt

dargebracht werden , noch in der herkömmlichen durch den

Nationalismus teilweiſe bedingten Darſtellung , und es

wäre uns wichtig , daß hier die Erkenntniſſe gerade der
neueren Geſchichte aber auch der neueren Kirchengeſchichte
über die Auseinanderſetzungen zwiſchen der Kirche , die

um eine Erneuerung ringt und die nun wirklich wieder

Kirche werden möchte in dieſer Welt , und einem Staat
und ſeinen Anliegen zum Ausdruck kommen würde . Ich

habe dieſe zwei Punkte herangezogen und möchte noch

einmal auf den Abſchnitt 3 ganz kurz eingehen .
Hier iſt von den Amtern und den Dienſten in der

Gemeinde die Rede . In dieſem Abſchnitt wird auch
nur

kurz gezeigt , welche Amter , die für die ſpätere Entwicklung
der Kirche eine Bedeutung gewonnen haben , in den erſten

Gemeinden entſtanden ſind . Es wird dort eingegangen auf
das Biſchof - , Presbyter - und Diakonenamt . Aber die

Darſtellung gibt in gar keiner Weiſe ein Bild des eigent⸗

lichen Lebens der neuteſtamentlichen Gemeinden, des

Lebens unter der Wirkung des Heiligen Geiſtes . Die ganze
Fülle , die durch das Wirken des Heiligen Geiſtes in jenen

Gemeinden aufbrach und ſich in den Charismen und den

daraus erwachſenen Dienſten im großen Organismus ent⸗

faltete , bleibt in dieſem Abſchnitt vollkommen verborgen .
Es iſt manchmal geſagt worden , man müſſe das alles

dem Lehrer überlaſſen , der Lehrer werde das ſchon hervor⸗
heben . Ich glaube , daß dieſe Argumentation in kleiner
Weiſe möglich iſt . Würde es ſich um die Pfatrer handeln,
ſo könnte man annehmen , weil ſie ein theologiſches Stu⸗
dium hinter ſich haben , daß die genügende Vorbildung
hierfür vorhanden iſt . Aber auch das würde problematiſg
erſcheinen . Aber die Lehrer , die keine Volltheologen ſin
und die im weſentlichen die Kirchengeſchichte in dieHand
bekommen , ſind angewieſen auf das Kirchengeſchichtslehr⸗
buch , das ihnen große Linien und Impulſe ſchenken muh.

Aber wenn wir mit einer ſtarken Kritik an dieſes 3
chengeſchichtsbuch herangegangen ſind , ſo haben wir 19
doch ſchließlich entſchloſſen , unſer Ja zu der Airchengeſhich,
zu geben , unſer Ja deswegen zu geben , weil ſichbei

ße
Durcharbeit des ganzen Buches erwieſen hat , daß A11

Partien dieſes Buches verdienſtvoll ſind und eine 5
Darſtellung gewähren . Ganz beſonders ſind es die Partien

die die Reformationsgeſchichte darſtellen , dazu aber W1
alle Partien , die die badiſche Heimatgeſchichte zeigen .

65
ſind aber auch zu der Überzeugung gekommen , d6
möglich wäre , daß eine Kommiſſion an deneniſceid rtn
Punkten , die nun korrigiert worden ſind , anſetzt — De



Dürr hat die meiſten genannt , ich habe noch einige hinzu⸗
gefügt , und eine Reihe von anderen Punkten ſind auchvon der Kommiſſion genannt worden , die hier im Bericht
nicht zur Sprache kommen konnten — ſo daß dieſer Ent⸗

Geſicht
gewinnen kann , ein Geſicht , bei dem wir es verantworten
können , daß die badiſche Kirche ihren Namen unter dieſes

wurf ein reiches Material gibt und ein neues

Kirchengeſchichtsbuch ſetzt . Wir erwarten , daß dieſe
miſſion wirklich die Anregungen aufnimmt , die il

wir die Anregung gegeben , daß e
ein Kirchengeſchichtler ,
einzelnen durchzuprüfen . Wir bitten nun , das

ermöglichen , die Arbeiten , die
insbeſondere von ihrem Hauptausſchuß
ſind, aber doch nur geleiſtet auf Grund

worden iſt , zum Abſchluß zu bringen .
Abgeordneter Meyer : Meine Herren ! Geſtatten Sie , daß

aus zu dem Thema
Stellung genommen wird . Die Einführung eines neuen
Lehrbuches ſtellt die Beteiligten immer vor ſchwere Ent⸗

iſt ja etwas , das den Kindern
und es iſt etwas Bleibendes .Es iſt nicht ſo wie z. B. eine Unterrichtsſtunde , eine Lehr⸗

probe , die vorübergeht und nach wenigen Stunden viel⸗
leicht nur noch in ſchwachen Umriſſen im Gedächtnis derKinder haftet . Das Buch iſt ein bleibender Beſitz und von

auch vom pädagogiſchen Standpunkt

ſcheidungen . Denn ein Buch
in die Hand gegeben wird ,

bleibenden Wirkungen .
Ich möchte nun zu dieſer Vorlage inſofern Stellung

vornherein ſage , ich ſtehe dem Buchdurchaus poſitiv gegenüber und bitte , dieſes Buch anzu⸗
ich zu dieſer Empfehlung und zu
ch ſagte ja am Anfang : vom päda⸗

Wonach beurteile ich das Buchꝰ
nach ſeinem Umfang ,nach der Auswahl und nach dem Inhalt des Buches . Undda muß ich ſagen , daß die Stoffmenge nach Umfang und

Ich halte ſie für durchaus

nehmen , als ich von

nehmen . Wie komme
dieſem Standpunkt ? J
gogiſchen Standpunkt .
Zunächſt einmal nach dem Stoffe ,

Inhalt mir durchaus zuſagt .
anſprechend und angemeſſen .
Es iſt geſagt worden , der Entwurf ſei für dieſchule zu groß , zu umfangreich , und für die Höhereenthalte er zu wenig . Ich bin nicht dieſer Anſicht .wenn jemand auf dem Standpunkt ſtehen ſollte — es ge⸗ſchieht hoffentlich nicht — daß ein Lehrbuch dazu diene ,von Anfang bis zu Ende auswendig gelernt zu werden ,wörtlich , dann ſelbſtverſtändlich wäre der Umfang dieſesuches zu groß . Aber wo in aller Welt , vor allen Dingenin unſerem badiſchen Lande , wird es noch einen Lehrer

geben , der meint , ein Buch auswendig lernen zu laſſen !Ich binder Überzeugung, daß dieſes Buch , wie es unsvorliegt , ein ausgezeichnetes Inſtrument in der Handdes Lehrers iſt . Dieſer Lehrer wird Abſtriche machen , erwird aus dem reichen Stoff das ausſuchen , was nun geradefür ſeine Schule und für ſeine Klaſſe und für ſeinen Ort
155 beſonders wichtig iſt . Er wird auswählen , gelegent⸗ic

vielleicht auch etwas hinzufügen , auch Abſtriche machen .
10 nicht nur ein farbloſer Schullehrer ſein , ſondern

nögt ieſem Buch kann er das ſein , was ich bezeichnen
Pein mit Schulmeiſter . Dazu wird ihm dieſes Buch
5

lich helfen . Das iſt alſo der erſte Geſichtspunkt , nachmich das Buch in ſeiner Vorlage beurteile .
Fa 1 kurzes Wort über die Art der Darbietung .
de 885

alſo in die Methode hinein . Zunächſt einmal
ſcht ub⸗ dieſes Buches . Die Ausführungen unſeres

35 n Herrn Pfarrer Specht waren mir aus der
16 10 brochen. Ich kann ſie nicht wiederholen, ich könnte
Wiſen 1 nicht ſo ſchön ſagen . Aber es iſt tatſächlich ſo :ie, meine Herren , was ich wiederholt empfunden

Volks⸗

Gewiß ,
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Kom⸗
yr vom

Hauptausſchuß mitgegeben werden . Darüber hinaus haben
in jüngerer Fachmann ,

beauftragt wird , das Ganze im
Buch wirk⸗

lich dieſer Kommiſſion in die Hand zu legen und ihr zu
hier von der Landesſynode ,

ß geleiſtet worden
deſſen , was vorherdurch den Verfaſſer und Oberkirchenrat Katz vorgearbeitet

Schule

33

habe , als ich dieſes Buchten Lehrer vor der Klaſſe
Augen der Kinder , die

las ? Ich habe da einen begeiſter⸗
geſehen , ich habe geſpürt , wie die

vor ihm ſitzen , leuchteten ; denn erweiß die Sprache zu ſprechen , die in den KinderſeelenFunken ſchlägt .
Meine Herren ! Das , was hier manchmal beanſtandetwurde , meiſtens von den Akademikern , die die Spracheviel nüchterner haben wollen , die haben , glaube ich, dieſenPunkt an vielen Stellen überſehen , nämlich : die Sprachedes Buches iſt meiner Anſicht nach an vielen und ent⸗ſcheidenden Stellen kein geſchriebenes ſondern ein ge⸗ſprochenes Wort . Ich möchte darauf nicht näher eingehen.Zu der Art der Darbietung noch das , was auch ſchonheute zur Sprache gebracht wurde . Die Darſtellung iſtpragmatiſch oder chronologiſch , alſo ſchreitet mit der Zeitſort , wie eben eine Geſchichte ſich abwickelt imv Laufe derZeit . Ich halte dieſe Art der Darſtellung für die natur⸗gemäße und auch für die Kinder die gegebene . Denn darinliegt ein Prinzip der Ordnung . Und für dieſe Ordnunghat das Kind Verſtändnis . Und es liegt in dieſer Ord⸗nung auch ein erzieheriſches Moment . Es iſt geſagt worden ,auch in unſerer Bezirksſynode , aus der ich komme , dieKirchengeſchichte hätte in der Form von Lebensbildernabgefaßt werden müſſen . Alſo das wäre die biographiſcheArt der Darſtellung . Meine Herren ! Wenn Sie dieſenEntwurf durchſehen , da muß Ihnen auffallen , daß es demVerfaſſer gelungen iſt , eine ſehr geſchickte Kombinationder pragmatiſchen und der biographiſchen Methode derDarſtellung zu bringen . Wir haben in dieſem Buch aneiner ganzen Menge von Stellen wirklich biographiſcheDaiſtellung , Lebensbilder , die in der Hand eines richtigenSchulmeiſters eine erzieheriſche Wirkung ausüben können .Nicht geſprochen wurde von einer dritten Art , in der manein Geſchichtsbuch ſchreiben könnte . Ich würde auch jetztnicht darauf eingehen , wenn nicht in der Hauptausſchuß⸗ſitzung zwei Herren an dieſer Sache getippt hätten . Daswar einmal unſer verehrter Profeſſor Hahn , der an einerStelle ſagte , dieſes Kapitel müßte von der heutigen Situ⸗ation aus beleuchtet werden . And der andere war Pfarrer

Hammann , der auch an einer Stelle — ich glaube es warbei der Inneren oder Außeren Miſſion —ſagte , das müſſevon der Gegenwart aus aufgerollt werden .
Ja , meine Herren , das iſt die dritte Art , wie man Ge⸗

ſchichte ſchreiben kann : Von der Gegenwart die ganze
Vergangenheit , alſo zurückſehend , aufrollen . Der Ausdruck
dafür iſt retroſpektives Verfahren . Das kann man natür⸗
lich auch anwenden und wird man im AUnterricht an⸗
wenden . Aber eine Kirchengeſchichte zu ſchreiben nach der
retroſpektiven Methode wäre doch nicht kindertümlich .
Alſo kurz , bezüglich der Art der Darbietung begrüße ich
die vorliegende chronologiſch -pragmatiſche Darſtellung .Und nun zum Schluß noch ein drittes Merkmal dieſesEntwurfs : Das iſt die Verankerung der Kirchengeſchichtein der Geſchichte der Heimat . Ich ſtand immer auf dem
Standpunkt , daß die Heimat in jeder Anterrichtsſtundedas anſchauliche Rückgrat des Unterrichts ſein müſſe .
Nicht nur in der Religionsgeſchichte , erſt recht in anderen
Fächern , in der Biologie , Erdkunde , Geſchichte : die Heimat
das anſchauliche Rückgrat des Anterrichts . And deshalb
begrüße ich, daß wir nun nicht eine allgemeine Kirchen⸗
geſchichte von irgendwoher nehmen mit einem badiſchen
Anhang , ſondern daß die Kirchengeſchichte, die hier ge⸗
geben werden ſoll , eben aus dem badiſchen Mutterboden
herausgewachſen iſt . Und dadurch werdenbadiſche Cingeſchichte und allgemeine Kirchengeſchichte eine, 158118Die Franzoſen gebrauchen von ihrem Staate den Ausdruck:
„ une et indivisible “, eins und unteilbar . Ich möchte das
auch hier ſagen von unſerer badiſchen Kirchengeſchichte.
Sie ſoll eben eine Einheit darſtellen zwiſchen der allge⸗
meinen und der badiſchen Kirchengeſchichte .
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Selbſtverſtändlich wird der Lehrer , wie ich ihn mir

vorſtelle , in den verſchiedenen Landesteilen noch manches
Lokale hinzuzufügen haben . Ich könnte mir denken , daß

die Oberländer in der Nähe von Breiſach ihre Kinder auch
erinnern daran , daß in dem Münſter von Breiſach die

berühmten Fresken eines Martin Schongauer ſind, deſſen

herrliche Madonna im Roſenhag gegenüber über dem

Rheinſtrom , in Kolmar , zu ſehen iſt , und daß der Lettner
im Münſter in Freiburg von dem berühmten Matthias

Grünewald ſtammt , deſſen Iſenheimer Altar ja auch dort
in der Nachbarſchaft ſich befindet . And daß die deutſche

Kirche , das deutſche Kirchenlied , ja weſentliche Antriebe

aus der nahen Stadt Straßburg erhalten hat ! Ich meine ,

es wird ſich immer wieder die Möglichkeit geben , zu dem

Grundſtock , den unſere Kirchengeſchichte bietet , noch etwas

hinzuzufügen .
Zum Schluß möchte ich noch einmal ſagen : Auf Grund

der Prüfung — und ich habe mir viel Mühe gegeben ,

das kann ich Ihnen verraten —dieſer Vorlage nach Um⸗

fang und Auswahl und Inhalt des Stoffes , nach der Art

der Darbietung und der Verankerung in der Heimat , bin

ich zu dem Entſchluß gekommen , nicht nur für die An⸗

nahme dieſes Buches einzutreten , ſondern Sie meine

Herren Konſynodalen , zu bitten , ebenſo zu handeln und

dem Antrag des HA zuzuſtimmen .
Ich möchte auch an dieſer Stelle dem Verfaſſer dieſes

Buches , den ich bis heute nicht gekannt habe , herzlich
danken . Wir legen dieſes Buch als Landesſynode getroſt
in die Hände der Schüler und ihrer Eltern . Es wird für

ſie ein Segen ſein . And wir legen dieſes Buch ebenſo ge⸗

troſt in die Hände der badiſchen Lehrerſchaft , in der Hoff⸗
nung , daß jedem , der in Kirchengeſchichte unterrichtet , det

vor den Kindern ſteht , bewußt wird , daß in der Liebe

zu den Kindern und in der völligen Hingabe an den

Herrn der Kirche das ganze Geheimnis unſerer Erziehungs⸗
und Unterrichtskunſt und des Erfolges liegt .

Abgeordneter Hauß : Hohe Synode ! Nur ein kurzes

Wort , das ich aber doch nicht ungeſprochen laſſen möchte

bei aller Zurückhaltung , die mir die Pietät gegen den

Verfaſſer unſerer Kirchengeſchichte , der ein Freund meines
Vaters war , auferlegt . Ich ſchließe mich ganz den Dar⸗

legungen von Herrn Profeſſor Hahn an . Auch ich ſehe in
der Art und Weiſe , wie die Kirchengeſchichte geſchrieben
iſt , eine überwiegend anthropozentriſche Darſtellung , die

doch in mancher Hinſicht die Kirche erſcheinen läßt , wie
einer meiner jungen Kollegen aus dem Bezirk geſagt hat , als
eine Art Vereinsgründung . Ich vermiſſe ſehr oft die große
Linie , von der Profeſſor Hahn andeutungsweiſe geſprochen
hat , die chriſtozentriſche Schau der ganzen Kirchengeſchichte .
Denn hier handelt der Herr Chriſtus mit ſeiner Gemeinde .
Er hat geſagt , und das ſteht am Anfang , dieſes große
Wort : „ Mir iſt gegeben alle Gewalt im Himmel und auf
Erden . Darum gehet hin in alle Welt .. . “ Die miſſiona⸗
riſche Sendung , der miſſionariſche Auftrag , den der Herr

Seiner Gemeinde gegeben hat und den der Heilige Geiſt

immer wieder auswirkt in der Geſchichte der Kirche , dieſe
miſſionariſche Sendung iſt in dieſer Kirchengeſchichte kaum
zum Ausdruck gekommen . Sie müßte ganz ſtark dargeſtellt
werden in der Miſſion der Urchriſtenheit , wie da das Feuer
Gottes entbrannte und in alle Lande hinausgetragen
wurde . Ich erinnere an das Lied in unſerem Geſangbuch :
„ Wach auf , wach auf , du Geiſt der Zeugen ! “ Sie müßte

ganz ſtark dargeſtellt werden in der Miſſion der Germanen ,

die doch etwas ganz wundervolles iſt , wenn man ſie ver⸗

folgt etwa in der Zeit der Weſtgotenmiſſion unter Wul⸗
fila und in der Zeit der großen iriſchen und ſchottiſchen

Volksmiſſionare und des Bonifacius und ſeiner Mit⸗
arbeiter .

Ich vermiſſe auch den Ausdruck der miſſionariſchen Sen⸗
dung und Glut , der eigentlich das innerſte Weſen der
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Erweckungsbewegung war . Die Erweckungsbewegung hat
die Miſſionare ausgeſandt , ſie hat die Leute für die Miſſion

geſtellt , von Franckes Zeiten an bis zur Gegenwart . Auch
wenn wir an Wichern denken . Es iſt ja bekannt , daß bei

Wichern nicht der caritative Gedanke der Zweck, die Haupt⸗

ſache war in der Inneren Miſſion , ſondern der volks⸗

miſſionariſche Auftrag , der leider in der Inneren Miſſion

zu kurz gekommen iſt , und das iſt wahrſcheinlich ſchuld an

der Not , die die Innere Miſſion heute durchmacht . Innere

Miſſion und Volksmiſſion müſſen Hand in Hand gehen,
und weil das in dieſer kirchengeſchichtlichen Darſtellung

nicht zum Ausdruck kommt , kommt uns der Entwurf
unſerer Kirchengeſchichte an manchen Partien etwas kühl

vor . Man nöchte - auch über dieſem Werk und über der

Arbeit der Kommiſſion , die nun die letzte Hand anlegen

wird , beten : veni creator spiritus .
Abgeordneter Kühlewein : Wer an der Verhandlung im

HA teilgenommen hat , wird nicht überzeugt ſein davon ,

daß es glücklich iſt , eine ſo große Arbeit im größeren Kreis
im einzelnen durchzuſprechen . Nachdem ſo viele Mühe und

unendlich viel einzelne Kleinarbeit auf dieſes Werk ſchon

verwendet worden iſt , können wir ja eigentlich jetzt gar

nichts anderes mehr tun , als dieſen Entwurf anzunehmen,
wie immer die weitere Überarbeitung ausfallen mag, oder

eben ihn ablehnen .
Wir müſſen uns die Frage vorlegen : Was brauchen wir

und wozu ſoll dieſes Buch dienen ? Es iſt ohne Zweifel , daß

es eine ganz große Not iſt , daß wir für den Unterricht in

den Volksſchulen und in den unteren Klaſſen der Höheren

Schulen kein Buch für den Kirchengeſchichtsunterricht
haben . Aber nun denken Sie einmal , wir haben für den

Kirchengeſchichtsunterricht eine halbe Wochenſtunde Zeit.
Mehr iſt bei der Fülle des Lehrſtoffes uſw . auf die Kir⸗

chengeſchichte nicht zu verwenden . Wenn wir aber nur
eine halbe Stunde haben , dann iſt einfach der im Entwurf

dargebotene Stoff zu groß , und daran wird auch nichts
ändern , wenn etwa die zu lernenden Stücke mit einem
Sternchen verſehen werden . Und wenn eingewendetwird,
es ſoll auch ein Hausbuch ſein , dann muß ich ſagen , dafür

iſt es nicht geeignet , dafür brauchen wir auch nichtſo
dringend notwendig etwas , zumal ja auch die notwendige
Fülle des Stoffes , die zum Teil trockenen Aufzählungen
und Zahlenangaben es nicht leicht als Hausbuch lesbar

machen . Es iſt damit noch gar kein Arteil gefällt über den

Wert oder Unwert dieſes Buches , wenn ich ſage , daß es un⸗
glücklich wäre , wenn wir dieſen Entwurf als Lehrbuch ein⸗

führen würden . Ich werde in dieſem Urteil geſtützt von vet⸗
ſchiedenen Religionslehrern und Pfarrern , die an verſchie⸗

denen Schulen unterrichten , denen ich dieſen Entwurf zu

leſen gegeben habe . Sie haben es allgemein ſoangeſehen, daß

ſie ſagten , daß es nicht gut wäre , wenn wir das als Lehr⸗
buch bekämen . Und ich muß ſagen , daß auch durchdie Ver⸗
handlungen hier in der Synode es mir nicht möglich iſt ,

die Zuſtimmung dazu zu geben . Wenn ich nun auch be⸗
fürchten muß , was vorhin Konſynodale Spechtangedroht
hat , daß ich dann ein Lehrbuch ſchreiben müßte , dann

würde ich ſagen , nein , das kann man nicht verlangen .

Aber wir müßten , bis wir einen finden , der es tut , uns

damit begnügen , daß wir ein kurzes , billiges , ſchon vor⸗

handenes Büchlein , einen Leitfaden nehmen , der 15

hilft , die vorhandene Lücke auszufüllen .

Abgeordneter Dr . Uhrig : Es iſt zu meinem großen
Bedauern ſo gekommen , daß bis jetzt , wenn ich es re

überſehe , nur Ausſchußmitglieder das Wort ergriffen
haben . Ich halte es für meine Pflicht , auch hier in 11
Offentlichkeit vor der Synode meinen Standpunkt zu
kennen . Es iſt die Not des Religionsunterrichts , die bi
hier zuletzt ziemlich beweglich vorgetragen wurde, und 90
auch im Ausſchuß deutlich hörbar wurde . Wir dürfen a 75
unſeren Kindern die Wohltat eines ordentlichen Unter⸗
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richts in der Kirchengeſchichte nicht verſagen , unter gar
keinen Umſtänden darf das geſchehen . Denn ſie haben
Unterricht in der profanen Geſchichte , und in der profanen
Geſchichte hören ſie dann auch gelegentlich einmal etwas
über kirchliche Dinge . Es iſt unmöglich , daß die Kirche
ſchweigt und dieſe wichtige Sache dem profanen Unterricht
überläßt . Wir ſind es unſeren Kindern ſchuldig , daß wir
alle die großen Schwierigkeiten , die ich einigermaßen
beurteilen zu können glaube , — daß wir die mit aller
Anſtrengung , deren wir fähig ſind , überwinden . Und
gerade wir als Synode haben die Pflicht , dazu unſer
Möglichſtes zu tun . Die Gefahr , daß die Schule , d. h. alſo
der kirchliche Unterricht , auch in Kirchengeſchichte nicht mit
dem Buch fertig wird , ſcheint mir verhältnismäßig gering⸗
fügig zu ſein gegenüber der größeren Gefahr , die ent⸗
ſtünde , wenn wir überhaupt kein Buch hätten . Uberhaupt
kein Buch, das iſt etwas , was ich keinem Lehrer zumuten
möchte, und was auch die Kirche den Lehrern nice
muten darf , den Lehrern , die ſich dem Religi
—ich denke jetzt vor allem an die Kollegen , die nick
Theologen ſind , nicht Katecheten ſind , —alſo den K
die ſich dieſem Unterricht unterziehen , und ich f mich ,
daß das Verhältnis der Kirchenleitung zu der Lehrerſchaft
in den letzten Jahren immer mehr in den Bereich eines
gewiſſen Vertrauens gerückt iſt . Dieſe Lehrer haben ein
Recht darauf , daß ihre Kirche , in deren Dienſt ſie ſtehen ,und die ſie auch kirchlich eingeführt hat , ſie mit einem
Lehrbuch nicht im Stich läßt . Das iſt für mich der zwin⸗
gendſte Grund , jetzt dieſem vorliegenden Lehrbiuch zuzu⸗ſtimmen . Ich brauche über den Wert des 2 iches
Ausführungen Pfarrer Spechts und meines Koll
Meyer kein Wort mehr zu verlieren . Hier iſt geſagt , was
ich u. U. auch zu ſagen gehabt hätte . Ich will es darum
nicht wiederholen , es wirkt für ſich zweifellos beſſer . Ein

Lehrbuch darf nun aber nicht die Kinder überfordern , ins⸗
beſondere iſt es unmöglich , daß wir 12 —14 ährigen ein
Buch in die Hand geben , in dem Probleme für 18 20jäh⸗

rige und Altere behandelt oder auch nur angedeutet werden .
Ich muß hier auch vor der Gefahr des Enthuſiasmus war⸗

nen . Was Herr Dekan Hauß geſagt hat , das ſcheint mir
ichwill nicht ſagen die Grenze nach dem Enthuſiasmus über⸗
ſchritten zu haben , aber manchmal hat er ſich doch ein
bißchen ihr genähert , und ich brauche Ihnen nicht zu ſagen ,
Herr Dekan, daß der Enthuſiasmus uns verſagt iſt , nicht
wahr! Die kirchliche Unterweiſung in der Geſchichte, in der

Kirchengeſchichte, ſoll die einfachſten , elementarſten Tat⸗
ſachen, die ſich an Perſonen knüpfen , ſchildern und ſoll
ganz leiſe und ganz allmählich und gewiſſermaßen unver⸗

merkt die Kinder dazu führen , daß ſie erkennen , ja , hieriſt Kirche , hier iſt chriſtliche Gemeinde , hier ſind chriſtliche
Charaktere. Es geht um den Kern , ſo oder ſo, wie es nun

aen darzuſtellen iſt . Ob der Unterricht , die kirch⸗
lum in der Kirchengeſchichte noch zu einem

8 Mütleltufe den kann im Bereich der Volksſchule und

ie ihre
er

aeg⸗ Schulen, das iſt eine Frage ,

mabete Lehre
unter Umſtänden durch beſonders be⸗

enit der en findet . Aber wir dürfen
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verdigkeit 810
e kann und das iſt eine Naturnot⸗

inal nicht ſo ſein , wie er , wenn das
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aß wir dieſes Ziel vor Augen haben,
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darf , ſo iſt es das , daß mich ſoeben das Gerücht erreicht
daß ich auch an der Kommiſſion teilnehmen ſoll , die dann,
lagen wir , die Endredaktion macht . Ich möchte dazu ſagenich bin nicht in der Lage . Ich habe allerhand Bedenken
zurückgeſtellt und bin hierher gekommen , obwohl ich ver⸗
ſchiedene Warnungen zu hören bekam , und ich muß ſagenich bin auch deswegen nicht in der Lage , weil ich befürchte,oder weil ich weiß , daß die Anſchauungen der Mehrheit
der Kommiſſion nicht die meinigen ſind . Aber mit meinem
Entſchluß werde ich bei drei Stellen Lob finden : Zweitens

bei meinem Arzt , drittens bei meiner Frau und erſtens
bei dem Direktor des Scheffelgymnaſiums in Lahr , der
mir ſagt : „ Das war richtig . Es war leichtſinnig , in dieſer
Zeit , in der die Arbeit ſo hoch auf dem Schreibtiſch liegt ,
nun nach Herrenalb zu gehen undn die Schule dahinten zu
laſſen . Und ich bin ſchon ganz froh , daß das nicht wieder
vorkommt . “

Ich möchte aber nicht dieſe perſönlichen Bemerkungen
an den Schluß ſtellen , ſondern Sie bitten , nehmen Sie das

n, arbeiten Sie als Kommiſſion weiter an der Ver⸗
imnung und ſorgen Sie dafür , daß möglichſt bald

ch in die Hand der Schüler kommt , damit dann
itwirkung aller , die auch an dem Buch , am Reli⸗

gionsunterricht Kritik üben , der Unterricht möglichſt gut
de, und daß vielleicht dann auch aus dieſem Unterricht
er einmal ein Buch erwächſt , das alle Kritik befriedigt .

Abgeordneter Schneider : Für mich iſt Anlaß , das Wort
nehmen , die Tatſache des Telegramms unſeres Kon⸗

er Dekans , durch das die Synode gebeten wird , eine
berweiſung der Vorlage an die Bezirksſynoden vor⸗

ehmen .
chte zunächſt ſager

r itm ache ſeh
M i

, daß wir in Konſtanz gerade
intenſive Beſchäftigung des Herrn

ins Mono mit dieſem Kirchengeſchichtsentwurf imi
rat eine recht ausgiebige Ausſprache haben

has Ergebnis der Ausſprache war , das weiß auch
nodale Kley , mit dem ich hierher auf die

kommen bin , in der Meinung , daß wir wohl
meKirchengeſchichtsentwurf zuſtimmen könnten .
ber ſagen , daß , obwohl ich den Sitzungen im HA

icht beiwohnen konnte , nun die Ausſprache , die wir hier
ten , mich doch zu dem Entſchluß kommen läßt , daß ich

em Vorſchlag , der vom HA gemacht worden iſt , den Ent⸗
wurf grundſätzlich anzunehmen als Baſis , als Grundlage für
dieſe Kirchengeſchichte , aber eine Kommiſſion gleichſam mit
einer Art Blankovollmacht verſehen mit einer noch⸗
maligen üb itung zu betrauen , zuſtimmen kann . Was
hat mich dazu veranlaßt ?

Einmal , das möchte ich ganz ehrlich ſagen , die Art und
Weiſe , mit der der Verfaſſer , Herr Kirchenrat Kobe , hier
mit Temperament , Humor und Originalität aufgetreten
iſt . Ich muß ſagen , wenn ich die Kirchengeſchichte , wie ich
ſie trocken durchgeleſen habe , mit dem , was hier an innerer
Lebendigkeit und wohl auch heißem inneren Wollen durch⸗
klungen durchgeſchienen hat , vergleiche , dann bin ich noch
im erſten Augenblick nicht zurechtgekommen und habe mir
geſagt , ich möchte wünſchen , daß in der Kirchengeſchichte
dieſes Temperament und dieſe Originalität etwas mehr
zum Durchklingen gekommen wäre . Dann wäre vielleicht
ſchon beim Leſen ein ein wenig anderer Standpunkt mög⸗
glich geweſen .

Das Zweite , Entſcheidende aber war , daß doch der Mann
der Univerſität oder Herr Specht , der Pfarrer , der in jahr⸗
zehntelangem Dienſt wohl eine beſondere Erfahrung ge⸗
rade auch im Unterricht der Kirchengeſchichte hat und
drittens der Herr Synodale Meyer als Pädagoge , alle
drei aus ihrer beruflichen Schau heraus eine bei aller
Kritik und bei aller klaren Betonung einzelner unbedingt
verbeſſerungsnotwendiger Abſchnitte doch im Grunde ein

Ja zu dieſem Entwurf haben . Es fällt uns Laien ſchwer ,
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daß wir ein eigenes Urteil uns allein hier erringen . Wir
ſind darauf angewieſen , hier einfach aus einem gewiſſen
Vertrauen heraus unſere Konſynodalen , die beruflich zur
Beurteilung in der Lage und berufen ſind , zu hören . Ich
kann im Hören auf dieſe von dreifacher Schau aus gege⸗
benen Arteile eben nun dem Antrag der Kommiſſion des

HA zuſtimmen .

Ich darf nur , weil ich gerade noch beim Wort bin , auf
drei Dinge als Anregung hinweiſen , die mir neben vielen

anderen , die ich inzwiſchen beiſeitegelegt habe , weil die

Kommiſſion ſelbſt das finden wird , wichtig erſcheinen . Als
ein Beiſpiel etwa dafür , wie man meinen oder finden
kann , daß doch ſowohl im Stil oder auch vielleicht auch in
der geſchichtlichen Einzelheit manches noch einmal zu über⸗

prüfen iſt , möchte ich aus dem Abſchnitt 26 etwa — es
handelt ſich um Beiſpiele aus meiner Heimatgegend —

ſagen , daß dort ſteht : „ Ein Landsmann der Angelſachſen
war wohl auch Pirmin , der Gründer des Kloſters auf
der Inſel Reichenau im Bodenſee . Dies war das bedeu⸗
tendſte Kloſter ſeiner Zeit . . . uſw . Pirmin war auch der
Stifter anderer Klöſter im Elſaß . “ ( Zuruf D. Hupfeld :
Iſt ſchon kritiſiert ! ) — Dann werden Sie verſtehen ,
daß ich gerade den Abſchnitt , der von der Reforma⸗
tionsgeſchichte meiner Heimatſtadt Konſtanz handelt , 57,
beſonders mir angeſehen habe . And da erlaube ich mir
doch darauf hinzuweiſen , daß die Bedeutung unſeres
Reformators Ambroſius Blarer durchaus nicht an Kon⸗
ſtanz gebunden iſt , ſondern — und das wird gerade der
Vertreter der Württembergiſchen Landeskirche mit be⸗
ſtätigen — daß Blarer auch der Reformator des Ober⸗
ſchwäbiſchen Kreiſes iſt , Reutlingen , Tübingen , Memmin⸗
gen , ſind Städte , wo der Reformator vor allem Bedeutung
gehabt hat , und ich glaube , man ſollte an dem nicht vor⸗
übergehen .

Das zweite iſt , daß Träger der Konſtanzer Reformation
von der geiſtlichen Seite wohl Blarer war , daß aber von
der weltlichen Seite , der Bürgerſchaft der damaligen
freien Reichsſtadt , m. E. ein Name nicht vergeſſen werden
darf , der des Stadtſchreibers Jörg Vögeli . Es iſt vielleicht
nicht von ungefähr , daß dieſes bürgerliche Element in der
Reformationsgeſchichte einmal auch hier herausgeſtellt
wird , um zu zeigen , wie in der Reformationszeit gerade
von der Seite der Laien , wie wir es heute nennen , das
tragende Element in das reformatoriſche Geſchehen hin⸗
einwirkte .

Ein Drittes iſt , daß der Mann , der das evangeliſche
Geſangbuch in Konſtanz geſchaffen hat , der Prediger Zwick
von der Stephanskirche iſt , der in Biſchofszell in Peſtzeiten
den Tod fand .

Ein Viertes , daß der Pfarrer Johann Hügelin , der
erwähnt wird im Ketzergericht von Meersburg , Pfarrer
von Sermatingen und nicht Pfarrer von Meersburg war ,
wie es hier erſcheint .

And ein letztes Anliegen , was ich noch ſagen möchte über
den Abſchnitt : Kirche im Dritten Reich . Hier ſcheint es
mir unerläßlich zu ſein , wenn wir das Amt des Reichs⸗
biſchofs erwähnen —und wir müſſen es erwähnen —nicht
nur die Tatſache berichtet wird , die Deutſchen Chriſten
hätten den früheren Wehrkreispfarrer Müller in Berlin
zum Reichsbiſchof ausgerufen , ſondern daß wir die andere
kirchliche Tatſache mit erwähnen , daß Bodelſchwingh aus
freier Wahl und aus dem Vertrauen der geſamten evan⸗

geliſchen deutſchen Chriſtenheit erwählt , aber nicht be⸗
ſtätigt wurde .

Das waren nur Anregungen . — Ich glaube , den Laien⸗
ſynodalen das ſagen zu dürfen : Ich habe die Meinung ,die ich aus dem Leſen des Werkes und der Beſprechungder Vorlage gehabt habe , geändert im Vertrauen auf das ,
was unſere Brüder ausgeſagt haben , die durch ihren
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Beruf und ihre Arbeit und ihre Erfahrung uns hier das
beratende Wort geben können .

Abgeordneter Dr . Barner : Ich habe von meiner per⸗
ſönlichen Stellungnahme zu dem Vorſchlag des HA be⸗

züglich des Entwurfs der Kirchengeſchichte nicht viel zu
ſagen . Auch ich möchte in die Linie mit einſchwenken , die
uns vom § A vorgezeichnet iſt , und zwar zunächſt aus dem

Grunde , da ſich bereits wirklich Sachkundige auf dem
Gebiet der Kirchengeſchichte , auf dem der Pädagogit und
der Praxis für den Kirchengeſchichtsentwurf entſchieden
haben . Ferner tue ich es aus dem Grunde , da ſich vor mit

auch ein Kaufmann und Politiker dazu bekannt hat . Ich
würde aber mit noch größerer innerer Freude zuſtimmen
können , wenn einer oder der andere von den Brüdern

aus dem Stand der Handwerker oder Arbeiter oder Land⸗
wirte mir folgende Fragen beantwortet hätten : Möchten

Sie , liebe Brüder , dieſes Buch — natürlich in verbeſſerter

Form — in die Hände Ihrer Kinder und Enkel gelegt
wiſſen und es zuhauſe in Ihrer Familie als kirchenge⸗
ſchichtliches Leſebuch haben ?

Abgeordneter Reutner : Ich möchte nur eine Erwiderung
geben . Ich habe im Hauptausſchuß ſehr warm für das Buch

geſprochen .
Abgeordneter Müller : Ich möchte in ein paar Worten

unſere Situation noch einmal kurz beleuchten :
Man mutet hier eigentlich drei Ständen ein beſonderes

Urteil zu, und dieſe drei Seiten haben ſich auch geäußert .
Es haben ſich geäußert Männer der Wiſſenſchaft , Pfarter
und Lehrer . Es ſind auch von dieſen drei Seiten ausGut⸗
achten eingelaufen und bekannt . Es haben ſowohl Männer
der Wiſſenſchaft als auch Geiſtliche und Lehrer Briefe ge⸗
ſchrieben nach ihrem Studium dieſer Vorlage . Und nun iſt

merkwürdig , daß ſowohl von Männern der Wiſſenſchaftals
auch von Geiſtlichen und Lehrern Urteile für und wider dieſe

Vorlage gekommen ſind . Ich möchte ſchon bitten , das feſt⸗

zuhalten ; denn es gilt nun , eine Entſcheidung zu treffen .

Dieſe Entſcheidung kann dreierlei Art ſein : 8
Erſtens man ſtimmt in ſeiner Begeiſterung dieſerVor⸗

lage reſtlos zu. Und es gibt tatſächlich Leute , die bereit

ſind , das zu tun .
Die zweite Möglichkeit iſt die , daß man das gerade nicht

tun will , aber doch die Möglichkeit ſieht , durch nochmalige

Durchſicht und berarbeitung den Entwurf annehmen zu
können .

Und die dritte Möglichkeit beſteht darin , daß man ſagt,
der Entwurf iſt derart , daß man ihn in der Schule nicht

brauchen kann ; er muß deswegen zurückgewieſen , er muß
abgelehnt werden .

Es hat jeder , der eine ſolche Meinung vertritt , ein

gewiſſes Recht dazu , und darf nicht diffamiert werden ,

wie es bei einigen Rednern hier ſo ein bißchen ange⸗
klungen hat . Aber ich möchte auch ſagen , hier liegt die

Wahrheit doch in der Mitte . Es war von Anfang an mein
Standpunkt , daß durch eine Überarbeitung desvorliegen,
den Entwurfs mit Recht beanſtandete Stellen ausgemerz
werden können , und daß aus dieſer Vorlage doch etwa⸗
entſtehen kann , das befriedigen wird , wenn auch ſichet
nicht jedermann . Das werden wir uns nicht einbilden,
daß , wenn auch Anderungen und Verbeſſerungen vorge⸗

nommen ſind , dann alle zufrieden ſein werden ; aber 5
kann doch ein Werk daraus werden , das der Schule un

der Kirche zum Segen gereicht .
Präſident Dr . Umhauer : Ich erteile nunmehr den Herrn

Berichterſtatter das Schlußwort .
Berichterſtatter Abgeordneter Dürr : Der

die Annahme folgender Anträge :
1. Die Synode möge eine Kommiſſion bilden , die 15

den in der Beſprechung des Hauptausſchuſſes gege 5
nen Richtlinien und Anderungsvorſchlägen eine
malige ÜUberarbeitung des Entwurfs vornimmt . Si

HA empfiehlt

I
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ſchlägt dazu vor : Herrn Oberkirche
ſitzenden und außer ihm die 5
Hupfeld , Hauptlehrer Müller , P
Pfarrer Hammann .

erren Profeſſor D

im Bericht bei den einzeln umzuarbe
genannten Herren , zur Mitarbeit heranzuziehen .

Die Synode wolle ſchon jetzt der Vorlage des E
terten Evang . Oberkirchenrates ihre Zuſtimmung ge⸗ben in folgender abgeänderter Faſſung .
Der Erweiterte Evang . Oberkirchenrat legt der Lan⸗
desſynode den aus der Anlage erſichtlichen Entwurfeiner „Kirchengeſchichte für die Evangeliſche Unter⸗
weiſung im Bereich der Evang. ⸗proteſtantiſchen Lan⸗
deskirche Badens “ nebſt einer Begründung vor . Der
Erweiterte Evang . Oberkirchenrat bittet die Landes⸗ſynode um folgende Entſchließung :

„ Die Landesſynode genehmigt gemäß § 106 der
Kirchenverfaſſung , daß anſtelle der jetzt im Schul⸗

unterricht verwendeten : „ Kurze Geſchichte der
chriſtlichen Kirche für den evangeliſchen Religions⸗
unterricht in Baden “ die vorgelegte Kirchengeſchichte
für die evangeliſche Anterweiſung in den Volks⸗
ſchulen und in den Höheren Schulen ( Unter⸗ und
Mittelſtufe ) nach der endgültigen Redaktion durcheine von der Synode ernannte Kommiſſion ein⸗
geführt wird . “

3. Die Synode ermächtigt den Evang . Oberkirchenrat ,dem Verfaſſer des Entwurfs ein angemeſſenes Hono⸗rar zu überweiſen und die Koſten für den Satz unddie Kliſchees des jetzigen und des früheren Entwurfszu übernehmen .
Bei der Abſtimmung wird der Antrag 1 mit aStimmen bei 2 Ent

gegen 3 Stimmen und der Antrag 3 mit allen Stimmenbei 2 Enthaltungen angenommen .
Präſident Dr. Umhauer : Damit iſt die Vorlage erledigt .Wir wollen jetzt noch den Herrn Landesbiſchof zu ſeinenin Ausſicht geſtellten Schlußäußerungen hören.
Landesbiſchof D. Bender : Es iſt in dem Bericht des HA

geſagt worden , daß bei einer Überarbeitung des Abſchnittes79 über die Aufklärung auch die poſitive Seite der Auf⸗klärung ſtark hervorgehoben werden ſoll . Ich halte michverpflichtet, dazu eine Bemerkung zu machen , weil jadieſer Bericht nachher gedruckt hinausgeht ins Land undvon vielen geleſen wir . Es ſoll nicht der Eindruck ent⸗ſtehen, unſere evangeliſche Landeskirche habe durch denMund ihrer Synode gleichſam ein Bekenntnis auch zu dervon der Aufklärung beſtimmten Theologie und Fröm⸗migkeit abgelegt . Ich weiß , daß die Aufklärung eine ſehrkomplexe geiſtige Bewegung geweſen iſt . Ich weiß , wasſie für viele Gebiete des irdiſchens Wiſſens und Le⸗ens poſitiv bedeutet . Aber deutlich muß geſagt wer⸗en, daß die Aufklärung hinſichtlich ihrer Wirkungauf die Kirche eine zerſtöreriſche geweſen iſt . Sie hatnit ihrer Vernunftgläubigteit nicht die Wahrheit derarung verklärt , ſondern verfinſtert . Der Sprach⸗8 der Aufklärungszeit iſt dafür bezeichnend . Man
einem aufgeklärten Menſchen doch einfach

1 50 leen verſtanden , der ſich von den rückſtändigen ,
niderſr ionellen Denken und allen irdiſchen Erfahrungen
115 öeen Sätzen der bibliſchen Wahrheit freige⸗
90

85 Die Wirkungen der Aufklärung in der Kirche
die . Kirche waren der religiöſe Skeptizismus und
0

Hlung der Gemeinde. Der Aufklärung verdanken
paltung furchtbare bis heute nicht überwundene Auf⸗
N5 510 er Gemeinde in die Gebildeten , die der Stütze1. zuchlichen Dogmas entraten zu können glauben , weilnhalt des Schriftzeugniſſes auf ein paar mora⸗
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chlichte Volk ,
8255 1 g hat und dem man es ausbeſtimmten Gründen auch niemals entzogen haben möchte .

Das hier deutlich zu ſagen , halte ich für meine Pflicht ,damit nicht ein ſolcher von uns wohl verſtandener Satzeinmal im Lande anders interpretiert werden könnte .Abgeordneter Profeſſor Dr . Hahn : Ich möchte mich gerneiner Pflicht entledigen . Profeſſor Schlink hat mir auf⸗getragen , noch etwas vor der Synode vorzubringen . Darfich noch zwei Minuten Zeit dafür nehmen .Wir haben nun ein Lehrbuch für den Religionsunterrichtangenommen . Wir ſprachen auch hier von der Bedeutungder Lehrer und derer , die Anterricht geben . Und da bewegtuns akademiſche Lehrer die Sorge um unſere jungenVikare , die die zweite Prüfung beſtanden haben , und danndurch die Not gezwungen gleich in eine volle Unterrichts⸗arbeit oft mit 21 Stunden und mehr hineingeſtellt werden .Wir erleben es oft , daß ſie die Möglichkeit verlieren , ſichwirklich vorzubereiten , und dadurch der Unterricht ausdem Armel geſchüttelt wird und nicht die Qualität hat ,die er haben ſollte oder daß die jungen Leute über demÜbermaß an Arbeit , das auf ſie gelegt wird , die Freudig⸗keit an dem großen Amt , das ihnen übertragen iſt , ver⸗lieren . Wir wiſſen , daß die Landeskirche in einer großenNot iſt , weil ſie vor der Aufgabe ſteht , den GemeindenHilfskräfte zu geben , die die Arbeit , die geſchafft werdenmuß , tun . Doch bitten wir zu bedenken , daß wir in dieſerSache nicht aus der Hand in den Mund leben können ,ſondern daß auch hier eine weitſchauende Planung not⸗
wendig iſt . So wenden wir uns an den Finanzausſchuß ,der für die nächſte oder übernächſte Synode die Planungauf ſich nimmt , und bitten , daß er ſich Gedanken darüber
macht , ob es nicht möglich wäre , neben den Pfarrern und
Vikaren , die Religionsunterricht geben , noch andere Kräftein den Religionsunterricht einzuſchalten . Wir ſehen vor
allem zwei Möglichkeiten . Einmal die , daß wir den Weg
gehen , wie er in Norddeutſchland ſchon ſeit langem ge⸗
gangen wird , der , wie uns berichtet wird , nun auch in
Württemberg verſucht wird , daß man Philologen die
Möglichkeit gibt , daß ſie Theologie ſtudieren als eines
ihrer Fächer , möglichſt als Hauptfach neben dem anderen
Hauptfach und einem Nebenfach , und daß ſie dann als
Studienreferendare eintreten in den Schuldienſt und einen
Teil des Religionsunterrichtes übernehmen.

Die andere Möglichkeit iſt die , daß wir den Katecheten⸗
ſtand an unſerer Kirche ſtärker ausbilden . Im Zuſammen⸗
hang mit der Frage der Kirchenmuſiker könnte das auch
eine Rolle ſpielen . Wie mir Pfarrer Schoener von der
Hochſchule für Lehrerbildung geſagt hat , ſeien zu Anfangſeiner Tätigkeit die jungen Kirchenmuſiker zum großenTeil auch als Katecheten ausgebildet worden . Dann ſeikeine Verwendung in der Schule geweſen und dadurch ſei
die Zahl derer , die ſich ausbilden laſſen , zurückgegangen.Wenn es möglich wäre , dieſe Dinge zu erwägen und neben
unſere Pfarrer und Vikare einen ausgebildeten Kate⸗
chetenſtand zu ſtellen und dadurch unſeren Vikaren eine
etwas längere Anlaufszeit zu geben , in der ſie lernen und
dabei die Freudigkeit an dem Amt , das auf ſie zukommt ,
nicht verlièren , ſo wären wir ſehr dankbar .

Prãſident Dr . Umhauer : Ich ſchlage Ihnen vor , daß wir
dieſe Anregung dem Hauptausſchuß und dem Finanzaus⸗
ſchuß zur Erwägung für die nächſte , alſo die Spätjahr⸗

überweiſen .
Plterdercheng Katz : Darf ich ein Wort dazu ud0Ich halte dies für notwendig , weil ſonſt der 1entſtehen könnte , als ob die 5 Vorſchläge

8 i
borden 5

n W k n ſagen , daß die Vorgängerder jetzigen Oberſchulämter in Karlsruhe und

es immer abgelehnt haben , Philologen , die als Hauptfach

liſche Sätze be ſchränkt haben , und in das ſdas Religion i mmer noch nöti
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enang . Theologie hatten , als Religionslehrer an höheren
Lehramſtalten anzuſtellen . Der Grund dieſer Haltung iſt
die Tatſache , daß das Erzbiſchöfl . Ordinariat es ablehnt ,
für einem derartigen katholiſchen Religionslehrer an hö⸗
heren Lehranſtalten , dem es die missio camonica entzieht ,
zu ſorgen . Solange dieſe Weigerung beſteht , bleibt der
Staat bei ſeiner ablehmenden Haltung , da er einen Philo⸗
logen mit dem Hauptfach Religion nicht mehr verwenden
kanmm, wenn ihm die Anterrichtserlaubnis von der Kirche
entzogen iſt . Einen Pfarrer müſſen die Kirchen wieder
öuriückmehmen . Für den Landesbezirk Württemberg ſind
ömar theoretiſch Philologen mit Religionsfakultas zuge⸗
laſſem . Praktiſch iſt dieſe Regelung jedoch ſo gut wie nicht
im Kraft getreten . Am Rand ſei bemerkt , daß diejenigen
Kirchengebiete , die die Einrichtung der Religionsphilo⸗
logen haben , beſtrebt ſind , den Religionsunterricht an
hähenen Lehranſtalten in die Hände von Pfarrern zu
legen . Es hat ſich) erwieſen , daß die theologiſche Aus⸗
Fildung dieſer Philologen den heutigen Unterrichtserfor⸗
derniſſen an den höh . Lehranſtalten nicht mehr entſpricht .

Der zweite Punkt betrifft die Bildung eines Kätecheten⸗
ſtandes im unſerer Landeskirche . Hier ſtehen wir vor
ſchweren grundſätzlichen Problemen , die bis zu der Frage
des chriſtlichen Charakters unſerer Schulen reichen . Reli⸗
gion iſt ordentliches Lehrfach . Das bedeutet , daß der Staat
für die Finanzierung des Religionsunterrichtes auf⸗
kommen muß . Er tut das im Bereich der höheren Schule
und der Fachſchule , indem er teils hauptamtliche Reli⸗
gionslehrer als Studienräte anſtellt , teils Geiſtliche als
Nebenlehrer bezahlt . Für den Religionsunterricht an den
Volksſchulen ſtellt er ſeine Lehrer zur Verfügung , indem
er ſie bis zu 6 Wochenſtunden innerhalb ihres Deputats
Religionsunterricht erteilen läßt . Auf dieſe Erteilung
des Religionsunterrichtes durch Lehrer müſſen wir
deshalb Wert legen , weil nur dann die Chriſtlich⸗leit unſerer Schulen bezw . unſerer öffentlichen Erziehung
einigermaßen gewährleiſtet iſt , wenn jeder Lehrer in
der von ihm geführten Klaſſe auch Religionsunter⸗
richt erteilt . Damit bekennt er ſich zum Chriſtenglauben
und zu ſeiner Kirche . Wir dürfen deshalb nicht die
Hand dazu bieten , die Lehrer aus dem Religions⸗
umterricht zu verdrängen . Daß wir nach 1945 Katecheten
angeſtellt haben , war notwendig , weil erſtens der Staat
micht genügend Kräfte für den Unterricht hatte , und weil
man zweitens nicht überſehen konnte , wie die Neuordnungdes Schulweſens ſich geſtalten würde . Bei dem ſtarken
Einfluß der Amerikaner und Franzoſen auf die erſtrebte
Schulreform mußte erwartet werden , daß man die Er⸗
leilung des Religionsunterrichtes ganz in die Hände der
Kirche legen würde . Die Entwicklung iſt anders gegangen .
Unſere badiſche Tradition hat ſich durchgeſetzt und wir
ſind dankbar dafür , daß die Lehrer zu etwa 90 Prozent
Religionsunterricht erteilen . Wir haben heute nur nochda kirchlich katechetiſche Kräfte , wo der Staat nicht ge⸗
nügend Lehrer zur Verfügung ſtellen kann . Die noch vor⸗
handenen hauptamtlichen Kräfte der Kirche für den Reli⸗
gionsunterricht an der Volksſchule werden beibehalten .

Die Schaffung eines Katechetenſtandes iſt nach dem Ge⸗
ſagten aus grundfätzlichen Erwägungen abzulehnen . Dazukommt noch der finanzielle Grund , daß neu hinzukommende
kirchliche Kräfte von der Kirche allein bezahlt werden
müßten . Dafür ſtehen keine Mittel zur Verfügung . Wich⸗
tiger als die finanzielle iſt uns aber die grundſätzliche
Seite , denn chriſtliche Erziehung iſt nur da möglich , wo
der Lehrer die Geſamterziehung von ſeinem Religions⸗
unterricht aus als Erziehungsmittel leitet .

Profeſſor D. Hupfeld : Die Sache iſt eben durch dieſeRede von Herrn Oberkirchenrat Katz nach einer anderen
Seite hin beleuchtet worden . Ich will von dieſer anderen
Seite zuerſt ſprechen .

Es iſt eine ſehr ernſte Sache , daß wär einen Katecheten⸗
ſtand herangebildet haben , dem wir nun keine Verwen⸗
dung geben tönnen . Ich kenne gerade aus Heidelbetg
zwei Perſönlichkeiten , Fräulein Spitzer und Frau Vikar
Appel , die beide mit außerordentlichem Erfolg arbeiten
und bei denen es die Schüler ſehr bedauern , wenn deren
Unterricht nun aufhören muß . Auf große Sicht hin gedacht
iſt die Nichtverwendung von Katecheten überhaupt ein
Fehler . Wir müſſen verſuchen , auf allen Gebieten des kirch⸗
lichen Lebens wieder zu einer größeren Selbſtändigkeit
zu kommen im Hinblick auf mögliche Entwicklungen , denen
wir plötzlich gegenüberſtehen können . Ich bin z. B. auch
der Meinung , daß wahrſcheinlich eines ſchönen Tages die
Frage unſerer kirchlichen Finanzen noch einmal überprüft
werden muß , ob ſie nicht doch wieder in die eigenen
Hände gelegt werden müſſen . Viel dringlicher aber iſt
heute für uns die Frage der Heranbildung eines Kate⸗
chetenſtandes einerſeits und eines Lektorenſtandes anderer⸗
ſeits . Denn wir müſſen damit rechnen , daß auch der Zugang
an theologiſchen Kräften aus den Gemeinden , der momentan
noch verhältnismäßig günſtig iſt , nicht ſo günſtig bleibt .
Wir haben es mit einer weitgehenden Säkulariſierung
unſerer Gemeinden zu tun , und die Willigkeit , die echte
Willigkeit zum Dienſt im Auftrage Chriſti an den Kranken
und Schwachen wie an den Gemeinden kann nur wachſen,
wo wirklich ein lebendiges Gemeindeleben da iſt . Wir
tehen in dieſer Beziehung momentan in einer ſehr kriti⸗

ſchen Situation , das iſt uns ja hoffentlich allen klar . Das
muß auch in dieſem Zuſammenhang geſagt werden .

Aber der Ausgangspunkt deſſen , was mein lieber Nach⸗
folger und Kollege geſagt hat , war ja ein anderer⸗ Ich
möchte doch darauf nochmals hinweiſen . Uns bewegt die
große Sorge , daß durch Überbeanſpruchung unſerer jungen
Vikare , die hereingeworfen werden in die Arbeit, um
ihre innere Subſtanz kommen , weil ſie in der Vielge⸗
ſchäftigkeit ihres Amtes zu einer inneren Sammlung nicht
mehr gelangen . Ich habe auf dieſem Gebiet in den Jahren ,
in denen ich nun hier in Baden bin , doch eben ſchon ſehr
erhebliche Erfahrungen gemacht . Ich will davon nicht mehr
ſprechen , denn ich habe das ſchon auf früheren Synoden
zum Ausdruck gebracht . Ich möchte aber mit allem Ernſt
darauf hinweiſen , daß die Tatſache — und das iſt leider
eine Tatſache —, daß es vielfach der Verkündigung unſerer
Pfarrer an Subſtanz fehlt , zum Teil dadurch mitver⸗
ſchuldet iſt , daß ſie in der Zeit , wo ſie in die erſte Arbeit
hineinkommen , wo ſie Weiterarbeit , vertiefende Arbeit
brauchen , daß ſie da nicht mehr zu ſich, nicht mehr zur
eigenen Sammlung kommen . Und das iſt ein ſehr ernſter
Zuſtand . Der Herr Landesbiſchof hat einmal auf einer
früheren Verhandlung hier geſagt : „ Aber verzeihen Sie,
wir ſind doch auch etwas geworden ! “ Ich möchte ſagen :
Ausnahmen beſtätigen die Regel . Aber die Tatſache, die
andere Tatſache , iſt da : ich höre immer wieder auf dieſem
Gebiet Klagen . And ich möchte Sie herzlich bitten , liebe
Konfynodalen , daß Sie doch dieſe ganze Frage , die eine
zentrale Frage unſeres kirchlichen Lebens iſt , ernſt
nehmen . Denn an der lebendigen Verkündigung hängt Ja
doch ſchließlich alles , daran , daß dieſe Verkündigung nicht
ſchal wird , daß ſie ſich nicht ewig wiederholt , daß ſie nicht
entweder in einer Sprache Kanaans im häßlichen Sinne
des Wortes , alſo einem frommen Jargon oder in einer
völlig theologiſchen Sprache , die kein Menſch verſteht ,

geſchieht .
Dieſe Frage muß ja unſere Gemeinden in höchſtem

Maße intereſſiren . Wir müſſen auf dieſem Gebiet Auswege
finden . Ich bin der Meinung , daß das ſogar Geld koſten
darf . Eine Entlaſtung nach dieſer Seite hin , daß wir einen
Katechetenſtand ſchaffen , den die Kirche bezahlt , um deſſen
Anerlennung durch den Staat wir eben kämpfen müſſen ,
iſt dringend nötig .



Landesbiſchof D. Bender : Ich will nicht den Anſchein
erwecken , als müßte ich die Kirchenleitung gegen den Vor⸗
wurf verteidigen , ſie achte nicht mit genügender Aufmerk⸗
ſamkeit auf die Überlaſtung nicht nur der Vikare , ſondern
vieler Pfarrer . Ich möchte nur vor der unbedachten Mei⸗
nung warnen , dieſer Erſcheinung könne man mit einer
Patentlöſung beikommen . Wenn nach der Schaffung eines
Diakonenſtandes gerufen wird , ſo iſt dieſer Ruf wohl
begründet , vor allem im Blick auf unſere Großſtadtge⸗
meinden , aber man darf nicht überſehen , daß der Zugang
zum Diakonenſtand nicht beſſer iſt als zum Pfarramt .

Ich möchte aber zu dem Problem der berlaſtung nochein Wort ſagen , zu dem mich die eigene Erfahrung be⸗
rechtigt , denn ich gehöre ſelber zu den Leuten , die wie
viele meiner Amtsbrüder , mehr arbeiten müſſen , als ihnen
nach menſchlichem Ermeſſen auf die Dauer gut bekommen
kann : wir wollen alles tun , um das Arbeitsübermaß aufden Schultern und Herzen unſerer jungen und unſererälteren Pfarrer zu mindern . Aber ſolange das nicht ge⸗
ſchehen kann , weil die notwendigen Kräfte fehlen , möchte
ich den Amtsbrüdern — und nicht nur ihnen ! — zum
Troſte das ſagen : Anter der vielen Arbeit kann man
körperlich müde , ja vor der Zeit krank und aufgerieben
werden , aber den Satz wage ich zu ſagen , daß Gott uns
auch unter einem großen Arbeitsmaß nicht verkommen
läßt . Achten wir darauf , daß wir uns vom Teufel nichtein Argument geben laſſen , auf das der natürliche Menſch
ſehr ſchnell eingeht , daß nämlich die ganze Schuld an
unſerem geiſtigen und geiſtlichen Zuſtand allein die Haſtund das Tempo unſerer Arbeit trage . Ich weiß , woran es
liegt , wenn meine Predigt nicht in Ordnung iſt : nicht ſo
ſehr am Mangel an Zeit als daran , daß ich die Zeit nicht
genützt habe , um vor ſeinen Füßen zu liegen und ihn , den
Wundermann, kindlich um Hilfe zu bitten , denn Er kann
aus wenig viel machen und in einer Kürze geben , wozunach unſerer Meinung viel Zeit gehört . Gott entlaſtet nichtvom Ausnützen der Zeit , aber er will uns von dem

diaboliſchen Glaubensſatz bewahrt wiſſen , als ſei die vieleArbeit an allen Nöten unſeres Lebens ſchuld .
Präſident Dr. Umhauer : Ich möchte glauben , daß dieſeFrage noch nicht ſo hinreichend geklärt iſt , daß die Synodezu einem Beſchluß kommen kann . Ich halte deshalb meine

Anregung von vorhin aufrecht , dieſe ganze Frage den
beiden Ausſchüſſen , die zuſtändig ſind , Haupt⸗ und Finanz⸗
ausſchuß, zur Beratung auf der nächſten Tagung im Spät⸗jahr zu überweiſen .

Der Antrag des Präſidenten wird
nommen .

Die Verhandlungen werden um 19 . 15 Uhr unterbrochenund um 20. 45 Uhr fortgeſetzt.

einſtimmig ange⸗

55
Präſident Dr. Umhauer : Wir fahren fort bei Punkt C

derTagesordnung: „ Bericht des Finanzausſchuſſes zu derVorlage 9, betr . die Anderung des Geſetzes über die
tegelung des Kinderzuſchlages der kirch⸗lichen Bedienſteten . “
Berichterſtatter Abgeordneter Schneider : Als Anlage 9

unſerer Vorlagen haben wir den Entwurf eines kirchlichenGeſetzes betr . die Abänderung des Geſetzes über die Re⸗
gelung des Kinderzuſchlages der kirchlichen Bedienſteten
zugeſandt erhalten . Es handelt ſich hier um nichts anderesals eine Anpaſſung der bisherigen durch ein kirchliches

beſes geordneten Beſoldungsbeſtimmungen an die ſtaat⸗ichen Beſtimmungen. Wir haben da in unſerer Landes⸗
irche den Grundſatz, daß ſoweit als möglich wir auch

Ise Bedienſteten entſprechend den ſtaatlichen Beſol⸗
dengrordnungen vergüten . Dieſer Grundſatz konnte ja in

der Notzeit der Jahre nach der Währungsumſtellung nichtimmer durchgehalten werden . Wir glauben aber , daß die
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jetzige Lage der Finanzen der Kirche uns veranlaſſen ſoll ,daß wir nunmehr in gleichem Zug zu gleichen Terminen
wie die ſtaatlichen Behörden die Beſoldungsregelungtreffen , wir dies alſo auch unſeren Bedienſteten zukommenlaſſen ſollten . Wir wiſſen dabei , daß , wenn wieder Not⸗
zeiten kommen ſollten auf dem finanziellen und wirt⸗
ſchaftlichen Sektor unſerer Landeskirche , wir dann auchmit einem inneren Recht erwarten dürfen , daß wiederumVerſtändnis für etwaige Kürzungen oder Terminver⸗legungen vorhanden iſt .
Zu dieſer Vorlage ſelbſt iſt zu ſagen , daß ſie in Ab⸗

ſchnitt 1 die Anderung mit ſich bringt , daß anſtelle einesfixen Betrages , der bisher als Kinderzulage ausgeworfenwar , nun die Staffelung eintreten ſoll , wie ſie bei derſtaatlichen Regelung vorliegt , nämlich daß für Kinder bis
zum 6. Lebensjahr 25 DM , bis zum 14. Lebensjahr 30 DMund bis zum 24. Lebensjahr 35 DM bezahlt werden .Wir hielten es ferner für richtig , wenn die Vorlagenicht auf den jetzigen Zeitpunkt feſtgelegt wird , ſo daßbei einer etwaigen künftigen Anderung wiederum ein
Geſetz beſchloſſen werden müßte , ſondern daß wir dieſerVorlage den Wortlaut geben , daß nach der jeweiligenſtaatlichen Regelung — Sie finden dieſen Paſſus Abſatz 1
am Schluß — auch in der Zukunft die Anpaſſung der
kirchlichen Regelung erfolgen ſoll .

In Abſchnitt 2 wird für die Sperrklauſel dieſer Kinder⸗
zulage im Falle eines Einkommens des Kindes , für welcheder Kinderzuſchlag bezahlt werden ſoll , entſprechend der
ſtaatlichen Regelung und der allgemeinen Einkommens⸗
verhältniſſe nun die bisherige Spitze von 40 auf 75 DM
erhöht und unter Ziff . 3 wird lediglich eine Ergänzung ,wie ſie in der ſtaatlichen Regelung vorgeſehen iſt , auchunſerem kirchlichen Geſetz beigefügt .

Der Antrag des Finanzausſchuſſes lautet einfachDer Finanzausſchuß beantragt , die Vorlage 9 un⸗
verändert anzunehmen .

Das Geſetz wird ohne Ausſprache in der Einzelberatungund in der Geſamtabſtimmung einſtimmig angenommen .

D

Präſident Dr . Umhauer : Es kommt : Vorlage 10 Pkt . D
der Tagesordnung : „ Bericht des Finanzausſchuſſes zu der
Vorlage 10 betr . die Beſoldungsverhältniſſe
der kirchlichen Bedienſteten . “

Berichterſtatter Abgeordneter Schneider : Vorlage 10 :
Entwurf eines kirchlichen Geſetzes die Beſoldungsverhält⸗
niſſe der kirchlichen Bedienſteten betr . Was ich vorhin
allgemein geſagt habe , gilt auch für dieſe Geſetzesvorlage ,
welche vorſieht , daß das Grundgehalt und auch die ruhe⸗
gehaltsfähigen Stellenzulagen mit Wirkung vom 1. 4. von
20 Prozent auf 40 Prozent erhöht werden . Die Zulagen ,das iſt die allgemein übliche Regelung , die ab 1. April
auch bei den Bedienſteten der öffentlichen Einrichtungen

latz gegriffen hat .
805 zweitens darauf hinweiſen , daß auch eine Re⸗

gelung des Wohnungsgeldzuſchuſſes der planmäßigen
Geiſtlichen und zwar ab 1. Januar 1953 mit in der Vor⸗
lage enthalten iſt . Auch hier iſt es nichts anderes als die
Angleichung an die ſtaatlichen Vorlagen .

In §5 ſchließlich wird noch im einzelnen ausgeführt
die Abänderung in Angleichung an die ſtaatlicheRegelung,
inwieweit die verheirateten unſtändigen Geiſtlichen und
die unverheirateten 0

in nun bei der
Wohnungsgeldzulage zu behandeln ind .

Auch hier beantragt der Finanzausſchuß , die Vorlage 10
unverändert anzunehmen . 38

Abgeordneter Hammann : Es liegt mir fern , zu der
Beſchlußfaſſung des Geſetzes etwas ſagen zu wollen. Ich
bin zu der Entſcheidung über dieſes Geſetz mit allerlei
Bedenken und Sorgen in dieſe Tagung hierhergekommen .
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Aber nachdem ich mich in perſönlichen Geſprächen habe
überzeugen laſſen können , daß die Beſoldungsverhältniſſe
in der vorgeſchlagenen Weiſe neu geregelt werden ſollten ,

ſage ich : Obwohl mit mir wahrſcheinlich verſchiedene von

Ihnen in dieſen drei Tagen nicht die Möglichkeit hatten ,
die Einzelausſprache über dieſes Geſetz im Finanzausſchuß

zu verfolgen , habe ich doch das ganze Vertrauen zu den

Brüdern , die dieſes Geſetz gründlich durchgeſprochen haben ,
und kann nun ohne Kenntnis der Einzelheiten auf Grund

dieſes Vertrauens , das ich in den Geſprächen gewonnen
habe , zuſtimmen . Ich kann es aber umſo leichter , als ich im

Augenblick perſönlich noch nicht davon betroffen bin . Des⸗

halb möchte ich noch ein paar Worte hinzufügen .

Erlauben Sie , daß ich Sie auf eine Notlage aufmerkſam
mache , die durch die Annahme dieſes Geſetzes noch ver⸗

größert wird . Die verſchiedenen verantwortlichen Kreiſe
der badiſchen Mutterhäuſer haben mich gebeten , Ihnen
ans Herz zu legen : Seitdem von ſeiten der Landeskirche
in den letzten Jahren immer wieder Erhöhungen durch⸗
geführt werden konnten , ſind die Leute in der Inneren
Miſſion in einen gewiſſen Engpaß gekommen . Und als
nun im letzten Jahr ebenfalls immer wieder die Ihnen
ja allen bekannten Lohnerhöhungen , Ausgleichszulagen
und AUnterſtützungszulagen eingeführt wurden , wuchs in
unſeren Heimen und Häuſern der Inneren Miſſion dieſe
Not zuſehends .

Was iſt die Not , die ich meine ? Wir in den Heimen und

Werken der Inneren Miſſion haben nicht die Möglichkeit ,
etwa mit Hilfe einer beſtimmten Einnahmequelle , etwa
Kirchenſteuer , die für unſere Angeſtellten auch notwendig
zu erhöhenden Löhne einigermaßen erträglich auszahlen
zu können . Schon bei der erſten Lohnerhöhung , die für die
kirchlichen Bedienſteten beſchloſſen wurde , entſtand bei uns
die Notlage , daß wir gar nicht zu demſelben Zeitpunkt
oder in einzelnen Häuſern erſt Monate ſpäter unſeren
Angeſtellten dieſe Vergünſtigung gewähren konnten . Und
es war uns , den Geiſtlichen in den Häuſern , einfach eine
innere Unmöglichkeit , etwa uns ſelbſt die Lohnerhöhung
geben zu laſſen , ſo lange wir nicht imſtande waren , auch
dem letzten Angeſtellten und Arbeiter in unſeren Werken
dieſe Lohnerhöhung zu gewähren . Ich erwähne nebenbei ,
daß wir ja nicht unſeren Gehalt von der Landeskirche
bekommen , ſondern daß die einzelnen Werke und Häuſer
bis auf den heutigen Tag dafür aufzukommen haben . Die
Lage war in den einzelnen Häuſern verſchieden , aber das ,

was ich hier andeutete , iſt das allgemeine Bild . Wir haben
dieſe Sorge ſchon einmal vorgetragen , aber jetzt zum

erſten Male Ihnen ! Nicht als ob wir nun meinten :
Bitte , denkt auch daran , daß wir in der Offentlichkeit
immer , wenn es ans Geld zu gehen pflegt , ſehr ſchnell als
Kirche gewertet werden , und daß unſere Angeſtellten auf
der männlichen und weiblichen Seite ſelbſtverſtändlich das

Recht haben , uns daraufhin anzuſprechen , wenn die Lan⸗
deskirche das könne , warum wir nicht ! “ Wir ſehen uns
völlig außerſtande , es zu ſchaffen ; denn wir müßten dann
damit beginnen , z. B. unſere Stationsvergütungen zu

erhöhen , nachdem wir mühſam genug vor über einem
Jahr alle badiſchen Mutterhäuſer zuſammen einen ge⸗
meinſamen Satz vorgeſchlagen und nur teilweiſe in Be⸗
zug auf die Einnahmen erreicht haben . Deshalb konnten
wir ſchon um die Weihnachtszeit , als den kirchlichen Be⸗
dienſteten die Weihnachtsgratifikationen zugewendet wer⸗
den konnten , nur erklären : „ Wann wir dieſe Zuwendung
auszahlen laſſen können , wiſſen wir nicht ; jetzt iſt es
jedenfalls nicht möglich ! “ Einige Mutterhäuſer ſind bis
zu dieſer Stunde kaum imſtande , es allen — ich betone

allen —in der gleichen Weiſe zukommen zu laſſen . Die
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Nun gibt es durch dieſen Beſchluß eine weitere Notlage .
Ich habe heute abend nur die herzliche Bitte , es möchte
vielleicht von Seiten des Finanzausſchuſſes oder des zu⸗
ſtändigen Herrn Referenten im Oberkirchenrat erwogen
werden , ob bis zur Spätjahrsſynode dieſem Zuſtand ein
günſtiges Ende bereitet werden kann . Sie werden be⸗
greifen , ich mußte dieſer Not , die ſich in einigen Werken
anſammelt , einfach Ausdruck verleihen . Ich bitte herzlich,
es ſo verſtehen zu wollen , daß ich perſönlich auf Grund des
Vertrauens , das ich zu dem Bericht des Finanzausſchuſſes
habe , Ja zu dieſem Geſetz ſage , aber doch auch hinzufügen
möchte : Bitte , bedenken Sie , ob nicht bis zum Spätjahr
dieſer Not auf dem Gebiet der Inneren Miſſion irgendwie
abgeholfen werden kann !

Abgeordneter Frank : Meine Worte wenden ſich vor
allem an meine Amtsbrüder , die mit hier in der Synode
ſind . Die Erhöhung der Grundgehälter um 20 Prozent
entſpricht gewiß einer Entwicklung der wirtſchaftlichen
Lage , ſowie der ſteigenden Teuerung unſerer Zeit . Durch
dieſe Erhöhung wird ſicher mancher Not und Verſchuldung
in den Reihen unſerer Amtsbrüder ein Stück weit ge⸗
ſteuert werden können , und darum wird die Erhöhung auch
von mir bejaht . Gleichzeitig gebe ich aber dieſes Ja mit

einem gewiſſen inneren Unbehagen im Blick auf die Not⸗

lage unſerer Brüder und Schweſtern im Oſten , von der

wir in dieſen Tagen in beweglichen Worten aus beru⸗

fenem Munde gehört haben . Wir erhöhen , und im gleichen

Augenblick wird dort gekürzt . Und darum iſt die ganze
Sache für mich in irgendeiner Weiſe ein innerer Stachel ,

mich zu fragen , was geſchehen könnte , damit wir in dieſer
inneren Notlage eine Löſung finden und gleichzeitig auch
ein Stück Hilfe für andere .

Es iſt über dieſe Frage heute morgen im Finanzausſchuß
ja auch geſprochen worden , und man iſt der Meinung
geweſen , daß wir von einer geſetzlichen Kürzung dieſer
Erhöhung zu Gunſten der Oſtbrüder abſehen ſollten , weil

wir nicht über die anderen Brüder draußen im Land ver⸗
fügen wollen und über ihre Entſcheidung . Aber ichmöchte
doch zu meinen Amtsbrüdern hier ſagen : Soll nicht das
Ganze uns in einer beſonderen Weiſe zu einer Verpflich⸗
tung werden , in freiwilliger Weiſe etwas zu tun im Blick
auf die Not dort ? Welcher Weg dabei eingeſchlagen wird,

darüber ließe ſich diskutieren , ob etwa freiwillige Spenden
nach Karlsruhe gegeben und dort geſammelt weitergeleitet
würden . Im Augenblick iſt das wohl auch nicht abzuſehen ,
wie es am beſten geregelt würde . Ein Gedanke iſt mit
gekommen , und damit möchte ich ſchließen , ob nicht im

Zuſammenhang mit der Veröffentlichung dieſes Geſetzes
der Herr Landesbiſchof in einem brüderlichen Wort an die

Amtsbrüder an eine ſolche Freiwilligkeit und letzte innere

Verpflichtung appellieren möchte , vielleicht ſo, daß man
es

jetzt tut im Blick auf eine einmalige Spende und vielleicht
noch einmal im November vor Weihnachten .

Landesbiſchof D. Bender : Das iſt ſchon vorgeſehen ,und
ich will nur abwarten , bis ich in Berlin geweſen 80
um noch einmal zu ſehen und zu hören , auf welchem 155
gefahren werden kann . Ich werde dann an die an er
ſchreiben und ſie bitten , ſich einen monatlichen A

9
etwa von 1,25 DM gefallen zu laſſen zu Gunſten 6
Sterbevorſorge für die Amtsbrüder . Dazu habe ich Algnne
ich, ein Wort geſagt . Die Kirchen im Weſten haben 1
Sterbeverſicherung für ſämtliche in der Oſtzone wohnen

50
Amtsbrüder über 50 Jahre eingegangen . Wir haben 0
Oberkirchenrat nun beſchloſſen , daß wir nicht iurücſtefn
wollen , und ich werde alſo den Amtsbrüdern worſeh
ob ſie in ähnlicher Weiſe , wie es in den andern Lan ſe
kirchen geſchieht , ſich einen Abzug gefallen laſſen, An
das jahrelang in ſehr dankenswerter Weiſe für die un
ſtützung unſerer jungen Theologieſtudenten auf ſich g

nommen haben .



Berichterſtatter Abgeordneter Schneider :
das Anliegen , das uns Bruder Hammann geäußert hat .
Er ſprach ja nicht für ſich perſönlich , ſondern er ſprach für
die Geiſtlichen unſerer Landeskirche , die nun in einem
beſonderen Dienſt eingeſetzt ſind eben als Pfarrer an den
Diakoniſſenhäuſern , Anſtalten der Inneren Miſſion und
dergleichen . Ich muß ganz offen ſagen , daß mir nicht be⸗
kannt war , daß die Beſoldung dieſer Herren von den
Häuſern ſelbſt ausgeführt wird , ſondern ich nahm an , daß
ſie als Pfarrer der Landeskirche nach wie vor von der
Landeskirche beſoldet würden und damit die regulären
Bezüge auch haben . Denn man kann ſich ja eigentlich nicht
vorſtellen , daß ein Geiſtlicher , weil er nun gerade einen
ſolch beſonderen Dienſt übernimmt und damit ja auch ganz
beſondere Aufgaben in etwa noch — das iſt meine Auf⸗
faſſung — irgendwie wirtſchaftlich benachteiligt und quaſi
dafür beſtraft werden ſoll . Es iſt deshalb m. E. eine Selbſt⸗
verſtändlichkeit , daß wir einen Weg ſuchen , um hier eine
Löſung zu finden , die Einnahmen um des betreffenden
Pfarrers oder der betreffenden Pfarrer ſelbſt willen gleich⸗
zuſtellen mit den Amtsbrüdern , die in irgendeiner Ge⸗
meinde ihren Dienſt verſehen . Ich halte es im Intereſſeder Anſtalt , daß die ganze Beſoldung des leitenden Pfar⸗res nicht Sache der Anſtalt iſt , ſondern über die Landes⸗
kirche erfolgt . Ich denke es mir ſo, daß man , wie auch ſchonin Geſprächen erwogen wurde , nicht generell einfach das
den Häuſern abnimmt , weil ich mir ſagen ließ , daß dochdie einzelnen Anſtalten auch in dieſer wirtſchaftlichen Lagenicht gleich zu ſetzen ſind ohne weiteres , ſondern daß man
da differenziert beurteilen muß , und daß man den Häuſernunter Umſtänden auferlegt , daß ſie einen Teil zum Gehalt
beitragen und einen Pauſchalbetrag dafür der Landes⸗
kirche zurückvergüten . Ich halte es für richtig , daß wir dem
Willen Ausdruck geben , daß bis zur Herbſtſynode nun hiereine Regelung von dem Finanzreferenten des Oberkirchen⸗rats geſucht und uns vorgeſchlagen wird , und daß wirdann aber doch die Regelung vielleicht ſchon mit Wirkungvom 1. Oktober endgültig treffen und in künftigen Haus⸗
halten ſie entſprechend ſo aufnehmen .

Das zweite , das Bruder Frank geſagt hat , hat uns inder Finanzausſchußſitzung nun ebenfalls ſehr eingehendbeſchäftigt. Und ich freue mich darüber , daß es gerade ein
Pfarter iſt , der dieſes Wort hier geſagt hat , das gleichſam
ein Anſprechen ſeiner Pfarrkollegen iſt , daß im Blick aufdie gerade entgegengeſetzte Entwicklung der wirtſchaftlichenSicherſtellung der Pfarrer in der Oſtzone im ſelben Augen⸗
blic, wo hier nun etwas für die Geiſtlichen und ihreBeſoldung getan werden kann , auch ein perſönliches Opfervon Pfarrbruder zu Pfarrbruder erfolgen ſoll . Ich möchtenur darauf hinweiſen , daß ja es ſich nicht nur um eine
formelle Angleichung der Gehälter an die ſtaatliche Rege⸗lung handelt , ſondern es muß auch hier ausgeſprochenwerden , was wir auch da bei dem Sektor der ſtaatlichenund kommunalen Behörden immer und immer wieder beto⸗nen, und hinter das ich mich jetzt auch auf der Ebene dieſer

Gremien immer geſtellt habe : was jetzt geſchieht , iſt nur einſehr reichlich verſpätetes Nachholen . Es war die Schicht derBeamten weit im Hintertreffen gegenüber den Angeſtelltenund noch weiter im Hintertreffen gegenüber den Arbeiter⸗
lohnvergütungen, die ſich viel raſcher und auch in einemgrößeren Ausmaße der Teuerung und der Preisentwicklungangepaßt haben . Und es iſt heute noch ſo. Wenn etwa die

Gehälter auf der Baſis von nur 40 Prozent Zulage gegen⸗über wohl gemerkt der Gehaltsregelung vom Jahre 1927ſich bewegen, kann wahrhaftig nicht irgendwie von einerdlzu großen Geſte , die gemacht worden iſt , geſprochen

uus erhlids eſen iſt auch ſachlich dieſe Erhöhung durch⸗

Und nun no
Monaten in e

Zunächſt auf

ch ein Drittes : Es iſt mir einmal vor drei
iner Stadtratsſitzung paſſiert , daß ich dort
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eine Vorlage zur Anſchaffung von Fahrzeugen den Betragvon 180 000 DM eohne weiteres genehmigt bekommen habe .Und drei Stunden ſpäter ganz am Schluß der Sitzung hatdann ganz beſcheiden ein Stadtrat noch angefragt , ermöchte eigentlich wiſſen , woher das Geld komme ; das ſeigenehmigt worden , ohne darnach zu fragen . Daraufhinhat ein anderer Stadtrat kurz zu ihm geſagt , das wiſſe derHerr Bürgermeiſter ſchon , wo er Geld hernehmen muß ,da brauchen wir nicht zu fragen . — Das iſt faſt eineParallele . Sie haben vorhin dieſe Vorlage nun auchentgegengenommen , ohne daß ich erwähnt habe , welchesAusmaß ſie hat , und ich halte mich doch dafür verpflichtet ,das noch nachzuholen . Sie haben ja in der Begründungbereits geſehen , daß es ſich um einen Betrag von 1,5 Milli⸗onen handelt , der durch dieſe Erhöhung der Gehälter nun⸗mehr pro Jahr unſeren Haushalt belaſtet . Dieſe 1,5 Milli⸗onen teilen ſich auf auf : rund etwa 1,2 Millionen für die
aktiven Geiſtlichen und auf je etwas über 100000 DM für die
Penſionäre und für die Witwenverſorgung oder Penſionen ,und dann noch etwa 200 000 DM für die übrigen kirch⸗lichen Bedienſteten im Beamtenverhältnis . Wie denkenwir uns die Deckung ? Wir werden in einer anderen Vor⸗
lage , die nachher noch zur Behandlung ſteht , noch erfahren ,daß die Entwicklung der Steuereinnahmen eine ſolche iſt ,daß wir dieſen Betrag aus dieſen normalen Einnahmennun uns ſichern können . Sie wiſſen ja , daß es unſerAnliegen all die Jahre hindurch geweſen iſt , die finanzielleund wirtſchaftliche Grundlage der Kirche ſo zu geſtalten ,daß wir den Anforderungen von dieſer Seite aus gerechtwerden können und die Vergütungen ſo zu zahlen , daß ſieein erträgliches Auskommen unſerer Bedienſteten und

unſerer Pfarrer ermöglichen . Aber es iſt ſchon ein ganz
gewaltiger Schritt , wenn wir ſagen , daß wir hierdurch mit
1,5 Millionen Mehrausgaben rechnen müſſen . Es iſt nicht
leicht , aber es iſt zu machen , und wir glauben , daß wir
dieſen Schritt nun tun können in der Erwartung , daß wir
dieſe Baſis dann auch in der Zukunft zu halten vermögen .Das ſind die drei Ergänzungen , die ich geben wollte .

Das Geſetz wird in der Spezialberatung gebilligt und
in der Geſamtabſtimmung mit allen Stimmen bei 2 Ent⸗
haltungen angenommen .

E.

Präſident Dr . Umhauer : Nun kommen wir zu Punkt E
der Tagesordnung : „ Vorſchlag des Finanzausſchuſſes über
die Verwendung eines prozentualen An⸗
teiles an den Einkommenſteuer⸗Rückver⸗
gütungen an die Ortsgemeinden für beſondere Unter⸗
ſtützungszwecke “ betr .

Auf Antrag des Haushaltsausſchuſſes wurde beſchloſſen ,
daß im Haushaltsjahr 1953/54 3 Prozent der an die Orts⸗
gemeinden fließenden Kirchenſteuerrückvergütungen für be⸗
ſondere Unterſtützungszwecke zurückbehalten werden .

E

Präſident Dr . Umhauer : Wir kommen zu Punkt F
der Tagesordnung : „ Antrag des Finanzausſchuſſes auf
Schaffung eines Fonds für beſondere Be⸗
dürfniſſe . “

Berichterſtatter Abgeordneter Schneider : Bei dieſem
Antrag auf Schaffung eines Fonds für beſondere Bedürf⸗
niſſe handelt es ſich um folgendes : Es iſt in allen politiſchen
Gemeinden eine Selbſtverſtändlichkeit , daß das Oberhaupt
der Gemeinde einen ſogenannten Dispoſitionsfond hat ,
um beſondere Notſtände , die an ihn herangetragen werden ,
nun in einer ſeiner eigenen Verantwortung unterliegenden
Weiſe helfen zu können . Unſere Landeskirche hat einen
ſolchen Dispoſitionsfond für den Herrn Landesbiſchof nicht .
Wir dürfen aber wohl überzeugt ſein , daß in einer Landes⸗
kirche einmal ſchon wegen der Menſchenzahl , für die ſie
ſich verantwortlich weiß , zum anderen aber auch , weil man
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gerade bei der Kirche ſehr gerne Hilfe ſucht und auch er⸗
wartet , daß in beſonderer Weiſe Hilfe gewährt wird , die
Anforderungen an der Herrn Landesbiſchof auf dem Ge⸗

biete der Unterſtützungen und der Hilfeleiſtungen beſtimmt
nicht geringer ſind als etwa in einer mittleren oder
größeren Stadt . Das iſt bisher wohl in einer ſtillen Weiſe
einfach aus der Privattaſche gemacht worden . Wir können
das einerſeits nicht verlangen , daß das , was mit ſeinem
Amt zuſammenhängt und nicht mit ſeinen perſönlichen
Verhältniſſen , nun auch aus privaten Geldern beſtritten
wird . Wir möchten dem Herrn Landesbiſchof auch Mittel ,
auch um unſerer Kirche willen , an die Hand geben , daß er
in beſonderen Fällen auch wirkſam helfen kann . Es iſt
das ein Fond des Vertrauens , des Vertrauens , das darin

beſteht , daß wie bei der politiſchen Gemeinde nicht irgend⸗
wie eine Rechnungslegung oder eine Überprüfung durch
ein Rechnungsamt oder einen Rechnungsprüfer verlangt
werden ſoll oder verlangt wird . Das iſt auch bei unſerer
Kirche ohne weiteres ſelbſtverſtändlich , obwohl der Herr
Landesbiſchof , als ich mit ihm über dieſe Sache ſprach
es ging von mir aus und nicht umgekehrt — von ſich aus
ſagte , es iſt etwas ſo ſelbſtverſtändliches , daß ich für mich
dieſe Rechnungsführung durchführe und , wenn je irgend⸗
wie etwas wäre , dann bin ich ſelbſtverſtändlich bereit , daß
etwa , um das ſynodale Element hiermit auch in Erſchei⸗
nung treten zu laſſen , der jeweilige Vorſitzende des Fi⸗
nanzausſchuſſes hier volle Einſicht haben kann , wenn es
notwendig würde . Das möchte ich nur hier gleich mit
erwähnt haben . Wir ſind aber der Überzeugung , daß die
Schaffung dieſes Dispoſitionsfonds nicht verſchoben werden
ſoll , bis die neue Haushaltsberatung im Herbſt den Etat
für das Kirchenjahr 1954/55 ab 1. 4. 1954 aufgeſtellt hat ,
ſondern wir möchten ſchon für dieſes Jahr einen ſolchen
Fond dem Herrn Landesbiſchof zur Verfügung ſtellen . Wir
beantragen deshalb :

Die Synode wolle beſchließen , dem Herrn Landes⸗
biſchof für beſondere Unterſtützungsbedürfniſſe einen
Dispoſitionsfond von 5000 DM jährlich zur Verfügung
zu ſtellen . Die Genehmigung erfolgt für das laufende
Haushaltsjahr 1953/54 aus Ertragsüberſchüſſen . Der
Betrag iſt für die nachfolgenden Haushaltsjahre in
den ordentlichen Haushaltsplan aufzunehmen .

Der Antrag des Haushaltsausſchuſſes wird einſtimmig
angenommen .

G.

Präſident Dr . Umhauer : Wir kommen zur Behandlung
von Punkt G: „ Bericht des Finanzausſchuſſes über
die Finanzierung eines Diaſporabaupro⸗
gramms . “

Berichterſtatter Abgeordneter Schneider : Wir haben bei
der Erörterung der Finanzentwicklung unſerer Kirche in
der Januarſynode kurz miteinander darüber ſprechen kön⸗
nen , daß wir in dankenswerter Weiſe erwarten dürfen ,
daß nicht nur aus den laufenden Steueraufkommen , ſon⸗
dern aus den ja in dieſem Jahr beſonders wirkſam ge⸗
wordenen Sonderbuchprüfungen und Steuernachveranla⸗
gungen in größerem Amfange Mittel eingegangen ſind ,
die entſprechend dem Haushaltsanſatz nicht voll verwendet
werden mußten , ſomit als Überſchuß uns zur Verfügung
ſtehen . Und es war mir ein Anliegen , und ich habe das
in voller Übereinſtimmung mit Herrn Oberkirchenrat Dr .
Bürgy dann auch zum Ausdruck gebracht , daß dieſe Mittel ,
die uns gleichſam — möchte ich ſagen — einmalig nun in
die Hand gegeben ſind , einen ſolchen Einſatz finden , daß
durch ſie auch etwas Beſonderes geſchaffen wird . Da iſt im
Schoße des Oberkirchenrats ja bereits der Gedanke be⸗
ſprochen worden , daß es wohl gut wäre , wenn wir in
beſonderer Weiſe einmal unſere jungen Diaſporagemeinden
unterſtützen könnten , die ganz allgemein geſehen immer
in ſehr ſchwierigen wirtſchaftlichen Verhältniſſen ſtehen .

Durch die Flüchtlinge , welche auch in unſer Land ge⸗
kommen ſind und die in einem weſentlich größeren pro⸗
zentualen Verhältnis , als ſonſt das konfeſſionelle Verhält⸗
nis in unſerem Land iſt , evangeliſcher Konfeſſion ſind,
wurden gerade die Diaſporagemeinden ſehr verſtärkt . Da
iſt der Gedanke gereift , daß wir ein Diaſporabauprogramm
aufſtellen ſollten , das nun auf der einen Seite einmal die
Bedürfniſſe , die angemeldet werden , zuſammenfaßt , das
auf der anderen Seite die Mittel , die zur Verfügung
ſtehen , nun möglichſt zweckmäßig einſetzen ſoll . Die Be⸗
ſprechung , die wir über dieſe Frage hatten , nachdem nun
bis zu dieſer Synode zwar mit einigen Mühen alle dieſe
Projekte einmal zuſammengefaßt werden konnten , hat er⸗
wieſen , daß wir wohl mit dieſem Diaſporabauprogramm
eine ſehr glückliche Löſung fanden für die Verwendung der
zur Verfügung ſtehenden Mittel . Wir können ſelbſtver⸗
ſtändlich nicht von der Synode aus jeden Einzelfall prüfen ,
die Gemeinde , oder jene Gemeinde mit ſo und ſoviel zu
unterſtützen . Das iſt eine Aufgabe der Stelle , die die Sache
durchzuführen hat , und die der Prüfung und der Verant⸗

wortung in erſter Linie durch den Finanzreferenten und
dann durch den Evang . Oberkirchenrat unterliegt .

Es ſcheint mir aber doch notwendig und auch für die

verantwortlichen Herren des Oberkirchenrats wichtig zu
ſein , daß wir von der Synode aus gewiſſe Richtlinien
geben , nach denen dieſe Mittel zum Einſatz kommen . Solche
Richtlinien wären — f

möchte ich ſagen —eine gewiſſe
Stärkung der Poſition der verantwortlichen Herren, auch

gegenüber Anforderungen von Gemeinden , die oft den
tatſächlichen Verhältniſſen vielleicht etwas vorauseilen,
oder die oft vielleicht meinen , daß nur die Kirche hier
helfen müſſe und nicht die Gemeinde ſelbſt ihre entſpre⸗
chenden Anſtrengungen machen ſollte . 5

Zunächſt einmal : Was ſteht zur Verfügung ? Wir können
bei gewiſſenhafter Prüfung aus vorausſichtlichem Uber⸗
ſchußergebnis des vergangenen Haushaltsjahres insgeſamt
2,2 Millionen für dieſen Zweck frei machen . Es iſt der

Gedanke erwogen worden , ob wir auch von etwa zu er⸗
wartenden Überſchüſſen noch des laufenden Jahres , die

bei weitem nicht ſo hoch ſein können , weil ja die Laſt der

vorhin genehmigten Gehaltserhöhung mit 15 Millionen
hier ab 1. 4. eintritt , noch etwas einſetzen ſollen . Wir ſind
im Finanzausſchuß jedoch zur Auffaſſung gekommen , das

nicht tun zu ſollen . Man ſoll nicht mit Geldern rechnen ,
die man erwartet , aber nicht weiß , ob und in welchem
Umfange ſie eingehen . Wir ſollen auch noch eine gewiſſe
Reſerve haben für Dinge , die im Laufe des Jahres an

uns herantreten und vielleicht ein raſches Handeln und

raſches Verfügen über Geldmittel notwendig machen .
Darum möchten wir zunächſt ſagen , wir wollen ausgehen
von dieſen 2,2 Millionen . Auf der anderen Seite hat det

Finanzreferent des Oberkirchenrats ein Diaſporabau⸗
programms auf Grund der Anmeldungen und Vorlagen
der Gemeinden aufgeſtellt , das mit rund 4 Millionen Mark
beziffert iſt . Man kann dieſe Anmeldungen nun zweiteilen.
Einmal in einen Teil von bereits durchgeführten oder in

Gang befindlichen Bauten . Derſelbe macht rund 700000
Mark aus . Und das andere ſoll der Teil ſein , der die

Planungen umfaßt , die zwar beabſichtigt ſind , die abet

noch nicht in Angriff genommen ſind , die auch im einee
noch geprüft und baureif gemacht werden müſſen . Das iſ

ja ein Betrag , der rund 3,3 Millionen ausmacht .
Zunächſt zum erſten Teil der bereits durchgeführten Pii

in Gang befindlichen Bauten . Hier iſt es nun aber nich
ſo , als ob das Geld hierfür , alſo die 700 000 Mark,
15 Einzelfälle umfaſſen lich darf ſie nennen : Vöhren⸗

bach , Unteruhldingen , Wertheim⸗Beſtenheid , Muggenſturm,
Walldürn , Heitersheim , Elzach , Breiſach , Jöhlingen , Op⸗

penau , Donaueſchingen , Stockach , Marzell , Ziegelhauſen ,
Peterstal , Lenzkirch ) alſo verſtreut durch das ganze Lan
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—alſo ich kann nicht ſagen , daß hier dieſe
ſtünde , ſondern wer gebaut hat oder zu bauen anfing , muß
ja eine gewiſſe Finanzierung ſichergeſtellt haben . Aber es
ſind dies alles Fälle , in denen eine Umſchuldungsaktion
notwendig iſt , damit dieſe Diaſporagemeinden von den
ſie gewiß drückenden hohen Zinsſätzen , die ſie zu zahlen
haben für anderwärts bei Sparkaſſen oder ſonſt gepumptes
Geld , etwas herabſetzen können , und um dadurch der Ge⸗
meinde in ihren laufenden Bedürfniſſen Erleichterungen
zu ſchaffen oder Gelder eben für andere Bedürfniſſe frei
zu machen . Wir haben in Übereinſtimmung und nach Vor⸗
ſchlag des Finanzreferenten , Herrn Oberkirchenrat Dr .
Bürgy , vor , hierfür einen Betrag von 200 000 Mark , den
er als ausreichend bezeichnet hat , zur Umſchuldung vor⸗
zuſehen . Als Bedingung , zu der man dieſen Teil der
Gelder vergibt , die nach unſerer Auffaſſung grundſätzlichals Darlehen gegeben werden ſollen und nicht als Zu⸗
ſchüſſe, damit die Gemeinden wiſſen , hier liegt eine Ver⸗
pflichtung vor , die wir eigentlich ſelbſt haben , und es ſolluns nur eine Erleichterung in der Belaſtung , die dieſe
Verpflichtung uns auferlegt , erfolgen , — als Bedingungiſt vorgeſehen Verzinſung mit höchſtens 4 Prozent und
Tilgung zwiſchen 2 und 10 Prozent pro anno , je nach dem
die Lage der Gemeinde dieſes erlaubt . Denn wenn eine
Gemeinde die Tilgungsquote von etwa 8 oder 10 Prozentübernommen hat und ſich in ihrem Haushalt entſprechend
eingerichtet hat , dann ſoll ſie auch dieſe Tilgungsrate
ruhig beibehalten , damit ſie recht bald wieder freienRücken bekommt , während ihr die Zinſenrate eine weſent⸗
liche Erleichterung bringen wird , weil ja Gelder ſicherlichim allgemeinen nicht unter 8 bis 9 Prozent zu erhalten
ſind, alſo der Zinsſatz von höchſtens 4 Prozent mindeſtenseine Ermäßigung von 5 Prozent bringen kann .

Wir haben auch gedacht , daß ſowohl bei dieſer Poſitionwie bei anderen alle Rückflüſſe aus ſolchen Darlehen , alsda ſind Zinſen und Tilgungsquoten , wiederum zweckge⸗bunden ſein ſollen für weitere Aufgaben der Hilfe der
Diaſpora für Bauzwecke.
Die andere Seite , die Planungen , umfaſſen folgende bis⸗
herige Projekte : Seelbach , Wutöchingen , Schonach bei

Triberg, Erſingen , Malſch , Allensbach , Untergrombach ,Oſterburken, Wöſchbach, Kappelrodeck , Staufenberg bei
Gernsbach , Mudau , Ettenheim , Schliengen , Weisbach , Bad
Peterstal , Hohenwart, Schellbronn , Freiburg⸗Haslach , St .
Georgen UUffhauſen ), Schweighof , Herriſchried und Um⸗
gebung (Todtmoos ) , Stühlingen , Arlen - Rielaſingen , Worb⸗

lingen , Glottertal, Löffingen , Bonndorf , Bad Dürrheim ,
Freiburg⸗Zähringen, Immendingen , Geiſingen , Haslach ,
Gailingen , Schenkenzell bei Schiltach , Blumberg , Wehr ,

Oeflingen bei Wehr , Rittersbach bei Mosbach , Buchen ,
Minſeln bei Rheinfelden , Allmannsdorf , Krozingen , Hard⸗heim, Pfaffenrot , Herbolzheim .

Was ſoll nun hier getan und was ſoll gegeben werdenbei dieſen Planungen ? Wir ſind der Auffaſſung , daß die
Geldhergabe formell das Darlehen ſein ſoll . Weiter ſindwir der Meinung, daß wir dem bewährten Grundſatz
85 ſollten, daß eine eigene Leiſtung der Gemeinde

1
— dazu kommen muß , und daß wir im allgemeinen

1 über 50Prozent der Baukoſten durch Darlehen ſeitens
anddandestirche als Hilfe geben ſollten . Es würde das

ſun mit 15 Millionen gedeckt werden können , wobei ich
657möchte , daß wir im Finanzausſchuß hören konnten,

5
dieſer Projekte noch nicht ſo bau⸗ und finanz⸗

ͤ bie auch noch nicht ſo überprüft ſind , daß man wirk⸗

0
von jeder Gemeinde angemeldeten Wünſche als

gemeſſen bezeichnen kann , ſo daß wir glauben , mit

10 8 auskommen zu können. Es blieben dann
10 znüchſt

e Million , von der wir gedacht haben, daß wir
uf 5 als Reſervefond zurückhalten ſollten , um

poragemeinden , die wirklich nun durch ein raſches

r Betrag offen
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Verhältniſſe eine größere Hilfe benötigen , zuſätzlich dannüber den normalen Grundſatz von 50 Prozent noch etwasgeben zu können . Die Darlehenshingabe für dieſe neuenBauvorhaben und neuen Bauplanungen ſoll erfolgen aufder Baſis von 2 Prozent Zins und nur 1 Prozent Tilgung ,weil wir hier wirklich glauben , daß das Vorhaben ſind,die einer beſonderen Förderung bedürfen , und die fürdie Gemeinden , die beſonders wirtſchaftlich ſchwach ſind ,eben auch tragbar ſein ſollen .
Wir haben dann bei den Beſprechungen noch erfahren ,daß etwa eine dieſer antragſtellenden Gemeinden der

Meinung war , weil ſie bisher noch keine Ortskirchenſteuererhoben habe , wolle ſie das auch in Zukunft nicht tun , abervon der Landeskirche würde ſie ganz gern das Geld neh⸗men . Das iſt ein Fall , der m. E. ganz klar liegt . DieſeGemeinde kann nichts erhalten . Denn wir müſſen docherwarten , daß , wer wirklich nun ein ſolches Vorhabenhat , ſelbſt auch etwas dazu beiträgt , und daß er zumindeſtdas Gleiche tut , was alle die übrigen hunderte vonGemeinden in der badiſchen Landeskirche ſelbſt ihrerſeitslängſt getan haben . Es iſt auch in ſehr feiner Weiſezum Ausdruck gekommen , daß wir bei der Prüfung bitten
auch darauf zu ſehen , ob in der betreffenden Diaſpora⸗
gemeinde , wo ja meiſt für verſchiedenſte Orte nur ein
Pfarrer iſt , wo nun dieſe Kirche oder das Gemeindehausoder die Kapelle errichtet wird , wenigſtens ein
kleiner Kern ſich verantwortlich fühlen⸗der kirchlich lebendiger Menſchen befindet ,von denen man wiſfen darf , daß ſie nichtnur das äußere Hau ' s wollen , ſondern dann
auch Träger der kleinen Gemeinde , die ſichin dieſem Haus und um eben dieſen evan⸗
geliſchen Kern ſammeln o ll , ſind n
dieſe kleine Gemeinde lebendig erhalten .
Das ſcheint mir ein außerordentlich wichtiger Geſichtspunkt
zu ſein .

Es darf dann vielleicht auch noch geſagt werden , daß wir
vom Finanzausſchuß der Meinung ſind , daß ſchlicht und
zweckmäßig gebaut wird . So ſehr wir begrüßen , daß in
dieſen überwiegend katholiſchen Gegenden , um diees ſich
ja handelt bei der Diaſporaarbeit , da und dort nun auch
äußerlich in der kleinen Kapelle oder in dem Gemeinde⸗
haus oder Gemeindeſaal ſichtbar wird , daß hier auch
evangeliſche Gemeinde ſich ſammelt , ebenſo ſehr wünſchen
wir , daß ſich die Gemeinde nicht übernehme , und daß man
nicht in einem im Zuge der Zeit liegenden und auf dem
weltlichen Sektor ſo oft anzutreffenden berſchätzen nicht
nur der eigenen Kraft , ſondern auch des Bedürfniſſes , das
vorliegt , hier zu Bauten käme , die uns nicht nur ſpäter
Sorge machen würden , ſondern die eben dann auch nicht
dem entſprechen würden , was unſere evangeliſche Kirche
doch ſein ſoll . Darum ſchlicht und zweckmäßig , dem ent⸗
ſprechend , was als echtes Bedürfnis vorliegt . Wir freuen
uns vom Finanzausſchuß , hier nun einen Antrag vorlegen
zu können , der eine Aktion ermöglicht , die wir als Initi⸗
alzündung , als Anregung und erſte Hilfe bezeichnen
möchten für das Werden und Wachſen von kirchlichen
Stätten , von denen wir wünſchen , daß ſie Haus und Heim
echten evangeliſchen Lebens werden können .

Und nun der Antrag :
Die Synode wolle beſchließen , den Überſchußbetrag des

Haushaltsjahres 1952/53 , welcher auf ca. 2,2 Millionen
Mark geſchätzt wird , zur Planung und Finanzierung eines

Diaſporabauprogramms zu verwenden und zwar nach
folgenden Geſichtspunkten :

Der Geſamtbetrag iſt wie folgt zu teilen :

200 000 DM zur Umſchuldung bereits
oder noch im Bau befindlicher Bauten ;

chwache wirtſchaftliche

5 fertiggeſtellter—.
5
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b) 500 000 DM eals Ausgleichsreſerve für beſonders not⸗

leidende Gemeinden ; 5 5 85
c) 1,5 Millionen DM für ca. 50⸗prozentige Finanzhilfe

bei den in der der Synode vorgelegten Zuſammen⸗
ſtellung aufgeführter Bauvorhaben .

Dieſe Gelder ſollen nach folgenden Geſichtspunkten ver⸗

geben werden :

a) Grundſätzlich ſoll die Finanzhilfe in der Form von

Darlehen gegeben werden ;
b) Der Zinsſatz und die Tilgung ſoll betragen :

bei der Umſchuldung höchſtens 4 Prozent Zins ,
2 bis 10 Prozent Tilgung nach Möglichkeit der Ge⸗
meinden
bei den Neubauten 2 Prozent Zins und 1 Prozent
Tilgung .

c) Zins und Tilgungsrückflüſſe ſind grundſätzlich wieder
für Diaſporabauzwecke zu verwenden .

d) Die Darlehensgewährung darf höchſtens bis zu 50 Pro⸗
zent der Bauſumme betragen , da billigerweiſe eine
Selbſtbeteiligung der Gemeinde gefordert werden kann .

Die einzelnen Bauvorhaben , für die Darlehen gewährt
werden , ſollen ſowohl nach der bautechniſchen Seite wie
der Geſamtfinanzierung eingehend geprüft werden . Die
vorgeſehene außerordentlich weitgehende Finanzhilfe ſoll
nur dort gewährt werden , wo aktive Gemeindekreiſe eine
gute Weiterentwicklung des evangeliſchen Diaſporalebens
gewährleiſten .

Abgeordneter Frank : Als einer , der ſeit 25 Jahren im
Dienſt der evangeliſchen Diaſpora ſteht , begrüße ich aufs
lebhafteſte den uns vorgelegten Plan einer Diaſporahilfe
und empfehle ich die Vorlage der Synode aufs wärmſte .
Wir wurden mit der Geſchwindigkeit eines Flugzeuges
ſchnell über das Land hingeführt . Vor mir und uns allen
erſtanden Kirchen , Gemeindehäuſer und Pfarrhäuſer , die
künftighin in dem Gebiet vom hohen Schwarzwald bis
zum hinterſten Odenwald , vom Bodenſee bis zum Main

erſtellt ſind oder erſtellt werden ſollen und werden . Von
Herzen danke ich der Kirchenleitung und vor allem dem
Finanzreferenten , Herrn Oberkirchenrat Pr . Bürgy , für
den uns vorgelegten Diaſporaplan . Als ein Sohn der
badiſchen Diaſpora im Hinterland hat er ſich ſelbſt ein
warmes Herz und ein waches Auge für die Evangeliſchen
der Diaſpora bewahrt . Es iſt mein Wunſch , daß er und
die Kirchenleitung auch weiterhin helfende Hände für die
haben möchten , die auf vorgeſchobenem Poſten inmitten
eines ſtarken Katholizismus ſtehen . Jede Kirche , in der
Diaſpora erbaut , wird neben den anderen Kirchen in Dorf
und Stadt zu einer Verbreiterung der Kanzel werden ,von der das Wort von dem verkündigt wird , der Sünder
ohne alles Verdienſt und Würdigkeit rettet und ſelig
macht , Chriſtus .

Der Antrag des Finanzausſchuſſes wird einſtimmig
angenommen .

Berichterſtatter Abgeordneter Schneider : Darf ich nocheine Ergänzung hier bringen , die wir nicht auf der Tages⸗
ordnung haben ?

Der Finanzausſchuß hat ſich im Anſchluß an dieſe grund⸗
ſätzliche Regelung noch mit einem Projekt befaßt , das ich
Ihnen kurz vortragen möchte . Es ſind durch unſeren
Konſynodalen Kley die Herren des Oberkirchenrats ſchon
früher darauf hingewieſen worden , daß in Görwihlim Hotzenwaldein Heim , das eine Induſtriefirmadort in den Jahren 1950/51 errichtet hat , zum Verkauf
ſteht . Es umfaßt etwa 40 Betten , iſt modern eingerichtet ,
hat eine Gemeinſchaftsküche , die die volle Verpflegung der
in dem betreffenden Heim Untergebrachten ohne weiteres
ermöglicht , iſt im baulich ſehr guten Zuſtande und könnte
zu einem Preis , der weſentlich unter den Geſtehungskoſtender damaligen Zeit und damit auch weſentlich unter den

heutigen Baukoſten liegt , mit etwa 250 000 270 000 DM
erworben werden . Man kann ja nun ſagen , ob wir eigent⸗
lich Grundſtücksmakler werden wollten in unſerer evan⸗
geliſchen Landeskirche . Wir haben im Finanzausſchuß
hierüber uns unterhalten und dort geſagt , wenn eine
wirklich echte Ausnützungsmöglichkeit für ein kirchliches
Werk beſteht , könnte man und ſollte man dieſem Ge⸗
danken des Erwerbs näher treten . Und dabei wurde uns
berichtet , daß das Frauenwerk ſchon ſeit langer Zeit auf
der Suche nach einem für ſeine Freizeiten und ſeine
Müttererholungszeiten geeigneten Heim Ausſchau halte .
Es iſt nun nicht möglich geweſen , in der Kürze der Zeit
etwa eine feſte klare Planung über dieſe Verwendungs⸗
möglichkeit für den Zweck des Frauenwerkes zu bekommen .
Es muß das wohl ja auch ſehr nüchtern und klar überlegt
werden , weil es ſich ja ſchließlich nur dann lohnt , wenn
das Heim das ganze Jahr voll ausgelaſtet wäre . Es wurde

geſagt , daß von der Leiterin des Frauenwerks dieſes Haus
als ſehr geeignet bezeichnet worden wäre . Aber es iſt ja
neben dem Erwerb nachher auch die Frage der Weiter⸗
führung und der laufenden Betriebskoſten , und es dürfte
damit eigentlich keine weitere Neubelaſtung erfolgen .
Wir im Finanzausſchuß ſind nicht in der Lage geweſen,
ein abſchließendes Urteil ſelbſt nun zu finden , das wir der

Synode vorſchlagen könnten , weil , wie geſagt , die Beſpre⸗
chungen mit dem Werk , das hierfür in Frage käme, nicht
endgültig geführt werden konnten , und weil auch eine
Überprüfung der vollen Ausſtattung noch notwendig iſt.
Wir möchten aber die Synode bitten , daß ſie den Finanz⸗
referenten , Oberkirchenrat Dr . Bürgy , bevollmächtigt, daß,
falls er und der Oberkirchenrat der Auffaſſung ſind, daß
dies ein geeignetes Objekt wäre , und ferner die Not⸗
wendigkeit , dem Frauenwerk hier eine Heimſtätte für

ſeine Arbeit zu bieten , voll bejaht werden kann , und wenn
eine volle Auslaſtung dieſes Hauſes wirklich geſichert er⸗

ſcheint , er dann bis zu dieſem Betrag von 250 000 notfalls
275 000 DM zur Verfügung hat , um den Erwerb durchzu⸗

führen . Ich wäre ſehr dankbar , wenn wir hier im Plenum
kurz die Anſicht unſerer Synodalen hierüber hören würden .

Abgeordneter Dr . Kuhn : Ich muß mir die Frage vor⸗
legen , ob das Heim nur für das Frauenwerk in Frage
kommen oder ob das Heim vielleicht zur Verfügung der

Landeskirche ſtehen könnte , die dann es zum Teil für das
Frauenwerk , zum Teil für das Männerwerk oder ein

anderes Werk verwendet und vielleicht in zeitlichen Ab⸗

ſchnitten hintereinander . Deswegen bitte ich, nicht nut

unter dem Geſichtspunkt des Frauenwerks die Frage zu
prüfen und zu erörtern , ſondern auch unter dem von mir

eben gegebenen Geſichtspunkt . 5
And ergänzend bemerke ich — wir haben das nicht aus

dem Munde des Abgeordneten Schneider gehört , 10
wird für Ihre Entſchließung wohl auch wichtigſein: n

dieſem Heim finden die Gottesdienſte der dortigen Diaſpora

Görwihl ſtatt . Meine Herren , wenn das Heim
wird von der Landeskirche , dann können die Gottesdienf

(

dort weiterhin ſtattfinden . Wird es aber von irgendeiner
anderen Inſtitution erworben , dann iſt die große Frage,
ob die Görwihler Diaſpora weiterhin den Saal 5kann für ihre Gottesdienſte . Das bitte ich auch zu bedenken .

Landesbiſchof D. Bender : Ich höre heute abend 5
erſten Mal von dieſem Projekt , und ich weiß , daß Bru 4
Kley ſehr das Herz daran hängt . Ich möchte doch
unſere Amtsbrüder hier auf der Synode fragen —

15war mein erſter Gedanke . Görwihl liegt ſehr ejenneſeAnd ich habe eine große Sorge . Das Schwergewicht
Kirche liegt bevölkerungspolitiſch unzweifelhaft im 3975
lichen Teil unſeres Landes . Das bedeutet, daß 86
Frauen , die zur Erholung dahin fahren , einen ſehr 3 16Anmarſchweg haben , der im Winter , zumal 100
Schnee liegt , beſondere Schwierigkeiten bereitet . Ich ka
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mir auch vorſtellen , daß die Verbindung von der Zen⸗ Seite ſtellen könnte , die von einigen Synodalen gebildettrale in Karlsruhe zu dem Haus in Görwihl ſehr viel würde . Um der Dringlichkeit der Aufgabe willen wäre esKeiſen erfordert , was finanziell koſtſpielig iſt . Schließlich wichtig . Ich ſchlage vor , eine gründliche Prüfung vor⸗iſt es für die Frauen in der Leitung des Frauenwerkes zunehmen .nicht ganz einfach , jedesmal zu einem Kurs ſo eine Tages⸗ Abgeordneter Frank : Wenn ich recht im Bilde bin ,reiſe zu machen . Das iſt eine Frage , die ich mit ganzem führt das Frauenwerk nicht nur die Müttererholung , ſon⸗Ernſt zu prüfen bitte . Wenn wir ein Haus für unſer dern auch laufend Freizeiten für Mütter in Falkau , Todt⸗Frauenwerk notwendig haben , dann wäre es doch die nauberg und anderen Orten durch . Und wenn ich rechtFrage , ob dieſes Haus auch aus wirtſchaftlichen Gründen gehört habe , iſt es ſo, daß das Frauenwerk gerade hierfürmehr in der Mitte des Landes geſucht werden ſollte . ein Heim , eigene Räume ſucht und endlich finden möchte .Wenn ich auch in die Gefahr des Vorwurfs gerate , für Präſident Pr . Umhauer : Weitere Wortmeldungen liegendas Verlangen des Frauenwerks nach einem eigenen Haus nicht vor . Der Antrag des Finanzausſchuſſes , wenn ich ihnkein rechtes Verſtändnis zu haben , ſo muß ich es doch aus⸗ recht verſtanden habe , beabſichtigt nicht etwa , der Perſonſprechen , daß die Müttererholung in der Zukunft einer des Herrn Oberkirchenrat Dr . Bürgy , ſondern dem Evang.Konjunkturſchwankung wohl unterliegen kann . Die Müt⸗ Oberkirchenrat die Vollmacht zu geben , nach genauertererholung wird immer eine Aufgabe der evangeliſchen Prüfung des Bedürfniſſes und der Geeignetheit des Ob⸗Gemeinden ſein , aber ſie wird nicht immer in dem heutigen jektes etwa dieſes Objekt mit einem Aufwand bis zuUmfang durchführbar ſein , nämlich dann , wenn die Ge⸗ 275 000 DM zu kaufen .meinden ſelber für dieſe Erholungsfürſorge aufkommen Mit 22 gegen 5 Stimmen bei 4 Enthaltungen wird dermüſſen . Im Augenblick wird dieſe Arbeit finanziell nicht Antrag angenommen .von der Kirche und ihrem Frauenwerk , ſondern von dem
von Frau Heuß⸗Knapp ins Leben gerufenen Mütter⸗ H.
erholungswerk getragen . Sollte die Kirche einmal ſelbſt Präſident Dr . Umhauer : Wir gehen über zu H derdieſe Arbeit tragen müſſen , ſo wäre eine Reduktion dieſes Tagesordnung : „ Bericht des Hauptausſchuſſes und desZweiges der Frauenarbeit unausbleiblich . Auch aus dieſem Finanzausſchuſſes über den Stand ihrer Beratungen hin⸗Grunde halte ich die jetzige Durchführung der Mütter⸗ ſichtlich der Anſtellung hauptamtlicher Kir⸗erholungsfürſorge in einem gemieteten Haus in Herren⸗ chenmuſiker . “alb für richtig , aber auch aus dem verkehrstechniſchen Abgeordneter Frank :Grund , daß die Frauen aus Nord⸗ und Südbaden etwa Eingabe der Pfarrbruderſchaft des Kirchenbezirks Horn⸗den gleichen Anreiſeweg haben . berg und einem Antrag des GeſamtkirchengemeinderatsAbgeordneter Odenwald : Die Gedanken , die der Herr Heidelberg , die rechtliche und finanzielle SicherſtellungLandesbiſchof geäußert hat , waren auch heute morgen bei der hauptamtlichen Kirchenmuſiker der Landeskirche betr . ,der Beſprechung gleich meine erſten Gedanken . Die Lage wurden in einer gemeinſamen Sitzung des Finanzaus⸗des Sanatoriums iſt ſo an der äußerſten Peripherie , daß ſchuſſes und des Hauptausſchuſſes von Oberkirchenrat Dürrdie Reiſe der Frauen eine äußerſt teure und ſchwierige einleitend folgende Gedanken vorgetragen :Gache iſt .

In den Gemeinden unſerer Landeskirche ſind ſeit demDann kommt noch der weitere Umſtand hinzu , und das Jahre 1931 neben Lehrer⸗ und Laienorganiſten Kirchen⸗dürfte wohl der Hauptgrund ſein , der mir Bedenken ver⸗ muſiker angeſtellt , die am kirchenmuſikaliſchen Inſtitut inurſacht . Bisher war es üblich oder vereinbart mit dem Heidelberg ausgebildet ſind oder eine entſprechende Aus⸗Mütterwerk, daß das Müttererholungsheim in Königsfeld bildung andernorts erhalten haben , nebenamtlich mit der10 Betten bereit hielt für Müttererholung . Dieſe Betten C- Prüfung und hauptamtlich mit der B⸗Prüfung bzw .ſind meiſtens nicht alle belegt geweſen , ſogar manchmal dem Diplom.
5recht ſchwach. Und die Erfahrungen , die gemacht worden Wünſchenswert wäre es , daß die aus dem Kirchen⸗ſind, waren dann auch nicht die allerbeſten . Da ſind mit⸗ muſikaliſchen Inſtitut hervorgegangenen Kirchenmuſikerunter Frauen gekommen , die eigentlich in dieſes Haus möglichſt auch in den Gemeinden angeſtellt werdenundlicht ohne weiteres hineingepaßt haben . Alſo es ſcheint nicht Zug um Zug abwandern . Vorausſetzung hierfür wärejetzt ſehr fraglich , ob es möglich ſein wird , Görwihl dau⸗ eine Vergütung , die den Lebensunterhalt der Kirchen⸗ernd das ganze Jahr mit 40 erholungsbedürftigen Müttern muſiker ſichert und ſie nicht zu einer nebenamtlichenBe⸗zu belegen . Es iſt zu bedenken , daß die Gelder für dieſe ſchäftigung mit entſprechender Einnahmequellenötigt .Frauen von Pfarrämtern und ſonſtigen Wohlfahrtsorga⸗ Eine Anſtellung hauptamtlicher Kirchenmuſiker könnteniſationen aufgebracht werden müſſen , und es ſcheint mir das kirchenmuſikaliſche Leben der Gemeinden beleben undnicht ſo ohne weiteres ſicher zu ſein , daß dieſe Mittel von befruchten : Gottesdienſte , Orgelkonzerte , Kirchenchor , Ge⸗den Pfartämtern in dem Umfang aufgebracht werden meindeſingen , Singen in Jugendkreiſen und anderem .

Im Zuſammenhang mit einer

lönnen , daß eine Rentabilität , eine einigermaßen wirt⸗ Der Wunſch des Verbandes der Kirchenmufiker iſt es ,ſchaftliche Führung dieſes Hauſes , ohne erhebliche Zuſchüſſe daß einige Stellen im Bereich der Landeskirche geſchaffenſeitens der Landeskirche möglich ſein wird . werden , deren Inhaber eine rechtliche und finanzielleAbgeordneter Hammann : Es gehtum die Fra e, ob die Sicherung erhalten . Die Eingabe aus dem HornbergerShnode dem Herrn Burch die Bevoll⸗ Kirchenbezirk und der Antrag aus Heidelberg unter⸗mächtigung erteilt . Aber die Gedanken , die bis jetzt ge⸗ ſtreichen dieſes Anliegen. Der Hauptausſchuß
1 er⸗tannt worden ſind , können uns nicht genügen , um etwa wägen , ob der Synode nicht vorgeſchlagen werden önne,eruhigt eine Entſcheidung treffen zu können. Ich kann daß beſtimmte Stellen errichtet werden , die 1 015e denken, daß die Synode eine kleine Kommiſſion feſten Beſoldung ausgeſtattet werden , wobei 5 an 1könnte, der es möglich wäre , in den nächſten kirche einen anteiligen Prozentſatz des Gehalts u
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1

inten dieſe Sache genau zu prüfen . Dieſer Kommiſſion Gedacht iſt daran , etwa in jedem 0iben
einige fachkundige Herren beigegeben werden , von Stelle zu ſchaffen und darüber hinaus zuſätz 4185 1er annehmen kann , daß ſie über das Projekt , den größeren Städten , daß im ganzen etwa 30 — e

mentſunolten , Möglichkei inſ f
in Frage kämen .eſten entſcheiden

U05 ſich anſchließendenAusſprache 158 11würde deshalb bitten , zu erwägen , ob man nicht geworfene Fragenkomplex in Kürze abgetaſte ei une3
Obertirchenrat Dr. Bürgy eine Kommiſſion zur herrſchte darüber im Finanzausſchuß , daß in
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ſchnitten Frage der Kirchenmuſiker heute noch lein Beſchluß

gefaßt , ſondern nur Grundlinien für eine ſpätere Ver⸗

handlung aufgezeigt werden könnten .
Die Schaffung einiger exponierten Kirchenmuſikerſtellen

wurde von einer Seite abgelehnt , weil dann ſofort eine
Rivalität einſetze und auch andere ihre Anſprüche an⸗
meldeten . Vor einer ſchematiſchen Schaffung von Plan⸗
ſtellen von einer Zentralſtelle aus wurde gewarnt . Man

ſolle einer Initialzündung Raum geben . Wo durch die
Initiative einer Gemeinde kirchenmuſikaliſches Leben auf⸗
breche , da ſolle man beiſpringen und helfen . Keineswegs
dürfe einem Kirchenmuſiker geholfen und gleichzeitig drei
andere ausgelöſcht werden . Das Sehen der miſſionariſchen
Aufgabe , die durch die Kirchenmuſiker geleiſtet werden
könne , ſchließe eine grundſätzliche Regelung nicht aus .
Auch dieſe Dinge müßten irgendwie von der Exiſtenz⸗
grundlage her geregelt werden . Eine gerechte Behandlung
aller Kirchenbezirke und aller beteiligten Kirchenmuſiker
wurde als Notwendigkeit erachtet .

Dem Einwand , daß die hauptamtlichen Kirchenmuſiker
nicht voll ausgelaſtet ſeien , wurde damit begegnet , daß
die Kirchenmuſiker auch katechetiſch ausgebildet werden und
damit einen zuſätzlichen fruchtbaren Dienſt in Ergänzung
mit der Kirchenmuſik leiſten könnten .

Am Schluß der gemeinſamen Sitzung des Finanzaus⸗
ſchuſſes und Hauptausſchuſſes gab der Vorſitzende des
Finanzausſchuſſes folgende Gedanken zur weiteren Er⸗
wägung den Mitgliedern mit auf den Weg :

Zu klären iſt , ob die Kirchenmuſiker ins Beamten⸗ oder
ins Angeſtelltenverhältnis kommen ſollen .

Grundlage der Anſtellung der Kirchenmuſiker muß die
Kirchengemeinde bleiben . Die Landeskirche kann nur pro⸗
zentuale Zuſchüſſe leiſten .

Die Kirchengemeinden ſollen angeſchrieben und gefragt
werden , wie ſie über dieſen ganzen Fragenkomplex denken .

Maßſtab für die Löſung der finanziellen Frage ſolle
etwa ſein , daß hauptamtliche Kirchenmuſiker mit der B⸗
Prüfung nach der Tarifordnung der Angeſtellten Gr . VI.
die Kirchenmuſiker mit der A⸗Prüfung nach Gruppe V
vergütet werden . Wichtig iſt , daß ſich die Synodalen und
die Gemeinden gleichzeitig Gedanken machen über eine
klare Arbeitsanweiſung an die Kirchenmuſiker .
Die ganze Frage iſt noch nicht in die letzte Entſcheidungs⸗

reife gelangt . Der Hauptausſchuß bittet darum die Synode ,die Frage der rechtlichen und finanziellen Sicherſtellung
der Kirchenmuſiker auf der Herbſttagung der Synode einer
eingehenden Behandlung und Beſchlußfaſſung entgegen⸗
zuführen .

Abgeordneter Schneider : Ich darf zwei Gedanken , die
mir zur Beurteilung der Sache noch wichtig erſcheinen ,

zur Ergänzung noch vortragen . Die prinzipielle Frage ,die aufgeworfen wurde , iſt die , in welcher Weiſe die Ver⸗
teilung dieſer bezuſchußten Kantoren⸗ oder Kirchenmuſiker⸗ſtellen erfolgen ſoll . Ob einfach Brennpunkte , die bisherbereits das kirchenmuſikaliſche Leben aus eigenen Ge⸗
meindemitteln gefördert haben , nun bezuſchußt werden

ſollen, oder ob der andere Gedanke , wenn ſchon die Landes⸗
kirche hier einen entſcheidenden Zuſchuß leiſtet , nun über

15 15 verteilt jedem Bezirk einen ſolchen Kir⸗
zirksmuſiker zu geben, zum Ausdruck kommen ſoll .

Von der Landeskirche wird dann ein Beitrag gegebenmit beſonderen Verpflichtungen zu überlokalen Aufgaben ,
wie es etwa die beabſichtigte Schulung der übrigen Orga⸗

55 und
färchenchorleiter ſein könnte .

5

er zweite Gedanke , der doch hier zumbracht werden ſollte , iſt der , 15 588
Anterſtützung etwa haben ſoll . Wir haben einmal aus⸗
gerechnet , daß wenn , wie urſprünglich in der Debatteeinmal vorgeſchlagen wurde , nur 150 DM pro MonatZuſchuß gegeben würde , wir dann auf rund 60 000 DM

pro Jahr kämen . Und wenn nun das Geſpräch ergeben hat,
daß wir nach dieſen Tarifordnungen auf Gruppe VIb
oder VWöbzw. IV für die Inhaber des Scheines A kommen
würden und wir eine prozentuale Beteiligung , wobei
50 Prozent geſprochen worden iſt , übernehmen würden von
der Landeskirche , dann hätten wir nach meiner ganz
groben Schätzung mindeſtens mit 120—140 000 DM zu
rechnen . Das iſt ein Poſten , der im Haushalt auch der
Landeskirche eine ganz entſcheidende und weſentliche Be⸗
deutung hat . Und es muß deshalb auch aus dieſem Grunde
ſehr wohl erwogen werden , was hier zu tun iſt , und wir
brauchen die Zwiſchenzeit bis zur Spätjahresſynode , um
die Unterlagen zu beſchaffen , damit die Synode wirklich
nach Prüfung aller Dinge mit gutem Gewiſſen hier ihre
Entſcheidung treffen kann .

Präſident Dr . Umhauer : Ich frage die Synode , ob ſie
mit dieſer einſtweiligen Erledigung der beiden Eingaben
der Pfarrbruderſchaft des Kirchenbezirks Hornberg und
des Geſamtkirchengemeinderats Heidelberg einverſtanden
iſt . — Das iſt der Fall .

I.

Es kommt nun noch zur Beratung der Antrag der Kir⸗

chengemeinde Karlsruhe das Chriſtuskreuz in den

Schulzimmern betr .

Berichterſtatter Abgeordneter Dürr : Zu dem Antrag des

Männerkreiſes der Paulusgemeinde Karlsruhe beſchloß
der Hauptausſchuß , die Synode zu bitten , den Antrag dem

Oberkirchenrat als Material zu überweiſen .
Die Anbringung des Chriſtuskreuzes iſt Sache der poli⸗

tiſchen Gemeinde . Sie kann deshalb nur angeregt werden.
Das aber muß örtlich geſchehen . Zudem iſt es fraglich ,
ob dieſe Anbringung eines Kreuzes in den Schulzimmern
von allen evangeliſchen Gemeinden gewünſcht wird.

Abgeordneter Günther : Ich darf mitteilen , daß in den
katholiſchen Schulräumen und Schulen im Sinsheimer
Bezirk bereits das Kruzifix hängt , nur in den katholiſchen
Räumen , und daß die Kinder oft fragen , warum nut in

den katholiſchen Schulräumen und nicht auch beiuns.
Präſident Dr . Umhauer : Widerſpruch gegen die Auf⸗

faſſung des Ausſchuſſes hat ſich nicht erhoben . Es iſt in der

Tat Sache der Gemeinde , infolgedeſſen kommt eine Be⸗
ſchlußfaſſung ſeitens der Synode nicht in Frage . Wir
werden den Antragſtellern dieſe Stellungnahme des Haupt⸗

ausſchuſſes als Antwort zugehen laſſen .
Damit ſind wir am Ende unſerer Tagesordnung ange⸗

langt , und es bleibt mir noch , den Herren Vorſitzenden der

Ausſchüſſe , den Herren Berichterſtattern und den Rednern
herzlichen Dank für ihre Mühewaltung zu ſagen. 15
haben eine ganz erſtaunliche Selbſtbeſcheidung geübt ,
Selbſtbeſcheidung , indem Sie nicht allzu lange Zeit in
Anſpruch nahmen für Ihre Ausführungen , ſo daß 1115
was noch nie dageweſen iſt , einen Tag früher une
Tagung beſchließen können , als in Ausſicht genomme
worden iſt . ßeDas iſt um ſo bemerkenswerter , als wir zwei ganz bt
Aufgaben in der gegenwärtigen Tagung erledigen 10

0
das Kirchenleitungsgeſetz und die neue Kirchengelg,1i
Es ſind das zwei wirklich große bedeutſame 11 115
heiten , die hoffentlich , ſo Gott will , der badiſchen

an

kirche zum Segen gereichen .
Abgeordneter D. Dr . v. Dietze : Da die Vorſitzenden 1

Ausſchüſſe angeſprochen worden ſind , bitte ich 1119
Erlaubnis , den Dank der — an unſeren Präf

zum Ausdruck bringen zu dürfen .
Wenn es erſtmalig gelungen iſt , eine ſo wicltge ar

gehaltvolle Tagung der Landesſynode ſogar vor der
1011

ſichtigten Zeit zu einem Schluß — und wir dürfen 5110
auch ſagen zu einem befriedigenden Ergebnis — zu



gen, ſo danken wir das nicht zuletzt der brüderlichen Füh⸗
rung unſeres Präſidenten .

Ich habe etwas Scheu , aufmerkſam zu machen , daß ich in
dieſem ſchönen Hauſe einen Mangel entdeckt habe , Scheu ,
weil ich ſonſt vielleicht befürchten muß , ich müßte ein neues
Haus bauen , in dem dieſer Mangel nun nicht vorhanden
wäre . Aber ich möchte es doch ausſprechen : ich habe nämlich
keinen Papierkorb entdeckt . Und trotz des Fehlens des
Papierkorbes , der ja für einen Präſidenten oft wohl ein
ſehr wertvolles Möbelſtück ſein kann , iſt es ihm gelungen ,
nun dieſe Arbeit hier zu leiten und ſelbſt zu vollbringen .
Und dabei darf ich vielleicht auch noch eine erſtmalige
Leiſtung nennen , ein Meiſterſtück möchte ich beinahe ſagen .
Unſer Präſident hat nämlich eine von der Mehrheit der
Synodalen buchſtäblich abgelehnte Ausſprache doch herbei —
geführt und das in einer Weiſe , daß keiner der Synodalen
ſich dadurch irgendwie gekränkt oder zurückgeſetzt fühlte .
Wir haben es heute auch erlebt , daß der Präſident ſeine
Wünſche zurückſtellt und ſich für den heutigen Abend nun
der Mehrheit der Synodalen und ihrem Wunſche folgend
auch für die Verhandlungsführung zur Verfügung ge⸗
ſtellt hat .

Für allen Dienſt , alle Freundlichkeit , alle Weisheit in
der Leitung unſerer Verhandlungen wollte ich den herz⸗
lichen Dank unſerer Synode zum Ausdruck bringen .

Präſident Dr. Umhauer : Herr Profeſſor von Dietze ,meine ſehr verehrten und lieben Brüder ! Sie beſchämen
mich durch dieſe Anerkennung , die ich meinerſeits nicht
verdient habe .

Ich danke Ihnen jedenfalls für den guten Willen und
die Anerkennung , die Sie mir geboten haben .

K

Landesbiſchof D. Bender : Verehrte liebe Brüder und
Herren ! Ich will und kann es kurz machen und kann nur
ſagen, daß mich dasſelbe bewegt , was mich immer am
Schluß unſerer Synodaltagungen bewegt hat , ein Gefühlgroßen Dankes gegen unſeren Gott . Dieſe Synode hat mirdas 12. Kapitel des erſten Korintherbriefes illuſtriert , das
Kapitel, in dem von den Gaben die Nede iſt , die der Herrſeiner Gemeinde gibt . Und es iſt mir wieder deutlich ge⸗worden, daß das nicht nur einmal zur Zeit des ApoſtelsPaulus ſo geweſen iſt , ſondern daß dieſer Herr auch unsin alle unſere Schwachheit hinein ſeine Gaben gegebenund nicht geſpart hat .

Was hat ſich doch enthüllt an Gaben auch auf dieſerunſerer Synode ! An Gaben der Erkenntnis , wenn ich an

Dritte Sitzung
47

die Arbeit denke , die uns die Vorlage der Kirchengeſchichtegemacht hat , an Gaben der Leitung und Ordnung , wennich an den Reichtum der Gedanken denke , der in unſeremKreis aufgetaucht iſt , als wir über das Leitungsgeſetz nunabſchließend beraten haben . Und an Gaben des Haus⸗haltens , wenn ich denke , wie hier über die äußeren finan⸗ziellen und wirtſchaftlichen Dinge unſerer Kirche geredetworden iſt . Und das Herrlichſte in alledem iſt , daß dieſeGaben zuſammengebunden waren von der größten allerGaben : von der Liebe .
Daß unſer Herr Jeſus Chriſtus uns erlaubt hat auchauf dieſer Synode , uns zu üben in der feinen brüderlichenRückſichtnahme aufeinander , daß er uns die Geduld ge⸗geben hat zum Hören , daß er uns die Weisheit gegebenhat zur Beſchränkung in der Rede , und daß alles ſpürbarinnerviert war von dem Willen , einander mit den Gaben

zu dienen , die Gott uns hier in der Synode für unſere
Kirche gegeben hat , das war für mich — und ſicher nichtnur für mich , ſondern für Sie alle — beglückend .

Deswegen wollen wir danken , daß Gott uns durch die
Synode wieder eine Stärkung des Glaubens gegeben hat ,eine Stärkung , die darin beſteht , daß er uns deutlich
gemacht hat : ich bin bei euch nicht nur alle Tage , ſondern
heute , und daß er geſtern bei uns war , und daß er uns
geſtärkt hat für unſere Arbeit , daß er auch die Synode
geſtärkt hat , den Wellenſchlag auszuhalten , der von außen
her gekommen iſt , daß er uns die Geduld gegeben hat ,
gun nicht unwillig zu werden , ſondern auch den Brüdern ,
ſoweit es an uns iſt , zu helfen , denen , die vielleicht noch
abſeits ſtehen und die Beſchlüſſe der Synode nicht ver⸗
ſtanden haben , oder ſchwer verſtehen . Und es iſt mir ein
großes Anliegen , daß die Liebe , die uns hier bewegt hat ,
nun mit uns geht , wenn wir in unſere Gemeinden , zu
unſeren Amtsbrüdern kommen und ſie etwas davon mer⸗
ken , daß wir herkommen von einem Zuſammenſein unter
dem Geiſte Jeſu Chriſti .

And noch eines habe ich feſtgeſtellt : wir haben in den
ſechs Jahren , die wir zuſammenſein durften , gelernt , die
Zeit einzuteilen und auszukaufen , ohne daß etwas übereilt
getan oder nicht ganz ſorgfältig bedacht und durchge⸗
ſprochen worden wäre , was notwendig war . Daß wir das
große Aufgabenpenſum in der zur Verfügung ſtehenden
Zeit erledigen konnten , das hängt mit einer bung zu⸗
ſammen , die nicht nur techniſcher Art iſt . Darum beſchließen
wir unſere Synodaltagung mit dem Dank gegen unſeren
Herrn , und das wollen wir ihm noch ſagen .

Landesbiſchof D. Bender ſpricht das Schlußgebet .
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